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Fast alle neuem Kritiker erklären den Pentateuch*) als ein

aus vier Schriften zusammengesetztes Werk. Für- die sogenannte

Grundschrift, die mit mn rvtwro beginnt und dervorzüglich Priester-,

Opfer- und Reinheitsgesetze zugewiesen werden, wird das Zeichen
P oder PC, für das Deuteronomium D gebraucht. Die anderen

beiden Schriften werden mit E und I bezeichnet; in der ersteren

soll stets nur der Gottesuame wih», in letzterer vorzüglich der

rm üw vorkommen. Das Zeichen IE bedeutet das aus beiden

letzteren Schriften zusammengearbeitete Werk. In P soll nachüer
neuesten Kritik noch eine andere Gesetzesschrift enthalten sein,

welche man als das Heiligkeitsgesetz (H) bezeichnet und deren

wesentlichste Theile in Lev. 17—26 sich befinden. Hinsichtlich

der zeitlichen Reihenfolge hielten bis zum Jahre 1866 fast alle

namhaften Kritiker P für die älteste und D für die jüngste Quellen-

schrift des Pentateuchs, während E imd I in die Mitte zwischen

jene beiden gesetzt wurden. Im Jahre 1866 jedoch erschien K. H.

Graf s Schrift: „Die gesetzlichen Bücher des A. T."**), welche mit

ausführlicher Begründung die These aufstellte, dass die Gesetz-

gebung des Leviticus und die mit dieser zusammenhängenden Ge-

setze in Exod. und Num. nachdeuteronomisch und in die Zeit nach

dem Exile zu setzen seien. Diese Hypothese hat, vorzüglich durch

die Arbeiten I. Wellhausens („Die Composition des Hexateuchs"

und „Geschichte Israels", in späteren Ausgg. unter dem Titel:

Prolegomena zur Geschichte Israels) die weiteste Verbreitung ge-

funden und ist unter den neuesten Kritikern fast zur Alleinherrschaft

gelangt. — Die Ansicht dieser neuesten kritischen Schule über die

*) Die Kritiker sprechen stets von einem „Hexateuch", weil nach ihrer

Ansicht ursprünglich der Pent. mit dem B. Josua zn einem Werke verbunden

gewesen sein soll.

**) Zu deren Ergänzung gehört noch der Aufsatz desselben Verf.'s: „Die

s. g. Grundschrift des Pent." in Merx' Archiv 1869.

J
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Entstehung des Pentateuchs ist im Wesentlichen folgende: Vor

der Reformation des Königs Josia (2. Kön. 22 u. 23) soll von der

Thora bloss ein aus I und E zusammengearbeitetes Erzählungsbuch

existirt haben, das nur die Bundesgesetze Exod. 20—23, c. 34,

10—26 nebst c. 13, 3—16 enthielt. Unter Josia (623 v.) wäre der

Kein von D entstanden, der später, durch Zusätze vermehrt, mit

IE verbunden wurde*), sodass die Thora vor dem Exil und noch

in den eisten Zeiten des Exils nur aus IE + D bestanden hätte.

Erst nach dem Exil soll P hinzugetreten und noch später von einem

Redactor (R) mit IED vereinigt worden sein, wobei noch mehrere

in Priesterkreisen entstandene Novellen mit aufgenommen worden

b< Len. In P unterscheidet die neueste Schule drei verschiedene

Schiebten: Das Heiligkeitsgesetz (II) als die älteste Partie des P,

die priesterliche Grundschrift (Pg) und die zuletzt hinzugekommenen

sekundären Stücke (Ps).

Kurz nach Erscheinen der „Geschichte Israels" von Wellhausen

habe ich im ..Magazin für die Wissenschaft des Judenthums" 1879

u. 1880**) eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, worin die Be-

denken, die in rnir bei der genauen Prüfung der in Rede stehenden

Hypothese aufstiegen, vorgetragen sind. Später sind mir noch ver-

schiedene andere Werke und Abhandlungen von Gegnern der

neuesten Schule zu Gesichte gekommen, in denen ich zum Theil

das von mir Vorgebrachte wiederholt, zum Theil aber auch neue

Momente fand, welche für die Unmöglichkeit der fraglichen Hypo-

these entschieden. Ungeachtet aller dieser litterarischen Erschei-

nungen halte ich es für zweckmässig, einige besonders gewichtige

Instanzen, welche jener Hypothese entgegenstehen, in grösserer

Ausführlichkeit darzulegen und in stärkere Beleuchtung zu rücken;

vielleicht wird diese Darstellung einigermassen dazu beitragen, der

Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Dabei sollen auch, wo es nöthig

erscheinl . die Entgegnungen Berücksichtigung linden, welche von

Seiten der Vertreter der modernen kritischen Schule den entsprechen-

de!] Einwendungen der Gegner zu Theil geworden sind.

*) Der Redaktor, der D mit IE zusammengearbeitet habensoll, wird „der

Deuteronomiat" (lt d
)
genannt.

i Vgl. auch meinen Artikel: „Priester und Leviten" im „Magazin" 1890.
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Das Pesachopfer im PC.

Es gilt bei den Kritikern als Axiom, dass seit der Reformation

des Josia die Centralisation des Kultus von der priesterlichen Partei

eifrig angestrebt wurde. Der PC soll nach der modernen Schule

in dieser Beziehung so weit gehen, dass er dieselbe durch die

Stiftshütte in die Urzeiten zurückträgt und in der ganzen Zeit vor

der Errichtung der Stiftshütte und des Brandopferaltars keinerlei

Opferkultus gestattet und deshalb auch die Altäre der Patriarchen

nicht erwähnt 1
). Wie reimt sich aber damit zusammen der Umstand,

dass gerade der PC, wenn man ihn allein ohne die anderen Stellen

des Pentateuchs liest, das Pesachopfer in den Häusern schlachten

und dessen Blut anstatt an den Gottesaltar an die beiden Thür-

pfosten und an die Oberschwelle streichen lässt (Exod. 12, 7)
2
)? Dazu

7
) Vgl. Kautzsch, Abriss der Geschichte S. 190.

2
) Die Theile der h. Sehr., die nach Wellh. dem PC angehören sollen sind

folgende: Gen. 1,1—2, 4a; c. 5 (ausser V. 29); 6,9—22; 7,11; 7, 13—16a
7,18—21; 7, 24—8, 2a; 8,3—6; 8,13—19; 9,1—17; 9,28—10,6; 10,20; 10,22

10,31—32; 11, 10—32 (ausser V. 29); 12, 4 b—5; 13,6; 13,12; 16,3; 16,15—17,27

19,29; 21,1b; 21, 2b—5; c. 23; 25,7—19 (ausser V. IIb u. V. 18); 25,26b

26, 34—35; 27, 46—28, 9; 31, 18; 35, 9—15; 35, 22b—29; 36, 6—8; 36,40—37,2 a
(bis apj?>); 46,6—27 (8—27 weniger sicher) 47,5—11; 47,27—28; 48,3—7
(V. 7?); 49,28(?); 49,29—33; 50,12—13. Exod. 1,1—5; 1, 7 (ohne losyi uvi)

;

1,13—14 (ausser 14a, 2. Hälfte); 2,23—25; 6,2—7,13; 7,19—20; 7,22—23;

8, 1—3; 8, IIb—15; 9, 8—12; 12, 1—20; 12, 28; 12, 37a; 12,40—41; 12,43—13,2;

13,20; 14,1—2; 14, 8b—9 (ohne hs bis i^m); 14,10 (von lpJtfM); 14,15 (ohne

'Sh pjwi na); c. 16 (ausser VV. 4—5; 13b—16a; 18b—21; 27—30; 35b; und

von R V. 6—8 u. V. 36); 17,1 (bis d*TB*is); 19, 1—2a; (von R 20,11);

24, 15b—18a; 25, 1—31, 17; (31, 18?) 34, 29—32; (34, 33—35?); 35, 1—40 Ende.

Levit. ganz. Num. 1,1—10,28; 13, 1—17a; 13, 21; 13,25—26; 13, 32 (bis Kin)

;

14,1a; 14,2a; 14,5—7; 14,10; 14,26—29(28—29?); 14,34—36; 16,1—2

(2 z. Theil); 16,8—11; 16,16—22; 16,35; 17, 1—20, la; 20,2; 20,3b; 20,6;

(20,9?); 20,12; 20,22—29; (21,4a; 21,10—11?); 25,6—31,54; 32,16—19

(ausser nns-on V. 17); 32, 24; 32, 28—33; 33, 1 bis Ende Num. Denk 32,48—52;

34,1a; (34, 7a?); 34, 8—9. Josua 4,19; 5,10—12; 9,17—21; 16b (27, mySR);
13,15—33 (sekundär); 14,1—5; (3 sek.) 15,1—12; 15, 20—16, 8 (ausser 16,1—3

u. einiges Andere); (16,9 R); 17,1—4; 17,7; 17,9 (ausser ony bis nv:a >")$);

18,11—25; c. 19 (ausser V. 47 u. 49f. u. noch Einiges). C. 20 (mit Ausn.)

21,1—42; 22,9—34. Wellhausen und seine Schule unterscheiden ferner die

ursprünglichen Gesetze des P, die zum urspr. Kern (den W. Q = quatuor

foederum über, Andere Pa oder Pg nennen) gehören, von den anderen zum Theil

älteren zum Theil jüngeren Theilen. Urspr. zu Q gehören nach ihm: in Gen.
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kommt noch, dass selbst heim Pesach des zweiten Jahres (in Num. 9)

Nichts davon erwähnt wird, dass dieses Opfer in der Stiftshütte

bereitet wurde, so dass Dillmann in seinem Comm. zu Num. 9, 14

bemerken konnte: „Uebrigens ist davon, dass dieses 2. Passah nicht

mehr in den Zelten, sondern an der Stiftshütte geschlachtet worden

sei (Keil), im Text nichts angedeutet. Es könnte höchstens durch

Combination mit Lev. 17 gefolgert werden." — Nun gehört aber

Lev. 17 nach der neuesten Kritik zu H, und es kann hiernach

daraus für Pg nichts gefolgert werden.

Damit vergleiche man, wie im Deut, die Feier des Pesach am

Centralheiligthum besonders eingeschärft wird. „Du darfst nicht

das Pesach schlachten in einer deiner Städte, die der Ewige dein

Gott dir giebt; sondern an der Stätte, die der Ewige dein Gott er-

wählen wird, seinen Namen dort thronen zu lassen, dort sollst du

das Pesachopfer bereiten am Abend, wenn die Sonne untergeht,

zur Zeit deines Auszuges aus Aegypten. Mache es gar und ver-

zehre es an dem Orte, den der Ewige erwählt; des Morgens kannst

du dich wenden und nach deinem Zelte gehen" (Deut. 16, 5— 7).

Fast könnte man denken, dass hier entgegen dem PC, der das

Pesach in den Häusern zu bereiten gestattet, mit Nachdruck betont

werden muss, dass dieses Opfer nur am Centralheilgthum bereitet

werden dürfe. In der That wurde auch zur Zeit des Königs Josia,

nachdem das Deut, dem Volke vorgelesen ward, zum ersten Male

nach vieljähriger Unterlassung das Pesachfest von ganz Israel beim

Centralheiligthum gefeiert. „Es wurde nicht gefeiert so wie dieses

Pesach seit der Zeit der Richter, die Israel gerichtet hatten und

während der ganzen Zeit der Könige von Israel und der Könige

von Juda" (2. Kön. 23, 32). Man sieht hier, welch' grosses Gewicht,

seit der Josianischen Zeit wenigstens, darauf gelegt wurde, dass

das Pesach, dieses hochwichtige National-Familienopfer, vom ganzen

Volke genieinsam beim Centralheiligthume geopfert werde. Und

der PC sollte diese altgeheiligte Sitte nach dem Exile aufgehoben

sämmtliche Stücke des P; Exod. 26—29; Lev. 9; c. 10, 1—B; 12—15; c. 11—15

mit Ausnahmen; c. 16; Nnm. 1,1—16; 1,48—3,9; 3,15—10,28; c. 13 theilw.;

c. 16theÜW.; c. 17; c. 18; 25,6—19; 26; 27; 32 (theilweise); 33, 60 bis c. 36,13;

Deut. 32—34 z. Th. — Für den ursprünglichen Kern des P gilt der W.'schen

Schule als Kanon: Der legislative Theil von Q bleibt in dem Rahmen der ge-

schichtlichen Darstellung. Die Folge der Gesetze ist historisch motivirt. Diejenigen

P-Gesetze, die den historischen Zusammenhang unterbrechen, werden von diese.'

Schule nicht oder wenigstens nicht sicher zu Q gerechnet.



und geboten haben, das Pesach in den Häusern zu opfern, derselbe

Autor, der nach den Kritikern absichtlich von den Opfern der

Patriarchen nichts erzählt haben soll, um der Idee der Centrali-

sation des Kultus keinen Abbruch zu thun!

Hat nun aber der PC wirklich erlaubt, das Pesach fern vom
Heiligthum in den Häusern zu schlachten und das Blut an die

Thürpfosten zu sprengen? Allerdings ist diese Annahme unumgäng-

lich nothwendig nach der Ansicht der Neuern, denen die Geschichts-

erzählung im PC nur als eine Fiction gilt, vermittels derer der

Autor seiner Gesetzgebung, als einer angeblich mosaischen, Geltung

verschaffen will, wonach also in Wahrheit die Israeliten in Aegypten

zur Zeit des Auszuges gar kein Pessachopfer bereitet haben. Wenn
aber trotzdem der Gesetzgeber im Exod. 12 genau das Verfahren

mit diesem Opfer in Aegypten beschreibt, so kann dies nur den

Zweck haben, dies als eine göttliche Anordnung für alle Zukunft

vorzuschreiben. Auch Dillmann (ein Gegner der neuesten Schule)

meint (Comm. zu EL3 S. 120 f.): ..Man hat nicht das mindeste

Recht zu der Behauptung, der Verf. wolle einige der dabei zu be-

obachtenden Gebräuche, z. B. V. 3 oder V. 11 oder gar die häus-

liche Feier bloss für Aegypten vorschreiben: seine ganze Art, die

Gesetze über die geltenden Bräuche wo möglich an bestimmte

historische Veranlassungen anzuknüpfen, spricht dagegen, und von

einer Abänderung der hier gegebenen Vorschriften liest man weder

V. 43 ff. noch Lev. 23 und Num. 9 etwas. Es ist über allen

Zweifel erhaben, dass nach P wie nach J (V. 24) das Passahopfer

auch fortan ein häusliches Opfer bleiben sollte 1)." — Dann aber

ist Wellhausens Hypothese unhaltbar, denn die Annahme, dass ein

nachexilischer oder auch mir ein nachjosianischer Autor das Pesach-

opfer ausserhalb Jerusalems bereiten lassen sollte, ist unmöglich2
).

*) Wenn nun Baentsch (Wellhausenianer) im Com. zu Exod. (S. 91)

meint, dass es wahrscheinlich sei, dass (auch nach P) nach der Begründung

eines Heiligthums und eines Altars das Blut des Passah an den Altar u. nicht

an die Häuser gehörte — so setzt er sich in einen Gegensatz zu den Kritikern

seiner Schule, nach denen P die Gesetze, die er historisch einführt, für alle

Zeiten gegeben haben will; — vgl. Wurster in ZATW 1884 S. 120 Note 1.

2
) In 12, 24 wird n;n i:in als „ewige Satzung" angeordnet. Dazu bem.

Dillin. (S. 126) : Wenngleich ntn nann auf ganz V. 21—23 geht, so kann doch

unmöglich V. 22 davon ausgenommen weiden. Vielmehr noch viel ausdrücklicher

als bei P wird hier die häusliche Feier des Passah und die Bestreichung der

Thierpfosten und der Oberschwelle der Häuser als eine auch für alle Zukunft

gültige Vorschrift dargestellt. Den Einfall, dass die Sitte, das Passah im Haus zu



8 —

„Gott hat seine Thora gerade geschaffen, sie aber suchen viele

Künste", kann man hier frei nach Kohelet 7, 29 sagen. Ein schlichter

Leser der Thora wird gar keinen Widerspruch zwischen den vor-

deren BB. und dem Deut, in diesem Punkte finden. In der That

ist in Aegypten die Pesachfeier als eine häusliche Feier angeordnet

worden, und dem einfachen Tenor der Verordnung nach sollte es

auch in aller Zukunft so verbleiben. Nachdem jedoch die Stifts-

hütte errichtet ward, befahl Gott, dass keinerlei Schlachtung von

Kind und Kleinvieh gestattet sei, es sei denn, dass das Thier als

Opfer in die Stiftshütte gebracht werde (Lev. 17, 1 ff.). Dadurch

ist eo ipso auch verboten, das Pesach im Hause zu schlachten. Es

musste eben im Vorhofe des Heiligthums bereitet und das Blut an

den Altar gesprengt werden. Selbstverständlich ist dann das Pesach

im zweiten Jahre in Num. 9, wie alle Schlachtungen, beim Heilig-

thum bereitet worden. Nur dadurch versteht man die dortige Be-

stimmung, dass derjenige, der npirn "p"n, d. h. fern vom Heiligthumo

sich befindet, das Pesach am 14. des 2. Monats opfern sollte. —
Ferner begreift man, warum erst in Num. 9 die Unterlassung des

Pesachopfers mit der JVD-Strafe bedroht wird, während die Strafe

wegen pn-Genusses schon im Exod. 12,15 verordnet worden. Denn

nur die Unterlassung des Nationalopfers beim Centralheiligthum

zog jene schwere Strafe nach sich, nicht aber die blosse Ver-

nachlässigung der häuslichen Feier.

Nachdem aber in Deut. 12, 20 ff. das Verbot der Schlachtung

ausserhalb des Heiligthums aufgehoben ward, hätte wohl die An-

sicht Raum gewinnen können, dass jetzt wieder, wie es in Exod. 12

vorgeschrieben wird, das Pesach im Hause gefeiert werden könnte;

daher wird in Deut. 16, 5 ff. dies nachdrücklichst verboten und die

Anordnung getroffen, dass auch in Palästina das Pesach nur im

Centralheiligthume zu opfern sei. Man begreift leicht, wie diese

Verordnung nach dem Aufkommen der Bamoth ausser Acht gelassen

worden und wie erst zur Zeit Josias durch die Vernichtung des

Bamoth-Kultus dieses deuteronomische Gesetz wieder zur Geltung

gekommen ist. Wie sich aber die Wellhausen'sche Schule die

Erscheinung erklärt, dass der PC, nach welchem die Einheit

des Heiligthums seit der Urzeit bestanden haben musste, dennoch

für das Pesachopfer die Gesetzgebungsform derart wählte, dass

schlachten, erst durch das Exil aufgekommen sei (George 237 f., Graf gesch.

Buch. 34), weist selbst Kaiisch Lev. II 498 als eine Verkehrtheit zurück."
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gerade bei diesem wichtigen Kultusact das Princip der Einheit des

Heiligthunis durchbrochen ward — auf diese Frage dürfte sie die

befriedigende Antwort für immer schuldig bleiben 1

). — Das Gleiche

dürfte bei einer anderen Frage der Fall sein, nämlich bei

der über

das Schlachten der Thiere zum Fleischgenuss.

Betrachten wir zuvörderst hierüber die Stelle Deut. 12, 20 ff.

Dort heisst es: „Wenn der Ewige dein Gott dein Gebiet erweitern

wird, wie er dir verheissen hat, und du sagen wirst: „ich will

') Es giebt Manchen, der behauptet, dass nach P das Pesach gar kein

Opfer sein soll und deshalb im Hause bereitet werden dürfe. Allein abgesehen

davon, dass die Annahme absurd ist, es sei ein Ritus, der nach den bisherigen

Gesetzbüchern (den Bundesbüchern u. dem Deuteronomium) den Opfercharakter

hatte, nun plötzlich von PC (der Kritik zu Gefallen) seines Opfercharakters ent-

kleidet worden; wird ja in Num. 9,7; 13 (in einem P-Stücke, wenn auch nach

Einigen sekundär) dass Pessach ausdrücklich 71 pnp genannt, und wird auch in

Exod. 12,10; 43; 48 durch die Verordnungen, dass man nichts davon bis zum

andern Morgen übrig lasse und dass kein Fremder oder TJnbesehnittener davon

esse, zur Genüge den Opfercharakter des Pesach dokumentirt. — Kuenen (Einl.

S. 281) meint: „Die Ansicht, dass P das Passahmahl zu einer häuslichen

Ceremonie mache . . ., ist nicht richtig. Bereits Exod. 12, obwohl dort das

Passah des Auszuges im Vordergründe steht, wird für den 1. und 7. Tag der

Mazzot eine BHp «ipo verordnet. . . . Dillm.'s Vermuthung, dass P's Passahmahl

erst durch die Centralisationsbestrebungen einer späteren Periode in die Tempel-

stadt verlegt worden sei, steht im Widerspruch mit Num. 9,7; 13, wo das Lamm

71 |3ip heisst; Dillm. kann doch unmöglich im Ernst behaupten wollen, dass

solch ein qorban „überall" dargebracht werden dürfte". So Kuenen. Wir nehmen

Akt von diesem Zugeständniss, dass P als nachexilischer Gesetzgeber unmöglich

hätte anordnen können, dass das Passah als 71 ]2ip überall dargebracht werden

dürfe. Nun ordnet es P aber doch an (in Exod. 12); also kann P unmöglich

nachexilisch sein. — Wenn aber K. meint, dass auch in Exod. 12 mit der Ver-

ordnung des »np tnpo eine „Versammlung des Volkes an dem einen Heiligthum"

geboten wird, so hat er den Ausdruck anp KipD total missverstanden. Lev. 23,3

wird doch auch für den Sabbat tsnp «ipo verordnet. Sollte also das Volk jeden

na» zum Heiligthum wallfahren?! Nur Jn bedeutet in P Wallfahrt zum Heilig-

thum; tnp «npo niemals. Jn heisst aber nur der 15. Nissan, kein anderer Tag

des Pesachfestes. Aber auch der Terminus .in ist nur verständlich, wenn man

aus den anderen Quellen, dem Bundesbuche und dem Deut., die Erklärung weiss.

Es bleibt also K. nichts anderes übrig, als die Annahme, es sei in Exod. 12 nur

für das Israel in Aegypten ein Passahfest geboten. Dann rufen wir ihm aber

mit Wurster (ZATW. 84 S. 120) zu: „Wie ist der ganze Charakter von Q

misskannt!" En passant sei noch bemerkt, dass P gar nicht vorschreibt, au den

drei Festen nach der heiligen Stadt zu wallen. Wie verträgt sich dies mit der

Ansicht, P. sei ein nachexilisches Werk?
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Fleisch essen'
-

, denn deine Seele wird begehren, Fleisch zu essen:

so kannst du ganz nach dem Begehr deiner Seele Fleisch essen.

Da nämlich der Ort, welchen der Ewige erwählen wird, seinen

Namen dorthin zu setzen, von dir fern sein wird, so magst du

schlachten von deinen Rindern und deinen Schafen, die der Ewige

dir gegeben, wie ich dir geboten habe, und essen in deinen Thoren

ganz nach dem Begehr deiner Seele". Diese Stelle setzt jeden-

falls voraus, dass bisher das Schlachten der Thiere zum Fleisch-

genuss verboten war, wenn dieselben nicht Gott als Opfer darge-

bracht wurden, oder, wie R. Ismael sich ausdrückt (Chulin 16b),

dass iusti 1V2 verboten war. Wo ist aber ein solches Verbot zu

finden?

Bis auf die neueste Zeit haben nun alle Exegeten, welche die

erwähnte Stelle im Deut, erklärt haben, darin übereingestimmt,

dass dort auf das für die Wüste gegebene Verbot in Lev. 17 Be-

zug genommen wird (vgl. z. B. Knobel zu Deut. 12, 20 f. u. Schultz

zu v. 16). Dies kann natürlich Wellhausen nicht zugeben, denn

ein solches Zugeständniss würde seine Hypothese zum Wanken,

wenn nicht gar zum Zusammensturz bringen. Ist es einmal erwiesen,

dass Lev. 17 älter ist als das Deut., so lässt lieh die Ansicht,

dass der PC nachexilisch ist, nur sehr schwer oder überhaupt nicht

mehr aufrecht erhalten. Die angeführte deuteronomische Stelle darf

also nicht von der Wüstengesetzgebung in Lev. 17, sondern von

einem andern angeblich alten Brauch ihren Ausgangspunkt haben 1

).

W. (Gesch. Isr. S. 18) will in der Stelle 1. Sam. 14,32—35 be-

richtet finden, dass es in alter Zeit verboten war, Fleisch zu essen,

ohne das Blut Gott zurückzuerstatten. Die in diesen VV. erzählte

Begebenheit giebt W. mit folgenden Worten wieder: „Als nach der

Schlacht von Michmas das Volk, müde und hungrig, über erbeutetes

Vieh herstürzte und anfing das Fleisch im Blute zu verzehren (d. h.

ohne das Blut am Altare zu vergiessen), liess Saul einen grossen

Stein herwälzen und befahl, jeder solle dort sein Rind oder Schaf

schlachten. Das sei der erste Altar, den Saul Gott gebaut habe,

fügt der Berichterstatter hinzu." So W. — Hier ist aber ein

wichtiger Passus des Textes weggelassen. Im Texte heisst es:

hS n3;s rrxh Snn mt< nb rotö h'.xv p% Durch Weglassung des

') Zuerst spricht über diesen „alten Brauch" Graf in der Abhdl. „Zur

Geschichte des Stammes Levi" in Merx' Archiv für wissenschaftl. Erforschung

des A. T.'a 1867 S. 81 f.
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Satzes '-h rtMö b)xv p-i wird der Schein erweckt, dass das bnr\ im«
raiö mab sich auf den grossen Stein bezieht, auf dem man geschlachtet
hatte. Nach unserem Texte aber hat der Altarbau mit dem vorher
berichteten Schlachten der Thiere nichts zu thun. Er fand erst

später statt und sollte wahrscheinlich den über die Philister er-

rungenen Sieg verewigen (vgl. Exod. 17, 15 u. 1 Sam. 15, 12) 1
).

Den Stein, den das Volk zu Saul hingewälzt hatte, konnte doch
wohl der Berichterstatter nicht als einen von Saul gebauten Altar
bezeichnen. — Ausserdem ist es ja klar und deutlich dort aus-

gesprochen, dass die Sünde des Volkes dort nicht in der Schlach-
tung zu profanen Zwecken bestand; es beisst ja dort nur: nyn ron

Bin by ^13*6 rh dwr, Es ist dies doch offenbar das in Lev.

19, 26 befindliche Verbot: myn ab) wmn ab mn by fewi ab 2
).

Welch' eine gewaltsame Deutung ist es nun üin by )b?an ab zu er-

klären: Esset nicht, ohne das Blut am Altare zu vergiessen. Diese
Auslegung legt doch die Hauptsache hinein, denn dass das Blut an
den Altar gehört, wird doch hier nicht gesagt 3

). Das Gesetz
in Lev. 17 spricht auch zunächst nur das Schlachtverbot aus, indem
es das Schlachten als ein Blutvergiessen ("jetp m v. 4) betrachtet.

Vom Genuss des Fleisches wird dort gar nicht gesprochen. Ausser-

dem spricht ja schon der Zusammenhang mit ifl lipran ab dafür, dass

wir in ein by )b?an ab das Verbot eines abergläubischen Gebrauchs
haben, indem, wie Maimonides (More III, 46), Ramban u. A. bereits

erklärt haben, manche Heiden die Fleischmahlzeit beim Blute hielten

in dem Glauben, dadurch mit den Dämonen, denen sie das Blut

überliessen, in Verbindung treten und die Zukunft erfahren zu

') Es geht nicht an, etwa die Worte nb — b)XV )in zu streichen, sowohl

die 70 als die Peschito haben die Worte und fügen sogar av hinter p»i hinzu.

W. hat auch in seinem Werke „der Text der BB. Samuelis" (1871) diesen Vers

nicht im Geringsten beanstandet, ebensowenig Kautzsch.
2
) Nebenbei sehen wir hier, dass schon zur Zeit Sauls die mn Sy nS'an

als schwere Sünde galt, während nach der neuem Schule dieses in H befindliche

Verbot erst nach dem Exile aufgezeichnet worden sein soll!

8
) Wenn unsere Weisen in yn unter den vielen Erklärungen, die sie zu

mn by iSawn xb geben, auch die haben, nach welchen es pitoa mn pnm ibsury nb

bedeutet, so mögen sie voi aussetzen, dass nach Lev. 17 in der Wüste jede

Schlachtung Opfer sein musste, die Thora also stillschweigend von einem Opfer-

mahle spricht. Demgemäss konnte der Talmud in Sebachim 120a auch die Stelle

in 1. Sam. 14,33 f. von Opfermahlen verstehen, da nach ihm die dortige Stelle

auf Lev. 19,26 Bezug nimmt. Allein für die neuere Kritik, nach der zur Zeit des

Verfassers jener Sam.-Stelle das Gesetz in Lev. 19 noch nicht geschrieben stand,

ist eine solche Erklärung unstatthaft.
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können. Daher hall Doch Ez. (33,25) das rSasrt tnn by für ein dem

Götzendienste gleiches Verbrechen, was nach der Erklärung Well-

hausens ganz und gar unbegreiflich wäre, da ja zu jener Zeit bereits

durch das deuteronomische Gesetz die Schlachtung an allen Orten

erlaubt war1
). Es ist also klar, dass Saul nur das Essen beim

Blute verhol und demgemäss Allen befahl, an dem grossen neben

ihm befindlichen Steine zu schlachten (pna cnan^*) und dann im

Lager das Fleisch zu verzehren, damit sie nicht beim Blute ässen.

Es mtisste ferner nach W. bis zur Zeit des Königs Josia

das Verbot bestanden haben, wonach man ausser Opferfleisch kein

Fleisch essen durfte. Es findet sich aber nicht die geringste Spur

eines solchen Verbotes; wohl aber kann man viele Stellen anführen,

welche bezeugen, dass Niemand an ein solches Verbot je gedacht

hatte. Abraham bereitet seinen Gästen ohne Zaudern ein junges

Kind (Gen. 18, 7); Jakob bringt seinem Vater zwei zubereitete

Ziegenböckchen (das. 27, 9); Joseph Lässt für seine Brüder schlachten

(das. 43, 16); David verzehrt die von Abigajil bereiteten Schafe

(1. Sam. 25,18) und Saul das von der Todtenbeschwörerin zu En-

Dor geschlachtete Kalb (das. 28, 24); auch hält das älteste Gesetz

(Exod. 21,37) das Schlachten nur dann für sündhaft, wenn es ge-

stohlenes Vieh ist
2
). Man denke sich nun, wie ungereimt die Be-

hauptung ist, es habe Jahrhunderte lang in Israel das Verbot des

Fleischgenusses bestanden derart, dass der Deut, zur Zeit Josias

dieses Verbot unter ausführlicher Begründung aufzuheben für nöthig

gefunden?)!

Und dennoch gehört diese vage Annahme, dass im alten Israel

jede Schlachtung Opfer sein musste, zum eisernen Bestand der

Wellhausen'schen Schule. Sie ist zum Ifogma geworden, weil darauf

<\r\- ganze Bestand der Hypothese beruht. So z. B. bem. Steuer-

nagel zu Deut. 12: „In alter Zeit waren „schlachten" und „opfern"

') Würde ferner in dem Verbote mn h? iSasn Hb das profane Schlachten

verboten sein, so wäre letzteres Verbot vom Blutverbote abhängig. Da nun das

Blutverbot auch beim Wild und Geflügel Geltung hat (Lev. 7,26; 17,14) so

müs^tc das Schlachtverbot auch für Wild u. Geflügel gelten; aber selbst das

Deut, setzt voraus, dass Hirsch u. Gezelle überall geschlachtet werden durften

(Dent. 12.16; 22), u. ebenso verordnet Lev. 17,13 beim Wild u. Geflügel nur,

das Blut mit Erde zu bedecken.
2
) Auch das in 1. Kon. 5, 3 beschriebene tägliche Mahl des Königs Salomo

wird schwerlich nur aus Opferthieren bestanden haben; zumal da solche nicht

in unreinem Zustande gegessen werden durften (Deut. 12, 15).

8
) Vgl. Bredenkamp, Gesetz u. Propheten S. 134.
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identische Begriffe (beides na:), wenigstens war jedes Schlachten

von }N2t und "ipn zugleich ein Opfer und musste eins sein (1. Sam.

14, 32 ff.). " Ebenso Baentsch (Exod. u. Lev.) zu Lev. 17: „Nach

alt - semitischer und alt - israelitischer Sitte war jede Schlachtung

Opfer und daher immer an der nächstgelegenen Cultstätte, (ev. auf

improvisirtem Altar 1. Sam. 14, 32 ff.) vorzunehmen. 1

) Smend (alt-

testamentl. Eel.-Gesch. S. 140 Anm. 3), für den es auch im Texte als

unbestreitbares Dogma gilt: „Im Allgemeinen war jede Schlachtung

ein Opferinahl", macht wenigstens in einer Fussnote das Zugeständ-

niss, dass in der Erzvätersage, aber auch in geschichtlicher Zeit,

manchmal ausnahmsweise das Geschlachtete nicht Opfer gewesen und

dass man auch bezweifeln müsse, ob da an eine eigentliche Dar-

bringung des Blutes gedacht ist. Als Belege für diese Ausnahmen

verweist er auf Gen. 18, 7; 27, 9; 14; Richter 6, 19; 1 Sam. 28, 24.

Man merke: für die Regel weiss man nur die eine (wie wir ge-

zeigt haben, nichts beweisende) Stelle 1. Sam. 14, 32 ff. anzuführen;

für die vermeintlichen Ausnahmen weiss Smend 5 Stellen beizu-

bringen. Wir haben oben noch mehr Stellen angeführt. Und

dennoch soll das Opfern Regel und das Nichtopfern Ausnahme

gewresen sein!

!

Wie erklären sich diese Kritiker das Schlachtverbot in

Lev. 17? Befragen wir den unstreitig gründlichsten Forscher dieser

Schule, Abraham Kuenen. Einl. in A. T. (S. 87) sagt K: L. 17,

3—7 enthält die Bestimmung, dass alle Rinder u. Schafe, welche

die Israeliten schlachten wollen, in das Heiligtlmm geführt und

dort als Dankopfer dargebracht werden sollen .... Ausführbar

war dies Gebot nur solange, als der Heiligthümer I's viele waren

und jeder eins in seiner Nähe hatte. Nun aber wird es im Hin-

blick auf das eine Heiligthum gegeben — wahrscheinlich von

Jemand, der den früheren Zustand wenigstens aus der Ueberlieferung

kannte und ihn noch festzuhalten suchte. " — Das. S. 255 sagt

Kuenen: „Viel complizirter ist die Frage nach dem Verhältniss von

D zu Lev. 17, 3— 7, wo das Schlachten von Rindern und Schafen

ausser beim Dankopfer verboten, und zu v. 8—9, wo das Opfern

auf das Ohel Moed beschränkt wird. Die Verse 3—7 stehen im

Widerspruch mit D 12, 15; 20—22, wo das Schlachten zu eigenem

!
) Welche schwerwiegende Behauptimg hat die eine Stelle des Buches

Sam. zu tragen, die, bei Licht besehen, für diese These kaum die Stärke eines

Spinngewebes besitzt!
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Gebrauch fern vom Heiligthuni ausdrücklich erlaubt wird; die Verse

• centralisiren den Cultus ähnlich, wie D es passim

tlmt . Hat derselbe dann also in seiner Gesetzgebung die eine

Vorschrifl aulgehoben, die andere aufgenommen und bestätigt?

Dann würden wir erwarten müssen, dass er auf Lev. 17 verwiesen

oder wenigstens den einen und andern Ausdruck mit diesem Kapitel

gemein hätte, aber weder das eine noch das andere ist der Fall.

Was aber wichtiger ist. D 12, 8 schliefst dies Verhältnis vollkommen

aus: das Gebot der Verehrung I's nur an einem Ort konnte nicht

als etwas Neues und für die Zukunft Gültiges verkündigt werden,

wenn 1) wusste, dass es bereits für die Wüste von Seiten des

Moses gegeben, dann aber auch sicher unter seinen Augen regel-

mäßig befolgt worden war 1

) . . . Die Frage, wie Pi (H) verlangen

konnte, dass alle Kinder und Schafe an dem einen Heiligthum ge-

schlachtet werden sollten, ist bereits (oben S. 13 angef.) beantwortet.

Wem die dort gegebene Lösung nicht genügt, der mag unter Be-

rücksichtigung des Umstandes, dass das Schlachten an „der Wohnung

Gottes" an dieserStelle von Moses den Israeliten in der Wüste
vorgeschrieben wird, annehmen, dass Pi durch diese Einkleidung

klarstellen wollte, was Gott eigentlich fordern konnte, wenn es

auch seine Absicht nicht war, diese Forderung unter ganz ver-

änderten Umständen mit voller Strenge durchzuführen." — So

Kuenen.

Ich muss von Kuenen anerkennend hervorheben, dass er der

einzige ist, der die von Lev. 17 den Kritikern gestellte Frage in

ihrer vollen Schwere gefühlt, ja auch das Gefühl hat, dass er

er wuchtigen Frage gegenüber nur eitle Ausflüchte vorzubringen

weiss. Demi als eine ernste, befriedigende Antwort konnte K. keine

seiner beiden Erklärungen ansehen, von denen eine einen Gesetz-

geber einen alten Brauch festhalten lässt, obgleich er von dessen

Unausftlhrbarkeit überzeugt sein musste, die andere wieder das in

Btrenger Gesetzesform mit Androhung der rra- Strafe vorgetragene

') Kuenen weist (das. 255) entschieden die Annahme zurück, dass die

Verse Lev. 17,3—7 sich an die alle Volkssitte anschliessen, nach welcher das

Schlachten als eine religiöse Handlung nur am Heiligthum, d. i. an der daneben

ii Bama, zulässig war (Hos. 9,4?). Um dies behaupten zu können, muss

man alles entfernen, was sich auf das eine Heiligthum bezieht. „Aber (so

bem. K.| dies Verfahren ist höchst willkürlich; auf diese Weise macht man sich

ein Gesetz nach eigenem Gutdünken zurecht." — (Vgl. auch Kittel in Theol.

Btud. aus Württ. II 4411).
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Gesetz als eine Darstellung auffasst, was Gott eigentlich fordern

konnte, jetzt aber nicht fordert. Nun steht aber das Gesetz

neben anderen Gesetzen, wie das Verbot von Blut, ^ido .noissi nSai

dvi, die doch jedenfalls auch für die Jetztzeit gefordert wurden 1
).

Es muss jedenfalls Dillniann recht gegeben werden, wenn er

sagt (EL3 S. 585): „Die Behauptung einer nachdeuteronomischen

oder gar nachexilischen Abfassung dieses Stückes (Kai. Wl. a.) ist

geradezu widersinnig, denn niemals konnte es einem Gesetzes-

bearbeiter, der Deut. 12, 15 ff. als anerkanntes Gesetz vor sich

hatte, einfallen, ein Gebot wie Lev. 17, 3— 7 aufzustellen (so auch

Köhler bibl. Gesch. II, 2 S. 529 Anm.), vgl. noch Kittel in theol.

Stud. aus Württ, 1881 S. 41 ff. u. m. Ausführung im Mag. 1879

S. 3 ff.
2
).

Es wird also dabei bleiben, Deut. 12, 15 f. und 20 ff. ist eine

Aufhebung des Verbotes von Lev. 17, 3 ff. Wenn aber Kuenen

meint, es hätte dann auf jenes Verbot hingewiesen werden sollen,

so ist das wahrlich zu viel verlangt. Wenn Mose etwas erlaubt,

was allen seinen Zuhörern bisher für verboten galt und diese Er-

laubniss mit mpon "DD pn^ ^ begründet, so hatte er doch nicht

nöthig, das verbietende Gesetz, das jetzt ausser Geltung gesetzt

wird, zu citiren. Nebenbei bemerkt, lässt er dabei das Blutverbot

bestehen und schärft es mit denselben Ausdrücken ein, mit dem

es in Lev. 17 begründet wird. Vgl, Lev. 17, 11 mn wan ^öj s
3

xin und das. v. 14 idt n^a bi u>bj "2 — wn wo» IDT *wi bi W& ^

KVT mit Deut. 12, 23 itfan cy vesn bixn ab) tPBJn wn mn '2. Ebenso

Gen. 9,4 (P): tasm vh lon wea i^a -j». Was aber Deut. 12,8 be-

trifft, so werden wir später im Kapitel „über das Deut, und P"

') Mit Recht fragt Bredenkamp (S. 133): „Wozu diese Virtuosität in Er-

findung gänzlich unnöthiger, für die Gegenwart der Verfasser völlig werthloser

Verordnungen, auf deren Uebertretung man in liebenswürdiger Humanität sogar

die Todesstrafe setzte?"

2
) Damit ist auch Wurster (ZAW. 84 S. 122 f.) abgefertigt, der das

Schlachtverbot in die erste Zeit nach dem Exil setzt, wo noch alle Exulanten in

Jerusalem und in dessen Nähe wohnten (vgl. auch Holz. Einl. S. 447). Als wenn

die Exulanten nicht die Absicht gehabt hätten, sich später weiterhin auszubreiten,

wird das Verbot als DnnnS uby npn bezeichnet und nicht auf Deut. 12, wo

auch das "m SW »3 in Betracht gezogen wird, Rücksicht genommen. Und das

soll derselbe Verf. geschrieben haben, der die gänzliche Vertreibung der Kanaaniter

u. die Besitznahme des Landes durch Israel voraussetzt (Lev. 18,25; 20, 23 f.).

—

Was alles von den Kritikern der neuen Schule verschluckt wird; das lässt die

Harmonistik der Apologeten weit hinter sich!
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zeigen, dass es mit P nicht im Widerspruch ist. Ist nun im Deut.

ein Gesetz von Lev. 17 aufgehoben, so kann letzteres Kap. nicht

nachexüischen Ursprungs sein.

Allerdings hat die Wellhausen'sche Schule noch einen Rück-

zug offen, indem sie die Zugehörigkeit von Lev. 17 zum ursprüng-

lichen Kern des P durch Eliminirung aller dem P eigenthümlichen

Ausdrücke 1
) in Abrede stellt und auf diese Weise sich die Be-

hauptung gestattet, P erlaube das Schlachten zum Fleischgenusse,

ohne zu opfern. Als einen Quasi-Beweis hiefür führt Wellhausen

Gen. 9, 3 f. an, wo in den noachischen Geboten die Schlachtung erlaubt

wird. Als wenn Lev. 17 das Schlachtverbot von den Urzeiten her

datirte und nicht vielmehr erst nach der Errichtung der Stiftshütte

offenbart sein Hesse!-) Wir haben übrigens bereits im vorigen Ab-

schnitt über das Pesachfest gezeigt, dass Exod. 12, das die W'sche

Schule zum Kern der Priesterschrift (Q) zählt, nothwendig Lev. 17

als seine Ergänzung fordert. Wir wollen aber in einem besonderen

Abschnitt die Zusammengehörigkeit von Pg (Q) und dem Heilig-

keitsgesetz erweisen, da die gewaltsame Auseinanderreissung dieser

beiden Theile des Pentateuchs eine der morschen Stützen bildet, auf

denen die neueste Hypothese über den Priestercodex ruht.

Der Korn der Priesterschrift und das Heiligkeitsgesetz.

Wir haben bereits oben 3
) mitgetheilt, dass nach der neuen

Schule in P noch ein etwas älteres Gesetz eingearbeitet sein soll,

• las man als II (Heiligkeitsgesetz) bezeichnet und dessen Haupt-

t heile in Lev. 17—20 sich befinden sollen. 4
) Das Charakteristische

') Die unerhörte Willkür, mit der die „Schule" (vgl. z. B. Baentsch.

lowmentar zur Stelle) hierbei verfährt, ist seibat Kuenen etwas zu arg. Vgl.

das C'itat oben S. 14 Note.

2
) Als wenn das Gesetz in Lev. 17 selbst gegen derartige Unterstellungen

Protest erheben wollte, hat es das Schlachtverbot nur an hxw1 rvao vh B"k

gerichtet, den Fremden also ausgeschlossen, während es weiter iu V. 8 beim

Verbot der Opferdarbringung ausserhalb des Heiligthums heisst: /vao B"K B"n

caina nu» ic« lOT jdi Skib", der Fremde also hier miteinbegriffen wird. — Es

kann ja überhaupt nicht die Ansicht des P sein, dass Alles, was später durch

Mose verboten wird, bereits in den Zeiten der Erzväter als verboten galt.

Beirathet doch Jakob zwei Schwestern gegen Lev. 18,18, Amram seine Tante

(Exod. 6,20) gegen Lev. 18,12.
8
) S. B£

4
) Nach W. gehören zu II: Lev. 11 der Kern; c. 17—26 mit vielen

Aenderungeü und Ueberarbeitungen; d. h. Alles was an Q gemahnt, muss einer
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dieses Heiligkeitsgesetzes ist nach Dillmann (Comm. III S. 640)

u. A., „dass die Heiligkeitsforderimg, welche im Bundesbuch Exod.

22, 30 nur als eine Forderung neben vielen andern steht, hier zu

einem leitenden Gesichtspunkt gemacht ist, und auch die Reinig-

keitsvorschriften sowie Regeln über die Behandlung der Opfer und

Gaben in .Beziehimg dazu gesetzt sind." Durch die Ausscheidung

dieses Heiligkeitsgesetzes aus dem angeblichen Kern der Priester-

schrift ist es erst der neuesten Schule möglich geworden, eine

Charakteristik des Q (Pg) zu entwerfen, wie sie für die Haltbarkeit

der ganzen Hypothese gerade wünschenswerth erschienen. —
Mit der Prämisse der Kritiker, dass P ein reines Priester- und

Kultusgesetz sei, stimmt es nicht, dass in Lev. 17—25 eine unge-

mein grosse Zahl sittlicher und rechtlicher Gebote sich befinden.

Holzinger (Einl. in Pent. S. 417) sieht sich zu folgenden Zugeständ-

nissen genöthigt: „Ph (bei ihm Bezeichnung von H) vertritt ganz

den sittlichen und humanitären Geist des Bundesbuches und des

Deuteronomiums. Es fehlt nicht an directen Berührungen mit den

Sittengesetzen in IE und D . . . Speziell c. 19 steht durchaus auf

der Höhe jener anderen Sittengesetze, ja dieselben erscheinen in

Ph gelegentlich sogar fortgebildet: vgl. z. B. 19, 15 mit Exod.

23, 3 . . . Als Beleg dafür, dass Ph unter dem Einfluss des Bundes-

buches stehe, sieht Baentsch 110 z. B. Lev. 19,15; 35: 20,9;

überarbeitenden Hand zugeschrieben werden; zuletzt noch Num. 15, 1—41 dgl.

überarbeitet. — Nach Kuenen gehören H (bei ihm Pi) an: Lev. 11,1—23;

41—47*; Lev. 17*, 18, 19*, 20, 21 z. Th., 22 z. Th. 23, 9—22*; 23, 39—43*;

24, 15—22; 25 z. Th.; 26 ganz; Num. 15, 37—41; 15, 1—36 ist auch älter als Q
(* bedeutet: mit einigen Aenderungen). Bei Dillmann heisst das Heiligkeitsgesetz

S (= Sinaicodex). Dazu sollen gehören: Theile von Lev. 17—26; Exod. 31,13f*;

Lev. 5,1—6; 21—24a; einiges in Lev. 11; Num. 10, 9f; 15,38—41; (möglicher-

weise einiges in Lev. 13 f.; Num. 5,11—31; 15, 18—21). — Zuletzt sei noch der

Inhalt des H nach Driver, Lev. in SBOT (cit. bei Strack S. 40) angegeben:

Lev. 10,10; 11
|
11,2b—23; 41—47

|
17,3 bis tj»; 4 ohne njno fc»M nno hx;

5 u. 9 dgl.; 7a; 8; 10—14;
| 18, 2b—30; |

19,2 von oHinp—20 (ohne 8b);

23—37;
| 20,2 von ts»K—27; | 21,1 von tre^-lOa vn«D; 10b—12a; 13—15;

17b (ohne Drm1?)—21 (ohne jnsn pnx); 22 nur S:>x* vp 1

?« an 1

?; 23 (ohne Wort

3—6); | 22,2a von m; 2b nur n »jn; 3 vod B»k "»—16 (3 yit ohne Suffix;

4 ohne pnu) 18b—25; 27-33;
|
23,10 von »3—12; 15—18 (ohne njtt» bis

nn»3DJi) 19 b; 20 (ohne nwiz »3» Sy); 22; 39 a von ddbdm; 40—43 (ohne 41b);
|

24,15b; 16a bis nm»; 17—21;
| 25,2 von »3—9a, 10 bis xah; 13—25 (ohne 16

u. 23); 35—40a; 43; 47; 53; 55; |
£<> ganz.

||
Wahrscheinlich (z.B. Dri., Einl.)

auch Exod. G, 6—8; 12,12; 13; | 81, 13; 14a;
||
Num. 15, 37—41; |

33, 52;

53; 55; 56.
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24,15; 17; 19; 20(25,3), verglichen mit Exod. 23,3; 21,17;

22,27; 21,12; 21, 23 f. (23, 10 f.) an; der Geist des Bundesbuches

herrsche in Verordnungen wie Lev. 22, 28 (vergl. m. Exod. 23, 19)

oder 25, 25 ff.
;
geistige wie materielle Verwandtschaft liege vor in

Lev. 18,23 (vgl. m. Ex. 22,18); 2^35—38 (vgl. m. Ex. 22,24);

25, 14(vgl. in. Exod. 22, 22 [?]); 19, 20 (vgl. m. Ex. 22, 15 f. [?]) . .

.

Auch das muss hier hervorgehoben werden, dass sogar das

kultusgesetz gelegentlich noch, wie im Dt., humanitär verwendet

wird (25, 1— 7). Wenn das Dt. das grösste und vornehmste

Gebot enthält, so darf dem priesterlichen Heiligkeitsgesetz nicht

M'igessen werden, dass ihm das andere gehört, das jenem gleich

ist: „du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (19,18)".

—

Dem fügen wir hinzu, dass dieses Gebot auch auf den Fremden

ausgedehnt wird (19, 34). — Wo bleibt da der angebliche priester-

liche Kastengeist des Priestercodex? — Da muss natürlich dieses

corpus aus dem P ausgeschieden werden. Um einen grünenden

fruchtreichen Baum als dürres Holz bezeichnen zu können, denkt

man sich zuerst alle Früchte abgepflückt, alle Blätter abgeschüttelt,

den ganzen Lebenssaft ausgepresst und ruft dann: „Seht hier den

dürren Holzeturnpf!"

Der hauptsächlichste Grund der Trennung des H vom Pg ist,

<];tss dort einige Ausdrücke und Redewendungen vorkommen, die

BPan angeblich in Pg nicht findet. Ich sage angeblich; denn die

meisten derselben finden sich wohl in Stücken, die man früher

ohne Bedenken der Grundschrift zugewiesen hatte
;
jetzt aber, nach-

dem es den Kritikern besser passt, H von Pg auszuscheiden, hat

man sich entschlossen, die meisten jener Stellen in der Grundschrift

Theile von H oder als spätere Bearbeitungen zu erklären. Ich

will hierzu einige Beispiele anführen: der Refrain 71
SJX oder 71 "W

131 crpS« gilt als eines der Hauptmerkmale des H. Nun findet

Bich aber diese Formel auch in Exod. 6, 2; 6 (als Einleitungsformel);

aber auch als Schlussformel Exod. 6, 8; 12, 12; 29, 46; Num. 3, 45;

10, 10; 15, 41. Eine zweite Formel ist t^s tt>
sK; diese findet

sich auch in Lev. 15, 2; Num. 5, 12; 9, 10; vgl. ferner

Exod. 36,4; Num. 1, 4; 4, 19; 49. Eine dritte Formel py mm oder

KttTl KIM; kommt sehr oft auch sonst vor: Exod. 28,38; Lev. 5,1;

17: 7,18; 10,17; 16,22; Num. 5,31; 9,13; 14,34; 18,1; 23;

32; 30, 16. Andere Ausdrücke sind entweder äna.% Xsyö^eva oder

kommen auch in II nur in einem einzelnen Kap. oder an so

wenigen Stellen vor, dass man diese nicht als charakteristische
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Merkmale einer Schrift bezeichnen kann. So kommt in ron oder

cn BTon nur in Lev. Kap. 20 vor; yswh bl» nur 2 mal, wm nSn roT,

fi roitt nur einmal; no" nur von geschlechtlichen Verbrechen an

drei Stellen. Man kann das ganze Register der sprachlichen und

formellen Eigentümlichkeiten von H bei Holzinger S. 411 f. durch-

gehen, ohne den geringsten Beweis darin zu finden, dass H nicht

ein Bestandteil von Pg ist und einundemselben Autor angehört.

Es ist dabei noch zu berücksichtigen, dass gerade der Abschnitt

Lev. 19, welcher durch den so oft wiederholten Refrain 71 'JK u.

s. w. sich auszeichnet, wie die Einleitung: btr\W "M my bi bti im
zeigt und wie bereits m bemerkt, bestimmt war, in öffentlicher

Versammlung vorgetragen zu werden. Er enthält genau 7 Decaloge:

1) v. 2—8; 2) v. 9—12; 3) v. 13-16; 4) v. 17—19; 5) v. 20—28;

6) v. 29—32; 7) v. 33—36 (der Midrasch rabba Anf. annp zählt

nur 6 Decaloge; vgl. dort u. die ]"n Kfip^Ds 51b; auch Heidenheim

zu rtDö bw '« hfh Tyo).

Die wenigen sprachlichen und sachlichen Differenzen erklären

sich leicht durch die Verschiedenheit des Inhalts des H von den

anderen Theilen des P [

) und sind von geringer Bedeutung im Ver-

gleich mit den vielen Ausdrücken und Wendungen, die H mit Pg

gemeinsam hat und die man nur durch ein willkürliches kritisches Ver-

fahren zu beseitigen im Stande ist, indem man alle diese zahlreichen

Stellen für spätere Ueberarbeitung erklärt 2
). Hier sei nur Einiges

als Beispiel angeführt: In Lev. 17, 3 müssen die Worte l« ruroa

mnvb pnö £n^ s ikw gestrichen werden, weil „das Lager" ein Cha-

rakteristikon des Pg ist.
3
) In v. 4 ist ijnö bna nns b& eine Inter-

polation, ebenso in v. 5 u. v. 9. V. 6 u. v. 7b müssen wieder ganz

gestrichen werden (als Stellen mit Pg-Ausdrücken). 4
) Ebenso sollen

der Anfang des Kap. 17, 1—2 und der Schluss 17, 15—16 aus Pg

entnommen sein. Ich frage nun, ob man nicht eher berechtigt ist,

ein Kapitel von 16 Versen, bei dem wir in 10 Versen der Sprache

') Vgl. nieinen Comm. zu den betreffenden Stellen. Man wird dieselbe Er-

fahrung machen, wenn man z. B. die Kap. über den Bau der Stiftshütte (Exod.

c. 25 ff.) mit den anderen Theiltn von P vergleicht.

2
) Besonnene Forscher wie Dillmann und Andere gestehen wenigstens zu,

dass sie für die hier sich darbietenden Erscheinungen keine genügende Erklärung

gefunden. — vgl. Dillmann NDJ. S. 688 f.

8
) Was hätte aber einen Späteren genöthigt, diese Worte zu interpoliren?!

4
) Wieder begreift man nicht, was ein Späterer mit diesen Zusätzen be-

absichtigt hat, und warum er z. B, es nöthig fand, lyua Sn« nriD h* viermal zu

wiederholen.
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des Pg begegnen; ganz 'lein Pg zuzuweisen, als für das Stück einen

neuen Verfasser]! zu suchen, um dann .

r
> ganze Verse (1, 2, 6, 15, 16)

2 halbe Verse (in v. 3 u. 7) und noch 3 mal 3 Worte in 3 anderen

VtTst'iii !. >. '.Mals spätereZusätze resp. Ueberarbeitungen zu erklären?!

Eine gleiche Verwirrung wird in Kap. 21 angerichtet. Als

spätere Zusätze (nach Pg) müssen hier von den neuern Kritikern

erklärt werden: In v. 1 von löK*) bis dtS» mOKl; in v. 10 von

pv *WH bis ansah na 1
); in v. 12 die Worte Yhb» nnvü fetf "in *a

rbv, dann ganz v. Iß und 17a. und in 17b das Wort nrrnh: in

v. 21 die Worte |PDn pn« (denn H darf vom aaronitischen Priester-

thum noch keine Kenntniss haben); in v. 22 der Passus D^nprpBHpo

c^npn |0); in 23 sind die Worte Sxi «3" xS nrißn eingeschoben; zu-

letzt ist selbstverständlich ganz v. 24 ein späterer Zusatz. Also

wieder in 24 Versen 10 Interpolationen!! 2
)

Um dem Pg keinen Ausdruck zu gewähren, den die neuem

Kritiker als Eigenthümlichkeit des H betrachten, ist man wieder

andererseits genöthigt in Abschnitten, die entschieden dem Pg an-

gehören, Stollen auszuscheiden und dieselben dem II zuzuweisen.

So wird z. B. von Driver Exod. 6, 6—8 als wahrscheinlich dem

H zugeschrieben, wegen des wiederholten n 'Jtf, das dort vorkommt.

Dasselbe wird über Exod. 12, 12— 13 geurtheilt. Auch Exod. 31,

13a c u. 14a wird für H reklamirt (wobei in die Mitte von K die

Worte crrmS n???) ^a KM nix ^ eingeschoben wurden, die wegen

DaYfTfJ zu Pg gehören). 3
) Aber auch Ex. 29, 46 muss aus dem-

1

)
Wieder fragen wir, was hat der Interpolator mit diesem Einschiebsel

beabsichtigt und warum befindet sich z. B. in Num. 35,28 bei Srun p3D kein

solcher Zusatz V

2
)
Mitunter werden zwar die zu streichenden Stellen beschuldigt, den Zu-

sammenhang zu stören. In der That aber werden sie nur gestrichen, weil sie

der vorgefassten Theorie im Wege stehen, und das ganze Verfahren kommt den

nicht Voreingenommenen wie ein litterarisches Taschenspielerkunststück vor,

indem man nach Belieben alles Unbequeme verschwinden macht.

8
j Vgl. die Tabellen bei Holzinger. Ich muss hier, um das Falsum dieser

kritischen Operation klar darzulegen, etwas anticipiren, was erst später des

Weiteren ausgeführt werden wird. Der ganze V. Exod. 81,13 wird in Ez. 20,12

(vgl. auch da*. V. 20) citirt. Um dies klar einzusehen, braucht man nur die

beiden Stellen nebeneinander zu setzen:

Ez. 20,12 Ex. 31,13

»a«a nnh nvnS ünb »nna »mmt? n« dji »a»a n»n ni« »a notrn »nmtp n« -«

.Dtripo "i »:n »3 njnS onwai .nDtripra "t 'jk »a nynS oavmS ns^rji

\
. 20 : 'ju nwb vm itnp »ninac* nw
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selben Grunde H angehören, wie dies in der That in Tab. 13 bei
Holzinger zu finden ist. Spuren von H hat man ferner in Lev.*2

;

'

5, 6, 1, 11, 12 entdeckt, lauter Abschnitte, die man früher ganz
der Grundschrift zugeschrieben hat. Num. 3, 11—13 schliesst mit
H *», gehört also ebenfalls zu H (vgl. Holz. Tab. 14) ; merkwürdiger
Weise scheint dort Num. 3, 41 u. 45, wo ebenfalls "i mk vorkommt,
unbeachtet geblieben zu sein. Auch der noiD-Abschnitt Num. 5,
11—31 wird von Wurster (ZAT 1884 S. 125) H zugetheilt, ebenso
Manches aus Num 6. — Num. 10, 9—10, das mit nypbs n *jk

schliesst, muss zu H gehören, während das Vorhergehende wegen
my, j-ra •>» u. A. nur Pg. zuerkannt werden kann. In Num. 15
gibt es wieder viele Stücke, die Charakteristika von H darbieten,

die aber nebenbei auch Zeichen von Pg zeigen (vv. 17—21; 32 36-

37—41). Namentlich hat der rWtt-Abschnitt vv. 37—41 alle Merk-
male von H (nyphx "1 •» wy on-vn ,nm ons); doch steht dort: orrrh

(v. 38), das kann doch nicht Jemand der Kritik zum Trotz einge-

schoben haben; also hat auch H ünvb wie Pg, oder vielmehr H
u. Pg sind einunddasselbe Werk. Endlich hat Driver auch in

Num. 33 Spuren von H gefunden (vv. 52 f.; 55 f.).

Die eben angeführten Einheitszeichen von Pg und H sind aber

noch lange nicht Alles, was für die Identität des Verfassers von
beiden Schriften spricht. Es gibt noch Vieles, was den Kritikern

bisher latent geblieben ist, das für die Einheit von H und Pg zeugt.

Man merke noch Folgendes. Das Festopfergesetz in Num. 28—29
hat das ganze Festgesetz in Lev. 23 (das aus Pg u. H zusammen-
gesetzt sein soll) vor sich und nimmt darauf als auf ein einheitliches

Ganzes Rücksicht; auch vv. 9—22 u. 39—43 sind dort angeführt

(gegen Wellhausen Jahrbb. f. d. Th. 1877 S. 433). Denn Num.
28, 26 *A win nrao osznpnn nimmt Bezug auf nb nvin nrno nnmpm
in Lev. 23, 16; und Num. 29, 12 ist nw — wum fast ein wört-

liches Citat aus Lev. 23,39 u. 41. *) Das in Lev. 23 öfter vor-

kommende nb rmt onanpm (vv. 8, 25, 27, 36) bereitet auf die später

Ezechiel erklärt ausdrücklich (das. V. 10 f.), dass dies ein Gebot ist, das Gott

den Israeliten nach dem Auszuge aus Aegypten in der Wüste gegeben hat.

Und dennoch wagt es ein neuerer Kritiker (vgl. Holzinger Tab. 13) diesen V.

als einen aus zwei nachexilischen Schriften zusammengesetzten zu erklären!
J

) Freilich zählt die neuere Schule Num. 28—29 zu den sekundären Be-
standteilen des P (Ps); allein diese Hilfshypothese von noch später als zur Zeit

Esra's hinzugekommenen Abschnitten des Pentateuchs ist so unbegründet, dass

wir hier davon absehen können.
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zu offenbarenden Festopfergesetze in Num. 28—29 vor. Das Pesach-

gesetz in Exod. 11 (Pg) hat einen Satz fast wörtlich mit einem

B-Stücke gemeinsam. Man vergleiche:

Lev. 23, 11

rot« cvr ; jdp nb :n in« orum

.ins unn yatwi Piro nymrA dVijj npn

Exod. 11, 14

cb)v npncrm-rS "rS :n irs Drum

.vunn

Die Aehnlfchkeit springt in die Augen. Der Satz )m crum

scheint in Exod. ursprünglich zu sein, weil es sich dort auf das un-

mittelbar vorangehende Pffil OITI bezieht, während das VW in Lev.

auf Jn im vorvorhergehendem Verse (v. 39) bezogen werden muss

und nur das n ;n n» ttnn das. wiederholt. Vielleicht ist der Aus-

druck aus Exod. herübergenommen, um einerseits die gleiche

Heiligkeit des Pesach- und Sukkotfestes, andererseits aber wieder

den Unterschied hervorzuheben, dass letzteres als an sieben Tage

lang am lleiligthum zu feiern ist, während vom Pesach nur der

erste Tag als solcher an gilt (Deut. 16, 7)
1

).

Die Idee, dass Gott mitten in Israel wohnt, durchzieht gleich-

massig die Pg- und H-Stiicke und beweist ebenfalls die Einheit

beider Theile. Exod. 25, 8 (Pg) wird das Gebot ertheilt *h x'r<

D3VD TD3W1 vnps, was als Verheissung in Exod. 29, 45 u. 46 (H)

wiederholt wird. In Lev. 16, 16 wird vom ijno hm gesagt pwn
criNEE "pro DJTK, womit zugleich die Gottesgegenwart unter Israel

angedeutet wird; und in Lev. 15,31 findet dieser Gedanke in den

Worten D3V0 "WK "WO n« DKö»3 seinen Ausdruck, sowie in 20, 3

(H) in w\pQ n« Nöb jysS. Die Verheissung in Lev. 26,11 (H:

D33VQ sXffla Tirol) ist nur eine andere Variation des tßVü watfl in

Exod. 25, 8. — Die Idee wird mit denselben Worten wiederholt

in 1. Kön. 6, 13; Ez. 43,9; Sach. 2, 14. --

Dazu kommt noch, dass, wie wir oben (S. 8) gesehen haben,

das Pesachgesetz noth wendig Lev. 17 als seine Ergänzung fordert.

•r noch eine andere Stelle von Pg setzt das Schlachtverbot in

') Das Gesetz über die Trankopfer (Num. 16,1—16) soll nach Wellh.

I.Iljib. f. (1. Th. 1877 S. 447) „von dem Bearbeiter (nicht von dem Autor) der

imlung Lev. 17—26 verfasst" sein. Indessen wird in Lev. 23,18 mit DnriJDi

Dn»3M1 direct auf das Gesetz Num. 15,1 hingewiesen, was neben vielem Andern

iiir die Zusammengehörigkeit beider Gesetzesgruppen spricht. — Dieses Gesetz

aber die Trankopfer wird aber nicht nur oft in Num. 28—29 angeführt, sondern

auch Num. 6,15; 17 verweist darauf, und selbst Pg (Exod. 29,40) kennt dasselbe

(vgl. auch 2. Kön. 16,16). —
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Lev. 17 voraus und ist ohne dasselbe unverständlich. In Lew 7, 24

wird im Anschlüsse an das Fett-Verbot die Bestimmung getroffen:

„Fett von Gefallenem und Fett von Zerrissenem kann zu jeglichem

Werke verwendet werden, aber essen dürft ihr es nicht." Warum
wird nur Fett von gefallenen und zerrissenen Thieren und nicht

überhaupt von allen nichtheiligen geschlachteten Thieren zum Ge-

brauche für jegliche Arbeit erlaubt? Dies erklärt sich nur, wie

bereits WesseJy bemerkt, aus Lew 17, 3— 6, wonach jede Schlachtung

Opfer sein und das Fett auf dem Altar geräuchert werden musste.

Man konnte daher nur Fett von gefallenen und zerrissenen Thieren

zur Arbeit verwenden 1
).

Mit dem Verbot der profanen Schlachtung hängt es auch zu-

sammen, dass sowohl in H als in Pg der Genuss der gefallenen

Thiere nicht für alle Israeliten verboten wird. In Lev. 17, 15 wird

derjenige, der Gefallenes isst, bloss zu eiuer Reinigung verpflichtet.

Lev. 22, 8 verbietet bloss dem Priester Gefallenes zu essen, damit

er sich nicht dadurch verunreinige. Ebenso wird aber auch in

Lev. 11,40 derjenige, der von einem gefallenen Thiere isst, bloss

zu einer Reinigung verpflichtet und in 7, 24 wird auch bloss das

Fett von mnw nSaa zum Essen verboten, nicht auch das Fleisch.

Somit hat Baentsch Recht, wenn er (Coinnient. S. 114) behauptet,

das Verbot von nta und nons werde von H (aber auch von Pg) auf

die Priester beschränkt; Laien und Fremdlinge dürfen es essen imd

müssen sich nur nachher einer Reinigung unterziehen. Freilich

passt diese offenkundige Thatsache Holzinger (S. 417) nicht in das

System der neuern Schule, nach welchem sonst überall eine Stei-

gerung der Anforderungen zu beobachten sei, während in diesem

Falle H und Pg etwas gestatten, was im Deut. (14, 21) und im

Bundesbuche (Exod. 22, 30) verboten wird. Holzinger meint, man

könnte versucht sein, ein Entgegenkommen gegen die Armut der

spätem Zeit darin zu sehen. Doch will er lieber diese ihm offenbar

unbequeme Erscheinung einfach w egdisputiren. Er sagt: „Lev. 17, 15

sieht doch^ nicht so aus, als werde hier der Genuss von Gefallenem

und Zerrissenem dem Volke einfach freigegeben gegen eine nach-

folgende Reinigung" 2
). Allein Lev. 22,8 bezeugt dies doch eben-

falls, ebenso Ez. 44, 31, und in Bezug auf die Einschnitte und die

Glatze wegen eines Todten wird doch ebenfalls dasjenige, was in

J
) Vgl. Magazin 1877 S. 137 u.. meinen Comment. zu Lev. S. 255.

2
) Vgl. aber meinen Comment. z. St.
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II (Lev. 21, 5) bloss den Priestern verboten wird, im Deut. (14, 1)

in Übereinstimmung mit Lev. 19, £7 f. für ganz Israel als ein

heiliges Volk untersagt. Das System der neuern Kritik hat also

hier jedenfalls einen gewaltigen Riss.

Betreffs rhzi und ITDTB zunächst hängen die Vorschriften in H
und Pg mit dem Verbot des profanen Schlacht ens zusammen. Wenn
kein anderes als Opferfleisch gestattet war, das nur die Reinen essen

durften und auch nicht immer zu erlangen war (da nicht jeder in

der Lage sein mochte, ein Opfer darzubringen), so musste für die

Laien rfraa und pidib erlaubt werden. Im Deut,, das die profane

Schlachtung gestattet und ebenso im Bundesbuche, in dem sie noch

nicht verboten wird, konnte rfoü und rttfia absolut verboten werden 1

).

Jedenfalls sieht man hierbei wieder die Einheitlichkeit von H und Pg,

sowie dass Pg die Bestimmungen von H stillschweigend voraussetzt 2
).

Ist dieses Resultat der Zugehörigkeit von H zu Pg schon an

sich geeignet, die ganze neuere Hypothese zu erschüttern, so wird

es noch von grösserer Bedeutung für die folgenden Untersuchungen

über das Verhältniss zwischen Ezechiel und den priesterlichen Ab-

schnitten der Thora. Wir sprechen zuvörderst

über das Verhältniss zwischen Ezechiel und H.

t Noch niemals ist eine solch' offenkundige und fast bis zur

Evidenz bewiesene Thatsache von Männern der Wissenschaft be-

stritten worden, wie die, dass Ez. die Schrift H benutzt hat und

dass in Folge dessen H nothwendig älter als Ez. sein muss. Zu-

erst hat dies Klostermann in der lutherischen Zeitschr. 1877 (noch-

mals abgedruckt in „der Pentateuch" von Klostermann 1893) zur

Klarheit bewiesen. Nachher habe ich, ohne Klostermann zu kennen,

im Magazin 1879 S. 210ff. diese Thatsache mit solcher Anschau-

lichkeit dargelegt, dass ich es hegreiflich finde, wenn Dillmann EL J

S. 583) die Ansicht, dass Ez. älter sei als H, als eine „gründlich

•) Wie diese Differenz zwischen Lev. einerseits und Deut. u. Buudesb.

andererseits nach der jüdischen Tradition zu erklären ist, habe ich in meinem

Commentar zu Lev. 17 auseinandergesetzt. Hier muss dem Gegenstände der

Untersuchung gemäss von der Ansicht der jüd. Trad. abgesehen werden.
2
) Es Bei hier angemerkt, dass die neuern Kritiker sich nicht damit be-

gnügen, II von Pg zu scheiden, sondern (und dazu sind sie nach ihren Prinzipien

genöthigt) sie theilen II selbst mehrern Verfassern zu; denn z. B. Lev. c. 18

enthält dieselben Gesetze wie Lev. 20; Lev. 19,30 stimmt wörtlich überein mit

Lev. 26,2, und Lev. 19,9 f. fast wörtlich mit Lev. 23,22. — Man gelangt auf diese

Weise glücklich zur alten „wilden" Fraginenten-Hypothese zurück.
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verkehrte auf falsche kritische Principien aufgebaute Hypothese'"

bezeichnet. Ich möchte nun hier durch Vereinigung meiner Beweise

mit denen Klostermann's, sowie durch Hinzufügung mancher neuer

Momente ein Beweismaterial zusammenstellen, dass (um mich eines

einmal von Hitzig gebrauchten Ausdrucks zu bedienen) auch den

stärksten Ochsen umzuwerfen die Kraft hat.

Am meisten citirt Ez. Lev. 26, sowohl die Segensverheissungen

als auch die Strafandrohungen, und es geht aus dem Wortlaut des»

Propheten mit möglichster Gewissheit hervor, dass ihm das Kap.

der Thora vorgelegen hat. Vergleichen wir zuerst die Zukunfsver-

heissungen in Ez. 34, 15 ff. mit Lev. 26, 4 ff.

Ezechiel

njn rrrt vctwn übw rvna crh vren

34,25 ?ixn ja

bv Wtl ;34,25 reib "DiM )?m

V. 27 rajnS amsim

injn etwn Timm V. 26

rto }nn pKm na n« rrwn py |roi

V. 27

ety rneo rot näw V. 27

ern tf-oiyn tö cnSxm V. 27

'i
sis—

c

s
pS««S cnS "ntt h "Mti V. 24

Tino pti rronb »tPl V. 28

waim Eff^K ww 36, 9 f.

Levitieus

njn rrn Tourn . . . pto eitop »nnri

26,6 psn |o

tsru« na^> crem 26,5

enjn cretw Tirol 26,4

na |ro mw pn rte y™ nann

20,4

c:bj: nac -iimw 26,13

cnsy orfc nvn» 26,13

...H *» ...tfphA c:
1

? wm 26,12--13

(

l Tino pn crcatn 26,6

osrot Tprm o^st TMaf 26,

9

Man sieht deutlich, wie Ez. die Verheissungen von Lev. auf

die Heerde anwendet, mit der er Israel vergleicht. Daher beginnt er

mit Y"®n I
ö nyi JTn TQtwn. wras bei der Heerde das wichtigste ist,

während dies in Lev. erst später nach anderen Verheissungen steht.

Anstatt o:n*e nvzb crem setzt Ez. der Heerde entsprechend : nm
nosh -2152, wiederholt aber später rezb iam

}
naaS enen« by vm (V. 27 f.)

Das Bild von der Heerde verlässt der Prophet später bei niBö naw
cby u. w. (V. 27). — Die Entlehnung bei Ez. tritt noch

deutlicher vor Augen, wenn man sieht, dass auch die andern

]
) Auch die Einleitung zu den Segensverheissungen citirt Ez. an einer

anderen Stelle indirect. Nach Ez. Kap. 20, 19 sagte Gott zu Israel in der

Wüste: cnx wjn noc »ob»» n«i •oh »mpnä (vgl. V. 21 u. 18,9), wie in Lev. 26, 3:

.an« cnnrjn liocn »nwo nxi lsSn »npm dn.
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<lint befindlichen Ausdrücke anderen Vorgängern entnommen sind;

man vgl.

Ezechiel

rra &b "mal 34,25

ahv rma das.

öS *ny rßYin xh V. 21, vgl. das. V. : 8

d*ianno^a nywtwi nv!?iV. 29,vgl.36 ,30

Andere Stellen

ma zrb Ynai Hosea 2,20

cibtt* -nna n« Num. 25, 1

2

ViT *aS Num. 14,3

c^a nein iij) D3DK jnx «^i Joel 2, 19

Diese Beispiele zeigen, dass die Benutzung anderer Quellen

in diesem Kap. von Seiten Ez.'s anzunehmen ist und nicht von II,

#
bei dem keine anderweitige Benutzung sich nachweisen lässt.

Mehr noch als die Segensverheissungen werden von Ez. die

Strafandrohungen in Lev. 26 benutzt und wörtlich citirt. Man vgl.

folgende Zusammenstellung

:

Ezechiel

Vptt'M crh ^3«i .cnS noa -ow »an

4,16; 5,16; 14,13

DflJD lp&Jl 2, 17 u. noch sehr oft

omn« pnn mm miS min 5, 2 ; 1

2

PfWi njn ffm 5,17; vgl. 14, 15

14,17; 33,2 ain ttrtjj tra» si«

6,1; 5,17;

rotwi Davnroio iciwi oaTnaa *maw
6,8-5Bt^l^»^.yUDriK"nroj..D3HJön

njat^n moam roa-inn d-ijot 6,6

Lev. 26

usark oiwti . . DrT7 rno c:S *oiw

26,26 SpiPiaa

ciiya ipo" V. 39

ann na^rt» wm o^a mix V. 33

. . oan« rna«n ™i itn V. 22

ain wbp 'warn V. 25

oyaen ns Triam oaTnoa n« the^mi

V. 30
(

2D2 sb)b: *"jd Sj? oa^-ua nx woi
n« Tiioiwn rem oany ns Tina

V. 31 (
3 D3*B>np8

') Baudissin (Einl. in A. T. S. 192) bemerkt: Ez. ist der abhängige Theil:

die in H verbundenen und offenbar dem Gedanken nach zusammenhängenden
Drohungen von der Sendung der Thiere des Gefildes (bei Ez. erklärend „böse"

Thiere) und der Ausrottung des Viehes hat Ez. in zwei getrennte Drohungen
zerlegt (6,17; 14,13; 16).

2
) Klostermann (Pent. S. 381) will auch im Pent. »jb by anst. njB by lesen.

Allein da ijb im Aram. die Bedeut. „zerstören" hat, so ist na»Si^i »*ud by Dan«
(eure Leichname auf -die Trümmer eurer Götzen) ein so passendes Wortspiel,

dass man die LA. in der Thora für die einzig richtige halten müsse. Es mag
zur Zeit Ez.'s "üb in der Bedeut. „Trümmer" nicht gebräuchlich gewesen sein;

deshalb hat er den Ausdruck der Thora ein wenig geändert.
8
) Die Thora gebraucht nicht moa für Gottes-Heiligthümer (sondern nur für

heidnische), daher oa»BHpo. Vgl. Baudissin S. 144, der in der Mehrz. oaunpö in

diesem Gesetze finden will, dass die Einheit des Heiligthums noch nicht durch-

geführt war. (Indessen vgl. Ps. 73,17; 68,36; Ez. 21,7).
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Ezechiel

p*o nayn mn 14,17
sa tyo w« iSyo 17/20

jrai fr i3,io

id»8 -rnpm 20,24

noöis' p«n na vra 33,28 vgl. 35,4

my pw natJ>ai 33, 28* (24, 21)

aTai» ninat» 39, 27

w-D na nen 17,16; 18 f.

Lev. 26

D:riKa nayn sh anm V. 6

^a iSjyo w« D^Vöa V. 40

pro pr 26,43

•!D»ön -npra dm V. 15

nmn waa^jn itöob' csan» nnvn V. 33

D2ty pw na "mattn V. 19
?

DrroiK manta V. 36; 39«

wia n« DaiepiS V? 15

Klostermann (Pent. S. 380) macht besonders auf folgendes

Moment aufmerksam. Die 2. Rede Ez.'s Kap. 6, 2 ff. hat die Form

einer Unheilsweissagung an die Berge und Thäler Israels, als die

Schauplätze der Abgötterei, während Lev. 26 eine Anrede an die

Israeliten ist. Wenn wir da nun bei Ez. dieselben Ausdrücke ge-

braucht finden, wie in Lev. 26, Ausdrücke, welche ursprünglich

geschöpft sind für eine Rede an Personen und erst der Ueber-

tragung bedürfen, um auf Localitäten anwendbar zu werden; so ist

dies ein Beweis, dass Ez. hier der Nachahmer ist, und dass die

Autorität von Lev. 26 seine Ausdruckswahl auch gegen die einen

neuen Ausdruck mit sich bringende Natur seines eigenen Gedankens

bestimmt hat.

Aber nicht nur Lev. 26, sondern auch das ganze Heiligkeits-

gesetz muss dem Gedächtnisse des Propheten Ez. so vollständig

eingeprägt gewesen sein, dass wir fast von jedem Kap. desselben

zahlreichen Ausdrücken in den Reden des Propheten begegnen.

So findet man von Lev. 17 folgende Reminiszenzen bei Ez.:

Lev. 17

i&x -ort fei hsnur- n-ao urx wx

V. 8 (^V um* D2iru ma"

rvsy anpa nm» vrcm — t^eaa saa *nnai

V. 10, vgl. 20, 6

Ezechiel

nV "km* htw irao ws wk 14,4

n^aiia^^ianöin^^a»^?* ^« 14,7

(

3 "pno rmrm —
(

2 Kinn vpho "ob wai

14,8 *vy

») Dass hier das Gesetz Original und Ez. Entlehner ist, dürfte sofort Jedem

einleuchten; denn nSy> WM ist der gewöhnliche Terminus in der Opferthora;

ebenso ist es in einem Gesetze nöthig hervorzuheben, dass es für den 1J ebenso

wie für den Einheimischen gilt. In einer prophetischen Rede klingt dies be-

fremdend und ist nur als Reminiszenz aus dem Gesetze erklärlich.

2
) Auch das zwischen den beiden angeführten Sätzen stehende )nw»m

a»teofn m»h ist eine Entlehnung aus Deut. 28,37 (ro*»fo hwb natrS rwn), ein

Beweiss, dass die Orginalität nicht auf Seiten Ez.s gesucht werden darf.

») Anstatt aipo des Lev. setzt Ez. -pno (vgl. Klostermann S. 393).



Ezechiel

--.: r-; r.zzh p»n by lnnactP vh

('24,7

Lev. 17

—ya WD31 101 n« -jcin V. 13

Lesen wir weiter II Kap. 18 und seine Parallele Kap. 20,

80 weiden wir wieder linden, dass Ez. dieselben häufig benutzt hat

:

Ezechiel

.DTtiK ilW "KM*.. SBDB>Ö DN1 "flipn rat

21 -.11. vgl. V. 1 3 u. 21 c-d *m mttn

pina wy noi 22,9

18, 6; 11, kdb (t6) mjn rawt nw
vgl. 22, 1

1

aip- *6 -tu nu>« Ssi 18,6, vgl. 22,10

ratoo "B>npo rat 5,11

-p rh: as npy 22,10

»ob vAa rot iwn 22,11

pop ras P3 wirat rat vw 22,11

er; sie rat"öwa— ena sjb n« snrai 15,7

metni ,|ODVo ,,

j

,,noD^ 16, 38 40

pMa in« lomjvgl. 23,45-47

n\T in ran ner nie 18, 13

rrrv nh) 16,36 f.; 23,10; 18; 29

Lev. 18 und 20

Witt tot "RMt wttfe nsi "npn n«

18, 5 dtd Tu mttn

D33ina piöi
,Hnn »to 20,14

raw ns raontMt ;18, 20 na pikobS

20, 10 njn

anpn sS nrasoe mn mm Ssi 18,19

-tinpe rot ttoo jyoS 20, 3

rhvwh—-pattnnj; 18, 17 ; vgl. 20, 11

rh:n vh yhi nny 18,15; vgl. 20,12

patt na-jmrat miy 18,9; vgl. 20,17
s:c rot Tirol

—
"Sa rat

s
:>*t -notn 20,5; 6

ncKim raron nov nie 20, 10

crot lerr ]a«a 20, 27

m von — nev nie 20, 9

(
2sehr oft in Lev. 18 u. 20

Auch auf die kurzgefassten Heiligkeitsgesetze in Lev. 19

nimmt Ez. oft Bezug, wie folgende Zusammenstellung darthut ist:

Ezechiel

(

3 Shd ~\V2 >oa «a vh) 4,14

S;: h;: pry pt^j? 18, 18 (22, 29)

poS hwx snroi 3, 20

-[3 im "rn nwtt 22, 9

vSswi mn fy 33, 25

Lev. 19

nri" vh mn b» 19,7 (vgl. 7,18)

Si*;n vh) — pwyn vh 19, 13

Shmö |nn «S 11J?
s>aSi 19, 14

pya ^31 iSn «S 19, 16

mn to tonn «S 19, 26

') Das Gesetz von m '1D3 wird hier vom Propheten als ein Humanitäts-

Gebol gegen die Thiere angeführt, das die Mörder doch wenigstens beim Menschen-

hlut hätten beth&tigea müssen. Auch hier ist es klar, dass Ez. das Gesetz vor

Augen oder im Gedächtuiss hatte.

2
) Da an den meisten Stellen Ez. das Gesetz als erfüllt oder als übertreten

darstellt, so kann der Gesetzgeber nicht aus Ez. geschöpft haben; vielmehr muss

Ez. auf das Gesetz Bezug genommen haben.

i Gegen die Behauptung mancher Kritiker, dass das Wort Sud späten

Ursprungs ist, verweist Ilalevy (Rech. bibl. II 257) auf das Adj. paglu und das

mtIi. puggulu, die im Assyr. gebräuchlich sind.
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Ezechiel

btrw* ^a» mwa 02*7 rm — tnan

47,22

ddS w (

1
pnar roi pTx naw pTir-

s:?xa

45,10

oa-Ma Ttf l«B>n aa-a-jn 33,25 (18, 12)

naann Sy omaj? 33, 26

nw» 4, 11

Lev. 19

19, 34 nan Tan d:S ,t\t d3ö mwa
(Num. 15,29)

üib ,t,t pTSf
f

sm pitf na^x — piir *»kö

19,36

tMm ba iaan Sk 19, 4

pjn m ^y Tiovn üb 19,16

nrntWM 19,35

Von den Priester- und Opfergesetzen in Lev. 21 und 22 hat

Ez. Mehreres entlehnt, wenn er auch in manchem Punkte sachlich

abweicht. 2
) Die Stellen sind folgende:

Ezechiel

d« sa müsab »t üb
(

3dtk na ba

tb>k mnxTi ns
1

: naSi pTi dn^i 2üb

44, 25 waa*1 b>\s
%
S nrni *6

in*?B" *6 jnw 44,20

n^inncx^—inp\sS,T^TJiraö^44,22

nmw im 14, 7

44,31 DTDn lSa«
11 x

1

: — ,tbtbi
(

4nSaa

(vgl. 4, 14)

36, 20, *unp db' nx Mrn

Lev. 21; 22

ia»S — dk ^a rajn «aa- *6 ti^aa
1

?

— wins^ rraAl vqSi iäS vaxSi

21, 1-3 »aah nS b>^ nn-n »S tb>k

y~\& ab w*n n» 21,10

n^nac« ^np^ab—mmn nao'?»2l,14

"BHpo mi 22, 2

Sa«'1 ab norm nSaa 22,8

"B>Tp DB* nü Mnn «Si 22, 32

(vgl. W. 21; 22; 23; 20, 39)

Zu den Festtagsgesetzen Lev. 23 vgl. Ez. 45, 21; 25. 5
) Von

Lev. 24 finden sich keine Spuren in Ez. Desto mehr aber ist

Lev. 25—26, 2 in Ez. benutzt. Man vergleiche

Ezechiel

. . TiTTT naB> Ty )b nrrrn 46,17

18,7 (vgl. VV. 12; 16) TW üb B>w

vgl. 47, 18

mit Lev.

im cntnpi 25, 10

Tai b>^ win bü 25, 14

*) Statt des zu seiner Zeit nicht mehr gebräuchlichen pn hat Ez. m ; doch

bei den Opfern hat er das gesetzliche Maass pn.

2
) Die Abweichungen können nur die Annahme (von Graf u. A.), dass

Ezechiel der Autor von H ist, widerlegen; beweisen aber nicht im geringsten,

dass ihm nicht das Thoragesetz vorgelegen habe.

s
) Der gesetzliche Terminus wsnb wird von Ez. durch m« no bx erklärt,

Den Ausdruckw ab—MD bx hat ferner Ez. dem Nasirärgesetz(Num.6,6) entnommen.

4
)
Ez. stimmt hier mit H, nicht mit Deut. 14, 21 und Exod. 22, 30 überein.

5
)
Wenn Ez. in 20, 28 anstatt des deuteronomischen pjH yv das nwy yv

von Lev. 23, 40 gebraucht, so sieht man deutlich, dass ihm das levitische Fest-

gesetz vorgelegen hat.
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Ezechiel mit Lev.

8 np* uh rvnrn f/v vh -pwa 25, 36 rvnni "pw w»ö npn x
1

?

(13: 17: 12) (vgl. V. 37)

•per, onw erm ('npffDl 34,4 poa a nnn »S 25,46 (vgl. V. 53)

nw »S "ceen to* "oian
N
: 7, 13 1200 naon »31 .irons S« b^k »vn

25,13; 14

ttkw wkö in« 25, 48

rv:ifö 26, 1

pSw nWK -pn« 11,15

irvwö 8, 12

MrPmnaBTiKi

—

,,^ipon«wo»23,38 wvn "tenpoi rnwwi -niroB' ns 26,2

Auch Exod. 31, 13, das nach den Neueren PI angehören soll,

wird von Ez. fast wörtlich citirt, s. oben S. 20 Note 3.

Wenn nun auch bei manchen Anklängen an den Gesetzen die

Ausflucht der Kritiker gestattet wäre, dass Ez. diese Gesetze aus

der mündlichen Ueberlieferung in den Priesterkreisen bekannt ge-

wesen wären; so ist dies doch in den Fällen nicht statthaft, wo

Ez. mit H ganz auffällig im Wortlaut übereinstimmt, oder wo er

den Wortlaut des Gesetzes benutzt, um ihn mit anderen Gedanken

zu verbinden (wie z. B. in Ez. 14, 4; 14, 7; 21, 7; 20, 37; 34, 4).

Und nun erst die Benutzung der Ausdrücke und Redewendungnn

von Lev. 26! Diese können doch nur aus der schriftlichen Vorlage

entnommen sein. Wir haben gesehen, dass an ein umgekehrtes

VerhältnisB, dass etwa H den Ez. benutzt habe, nicht zu denken ist.

Wenn nun das Schlusskapitel Lev. 26 dem Propheten schriftlich

vorgelegen hat, so muss die ganze Gesetzessammlung, welche dieses

Kap. beschliesst, damals schriftlich fixirt gewesen sein. Die An-

führungen bei Ez. entstammen demnach nicht einer mündlichen

Tradition, sondern der schriftlichen Thora. Eine nachexilische

Datierung des H ist sonach unmöglich.

Aber nicht nur 11 steht in solchem Verhältniss zu Ez., eine

genaue Untersuchung wird vielmehr zeigen, dass der PC, den die

neue Schule nach dem Exile entstanden sein lässt, bereits dem

inem ganzen Umfange vorgelegen hat. Wir wollen nun

aführungen und Reminiszenzen der anderen Theile des PC

bei Ez. vorführ*

') nptnai ist eine Erklärung des alterthümlichen "pca.
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Ezechlel und die anderen Theile von P.

Die Anklänge, die sich bei Ez. an den Theilen der Thora,

die man (abgesehen von H) dem PC zuweist, vorfinden, sind so

zahlreich, dass an ein zufälliges Zusammentreffen nicht zu denken

ist. Es muss eine Benutzung des Einen von Seiten des Anderen

stattgefunden haben. Man beobachte folgende Uebereinstimmungen

:

Ezechiel

rpi i, 22

(2p^ -Kpa -pn vs: S: 47,9

cm n;i: — wo 1

? 47, 11

ms no» man 1, 26

rfax
1

? frina cöbm ^vh) pxn rvn
1

?

29,5 (vgl. 33,27; 34,5; 39,4)

j«ia"i DVa 28,15

Dan pun n« ttAö 8,17 (vgl. 7,23)

in» vvo ns ^ Tf.aMm 16,62

P|53 73 T,S3f *?3 17,23

^3i (

3rrnpn rvm dwi s?pjn dm ^t

wx man *?3i noixn bj? wann imditi

38/20 naixn S3D Sj?

|3j?3 fT.T w« nt^pn n«"i03 1,28

üb)v rvo "\b Tiwpni 16, 60

rtm ern Dirj? 2,3; 24,2; 4; 40,1

pp] ropo n^y 38,12 (13)

anwo p»ö (

4 20,38

PC

(

x rpi Gen. 1,6

yn& nw — nMn vz: b? Gen. 1,21

dm nm — nva 1

? Gen. 1,25 f.

mena — dix Gen. 1,26

d-bbm p]ij? Wi p»n nM S=Si

Gen. 1,30 nf»*A

cN-on DV3 Gen. 5, 2

Dan ptfn s^arn Gen. 6, 11

pt WQ n« Wpffi Gen. 6, 18

Fps bi TiBSr *?3 Gen. 7, 14

km* ^33 dwh fju? hz by) pxn rvn

Gen. 9,2 dm -rt bsi noiwi tna-m

pjn nu>pn iwui Gen. 9,14

eSij? rvn:A— TV-onx TnaMni Gn. 1 7,

7

mn nvn mrjn Gen. 7,13 u. noch oft

DWp*i erropo Gen. 34,23

chmwö p« Gen. 36,7 u. sonst

ikö toim 9,9; 16,13 i«a ikjm Gen. 1 7 . 2 ; 6 ; 20 Exod. 1 ,

7

!) Dass der $>»pi des Ez. identisch ist mit dem y»p*i der Gen., hat gegen

Cornill überzeugend nachgewiesen Halevy in Rech. bibl. II 250 ff.

2
)
Die Ausdrücke rvn Vti sowohl als auch pts> sind nach der Kritik dem

PC eigentümlich, das masc. pe» nty«, das zu rvn voi nicht passt, hat treu p»

n»n, das in Gen. 1, 20 vorkommt, im Auge.

3
)
An dieser Stelle ist es klar zu ersehen, wie bei Ez. sich Reminiszenzen

aus allen Theilen der Thora an ein und derselben Stelle zusammenfinden. Denn

in der Thora gebraucht nach der Kritik PC stets pxn rvn, IE dagegen m*n rvn.

Während also die ganze Zusammenstellung dem PC entlehnt ist, hat sich in dem

Ausdruck mtJTi rvn eine Reminiszenz aus IE eingestellt, und ebenso ist der

Schluss des V. nonan >3B Sy wh m«n bsn ein Ausdruck aus IE (Num. L2, 3).
-

«) Der Ausdruck „Land der Pilgerschaft" stammt offenbar aus der Pal-

riarchgeschichte des PC.



32

Ezechiel

»« i *:x — cnnü p«a cnS jrn«i

('20,5; (13)

'•,;•. ekwiS cnS tmm mnn ara 20,6

nnS T pk Witt twi psn W Dtfaw

20,28; 42 (D3Wa*6) erb rm
h w *3 Dnjm 20, 28 u. s. o.

11, 15 rwrmb y^sn nana «vi laS

(25,10; 33,24)

rh? 'T m Tiiaai 14,9; 13 u. s.

D3"f?Jia DS^JOl 24, 23

anaa» -ja wmn5, 10 u. s. (vgl. 25, 1 1)

n-nrnA 5,16; 9,6

WnttttO ^22 6, 6; 14 u. s.

m?«3 vm — B33W3 nn;n cnanVi

47,22

D3VQ "matt 43,19

pwi aro 28,16 (14)

nnw« S« rw» nnain l, 9

nsttn dtw tttsnn cSm ittod bin

28, 13 npi2T -|B3 TBD

onfVAa S3S mrra m 6,13

rrnnaS n-nna
1

? 24,6

n ma—-n«So "ütnm 10,4

n*an n« fi nur «Ssa 43,

5

afS« mo«i S«"W n*a b» im
20,27 (14,4)

r6«o in«ö n« nmn 18,10

Spo S*ij?oS -S wann s3 p« 14,13

-2 wipa — "pina vnaaai 28, 22

wm vh pi 44, 21

—i:? Mann p* A*ran «S SinS tmp p
22, 26 1 \ gl 42, 20 ; 44,23) umn vh

PC

— io« pb — aiS vijnia »S n "omn

Exod. 6,3; 6 n s3«

t pk sn«tt twi — oan« wann)

Exod. 6,6; 8

*r nx Witt im* p«n S» nn« wom
Exod. 6,8 2pr^pnrS'm2«Snn« nnS

1 sa« "3 Dnjm Exod. 6, 7 u. s. o.

nttno csS nn« snn:i Exod. 6, 8

anam by ST n« waaa Exod. 7, 5

D3^ra oa^ja Exod. 12, 11

H 1,J«BSBDP PWy« — '« *7221 Ex. 12, 12

rvro>öb Ex. 12, 13, zumVerderben

Dswamo S22 Exod. 12, 20 u. s.

D33VT3 "un *i:Si muA ifir rm« min

Exod. 12,49

c:in2 watt Exod. 25, 8

C2D1D — Dfanan Exod. 25,20

mm b» nrni nron Exod. 26, 3

'):) npiyi nwEi cm
Exod. 28,17—18; 20

•rh mra nn Lev. 1,9 u. s. 0.

mvxh Lev. 1, 6

pwen n« «So n 11221

Exod. 40,34

BtS"« mo«i Witt Haa S« i2n

Lev. 1,2 u. s. 0.

nana nn«ö ntfjn Lev. 4, 2 (vgl. 5, 4)

Pl«8sm Syo toyon *3 fc'ca Lev. 5,4

12:« — tPTp« Lev. 10,3

nt^n b« T3tt p Lev. 10,9

wann pi Sinn pi Bnpn p SnnSi

Lev. 10, 10 Tvmn pi

rntOBD «S *B>sa 4, 14 Bawmia n« isoon «^ 11,44 u. s.

BBSf Sy rrovn «Si 24, 17 (22)

P« "Sm yzn «S^T 1.0, 2

mar DEt£> ^jn Lev. 13, 45

r>2n vhsn—v» sbm nnnon «Sa 16,12

') Es leuchtet Jedem ein, dasa Ez. bei dieser Rede die Stelle Exod. 6, 3 ff.

vor Augen hatte.
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Ezechiel

B3K>n rinn crn« sniaj7m 20, 37

ttnp *a — iös »Ai T3CO nre' 1 kSi 48,14

Sya ^2 b^bb 20,17

pj? T2iö 21,28

.-Utt^ Dr nJB^ er EV B sy3"lK 4, 6

B31J? WIM] 14, 10; 44, 10

T nx "rönM (schwören) 44, 1

2

vnan h "w 5,13

pS unn ebvwijj n^sm 44,30

WS wu 20,27

16,59 n-na -icnS nS« n^»2

(vgl.l7,16;18;19)

nrw maiTn ctj-j? nsi — ,-owi ebS na

6, 9 W
e:S an 44,6

ürrwh DrTJsS nar 44, 11

jron nie neon pr nTsirn rm* 7,10

niotPö *w — n-an nietpo naw
40, 45 46 naien

*?: nwa hz rvtMrn 44, 30

Sarwa Ein Sri ebwn nwarm nroon

44,29 'VT cnS

towa cnS win «S ntnxi en^.m •»

28,44

D^nmo e\b eb^j? vipin 36, 25

(

l rtnp (nana) rrcma *a 47, 19 ; 48, 28

ün — a-an vw p ipasi 47, 13

m» tf>s33 27, 13

pKPi n» ^mnn 47, 13

nSraa bsS p»n nScai 47, 14

n«t —
(

3 Si:ue Srai cm d^ nsei

47,20

3

) Diese Entlehnung des Ez. widerlegt auch die Ansicht Kuenens u. A.,

wonach Lev. 27, 32—33 wegen des darin vorkommenden Viehzehntens erst nach

Esra in den Pent. gekommen sein soll; vgl. dagegen Magazin 1880 S. 138 und

m. Comm. zu Lev. 27, 32—33.
2
) Der Name ist in Ez. nicht erklärt; er kann also nur aus der Geschichte

des PC stammen, da er sonst nicht vorkommt.
£
) Ez. erklärt hier offenbar die dunkle Stelle des PC und Josua 15, 12; 47; \ gL

über die Bedeutung des Suji Gesenius Thesaurus sub ') u. Ewald, Lehrbuch § 277c.

PC

(

J

ö3B>n nnn nojr itftf Lev. 27, 32

"WkSiwStT 1 vh ttnp 'NT Lev. 27,10f.

bya '.2 rrSsrci Num. 5, 12

])V Trafo Num. 5, 16

r\:vb ct raip^cr wcyaiKNum. 14, 34

G2Wi3? n« wiwi Num. 14, 34 u. s.

*r rw vwiw Num. 14, 30

"•man n *:$ Num. 14, 35

nb unn Ern'B siy iywiö Num. 15,21

spa wn 71 n» Num. 15, 30

icn lroxe nw man ibi Num. 15,31

tMm nn« ibw dd^v sinw 2:32*7 nnx

Num. 15,39 BTins

üzh 21 Num. 16, 3

Bnit^ mjffi vzh liaySl Num. 16,19

psrpnmcwni— nee rnaNum. 1 7,23

n«'i — ij?"io Sn« mat^a rw nein

Num. 18,4—5 na:an mat^a

EJn»a w« Sd "nwa Num. 18, 13

nnn "?3 — bbim* — nnsan — diydd

Num. 18, 9; 14 ,T,T
-f?

bvrWi

yhm) ipbn -ok — Smn sS Erwo

Num. 18,20

vSy pu «^ rru "0 Num. 19, 13

i^nprano-oNum. 27,14;Deut. 32,51

bi
s!7—twan rw "03 b-bob Num. 28,3

eis vtitl Num. 31, 35

pun n» an^ranni Num. 33, 54

n'jna e:S Sien it£>s* p»n Num. 34,

2

bsS .TiT m bias\ bnx] bm— e s to
Num. 34,6
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v n»c 47,20 (»tf SttJ Num. 34,6
-y'^ uniti STTTl 48,17 (45, "2; 48,15)

j

ffnyS (PT»1 Num. 35,2 u. s. o.

vyn nwjrin 48,30
j

toaan mwnn Num. 34,8

In den angeführten Beispielen sind fast alle Theile des PC
vertreten, die gesetzlichen, wie die erzählenden. Bei den letzteren

ist die Annahme nothwendig, dass sie schriftlich dem Propheten

vorgelegen haben.

Besonders instructiv ist Ez. c. 20. Der Prophet beginnt mit

der Offenbarung in Exod. 6, 2 ff. und gebraucht einige dort vor-

kommende Ausdrücke. Er erzählt dann, wie die Israeliten den

Götzen Aegyptens anhingen und dennoch von Gott erlöst wurden.

Darauf erzählt er mit den Worten von Lew 18, 4 f., wie Gott seine

zum Leben führenden Satzungen dem Volke gegeben, fügt mit wört-

lichem Citate aus Exod. 31, 13 noch das Sabbatgebot hinzu, und

berichtet dann, wie infolge des Ungehorsams das erste Geschlecht

in der Wüste ausstarb und auch deren Kindern das zukünftige Exil

angedroht wurde, da auch diese sich ungehorsam, wie ihre Väter,

gezeigt hatten. — Die Darstellung der Geschichte Israels vom Aus-

zuge aus Aegypten an bis zum Einzüge in das heilige Land ist so

verschieden von den Erzählungen der Thora, dass man bei Befolgung

der Methode der Kritiker annehmen müsste, dem Ez. war die ganze

Thora unbekannt und er habe die Geschichte aus ganz anderen Quellen

schöpft. Und dennoch ist gerade diese seine Rede voll von Aus-

drücken aus dem PC und dem Deuteronomium, und es geht aus

dieser Rede unzweideutig hervor, dass Ez. nicht nur diese Bücher

gekannt hat, sondern dass sie ihm sogar als authentische das Gottes-

gesetz enthaltende Schriften galten, wie sie Gott dem Volke in der

Wüste gegebeen hat 2
). — Wenn nun dennoch der Prophet die

') Halevy 1. c. p. 279 macht die treffende Bemerkung, dass nhm in Ez.

47, L9 nur verständlich ist durch die Annahme, Ez. hahe das in Num. 34, 6 be-

timiliche nnxo r6na dabei im Sinne. Ferner gebraucht Ez. das. den Namen "inn

für den zu seiner Zeit nicht mehr existirenden alten Namen px *mo oder n:s

von Num. 34, 3— 4. Wir fügen dem hinzu, dass px in Num. 33, 36 vom jer.

Targ. I mit nSpb nnu <i<x übersetzt wird. Letzteres ist identisch mit St*d in >3X

in Mischna Sukka 8, 1, womit gewisse Palmen bezeichnet werden.

-) Man braucht nur dieses 20. c. von Ez. aufmerksam durchzulesen, und

man erkennt darin einen Musivstil, in welchem man auf Schritt und Tritt Aus-

drücken aus dem Gesetzbuche u. den Propheten begegnet. V. 5 ^»ntr»a nm ist

aus D (4,37; 14,2); «T NEW (2 mal) aus P (Exod. 6,8); n »:n — onh jniMl aus

ebendas. (V. 3 : »njnu nh u. V. 6) ; V. i> "Ui ur\b n» timb>j wieder das. V. 8 u. 6

;



— 35 —

Geschichte anders darstellt, als wir sie mit unseren Augen ansehen

;

so zwingt er selbst uns die harmonistische Ausgleichung auf, welche
die Kritiker so energisch an allen Orten zurückweisen und ohne
welche sie dennoch in diesem Kapitel sich nicht zurechtfinden.

Ezechiel und das Deuterononiiuni.

Um der verkehrten Ansicht entgegenzutreten, nach welcher

Ez. das Original sein soll, aus dem der PC geschöpft habe, ist es

nöthig darzulegen, dass Ez. nicht bloss aus dem PC entlehnt, son-

dern noch viele andere Quellen benutzt und in seine Reden unwill-

kürlich Ausdrücke und Redewendungen aus denselben eingestreut

hat, so dass wir in all' den Fällen, bei denen Ez. mit andern Quellen

nnS vnn nc« nach Num. 10,33; trau aSn na? an sehr vieleD Pent.-Stellen; »av

nvi nach Jer. 3,19. — V. 7 nnptt>—Mu nach Deut. 29,16; "ui iHössr. bn nach

Lev. 11,43; Y. 8 nochmals >2nprp—'Wu; 'nan -pB»f> nach Thr. 2,4; Jer. 10,26;

die Verbindung von qx und nan Deut. 9, 19 ; Jer. 7, 20 u. s. ; nna »BN mW,
wofür Ez. anderwärts non n^a gebraucht (5, 13; 6,12; 13,16), nach Thr. 4,11.—
V. 9 'öb> ]yzb tfyxi nach Jer. 14,21; Snn vtaS Lev. 22,32; pxa üHmnb vnwyb
nnxo—D'un ':'yS Lev. 26,45; vnyia n»x bereits oben. — V. 11 n*n »nipn nn

nna 'm — ntry "itrs — »aBB>a wörtlich aus Lev. 18, 6. — Y. 12 n&npa—»ninae»

fast wörtlich aus Exod. 31,13. — Y. 13 »a na»i Deut. 9,7 u. s.; la^n nb »npna

Lev. 26,3; wko »dsb'ö Lev. 26,43; nna »m — n»y> n»« wie V. 11; Mn vnnatr

Exod. 31, 14 'non iib»'? wie V. 8; ürwbzb Exod. 32, 12. — V. 14 wie V. 9. —
V. 15 p«n hu—»t »nxtw nach Num. 14, 28; 30; »as—na? oben Y. 6. — V. 16 »BBtraa

— Mn oben V. 13; on<W>;i nn« 1. Kön. 21,26. — V. 17 »a»y onni oft im Deut.

u. s.; onwaDeut. 10, 10; n^a nnw w»*y «Si Jer. 6, 18 u. s. — Y. iMa^n btt—»pna

Lev. 20,23; waan b» an^taa Lev. 18,24. — Y. 19 nm« vffjf\—xab »nipna Lev.

26, 3.— V. 20 m >nwaB> n«i wie oben V. 12. — Y. 21 wie V. 13. — V. g£ vou

b>)?ni bis nnwyS wie V. 14. — V. 23 »t *n«B>a wie V. 15 ; cua — panS Deut. 28,64

;

•Ul nntSiLev. 26,33. — Y. 24 wie YV. 13 u. 16. — V. 25 Gegensatz zu V.U.—
V. 26 anianaa Exod. 28, 38; om—vayna Exod. 13,12; 'iai yn» *i&»k jyaS Exod. 7,5.—
Y. 27 nn^K mow—ian Lev. 1,2; »nw lßia Num. 15,30; r\n oSyaa Num. 6,12.

—

Y. 28 cnS—cjoato Exod. 6,8; nai nyaa Sa um nach Deut. 12,2; 13; nny p
Lev. 23,40; oaanp oya und i:n ntf ia»DM nach Jer. 7,18; Dn»nwj nn sehr oft in

Lev. — Y. 29 uv owan Deut. 12,5; n?n ovn ny — na»» nnp*i Deut. 3,14 —
Y. 30 Dnwptr wie Y. 7 ; nui? an« — nnto Num. 15, 39. — Y. 31 «-«a oavia Tayna

Deut. 18, 10; na'Si'ra wie V. 7. — Y. 32 mmxn mriBB'aa nach Gen. 12, 3; mtrS

law p Deut. 4,28. — Y. 33 ab «—n otu 'i« »n Num. 14,28; nnaa ynrai nptn ra

Deut. 4,34; naiBt? nanai wie V. 8. — Y. 34 Dan« vuwnni Exod. 6,6; na—'nxapi

Deut. 30,3; 'ui npm Ta wie V. 33. — V. 35 nana 'nwani Exod. 6,8; 'ntsBtni

Jer. 2,36; Joel 4,2; n»aB b» n»aß Deut. 34,10 — Y. 37 aatrn—'maym Lev. 27,32. —
onmaa p«a; n vx »a orjnn Exod. 6,4; 7. — Y. 39 iSSnn n

1?— ob- n«i Ler.

22,82. — Y. 41 na—vttap» wie V. 34; »n«np» Lev. 22, 82.— Y. 42 wie Y. 28.

3
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Ezechiel

flöTD! tt'öl n sJ2D — SbB 8 'o; 10

Ausdrücke gemeinsam hat, nicht die Originalität auf Seiten Ez.'s zu

suchen haben. Stellen wir zuerst die deuteronomischen Ausdrücke

bei Ez. zusammen. Man vergleiche

mit Deut.

twan Sa rraon — nona Sa man — See

4,16; 17; 18

mnnttvn — »bbti n« 4, 19

ncoo "no onniwai 4, 27

J3»l p? — omajn 4, 28; 28, 64

.TiBj jmrai npm Tai 4, 34; 5, 15

pn)7 Sannronwaan—owtomn^, 2

patt**? nonp oninnpo 8,16

(J-icdo -tw« Ena warn 12, 16

pw }*y nnp"? 20, 32

nrw jnntai npm ra 20, 33

Sa nnm B*nnn — S33 — non nona

6, 13 (20, 28) |3jn p
aa^aon lynaai—DaTfloa "rnam 6,3 ;6

5, 1 1 ; Sion« kS — ^v wm vh)

(7,31; 8, 18; 9, 10)

böpoS nar non an Sjn 44, 24

W*» "WKa VW 9, 1

1

]))!2 iw nS p nien im nmam iwaan

18, 20 im awi

in lSpn est 3« 22,

7

et top jjraf? "ja lnpS nnw 22, 12

(
2wi raaSw bw — -uS 22, 7

mjnS 23, 4t;

ttbvehi rwA vwnonwn 14,

8

dTjnpKDi prrWai 37,23

cti' »ml ntw* 4, 13

— anaEmwHttt—bot je Dans "natapi

11,17; 19(36,24 ;27)TnK3bonVnna

"nami app maic n« a^«« 39, 25

Ena "ob n-noi« 39,24

ebu* n« arnam pynan 12, 3

bionn sSi — -py Binn vh) 13, 9

3"n Sa ,t,t e,te Sjn 21,5 (19, 17)

Wtf nw« Saa TW 26, 14

imbtd w»« — e^;d Sy ma« mar kS

24, 16 mar

ibki ra« rr?po in» 27, 16

"pa dt t^cj n:nS nrw npiS nrw 27, 25

mehm bi»t na isdpö nee ttw 27, 19

mjnS 28, 25 (vgl. Jer. 15, 4 u. s.)

twh • - St*>oS ,toS 28, 37 ; 46

on-SiSa nw BT-anpiP n» 29, 16

no» — nrnn n^K 30,

1

— Sai — nrcn ntwt o^oyn Saa -jxapi

30, 3 ; 6 iaaS m
janrn nrnatP dk 3«n 30, 3

Ena »» vnnDm 31, 17

tfjm ajnn *arn 5, 16 ap io—•arn rnjn wty noo« 32,231*.

Besonders instructiv sind die Stellen, wo Ez. Ausdrücke von

PC und D miteinander in einem Satze verbindet, da diese Stellen

klar beweisen, dass Ez. der Spätere ist, der die Reminiszenzen,

aus verschidenen (Quellen die seinem Geiste vorschweben, an einer

Stelle vorträgt. So z. B. gebraucht PC (Lev. 26, 33) für die Zer-

') Das alterthüniliche »no ist in hp:k geändert; ebenso das verb. "we in

das von Ez. gewöbnlicb gebraucbte nnin.

2
) Die Zusammenstellung von moSm mn> *u findet sich in Deut, sehr oft.
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;
während D dafür D"öjn f*cn

gebraucht (4, 27 ; 28, 64). Ez. verbindet die beiden Ausdrücke (12,

12, 15; 20, 23; 22, 15; 29, 12; 30, 23; 26, 36, 19; vgl. 11, 16, wo wegen
des vorherigen v. BTipmn steht), gebraucht aber auch beide Aus-

drücke einzeln (m; in 6, 9 und po in 11, 17; 20, 34; 41). Für die

Wiedersammlung des Volkes hat D den Ausdruck coyn |B pp
(30, 3); auch Ez. entlehnt diesen Ausdruck (11, 17), verbindet ihn

aber ein anderes Mal (39, 27) mit omais min«», das er Lev. 26,

36; 39 entlehnt. In 5,16 beginnt Ez. mit einer deuteronomischen

Drohung V) *m n» *nbv2 (Deut. 32, 23 f.), schliesst aber den v. mit

einem Citat aus Lev. 26, 26 urh nao mb Tnaiw. In 6, 3 ff. werden

ebenfalls unter Redewendungen, die zumeist Lev. 26 entlehnt

sind, deuteronomische Ausdrücke eingestreut (vnaw, ijnjji w. 3; 6).

Ez. 14, 8 enthält 4 Sätze, von denen der erste dem PC, der

zweite dem Deut. (28, 37), der dritte und vierte wieder dem PC
entlehnt sind. In c. 22, 6ff. zählt Ez. die Verbrechen auf, die man
in Jerusalem begangen hat; die meisten derselben sind Uebertret-

imgen des Heiligkeitsgesetzes Lev. 19; 20; 25; dennoch aber ge-

braucht der Frophet im v. 7 ("p ibpn cm 2tf) den deuteronomischen

Ausdruck (Deut. 27, 16) und nicht den levitischen Lev. 20, 9. Ebenso

hat Ez. bei der Aufzählung der Obliegenheiten der Priester in

c. 44 in v. 24 deuteronomische Vorschriften (Deut. 19, 17; 21,5;

33, 10) mit aufgenommen.

Schliesslich sei noch an einigen Beispielen gezeigt, dass dem

Ez. ausser PC und D auch die anderen Theile der Thora (IE) bei

seinen Reden und Prophezeihungen vorschwebten. Man vergleiche

Ezechiel

rwi -M p pj?2 28,13 (31, 8 f.)

najnn — did ])V 16, 49 f

p«n nx vy) oma« 33,24

vby tbbk mc;n b>k 38,22

jck by du — yr bv d-töx ronKi

16, 11 f.

ffi» whn ora 16,5

pna bv Tan 16,11

nnpSnB «w 1,4

cm hbd Sa tojto 20,26

yw am vhx\ 18,7 (12)

tdd pK nmaa 1,26

mit JE

pj?2 ]: '» — y&) Gen. 2, 8

'•i:*D^nDnD^:NiGen.l3,13(vgl.c.l9)

nnttnS nsrn pwt n« -|S nnS Gen. 15,

7

twimc; dhd by Töon Gen. 19,24

tt Sy o^Toxm not* by man esbw
Gen. 24,47

njne n« mSn nv Gen. 40, 20

rvret by amn ran Gen. 41, 42

nnpSn« bm Exod. 9, 24

om "ibb Sa maym Exod. 13, 12

)b wimi—Sann S2n dh Exod. 22, 25

TBDn n»S nwa Exod. 24, 10



Ezechiel

btinv s:p?o vk cyatc 8,11

>onan .T«nn nw 23, 34

W03 pWl »3B S2 Sjn 34, G

38 —
mit JE

bmrw "»apw tp
11« c^aif Num. 11, 16

BW cnMioirjn Num. 24,8

y~\xn bi ^:c by — cnx — jw
Gen. 11,8; (9) (vgl. 41,56).

Ezechiel und die anderen Propheten.

Allein nicht nur die Worte der Thora, sondern auch die

mündlich und schriftlich an ihn gekommenen Weissagungen der

zeitgenössischen und altern Prophoten sind in den Prophetieen des

Ez. so reichlich vertreten, dass wir auch dadurch veranlasst werden,

die Ausdrücke des PC ebenfalls bei Ez. als entlehnt zu betrachten.

Am meisten hat Ez. mit Jeremia gemeinsam. Vgl.

Ezechiel

nnn Sk ditjböI tmi bx 2,6; 3,9

d.tS« Man n« man 2,7

n«B3t roaa 9,2

•plj» w ns woi 16,43 (60)

onan jo ryunb *BßtPö n» 10m 5, 6

mnwi SrS km -as 20, 6; 15

jnpna iypn 7,14

ebw pn dmu' 13, 10

ona nwo s?pm 23, 17 f.

j'apn «n P,c«n xS — nrnwi *» Sy 29,5

Diy Mao neot? 14,15

tfjpio naon |Tdb nawi mim 7,26

«Si — cnS D-:w ini kVi — cnS c-ry

12,2 y&0
^nona nnyo rrn 13,13

)b& nana ajna a^na 6,11

mit Jeremia

d.T3bo nnn Sx - öT»a uro b«

1,8; 17

cnM« man 1,17

rWBit s:co rto 1,13

pU» non -S m^ 2,2

dviVk hw iwi 2,11

•osr rhm man p« 3,19

wpn jnpnai 6,1

cmk* |-w vhv ühv 6,14 (4,10)

joo ^B3 vpn |b 6,8

nöTHn sjb ^y - - rop kV) iedk* sS 8,

2

naiy Mao—atrr Mao nootf 9,10; 11

c:no rurjn pss nnn naxn «S 18, 18

lyotf" MbtnfxraM wYMfnontaj? 5,21

non n myo 23,19

DT! nxi ayin nw ainn nx 24,10

nrnpn d*33 "äh ica m^ nia« 18, 2
:

nrnpn ro w ica m:x ma« 31,28

|Wt ysvh — emo: mM 25,5 |«X d-miö dt ma 33, 12

nonsi ctx nioo »rrem 14, 13

vrm* rrn SaS 17, 21

royn ]o cns »aaww 39, 27

nonai cnx raoo n-atwn 36, 29

nimm W cfimn 49, 36

^nw nx Tiaattn 50, 19
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Wir schreiten jetzt zu den anderen Propheten. Man vgl.

mit ArnosEzechiel

ypn »3 7, 2; 6

my orrwn naai — osp^ r:m 7
>
18

my ve^ »n -pTua Sipii"Ttt> pen 26, 13

notwi — mannn — o-vn n» "maiwri

36, 33f

.

D"i» «ött Dann n» — Ina»" 4, 13

rnj? "ntn n» hnmci 12, 13

nrfy -prrarn im» wtwn 16, 39

twm anpn mn na nyja 17, 10

nn — dv anp "3 Di"n m 30,2; 3

m» ajn nein my mpn »n 36, 30

"nn n» "mjatt> TVtt 39, 29

man jnco nnns D"«im d"o 47,

1

BOT TJ? "1» 24, 6

wenn o"Tn na 7, 17

m« T»" »n rm — k>bb> — omaaa

32,7

d"w p»J "natwii 7,24

"na na vnj? mnnn nn" 15,3 >na Sa — rhy nm — im 22, 23 f.

S» »ni di» nnw 28,2 n» vh cn» nnsroi 31, 3

«wi—ow nann mnian nna» 24,9 f. rann wi ^» rrrtm 3"nvt 30, 33

pt^S naai new ^pay cy 3,

5

]wb :yb: — nw *pvv oy 33, 19

n:a nD3" ditj» in
11

ajrvn rann 18, 7 ; 16 lmoai cny n»nn a—i>ann ajnn mo 58,7

mit Obadia

DT» DV3 1,13

mit Zephania

D"ona unon — mna usi 1, 13

Sc-iyi py er 1,15

Dva nn"jr.T? nar »n tarn n: ccoa oj

1, 18 n may

ppn «a 8, 2

nmp u>»n Sa by) ptt> n"jno na ny 8, 10

j?a^» «n i"Saa man "j-ti^ pen 5, 23

Wl motw D"ny ua 9, 14

mit Hosea

ina»" »ob nw»ai 9,

3

"n«n QTny «tidh 7, 12

n»ny wwdk Je 2, 5

anmi mpia twi— mn c^np »a" 13,15

mit Joel

"i cv anp s
a nvn nn» l, 15

mwa nann my— »ni — onyam 2, 19

"mn n» tcü*» 3, l

»r -n ns3D pysi 4, 18

mit Nahum

D"an tv "in 3,

1

mit Jesaja

flWW D"T n3 13, 7

rm—wü&—tn» nm xn nwn '333

13, 10 im» mj" »n

d"t p»j "roBm 13, 11

dt» m?3 35,5

D"öna iya:i o*na iaan 28,26

nsnyi py or* 34,12

rray ova DT^nn nav »n tonn ocoa

7,19 H

*) Es sei hier, wo nur das Gemeinsame zwischen Ez. u. anderen Propheten

gezeigt werden soll, von den verschiedenen Theilen des Jesaja abgesehen.
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cm p]in mw tfrro — dtwSd 25, 16

vmn wen rroro—aw nttt—ro«ö

n-asn raipa frrtf — *unp bbrft

22, 25 ff.

mit Zephania

erwhc — D-ma — fffl ^an 2,5

—a^y "am—c-'sw nms naipa rrw

3,3 f. min lD^n bhd iSSn rwre rwaa

Das Resultat unserer Untersuchung ist, dass Ez. wie kein

anderer Prophet von der gesammten heiligen Litteratur heeinflusst

ist und in seinen Prophetien die seinem Geiste vorschwebenden

Ausdrücke und Sätze der anderen heiligen Schriften verwendet.

Ez., der PC und deren Verhältnis«.

Durch die* angeführten Entlehnungen Ez.'s aus der gesammten

gesetzlichen und prophetischen Litteratur, wird man schon zu der

Präsumption geführt, dass Ez. den PC ebenso wie die anderen

Schriften benutzt hat, dass es aber höchst unwahrscheinlich ist,

dass der PC bei dem sich kein Beispiel der Benutzung von Aus-

drücken anderer Schriften nachweisen lässt, gerade einzig und

allein den Ez. benutzt habe. Zu dieser Annahme führt aber auch

eine fernere Betrachtung. Wenn Ez. das Original wäre, dem der PC

jene zahlreichen oben (S. 31—34) angeführten Ausdrücke und Sätze

entlehnt hätte, wie kommt es, dass er gerade diejenigen Ausdrücke

gewählt, die nur in Ez. sich finden, die dort originell sind und

diejenigen, welche Ez. mit dem Deut., Jeremia und anderen

Schriften gemeinsam hat, sorgfältig vermieden hat. Hat es etwa der

PC darauf abgesehen, nur das Originelle dem Ez. zu entnehmen und

zu diesem Zwecke eine kritische Untersuchung des Ez. unternommen,

um zu erkennen was originell und was entlehnt ist? Warum kommen

z. B. die Ansdrücke pjn p hvsrtn vh\ mnn sh in»B> 2W ffva psn ,cw 2« bpn

cmpu* ,my: u. a., die Ez. dem Deut, und Jeremia entnommen hat,

niemals im PC zur Anwendung. Dies beweist doch zur Evidenz,

dass nicht Ez., sondern PC das Original ist, das Ez. vor sich ge-

habt und benutzt hat.

Noch muss aufmerksam gemacht werden auf eine Congruenz

zwischen Ez. und einigen Partieen des PC in Bezug auf die Stellung

der Partikel *a. Bereits R. Lob Spiro in seiner Schrift nypaS o-orn

hat es bemerkt, dass in einigen Theilen des Lev. und Num.

die Partikel *i hinter das Subject gestellt ist. Es findet sich dies

nur 41 mal in einigen gesetzlichen Partieen des PC, aber nicht in

allen: In den ersten 5 Capiteln der Opfergesetze 8 mal (Lev. 1,2;
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%, 1; 4, 2; 5, 1; 4; 15; 17; 21), wozu auch Lev. 19, 20 zu zählen

ist; in den Reinheitsgesetzen Lev. c. 12, 13 und 15 zwölfmal (13,

2; 13, 2; 9; 18; 29; 38; 40; 47; 15, 2; 16; 19; 25); sodann noch in Lev.

»1, 9; 22, 12; 13; 14; 27; 24, 15; 17; 19; 35, 26; 29; 2H, 2; und in

Num. 5, 6; 12; 20; 6, 2; 9, 10; 19, 14; 27, 8; 30, 3; 4. Zumeist steht

da das s3 nach den Subjecten DTK itPSl ,B>
SK „Ttt*K (33 mal). Da dies

nur in einigen Gesetzen vorkommt, so scheint diese Eigenthüm-

lichkeit dem gesetzlichen Stile anzugehören, wobei mitunter die

Person oder die Sache, worüber das Gesetz handelt, an die Spitze

gestellt wurde. Wenn nun Ez. 10 mal in seiner Rede der Par-

tikel <3 dieselbe Stellung gibt (3, 19; 21; 14, 9; 13; 18, 5; 18; 21;

33, 2; 6; 9); so hat er offenbar hier dem gesetzlichen Stile des PC
nachgeahmt, was klar und deutlich zu ersehen ist aus Ez. 14, 13:

Sj?d TiyoS ^ Kann ^ pK, verglichen mit Lev. 5, 1: Kann "3 i^oai ; 5, 14;

byv Siyon *a b>b: und 5, 21 na Sya nSyoi Kann s3 wd). Sonst findet

sich diese Stellung des ^ nur noch in Jes. 28, 15 und dreimal in

dem v. 1. Kön. 8, 37, wo aber durch die hervorhebung der Sub-

jecte die Stellung ihre erklärung findet.

Dazu kommt, dass die in Ez. befindlichen gesetzlichen Vor-

schriften nur dann verständlich sind, wenn wir annehmen, dass der

Prophet die Bestimmungen des PC als bekannt voraussetzt. Hierzu

nur einige Beispiele. In c. 44, 29 f. bei der Aufzählung der Prie-

stergaben wird der Antheil der Priester an den Mahl- und Friedens-

opfern scheinbar nicht erwähnt. Es ist unmöglich anzunehmen,

Ez. wolle den Priestern von Schelamim und Sebach gar nichts zu-

theilen. Noch weniger kann man Smend (Comm. zu St.) beipflichten,

wenn er bemerkt: „Ez. schweigt davon als etwas Selbstverständ-

lichem und nebensächlichem; als Deputat vom Schlachtopfer muss

er aber dasselbe für den Priester beansprucht haben, wie das Deut."

(18, 3). — Diese Abgabe, die nur im Deut, vorkommt, war doch

weniger selbstverständlich als die von Ez. dort erwähnten Erstlinge,

die in allen Gesetzestheilen vorgeschrieben sind und unstreitig seit

der ältesten Zeit abgeliefert wurden. Die Nichterwähnung jener

Priesterantheile lässt sich daher nur durch die Annahme erklären,

Ez. habe in 44
;
30 mit dem Ausdruck ^3 nom Sai alle in Num.

18 und sonst im PC als nwn bezeichneten Priestergaben zusam-

mengefasst, zu denen ja auch die Antheile am Friedensopfer ge-

hören (Exod. 29, 28 Lev. 7, 32ff. Num. 18, 19). - C. 44, 29 sagt Ez.

vom Speise- Sund- und Schuldopfer: Sie (die Priester) selbst sollen

sie essen" {tibw nan), von den anderen heiligen Gaben dagegen
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nur: „den Priestern sollen sie gehören -1
). Diese Stelle erklärt

sich am einfachsten durch die Vorschriften des PC, dass Speise-

Sund- und Schuldopfer nur von den männlichen Priestern ge-

gessen werden dürfen (Lev. 6, 11; 22; 7, 6;Num. 18, 10), dass da-

gegen die andern Abgaben insofern vollständig Eigenthum der

Priester sind, als sie von allen ihren Angehörigen (Frauen, Töch-

tern und Sklaven) verzehrt werden können (Lev. 10, 14; 23, litt'.

Num. 18; 11; 13; 19).

Die Voraussetzung der Gesetze des PC zeigt sich noch deut-

licher in den Fest-Vorschriften des Ez. (c. 45, 21 ff.). Wellh. (Gesch.

S. 107 und 110) meint, in Ez. 45,21 gelte Pesach als erster Tag

der Osterwoche. Dann aber würde Ez. die Festwoche am 14. des

Monats beginnen lassen 2
). Das ist unmöglich! Was sollte denn

den Propheten bewegen, die Osterwoche nicht ebenso wie das Laub-

hüttenfest (45, 25) am 15. des Monats, als am Vollmondstage (rtB3 Ps.

81,4), zu beginnen?! Es ist also sicherlich das noc in Ez. 45,21

nur das Vorfest, auf welches das folgende w mjnt£> an unmittelbar

folgt. Die Worte des Propheten setzen die Thorastelle Ex. 12, 6 ff.

voraus: „Das Pesach werde aufbewahrt bis zum 14. des Monats.,

zwischen den Abenden; . . . man esse das Fleisch in dieser

Nacht; . . . und es sei euch dieser Tag zum Andenken und feiert

ihn als Fest . . . sieben Tage" — Dieser Tag (v. 14) ist offen-

bar der 15. Nissan, wiewohl unmittelbar vorher vom 14. die Rede

war. Die Schrift hatte nicht nöthig, dies erst zu sagen, weil jeder

wusste, dass der 15. Tag zum vorhergehenden Abend gehört (vgl.

Lev, 23,27 und 32). Ebenso sagt Ez.: „Am 14. sei das Pesach."

Er meint hier die Zeit „zwischen den Abenden'' und „in der Nacht",

die auf den 14. folgt, wie in Exod. 12 3
). Das darauffolgende „sieben-

tägige Fest" beginnt demnach am Abend des 14. oder mit dem 15.

Nissan. — Nur bei Voraussetzung des Festgesetzes von PC ist es

zu begreifen, dass Ez. das Wochenfest gar nicht erwähnt. Denn

') Smend bem. dazu: „Beachtenswert^ ist hier das emphatische non,

vielleicht war das alleinige Recht der Priester an das Sund- und Schuldopfer

noch nicht ganz zweifellos." — Ganz zweifellos aber ist es, dass diese Erklärung

unrichtig ist.

*) Wenn Kautzsch das. 15 statt 14 emendiren will, so ist dies eine Willkür,

die nirgends eine Stütze findet.

8
) Wir sind um so mehr berechtigt zu der Annahme, Ez. nehme Bezug

auf Exod. 12, als wir oben S. 32 gezeigt haben, dass Ez. 6 Stellen mit diesem

c. gemeinsam hat, und oben S. 29, Note 5 zu ersehen ist, dass noy yy in Ez.

20,28 dem Festgesetze Lev. 23,40 entlehnt ist,
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dieses Fest erscheint in Lev. 23 nur als Schlussfest des Pesach-
festes (noc "?tf rroy) und wird da gar nicht als besonderes Fest
aufgeführt. Ez. erwähnt es daher nicht, ebenso wie er vom Azereth
des Hüttenfestes nicht spricht. — Eine Hindeutung auf die vom
Pesachfeste ab zu zählenden 7 Wochen mag, wie bereits Rasch i

bemerkt, in der Bezeichnung des Pesach als cw ftfylp :n liegen

(Ez. 45, 21).

Es bestätigt sich uns also von allen Seiten, dass Ez. vom
PC abhängig ist. — Wer nach allen obigen Darlegungen noch be-

haupten kann, es seien die verschiedenen Theile des PC erst nach
dem Exile entstanden, mit dem ist weiter nicht zu rechten.

Der PC und das Deuteronomium.

Eine der wichtigsten Fragen, die wir zu erörtern haben, ist

die, wie sich das Deut, zum PC verhält. Man darf mit Recht er-

warten, im Deut,, das selbst ebenso wie der PC hauptsächlich ein

Gesetzbuch ist, Aufschluss darüber zu finden, ob die Gesetze des

PC darin vorausgesetzt oder ob sie vollständig ignorirt werden.

Sollte es sich zeigen, dass das Deut, nicht nur den PC voraussetzt,

sondern auch dessen Gesetze als göttlich und durch Mose geboten

betrachtet, dann wird auch zugegeben werden müssen, dass alle

Gründe, die man für die späte Entstehungszeit des levitischen und

priesterlichen Gesetzbuches vorgebracht hat, nur Scheingründe sind.

Zuerst sei constatirt:

a) Das Deut, will nicht das erste Gesetzbuch sein.

Wellhausen und nach ihm Stade (Geschichte Israels I 61 und

658) und Cornill (Einl. in AT) halten nur c. 12—26 für das ur-

sprüngliche Deuteronomium und scheiden auch noch in diesen Ca-

piteln manche Verse aus, diejenigen nämlich, welche ihrer These

hinsichtlich des Standpunktes des Ur-Dt.'s zuwider sind. Wellh.

setzt es nämlich als unzweifelhaft voraus, dass das Ur-Dt. das

erste Gesetzbuch zu sein beansprucht und keine andere schriftliche

Thora voraussetzt. Er erklärt daher die Angaben der deuterono-

mischen Einleitungsredim, wonach die deuteronomischen Gesetze

(c. 12—26) erst am Schlüsse der vierzigjährigen Wüstenwanderung

von Mose vorgetragen wurden, als mit dem Urdeuteronomium im

Widerspruch befindlich 1
). Dieses letztere Gesetzbuch soll sich ur-

*) Wellh. (Jahrbb. f. d. Th. 1877 S. 464) beruft sich hierbei auf Deut.
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sprünglich „als eine erweiterte Ausgabe des alten Bundesbuches"

betrachtet haben, wonach Mose die Gesetze und Rechte, die er am

Horeb empfangen hat, nichl 40 Jahre mit sich herumgetragen,

sondern sie sogleich dem Volke publiciert habe. — Diese unge-

heuerliche Behauptung kann nur durch eine Tendenzkritik sonder

Gleichen aufrecht erhalten weiden, indem man alle Verse, die

dieser Behauptung sich nicht fügen, hinauswirft und einer späteren

Hand zuweist. So muss vor Allem c. 23,5—

7

x

), das unzwei-

deutig bezeugt, dass Mose erst am Schlüsse der 40jährigen Wüsten-

wanderschaft, sein Gesetz vorträgt, sich's gefallen lassen, einer

Überarbeitenden Hand zugetheilt zu werden. Sodann erwähnt auch

Deut. 24
;
9 ein Ereigniss, das erst nach der Gesetzgebung am Horeb

sich zugetragen hat. Dies rnüsste natürlich auch eine spätere In-

terpolation sein. Allein auch 25, 17 stellt die Begegnung mit Amalek

als ein längst vergangenes Ereigniss dar; und 12, 8 spricht vom

Ostjordanlande, wenn es gebietet: „thuet nicht, sowie wir heute

hier thun!" Denn gleich darauf heisst es: |TrTl m cmayi 2
). Ferner

setzt auch das Urdeuteronomium überall die Erwählung der Leviten

als bereits vollzogen voraus (vgl. Deut. 18, 5; 21, 5 u. a.), was doch

sowohl nach Deut. 10, 8 als nach Exod. 32, 29 erst nach der Ver-

fertigung des goldenen Kalbes erfolgte und naturgemäss vor der

Gesetzgebung am Horeb nicht stattfinden konnte. Endlich erwähnt

der Gesetzgeber (24, 8) der Gesetze, die er den Priestern in Betreff

des Aussatzschadens bereits aufgetragen hat, was er nicht hätte

thun können, wenn er seinen Standpunkt in der Zeit der Gesetz-

26, 17—18, woraus hervorgehen soll, dass Mose die deuteronomischen Gesetze

sofort nach der Verkündigung der Zehngebote am Horeb veröffentlicht habe.

Allein es ist klar, dass unter ovn in V. 17 nicht der Tag der Bundesschliessung

am Horeb, sondern der Tag der Verkündigung der deuteronomischen Gesetze

verstanden ist, indem diese Verkündigung und die willige Anhörung des Volkes

als eine Erneuerung des am Horeb geschlossenen Bundes angesehen wird (über

das Perf. in moNn und "]*i»o«n vgl. Ew. 136 c). Der Bund am Sinai galt auch

dem jetzigen Geschlechte (D. 5, 3) und wurde jetzt vor dem Einzüge ins heilige

Land mit Eid und Fluch feierlich erneuert (D. 27,9; 28,69; 29,9—12). So auch

Dillmann (IH S. 362).

') Vgl. auch Kuenen Einl. S. 252 f. gegen Valeton und Geiger, welche die

V. 23, 2—9 aus anderen Gründen beanstanden.

*) Es wird auch nirgends ein noch bevorstehendes Umherziehen in der

Wüste mit einer Silbe angedeutet, und in 18, 16—20 erscheinen der Aufenthalt

am Horeb und „der Tag der Versammlung" wie weit zurückliegende Ereignisse,

vgl. Kuenen § 7 Anm. 7 und Anm. 9.
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gebung amHoreb genommen hätte. Auch fmir ntwa 1

) (12, 21) kann
sich nur auf einen in der Vergangenheit gegebenen Befehl beziehen. —
Es ist demnach entschieden, dass die deuteronomische Gesetzgebung

erst am Ende der vierzigjährigen Wüstenwanderung publicirt sein

will. Es ist also gar kein Grund vorhanden, die Rede c. 4, 45
—11, 32 einem anderen Verfasser als dem von cc. 12—26 zuzu-

weisen, und so haben auch nicht nur Dillmann, sondern auch

Kuenen (letzterer mit besonders ausführlicher Begründung, vgl.

Einl. S. 108—112) entschieden angenommen, dass diese Kapitel

als Vorrede zu Deut. 12—26 gehören. In dieser Vorrede ist nun

wiederholt ausdrücklich erklärt, dass Israel jetzt am Schlüsse seiner

vieljährigen WüstenWanderung und im Begriffe in das verheissene

Land einzuziehen die nachfolgenden Gesetze besonders beherzigen

möge, um dieselben im gelobten Lande praktisch auszuüben.

Dies vorausgesetzt, so ist es von vorne herein wahrscheinlich,

dass das Deut, sich nicht als das erste den Israeliten gegebene

Gesetz darbietet, sondern ein anderes voraussetzt, das während des

vierzigjährigen Aufenthalts in der Wüste erlassen wurde und das

es nur wegen des bevorstehenden Einzuges in das Land Kanaan

erweitern und modificiren will. Hätte das Deut, das erste ge-

schriebene Gesetzbuch zu sein beansprucht, so würde es (gerade

so wie das jedenfalls ihm bekannt gewesene Bundesbuch) seine

Publicirung unmittelbar nach der sinaitischen Gesetzgebung ansetzen,

und es wäre auch in den Einleitungs- und Schlussreden 2
) nicht zu

wiederholten Malen betont, dass diese Gesetze erst sach Verlauf

von 40 Jahren dem Volke vorgetragen werden, und dies um so

weniger, als in der Einleitung (Deut. 5, 28—6, 1) erklärt wird,

dass die folgenden (deuteronomischen) Gesetze dem Mose bereits

unmittelbar nach der Promulgation des Dekalogs auf dem Sinai

von Gott offenbart wurden.

') Man kann leicht beweisen, dass im Deut, sonst, wo von deuteronomischen

Gesetzen die Rede ist, stets das Präsens msa 'Jx gebraucht wird (vgl. z. B.

12,19; 28; 13,1; 15,5; 19,9). Die Perfecta D'nw und ynm können sich daher

nur auf frühere Gesetze beziehen.

2
) Wenn auch (nach der Kritik) nicht alle Einleitungs- und Schlußreden

dem Verf. des Deut, angehören, so sind doch alle Kritiker der neuesten Schule

darin einig, dass dieselben älter als PC sind. Wir können daher im Verlaufe

unserer Untersuchung auch die Stellen aus den Einleitungs- und Schlussreden,

welche den PC voraussetzen, als Gegenbeweise gegen die Ansicht der neueren

Kritik anführen.
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b) Deut, und die Bundesgesetze.

Es wird auch allgemein zugegeben, dass der Verf. des Deut.

die Bundesgesetze in Exod. 20—23; Exod. 34 und Exod. 13 gekannt

hat. Nach der von uns eben dargestellten Sachlage setzt er sie

auch überall voraus. Nach Deut. 28,69; 29,8 u. a. St. (vgl. auch

Jer. 11,2—8) sind die deuteronomischen Gesetze als Grundlage

eines neuen Bundes zu betrachten, den Mose auf Gottes Befehl mit

ilen Israeliten im Lande Moab geschlossen, „ausser dem Bunde,

den er mit ihnen geschlossen am Horeb." Dieser neue Bund war

für die neue Generation bestimmt, die im Begriffe stand, das ver-

heissene Land in Besitz zu nehmen; aber nichts desto weniger war

der Horeb-Bund auch für dieses Geschlecht noch in voller Kraft

(Deut. 5, 2—3), und somit auch die Gesetze, die diesem Bunde zu

Grunde lagen. Wenn nun auch manche Gesetze aus Exod. 20—23

im Deut, wiederholt sind, so ist dies doch bei der Mehrzahl der-

selben nicht der Fall, wiewohl nicht bezweifelt werden kann, dass

auch diese nach dem Deut, ihre Geltung nicht verloren haben. 1

)

So wird in Deut. 27, 5—6 die Giltigkeit des Gebotes von Exod.

20, 25 vorausgesetzt, und ebenso ist das Gesetz über das Erlassjahr,

Deut. 15, 1 ff. nur bei Voraussetzung der Gebote über die Ackerrast

im siebenten Jahre (Exod. 23, 10 — 11) zu begreifen. In keinem

Falle darf angenommen werden, dass das Deut, als das einzig

giltige Gesetzbuch betrachtet sein will; es setzt vielmehr nothwendig

ein anderes geschriebenes Gesetzbuch voraus, das bereits längst

gegeben und dessen Giltigkeit unbestritten ist. Wenn aber die

Bundesgesetze im Deut, vorausgesetzt werden, obgleich dies nirgends

mit deutlichen Worten gesagt wird, und obgleich es überall den

Anschein hat, als wolle das Deut, als das einzig giltige Gesetz

anerkannt sein; so spricht gar nichts dagegen, dass auch PC vom

Deut, als bekanntes und giltiges Gesetzbuch vorausgesetzt wird,

ohne dass dies ausdrücklich gesagt wird.

') Die Erscheinung, dass einige Gesetze des Bundesbuches im Deut, vor-

kommen und andere nicht, lässt sich in zweifacher Weise erklären: entweder

fand Mose bei manchen der Bundesgesetze es nothwendig, dieselben in seinen

Heden wiederholt einzuschärfen (vielleicht um dabei etwas Neues zu lehren —
n BHnnitp -ist S»2tr3 wie der Talmud sagt —), oder es hat in der That die ur-

sprüngliche Rede Mose's das ganze Bundesbuch mitenthalten; doch wurden die-

jenigen Stellen, die nur wörtlich die Bundesgesetze wiederholten, nicht in die

Thora aufgenommen.
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c) Deut, beruft sich auf P- Gesetze.

Es lässt sich aber auch positiv beweisen, dass der PO vom
Deut, als bekanntes und giltiges Gesetzbuch vorausgesetzt wird.

Klar und deutlich zeigt dies zuvörderst Deut. 24, 8. Dort heisst

es: „Hüte dich beim Schaden des Aussatzes, sorgfältig zu beobachten

und zu thun ganz so, wie euch die levitischen Priester belehren,

wie ich ihnen geboten habe, sollt ihr beobachten zu thun."

Diese Stelle sagt nun ausdrücklich, dass Gott auch Gesetze über

njrWl ya den Priestern geboten hat; d. s. Gesetze, die weder im

Bundesbuche noch im Deut, zu finden sind. Wellh. u. A. behaupten

nun, dass hier nicht auf die Aussatzgesetze in Lev. 13—14 hin-

gewiesen sei, sondern es handle sich hier um mündliche Traditionen, 1

)

die nur den Priestern zugänglich waren und von denen auch

Deut. 33, 9 f. gesagt wird: „Sie (die Priester) hüten dein Wort und

bewahren Deinen Bund, sie lehren Jakob deine Ptechte und Israel

deine Weisungen." Allein schon diese letztere Stelle beweist Ent-

schieden, dass den Priestern nicht bloss mündliche Traditionen,

sondern auch bestimmt fixirte schriftliche Lehren zur Hut übergeben

waren. Denn „der Bund", den die Priester bewahren, dürfte kaum

etwas Anderes sein, als das Gesetz, das auf den Tafeln des Bundes

und im Buche des Bundes aufgezeichnet war (vgl. Exod. 24, 7;

34, 27). Wird doch auch das Deut, (als Inbegriff der Worte des

Bundes, Jer. 11, 2 ff.) schriftlich aufgezeichnet imd den Priestern

zur Verwahrung gegeben (Deut. 31, 9; 17, 18). Mit welchem Rechte

kann also angenommen werden, die Gesetze und Weisungen, nach

denen die Priester zu richten und zu entscheiden haben, seien nach

dem Deut, bloss mündliche Traditionen gewesen?!

Man beachte ferner, dass in Deut. 24, 8 nicht von einer Ent-

scheidung der Priester nach eigenen Erwägungen (vgl. Deut. 17, 8 ff.)

gesprochen wird, vielmehr ist nachdrücklich betont : wieichihnen

geboten, sollt ihr zu thun beobachten." Der Gesetzgeber erwähnt

also bestimmte göttliche Gesetze, die den Priestern noch vor

der Promulgation des Deut. 's bekannt waren und deren göttlicher

>) Wenn die Rabbinen in den Worten -pivra ~\viv (Deut. 12, 21) eine

Bezugnahme auf mündliche Traditionen annehmen, so wird von den neuem

Exegeten darüber gelächelt. Und dennoch sagen dies die- Rabbinen nur, weil

im Pent. über das Schlachten kein Gesetz zu finden ist. Dagegen liegen die

Aussatzgesetze schriftlich vor uns, und dennoch behaupten die Kritiker, es sei

hier auf mündliche Traditionen Bezug genommen!
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Ursprung nicht erst durch den Bescheid der Priester, sondern be-

reits vorher (eben durch die schriftliche Lehre) bezeugt ist. Daraus

folgt entschieden, dass die in Lev. 13—14 verzeichneten Vor-

schriften über den Aussatz zur Beobachtung eingeschärft werden, bei

denen das eigenthümliche Gebot erscheint, dass selbst in Fällen,

wo die Bestimmung des Gesetzes keinem Zweifel unterliegt, die

Kntscheidung nur durch den Priester erfolgen darf 1

) (vgl. Lev. 13,

2; 9; 19; 49; 14, 35 u. s.).

d) Deut. 14 und PC.

Indessen lässt sich aus Deut. 14 mit der grösstmöglichsten

Sicherheit beweisen, dass das Deut, die priesterlicheu Thorot

schriftlich vor sich hatte. Denn Deut, 14, 3—20 ist nur eine ab-

gekürzte Wiederholung von Lev. II 2
). Dass dieses Gesetz in Lev.

ursprünglich und in Deut, entlehnt ist, beweisen folgende Umstände.

1) Die Ausdrücke nyöf? ,ittA ,Wsh sind, wie Wellhausen und

Kuenen zugestehen, dem Sprachgebrauch des D fremd und mit

dem des PC übereinstimmend. Ebenso kommt auch pB> (Deut.

11, 19) sonst in D nicht vor, dagegen sehr häufig im PC.

') In Deut. 19,17 erscheinen neben den o^na noch andere d'behs», ebenso

in 17,9; 12; in 24,8 dagegen nur die D»:na in Uebereinstimmung mit den cit.

Stellen aus Lev. - Wenn in 21,8 von den ovsna gesagt wird: a»1 Sa IW djvb Sjri,

so schliesst diese gelegentliche Angabe der Aufgabe der Priester nicht aus, dass

die D'tDDiB> beim an mitwirken, zumal da ja vorher in v. 2 ff. auch die d»öD1BM D'jpT

genannt sind. — Der Beruf des Priesters, das Gesetz zu lehren, der in Deut,

stillschweigend vorausgesetzt wird, ist überhaupt nur im PC angeordnet, vgl.

Lev. 10, 10f.; 14,67 und die vielen nvnn, die von Gott dem Mose und Aaron

offenbart werden.
2
)
Wenn Kuenen (S. 254) darauf Gewicht legt, dass die volkstümliche

Aufzählung essbarer Säugethiere (Deut. 14, 4—5) in Lev. 11 fehlt; so ist dieser

Umstand eher ein Zeichen von der Priorität des Lev. Denn sicherlich ist nach

den in Lev. sowohl als auch im Deut, befindlichen allgemeinen Kennzeichen der

erlaubten Säugethiere (Wiederkäuen und gespaltene Klauen) eine specielle Auf-

zahlung einzelner erlaubter Thiere für das Originalgesetz ebenso als überflüssig

erschienen, wie die Aufzählung einzelner erlaubter Fischarten (die ja auch im

Deut, nicht vorkommt). Da indessen das Volk, wenn es Fleischstücke zum Essen

kauft, nicht in der Lage ist zu untersuchen, ob das Thier ein Wiederkäuer und

mit gespaltenen Klauen versehen war, so mussten in dem Volksgesetze die ge-

wöhnlich vorkommenden essbaren Säugethiere speciell aufgezählt werden, umso-

mehr da man nach dem Deut, überall schlachten durfte und nicht immer die

Priester befragen konnte. Bei den Fischen war dies nicht nöthig, da bei jedem

Fische die Schuppen (und Flossen) zu sehen sind. — Somit ist die specielle

Aufzählung der Sägethiere ein deuteronomischer Zusatz, vgl. v. 6: »avi S'X mit

12, 16; 22 u. 15,22.
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2) Das Verbot, das Aas der unreinen Thiere zu berühren,

Deut. 11, 8, kann nur dem PC entnommen sein, wo auch ein Rein-

heitsgesetz (Lev. 11,24—40) gegeben wird. Im Deut, aber, das

nur ein Speisegesetz enthält und mit den Ausdrücken Tino und KöB

nur das zum Essen Erlaubte und Verbotene bezeichnet (vgl vv.

10ff.;19f.), kann dieses Verbot nicht ursprünglich sein. (Das Deut,

kennt aber auch das Reinheitsgesets, vgl. 12, 15; 22; 15, 22; 23, 11 f.

26, 14).

3) Deut. 14, 20 („Alles reiue Geflügel dürft ihr essen") scheint

an und für sich betrachtet, nur eine Wiederholung von v. 11

(„Jeden reinen Vogel dürft ihr essen") zu sein und ist noch ausser-

dem an dieser Stelle hinter Ppyn pp besonders auffällig. Der v.

erhält erst durch Lev. 11 seine richtige Erklärung. Dort sind nach

den unreinen fpyn *x~\V noch mehrere reine geflügelte Insectenarten

aufgezählt (Lev. 11,11— 22). Anstatt dieser speciellen Aufzählung

giebt das Deut, nur die kurze Vorschrift v. 20, wohl weil der Ge-

nuss von Heuschrecken selten vorkam und deren Aufzählung für

ein Volksgetz unnöthig erschien. ppy in Deut. 14, 20 bezeichnet also

nur die geflügelten Insecten, wie in v. 19. Eine solche Unbe-

stimmtheit ist aber nur bei Voraussetzung anderer deutlicher Be-

stimmungen erklärlich. — Dies zeigt auch der Umstand, dass die

Vorschriften über die auf der Erde kriechenden Insecten (pwi TK£>),

welche in Lev. 11,41—42 vorgetragen sind, im Deut, fehlen, wohl

ebenfalls aus dem Grunde, weil das Volk sich ohnehin dieser ekel-

haften Thiere enthielt. Im ursprünglichen Gesetz können diese

Vorschriften nicht gefehlt haben, wie schon die Unterschrift Lev.

11,46 beweist. Das Gesetz im Deut. 14 ist also entlehnt. 1
).

4) Sonst entspricht die Ordnung der Gesetze im Deut, voll-

ständig der im PC. Es werden Verordnungen gegeben über

a) Säugethiere, b) Fische, c) Vögel, d) geflügelte Insekten, e) Aas

r&M. Dieses Gesetz über rhi: erscheint jedoch im Deut, in ganz

anderer Form als in Lev. In letzterem ist es ein Reinheitsgesot/..

J) Dillniann (III 606, tgl. II 8 626, II 2 482) macht noch darauf aufmerksam,

dass P in Lev. wie in Gen. 1,21 f. die Wasserthiere vor die Vögel stellt, während

eine andere (J?) Quelle (Lev. 11,46; 20,26) die Ordnung nona, <|W, o'on fW
y~\xn y\v hat. Das Deut, hat nun die Ordnung des P eingehalten. — Darin

pflichten wir Dillm. bei, dass die mit P übereinstimmende Ordnung in D auch

ein Moment ist, das für Entlehnung von Seiten des D aus P spricht. Dagegen

ist die Ordnung in Lev. 11,46 keineswegs ein Zeichen, dass dort eine andere

Quelle vorgelegen; vgl. die Unterschriften in Lev. 14,64—66 u. 16, 32 f.
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Daher werden daselbst (11,24—40) verschiedene Arten von niSai

aufgezählt: 1) das Aas verbotener Thiere (vv. 24—28), 2) das

Aas von Kriechthieren pB> (vv. 29—38), 3) das Aas von reinen

Säugethieren (vv. 39—40). Es wird dabei nicht gesagt, dass man

das Aas der reinen Thiere nicht essen darf. Bloss den Priestern

wird es an einer anderen Stelle verboten (Lev. 22, 8), während ein

Laie nach dem Genüsse des Aases nur ein Reinigungsbad nehmen

iiniss (Lev. 17, 15 f.) und, wenn er dies unterlassen, ein Sündopfer

zu bringen hat (Lev. 5, 2 ff., vgl. Dillmann das.). 1

) Im Deut, da-

gegen wird alles Aas (rr?33 *n) zu essen verboten mit der Begründung,

dass Israel ein heiliges Volk sei (so heilig wie die Priester, vgl.

Exod. 19, 6). Die Erklärung dieser Differenz zwischen Deut. u. PC

ist oben (23 f.) gegeben worden. Jedenfalls geht aber aus alledem

hervor, dass das Deut, jünger als PC und das Speisegesetz des

Deut.'s dem levitischen Speisegesetze entlehnt ist.

Kueneu (S. 254) gesteht zu, dass D c. 14 im Sprachgebrauch

mit P übereinstimmt. Doch, meint er, „dies erklärt sich, wenn

man annimmt, dass D, der „die levitischen Priester" kennt und

mit ihnen in Beziehung steht (c. 17, 18; 31, 9) und der auch sonst

augenscheinlich ihrer Unterweisung Werth beilegt (c. 24, 8), diese

Thora über „Rein und Unrein" von ihnen übernahm, sei es nun

auf mündlichem Wege, sei es auf Grund von schriftlichen Auf-

zeichnungen, die von einem derselben herrührten." — Wir bemerken

hierzu, dass eine solche Uebereinstimmung im Wortlaute, wie sie

min zwischen Lev. 11 und Deut. 14 vorliegt, bei einer bloss ge-

meinsamen mündlichen Ueberlieferung undenkbar ist. Hier muss

nothwendig, wenn nicht an eine Entlehnung, doch wenigstens an

eine gemeinsame schriftliche Vorlage gedacht werden, wie sie ja

auch Kuenen als möglich zugiebt. Hatte aber D eine schriftliche

piiesterliche Quelle über „Rein und Unrein" vor sich, so wird

doch wohl dieselbe Quelle nicht bloss diese Thorot enthalten haben,

oder denkt Kuenen, dass zufällig ein kleiner Zettel dem

') Nach der jüd. Tradition ist mau zu diesem Sündopfer nur verpflichtet,

wenn man in unreinem Zustande ins Heiligthum gegangen oder Heiliges gegessen

li.it. In meinem Commentar S. 201 ist bemerkt, dass diese Vorschrift ihren

Standpunkt in der Wüste hat, wo das ganze Volk rings um das Heiligthum

lagerte und nur heiliges Fleisch essen durfte, da die profane Schlachtung verboten

war. Da konnte der Unreine, der von seiner Unreinheit keine Kenntuiss hatte,

der Verschuldung kaum entgehen, den heiligen Raum zu betreten und heilige

speise zu geniessen.
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Deuteronomiker in die Hand geflogen kam, der die Thora über die

verbotenen und erlaubten Thiere enthielt?! Wenn wir ausserdem

in D. 24, 8 sehen, dass D. auch die priesterlichen Thorot über den

Aussatz kennt, wenn er in 12, 15 u. s. mit den Reinheitsgesetzen

sich vertraut zeigt; so ist es doch das Einfachste anzunehmen, es

haben ihm sämtliche priesterliche Thorot schriftlich vorgelegen,

und es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, die Identität dieser

dem D. vorgelegenen Thorot mit denen, die in unserem Lev. enthalten

sind, in Abrede zu stellen. x

)

e) Deut, und andere P- Gesetze.

Indessen haben ausser den Thorot noch viele andere Gesetze

des PC dem D. vorgelegen und werden vom Deut, zum Theil

erklärt und durch andere Ausdrücke wiedergegeben, wie dies be-

reits Dillmann III S. 605 ff. bemerkt hat. Dahin gehören: bian xSl

TOTn cv vesn (Deut. 12, 23) vgl. mit Gen. 9, 4 und Lev. 17, 14. —
nah — murin ab (Deut. 14, 1) vgl. mit Lev. 19, 28 2

) und 21, 5. —
Anstatt des in Lev. 11 häufig vorkommenden ypu> ist in Deut.

14, 3 royin gebraucht, das D. an einer Stelle (7, 26) dem pptp gleich-

setzt. — tiWl 0)32 3")JD (D. 16, 6) ist eine Umschreibung der Formel

tfmyn p (Exod. 12,6). Das Verbotet lö'pn ab nssül (Lev. 26,1)

wird in D. 16, 22 durch den Zusatz ypba >i a:v iwa erläutert. 3
)

D. 22, 9—11 zeigt sich als Ergänzung oder Erweiterung des kurzen

Gebotes Lev. 19, 19 (Dillmann III 344 gegen Kuenen). Das kurze

piWi, ab in Lev. 19, 13 wird in D. 24, 14; 15 erklärt nnd begründet.

Deut. 22, 22 ist eine Wiederholung von Lev. 20, 10 'mit deuterono-

mischer Ausdrucksweise. Deut. 24, 19—22 ist zum Theil Wiederholung

') Mit den Thorot über den Aussatz waren entschieden auch die Opfer-

Thorot verbunden. Die Aussatz - Thorot zeigen derartige Beziehungen zu den

Opfer-Thorot, dass man sich die ersteren ohne die letzteren nicht denken kann.

Die Formeln *a m«, '3 b»n haben die Lehren über den Aussatz mit den übrigen

Priester-Thorot gemeinsam (vgl. oben S. 40. Die in Lev. 14, 1—32 vorgeschriebenen

Reinigungsopfer (vgl. auch vv. 49—53) sind vollständig den Opfergesetzen in

Lev. c. 1—7 entsprechend, ja 14, 13 ist fast ein Citat aus 7,2; 7. Ferner ist das

«ata Dipc hu ^vb pinö b» in Lev. 14, 40; 41, 45 correspondirend dem vyh pno h»

-iinta mpo hu in Lev. 6, 4 (vgl. m. Comm. zu Lev. S. 226, Note 2). Somit hat

D auch die Opferthora von Lev. vorgelegen.

*) Der ältere Ausdruck entr wird mit dem volkstümlichen nnj erklärt

(vgl. Jer. 16,6; 41,5; 47,5; 1. Kön. 18,28).

3
) Vgl. die trefi'ende Bemerkung von Raschi (nach Sifre), der diese Er-

läuterung dahin erklärt, dass Gott jetzt die rmo hasset, wiewohl sie von ihm

zur Zeit der Erzväter geliebt wurde, Gen. 36, 14 (nebenbei bem., auch eine P-Stelle).

4
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zum Theil Ergänzung von Lev. 19, 9f.; ebenso ist das Verhältnis

von D. 25, 13—16 zu Lev. 19,36, wie das einer Erläuterung zu

einer Vorlage. !

) An anderen Stellen setzt D. die ausführlichen Be-

stimmungen des P voraus. So wenn in D. IT, 1 verboten wird,

fehlerhafte Thiere zu opfern, und 15,21 nur 2 Beispiele genannt

werden, so ist die nähere Bestimmung, wie sie den Priestern in

Lev. 22, 20ff. gegeben wird, vorausgesetzt. Ebenso wird in D.

22, 12 die genauere Auseinandersetzung in Num. 15, 37 ff., ohne welche

die Vorschrift in D. unverständlich ist, vorausgesetzt und nur bei

diesen Quasten ausnahmsweise das JMDJNP erlaubt (vgl. Raschi zur St.).

An anderer Stelle wird direct auf P Bezug genommen. In D. 10,

9; 18,2 weist )b W mwo auf Num. 18,20; 24 hin (vgl. dieselbe

Formel in D 1, 11; 6, 19; 9, 3; 11, 25; 12, 20; 15, 6; 20, 17: 26, 18f. 2
).

Wenn in 23, 12 sogar der Polluirte aus dem Lager ausgeschlossen

wird, so steht diese Vorschrift mit Num. 5, 1—4 einerseits und

andererseits mit Lev. 12, 4 in Verbindung, insofern als das Kriegs-

lager ..wo Gott einherwandelt" in gewisser Beziehung wie ein

Heiligthum betrachtet wird. Ebenso kann D. 20, 6; 28, 30, wo von

der Ausweihung des Weinbergs die Rede ist, nur die Vorschrift in

Lev. 1 9, 23—25 im Auge haben. In D 23, 1 ist ein Ehegesetz

gegeben; es lässt sich aber kaum denken, dass nach D bloss die

Frau des Vaters allein unter allen Verwandten zur Ehe verboten

sein sollte. Es ist also wieder das Gesetz von Lev. 18 und 20

vorausgesetzt. Der Grund, warum das eine Eheverbot dort in D
vorgetragen wird, ist in m. Comm. das. angegeben. Bei den Flüchen

in c. 27 sind in der That noch mehrere andere Eheverbote ange-

führt und deren Uebertreter mit einem Fluche belegt. D 18, 9 - 14

ist eine Wiederholung und Ergänzung der Verbote von Exod. 22, 17;

Lev. 18, 21; 19, 26; 31; 20, 6: 27 und dient da als Einleitung zum

Gesetze über die Propheten.

f) Die Festgesetze in Deut, und P.

In den Festgesetzen des D (c. 16) ist nicht minder eine Be-

kanntschaft mit den entsprechenden Gesetzen des PC zu linden.

J) Man beachte, wie D das Siy wj?n «S, das in Lev. die Vorschrift beginnt,

in dem bvj ntny hs, womit er selbst das Verbot beschliesst, wiederholt.

2
) An allen Stellen, wo in D -im 1CN3 steht, lässt sich die entsprechende

Stelle in den vordem BB. des Pentateuchs nachweisen, vgl. z. B. D 1, 11 mit

Gen. 16,5; 28,14 — D 12,20 mit Exod. 34, 24; — D 20, 17 mit Exod. 34,llö';

— D 26, 18 mit Exod. 19, 6.



— 58 —
Wiewohl dieser Abschnitt des D sich bloss den Vorschriften des

Bundesbuches (Exod. 23) anzuschliessen scheint, wird doch eine

nähere Betrachtung leicht Momente entdecken, die zur Annahme
einer Abhängigkeit des D. vom PC führen 1

). — Im Bundesbuche
erscheinen die drei Wallfahrtsfeste von einander unabhängig. Erst

Lev. 23 belehrt uns, dass das Wochenfest vom Mazzotfeste ab-

hängig und von diesem gewissermassen das Schlussfest bildet 2
).

Deshalb sind die Festgesetze in Lev. 23 in zwei Theile getheilt,

welche beide durch den Schlusssatz nyph» H s
Jtf (v. 22 und 43)

markirt sind. Der erste Theil enthält die Frühjahrsfeste; das

Pesachfest und sein Schlussfest, das Wochenfest; der zweite Theil

handelt von den Herbstfesten ; dem Laubhüttenfeste, seinen beiden

Vorfesten und seinem Schlussfeste. Ebenso aber erklärt auch D
16 das Schabuotfest als dem Pesachfeste zugehörig und von diesem

abhängig, und zwar formell dadurch, dass es den beiden Festen

eine auf beide gemeinsam sich beziehende Schlussermahnung (v. 12)
3
)

folgen lässt, sachlich durch die Vorschrift, sieben Wochen nach

Beginn der Ernte, die wie aus v. 7 und dem Ausdruck rasn B>"in

zu schliessen, im Osterfeste stattfand, das Wochenfest zu feiern.

—

Es ist dabei noch zu bemerken, dass D, indem er nicht ausdrücklich

angibt, dass man während des Pesachfestes mit der Ernte beginnt,

Lev. 23, 11 als bekannt voraussetzt (vgl. Dillman III 314) 4
)

Eine merkwürdige Uebereinstimmung des D mit dem PC er-

blicken wir auch in der Bestimmung des ersteren, dass vom
Pesachfeste nur ein Tag (vgl. Dillm. zu D. 16, 7), vom Laubhütten-

feste dagegen alle sieben Tage in der auserwählten Stadt zu feiern

sind (D. 16, 15), gerade wie im PC beim Mazzotfeste nur der erste

Tag ;n genannt wird 5
), beim Hüttenfeste aber alle sieben Tage

1

) Ueber nDD u. nwon Jn vgl. Riehm in St. u. Kr. 1868 S. 362.

2
) Vgl. hierüber ra. Abhandl. über pent. Ges. S. 11 ff.

s
) „Gedenke, dass du Knecht in Aegypten gewesen, beobachte daher und

thue diese Satzungen." — Es liegt auf der Hand, dass unter „diesen Satzungen"

(n^Kn O'pnn) nicht, wie manche Ausleger meinen, bloss die eine unmittelbar

vorangehende Vorschrift über die Zuziehung der Armen verstanden sein kann;

vielmehr ist dieser v. eine Schlussermahnung zu allen bisher vorgetragenen

Festvorschriften, vgl. Exod. 12, 24 ; 13, 10.

4
) Der Name mittut? ;n in Exod. 34, 22 setzt ebenfalls die in Lev. 23 ge-

botene Zählung der sieben Wochen voraus. Dies stimmt mit der in m. Com.

zu Lev. bewiesenen Behauptung, dass Lev. 23 ein Sinaigesetz ist, das vor

Exod. 34 offenbart wurde.

*) Vgl. m. Comment. zu Lev. 23.
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diesen Namen führen (Lev. 23, 5; 34; Num. 28, 17; 29, 12). Im

Bundesbuche (Exod. 23, 15; 34, 18) werden die sieben Tage des

Mazzotfestes nicht von einander unterschieden, und in Exod. 13, 6

wird der siebente Tag geradezu an genannt. Das I) fusst demnach

hierin offenbar auf dem PC.

Ferner ist im Bundesbuche bei den Festtagen kein Arbeitsverbot

erlassen, wiewohl unmittelbar vorher für den Sabbath die Ruhe

anbefohlen wird. Dagegen ist in D 16, 8 wenigstens für den siebenten

Tag des Pesach ausdrücklich die Arbeit untersagt, Nun ist gar

kein Grund vorhanden, warum der siebente Pesachtag allein vor

allen anderen Festtagen ausgezeichnet sein sollte. Es ist daher

anzunehmen, das D halte wie PC an allen heiligen Festtagen die

Arbeit für verboten, bestimme dies aber nur für den siebenten Pe-

sachtag nochmals ausdrücklich, weil nach der Anordnung in D 16, 7

dieser Sabbat-Festtag nicht beim Heiligthum gefeiert wird und in

die Erntezeit fällt, man also die Arbeit für gestattet halten könnte 1

)

(vgl. m. Abhdl, über pent. Ges. S. 27).

Endlich ist zu beachten, dass der Name nODH Jn (1) 16, 13;

16; 31, 16) nur im PC im Gebrauche ist und in dem Gebote Lev.

23,42 seine Begründung findet, während in Exod. 23, 16; 34, 22

dieses Fest wwei Jn genannt wird. Ebenso stammt der Name mr;

(Deut. 16, 8) für den letzten Tag des Pesachfestes aus dem PC,

wo er als Bezeichnung des Hütten-Schlussfestes dient. In beiden

Gesetzbüchern erscheint das Wort als Terminus für einen Tag

dessen Feier hauptsächlich in der Einstellung der Arbeit besteht.

Das Verbot Tütihti TO'vn üb tritt stets gleichsam als Erklärung zu

diesem Worte hinzu 2
). Auch der Ausdruck pten (D 16,3) ist dem

PC (Exod. I2
;
11) entlehnt.

g) Deut, 12 und P.

Hinsichtlich des Gesetzes über das profane Schlachten iu I)

iL' ist bereits oben S. 9ff. ausgeführt, dass es nur auf Lev. 17

fussen kann. Hier sei über D 12 noch folgendes bemerkt. Be-

trachten wir D 12,8—28, so linden wir dort ein und dieselbe

Reihe von Vorschriften zweimal vorgetragen. D 12, - l - ist iu-

>) Vgl. Dilliuaun III S. 608 f.

') Der Grand, warum iu D der Name n"W»J? dem 7. Pesachtage beigelegt

wird, während der PC diesen Namen beim Mazzotfeste nicht gebraucht, ist in

meinem Commentar zu Lev. 28, 36 angegeben.
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haltlich gleich mit D 12, 20—27. In beiden Stellen sind folgende

Vorschriften enthalten

:

1) Die heiligen Opfer dürfen nur am auserwählten Orte dar-

gebracht und gegessen werden, vv. 8—14; 17—18 = vv. 26—27.

2) Die profane Schlachtung ist überall im Lande gestattet;

nur muss man sicli dabei des Blutgenusses enthalten vv. 15—16 =
vv. 20—25.

Ungeachtet dieser Identität des Inhalts wird jedoch bei sorg-

fältiger Prüfung klar, dass D 12,8— 18 von eiaem anderen Ge-

sichtspunkte ausgeht, als D 12, 20—27. Ersteres Gesetz setzt vor-

aus, dass in der Gegenwart überall geopfert wird; „Jeder thut, was

recht ist in seinen Augen" (v. 8). Es wird daher diese Willkür

in der Darbringimg der heiligen Abgaben nachdrücklichst und in

ausführlicher Weise verboten. Damit aber nicht etwa die Meinung

entstehe, es sei dadurch jede Schlachtung ausserhalb der auser-

wählten Stätte untersagt, wird in Kürze in einem Verse (15) das

vorangegangene Verbot durch die Erlaubnis der profanen Schlacht-

ung ('lil pi) beschränkt. Wir haben also hier ein verbietendes Ge-

setz, das in einer Beziehung einer Restriction unterliegt. — Anders

ist die Sachlage im Gesetze vv. 20—27. Dieses geht von einem

ganz anderen Standpunkte aus. In der Gegenwart ist das ganze

Volk in der Nähe des Heiligthums, darf deshalb nichts schlachten,

was nicht Gott als Opfer dargebracht wird. In der Zukunft werden

aber andere Verhältnisse eintreten. Israel wird ein grosses Land

bewohnen; das Heiligthum wird den Meisten zu fern sein. Es

wird deshalb für diese Zeit das Schlachten und der Genuss des

Fleisches überall gestattet. „Doch", wird restringirend hinzugefügt,

„die Heiligthümer müssen (selbst aus der Ferne) nach der heiligen

Stadt getragen werden." — In diesem zweiten Gesetze wird also

ein bestehendes Verbot aufgehoben und nur hinsichtlich gewisser

Dinge als giltig bezeichnet.

Es liegt auf der Hand, dass dieses zweite Gesetz (vv. 20—27)

eine Zusatzbestimmung zu Lev. 17 geben will. Der H rata in D
12, 27 ist der in Lev. 17,6 genannte; die Begründung des Blui-

verbotes in D 12, 23 ist dieselbe, wie in Lev. 17, 11; 14 (vgl auch

Gen. 9,4), und das ganze Gesetz in D 12, 20 ff. kann überhaupt nur

als Aufhebung der strengen Bestimmung in Lev. 17,1 — 1 ver-

standen werden (vgl. oben S. 9 ff.)
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Auf welcher Grundlage ruht aber das erste Gesetz (vv. 8—19)?

Man könnte annehmen, es sei gegen die in Exod. 20, 24 gegebene

Vorschrift gerichtet, wonach die Vielheit der Altäre erlaubt zu sein

scheint. Allein es ist wohl zu beachten, dass vorliegendes Gesetz

denCultus der Israeliten im Ostjordanlande im Auge hat; es heisst

da: „Ihr sollt nicht thun, wie wir hier (no) thun" — „ihr seit bis

jetzt noch nicht zur Ruhe gekommen" — „doch ihr werdet über

den Jordan ziehen" (vv. 8—10) — Diese Sätze weisen entschieden

unserem Gesetze seinen Platz im Ostjordanlande zu. 1

)
Ja die nach-

drückliche Betonung DVÜ HB (v. 8) will deutlich sagen, dass erst

in der jüngsten Zeit in den gegenwärtigen Aufenthaltsorten Israels

diese Freiheit in der Wahl der Opferstätten eingetreten und dass

dies vorher während der ganzen Zeit der Wüstenwanderung nicht

der Fall gewesen ist. Im Ostjordanlande mögen wohl die Israeliten

längere Zeit nicht zusammen in einem Lager, sondern zerstreut in

den Städten gewohnt haben (vgl. Num. 21, 25; 31), und da that

Jeder, was .
;
in seinen Augen recht" war. Man schlachtete und

opferte auf beliebigen Altären und Höhen 2
), indem man das Gebot

von Lev. 17 unter den gegebenen Verhältnissen nicht zu beobachten

vermochte. Diesen jetzt bestehenden Brauch oder Missbrauch (vgl.

Ibn-Esra) will unser Gesetz (D 12, 8—18) nach eingetretener Ruhe

aufs Strengste verbieten. Es ist demnach dieses Gesetz jünger

als das in vv. 20—27 ;

3
) denn letzteres ist ein altes Sinai-Gesetz

1

)
Vgl. oben S. 44.

2
)
Auf diese Thatsache mag wohl Ez. 20, 28 sich beziehen, wenn er gleich beim

Einzug ins Land die Opferung auf den Höhen stattfinden lässt; 131 p«n Sx dh»3H1

wäre hiernach dort gleich nach der Eroberung des Ostjordanlandes zu verstehen.

8
) Cornill hebt in C. 12 zwei Doubletten hervor, vv. 5—7 neben 11—12

und 15—19 neben 20—28 (letztere wird auch von Stade Gesch. Isr. I 658 an-

erkannt); v. 6—7 greift entschieden vor, v. 8 schliesst sehr leicht an v. 4 an;

dass v. 16—19 u. 20—28 nicht neben einander Platz haben, liegt auf der Hand

(Holzinger 264). — Steinthal (Zschr. für Völkerpsychologie etc. 1880 XI S. 7—13)

hat in diesem c. 7 Fragmente unterschieden (A 1—7; B . . .
8—12; C . . .13—16 . . .;

D . . . 17—19 . . .; E . . . 20 . . . 26—28; F . . . 21—25; G . . . 29—31; u. 13, 1)

Horst in Revue de l'histoire des religions XVI 62—66 zerlegt zuerst nach G.

d'Eichthal c. 12 in 2 Dokumente: v. 1—3, 29—31 und 4—28, glaubt dann weiter-

hin, dass 4—28 aus 4 verschiedenen Texten zusammengesetzt sei: a) 4—7, 21—23;

b) 8—12 ; c) 13—19 ; d) 20, 24—28. Unter diesen 4 Fragmenten sind 3, a c d

vollständige Kultusordnungen, v. 8—12 ist nur ein Verbot, ausserhalb Jerusalems

Kult zu üben (Holzinger 293). — Schon im Jahre 1873 hat Zunz in DMZ S. 669

eine dreifache Rezension angenommen: a) v. 6—7, 11—12 (wiederholt in v. 17—18)

;

b) v. 18—16; c) t. 20—27. — Ich glaube nach den hier gegebenen Erklärungen



(in deuteronomi8cher Ausdrucksweise) und zwar ein Zusatz zu Lev.

17, 1—9, der wahrscheinlich bereits am Sinai, keineswegs aber erst

im vierzigsten Jahre gegeben worden ist 1

).

h) Die historischen Voraussetzungen des Deut.

Betrachten wir noch die historischen Voraussetzungen des D.

Hier müssen wir die Bemerkung vorausschicken, dass es mindestens

sehr gewagt ist, aus den in die Ermahnungsreden eines Propheten

eingestreuten historischen Daten mit Bestimmtheit die Quelle er-

mitteln zu wollen, welche dem Propheten das Material geliefert

habe. Möge man einmal mit einem solchen Vorhaben an Ezechiel

c. 20 herantreten und ausfindig machen, ob IE, P oder eine sonstige

Quelle hier zu Grunde liege! Jeder Schluss ist da offenbar trüge-

risch, und wenn dabei noch argumenta e silentio mit ins Treffen

gezogen werden, so scheint uns das Resultat der Untersuchung

mehr durch den zuversichtlichen Ton, mit dem es verkündet wird,

als durch eigentliche Beweisgründe gestützt zu sein.

Wellhausen (Gesch. Isr. S. 384, p- 395) behauptet: „Was der

Priestercodex Eigentümliches hat, wird (im D) mit tiefem Still-

schweigen übergangen und von Exod. 34 direct auf Num. 10 über-

gesprungen. Während nicht wenige Geschichten, auf die im Deut,

zurückgekommen oder angespielt wird, sich bloss in IE und nicht

in Q finden, kommt der umgekehrte Fall nicht vor. " — Man muss

erstaunen, dass für eine solche allgemeine Behauptung kein einziges

Beispiel als Beleg angeführt wird. Es klingt allerdings wie ein

schlagender Beweis der Satz: „von Exod. 34 wird direct auf Num.

10 übergesprungen"; allein es ist dabei übersehen, dass diese

ganze Partie des Pent.'s ausser dem Berichte von der Aufrichtung

und Einweihung der Stiftshütte nur Gesetze enthält. Von diesen

Gesetzen ist auf einen grossen Theil (die Aussatzgesetze) so deutlich

als möglich hingewiesen (oben S. 47) und ein Theil (die Speise-

gesetze) fast wörtlich citirt (oben S. 48 ff.); mehr kann man doch

wohl nicht verlangen! 2
) Fehlt nur noch der Bericht über die Stifts-

am einfachsten die Eintheiluig vorgenommen zu haben, und zwar so, dass beide

Gesetzesgruppen von Moses herrühren.

J
) Ueber den Dekalog in Ex. 20 u. Dt. 5 vgl. Riehm St. u. Kr. 1872 S. 306 f.

2
) Man beachte den Cirkel: die neuern Kritiker wollen nicht zugeben,

daäs D 24, 8 und D 14 die geschriebenen Gesetze in Lev. 11—15 im Auge hat,

„weil D den PC nicht kennt." Dass aber D den PC nicht kennt, wird wieder

damit bewiesen, dass er den ganzen Lev. nicht berücksichtigt!
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hütte; aber nach Wellh. Geschichte (S. 382, p
2 393) und allen

Neuern muss ja auch in IE zwischen Exod. 33, 6 und 7 die Her-

richtung eines heiligen Zeltes erzählt worden sein (jedenfalls war

doch nach 33,7 ein solches heiliges Zelt in der Wüste vorhanden),

und doch enthält das D keine Spur von diesem Zelte! Dies ist

durch die Erklärung begreiflich, dass D nur einen festen unver-

rückbaren TrO"1 "WK mpö im Auge hat und von dem beweglichen

wandernden Zelte nicht sprechen will. Hiernach fällt der Beweis

von der Nichterwähnung der Stiftshütte in Nichts zusammen.

Mit einigen Beispielen belegt wird eine andere Behauptung:

Bei den Erzählungen, welche sowohl in IE als auch in Q vorhanden

sind, befolgt das Deut, in allen Fällen, wo man eine deutliche

Differenz constatiren kann, immer die Version von IE (Wellhausen

Gesch. S. 384). — Zugegeben, es wäre dem wirklich so, lässt sich

daraus ein Schluss ziehen, dass D den PC nicht gekannt hat?

Dann müssten nach den neueren Kritikern die nachexilischen

Schriftsteller, die sich immer dem PO anschliessen, IE und D nicht

gekannt haben! Allein die Behauptung an sich ist nicht richtig. —
Hören wir die Beispiele:

1) „Die Kundschafter gehen von Kades aus, nicht von der

Wüste Pharan." — Nun finden sich aber in einem v. (Num. 13,26),

der entschieden zu Q gehört, die Worte „in die Wüste Pharan

nach Kades"; ein Beweis, dass der Name „die Wüste Pharan

'

;

in

Q identisch ist mit „Kades" und dass „Kades" keineswegs Q un-

bekannt ist. Wenn aber eine Tendenzkritik rwy in Num. 13, 26

für eine Interpolation hält, so fragen wir nur, warum eine solche

Interpolation nicht schon früher v. 3 vorgenommen wurde. Wollte

man aber daraus, dass D nur den Namen Kades und nicht auch

„Pharan" gebraucht, den Schluss ziehen, dass D den PC nicht ge-

kannt habe, so könnte man auch aus dem Umstände, dass in D
nur „Horeb" und nicht auch „Sinai" vorkommt, schliessen, dass

dem D nur I, nicht aber E bekannt war, was doch gewiss absurd

wäre. Mann kann sagen: „Pharan" verhält sich zu „Kades", wie

„Sinai" zu „Horeb"; vgl. Deut. 33,2. Vgl. noch „die Wüste Zin"

Num. 13, 21 mit Num. 20, 1; 33, 36.

2) „Die Kundschafter gelangen nur bis nach Hebron, nicht

bis beinahe nach Hamath". — Es ist aber nur eine Fiction der

Kritiker, dass nach IE und D die Kundschafter nur bis Hebron

kamen. Die Schilderung in Num. 13, 29: „Amalek wohnt im
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Südlande, der Hetiter, Jebusiter und Emoriter wohnen im Gebirge,

und der Kanaaniter wohnt am Meere und am Ufer des Jordans,"

sagt mit Bestimmtheit, dass sie das Land nach allen Seiten

erkundet und weiter als bis Hebron gen Norden hin vorgedrungen

waren. Die Begebenheit, dass sie bis zum Thale Eschkol bei

Hebron kamen, wird nur deshalb besonders hervorgehoben, weil

der Anblick der riesehaften Anakim daselbst die bekannte ver-

hängnisvolle Wirkung auf die Kundschafter ausgeübt, vgl. Nuni.

13, 28; 33; Deut. 1, 28; 2, 10; 21. Im Deut, wird auch dieser Um-
stand besonders betont, weil da in den Reden vielfach auf die

wunderbare Thatsache hingewiesen wird, dass Gott den Israeliten

über die riesenhaften Söhne Anaks, vor denen bis dahin Niemand

Stand halten konnte, den Sieg verschafft (D 9, 2). Dass bei dieser

Bedeutung Hebron's und der Anakim die anderen Reisen der

Kundschafter im D nicht erwähnt werden, ist leicht erklärlich.

3) „Kaleb gehört zu den Kundschaftern, nicht aber Josua". -

Allein Kayser (das vorexilische Buch der Urgeschichte Israels S. 81 f.)

hat, trotzdem er auch auf dem Standpunkte Grafs steht, es dennoch

bestritten, dass in IE nur Kaleb und nicht Josua zu den Kund-

schaftern gehöre. — Num. 13, 6ff.; 14,30; 32,12 (vgl. auch Josua

14, 6, wo ganz ohne Grund Kuenen S. 325 -pnnw by für eine Inter-

polation erklärt) sprechen entschieden dagegen. Wenn in D 1, 36

Josua nicht erwähnt wird, so geschieht dies nur darum, weil gleich

darauf in v. 38 von demselben gesagt werden soll, dass er als An-

führer an der Spitze Israels ins heilige Land ziehen wird. —
4) „Die Meuterer von Num. 16 sind die Rubeniten Dathan

und Abiram, nicht Korah und die Leviten". Doch auch in PC

sind Dathan und Abiram unter den Meuterern, Num. 26, 9 1

). Im

D wird auf die Begebenheit nur beiläufig hingewiesen (11,6). Lässt

sich nun dafür, dass da nicht die Leviten, die sich sonst in ihrem

Eifer für Gott so hervorgethan und die im D als die Lehrer des

Volkes gelten, sondern die vom Strafgerichte Gottes getroffenen

Rubeniten als abschreckendes Beispiel angeführt werden

sich dafür kein besserer Grund angeben, als dass dem D dio Ge-

') Kuenen (S. 96 u. 321) Kayser u. A. erklären zwar Num. 26,9—11 für

einen spätem Zusatz zu P. Allein da sich im ganzen Cap. kein einziger späterer

Zusatz entdecken lässt, so muss die Ausscheidung dieser vv. als eine Tenden*-

kritik erklärt werden, durch die sich jede Hypothese aller ihr entgegenstehenden

Stellen leicht entledigen kann.
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schichte von Korah unbekannt war?! Vgl. Knobel, Keil und Schultz

zu Deut. 11, 6 1

).

5) ..Nach der Niederlassung hat das Volk es mit Moab und

Amnion zu thun, nicht mit Midian; mit jenen und nicht mit diesen

BteW Bileam in Beziehung". — Aber auch in IE machen die Aeltesten

Moabs mit den Aeltesten Midians gemeinsame Sache, vgl. Num.

22, !: 7. Wellhausen (Jahrbb. f. T). Th. 1876 S. 579) sagt zwar:

..Die Aeltesten Midians beruhen wohl auf einen Einfluss des Q".

Mit solcher Kritik lässt sich freilich aus Allem Alles machen. Im

ganzen Abschnitt lässt sich keine Spur von Q nachweisen, und doch

soll, der vorgefassten Meinung zu Liebe, Midian von dorther stam-

men!! 2
) Ammon wieder tritt weder in Q noch in IE mit Israel in

Beziehung. Das D geht daher hier seine eigenen Wege und ist

weder von Q noch von IE abhängig. Wenn nach D Ammon und

Moab von der Gemeinde Israels fern bleiben sollen und nicht

Midian (23, 4), so hat letzteres mit Amalek gleiches Schicksal.

Es wurde wegen seiner gegen Israel bewiesenen Feindschaft mit

dem Schwerte vertilgt, sowohl zur Zeit Mose's als auch später zur

Zeit Gideons.

Dies sind sämtliche Beispiele für die Behauptung, dass im

I) nur IE, nicht PC Berücksichtigung findet. Ich glaube, einer Be-

hauptung, die auf solchen schwachen Stützen ruht, einige Momente

entgegensetzen zu können, die, wenn auch an sich nicht beweis-

kräftig, dennoch einerseits wenigstens jenen Scheingründen die Wage

halten dürften, andererseits das oben durch andere Beweise ge-

wonnene Resultat befestigen. Zuerst sei an die Punkte erinnert,

die bereits Nöldeke und Wellliausen als Zeichen der Bekanntschaft

des D mit dem PC angeführt, von Wellh. aber als nicht ausreichend,

die Gegenbeweise zu entkräften, bezeichnet wurden. Es sind dies:

die Lade von Akazienholz (D 10, 3), die Zwölfzahl der Kundschafter

(D 1, 23), die siebzig Seelen der nach Aegypten eingewanderten

') Wenn in Num. 26, 11 besonders berichtet wird, dass die Söhne Korachs

nicht gestorben waren, so beweist dies, in welch' hohem Ansehen die mp '32

gestanden haben, und dies erklärt es am einfachsten, warum D die Sünde ihres

Vaters verschweigt. — Ebenso verschweigt der Chroniker die Sünde Davids mit

Bathseba. — Oder hat der Verfasser von Ps. 106, der in V. 17 auch nur Dathan

und Aliiram erwähnt, auch von Korach nichts gewusstV.

-I Vgl. Dillm. III S. 141, der aus anderen Gründen Wellh. 's Ansicht ver-

wirft und Num. 22, 4 der Quelle J zuweist, die auch von der Verbindung Moabs

mit Midian berichtet habe.
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Israeliten (D 10, 22) und die deuteronomisehen Zusätze des zum PC
gehörigen 20. c. von Josua (Wellh. G. J. 382—87)

1
). Vgl. ferner

Jos. 5,10 (njn st. D-myn ja); 9,18—19 (jvnp "pto); 13, 20ff. u.

bes. c. 22. Dem seien noch zwei Stellen aus den BB. der Kön.

hinzugefügt, die aus dem PC stammen: ~pv n\T binar* 1. Kön. 18, 31

aus Gen. 35, 10; rwn» rptAa bi rrwyb nynn nw rtnarvi nw mann nx »So"!

I. Kön. 7,14, entlehnt aus Exod. 31, 3f. ; 35, 31f.

Die Bekanntschaft des D mit der Erzählung des PC erhellt

aber noch aus folgenden Stellen. D 2, 14 heisst es: „die Tage, die

wir gezogen sind, von Kades Barnea, bis wir den Bach Sered über-

schritten, betragen achtunddreissig Jahre." Nun ist die vierzig-

jährige Wüstenwanderung in allen Ueberlieferungen zu finden; dass

aber von Kades bis zum Uebergange über den Bach Sered genau

38 Jahre verstrichen waren, lässt sich nur mit Hilfe der Daten des

PC berechnen. Nach Num. 10, 11 erfolgt der Aufbruch vom Sinai

im zweiten Jahre am 20. des 2. Monats, der Zug geht mit mehreren

Unterbrechungen (mindestens von einem Monat und 7 Tagen, Num.

II, 20; 12, 15) nach Kades, von wo die Kundschafter entsendet wer-

den, die 40 Tage unterwegs sind. Die Rückkehr der Kundschafter

fällt also ungefähr in den 5. Monat des 2. Jahres. Nun starb Aaron

nach Num. 33,38 im 40. Jahre am 1. des 5. Monats; bald darauf

überschritten die Israeliten den Bach Sered, Num. 21, 12. Diese

Begebenheit fällt also genau 38 Jahre nach der Auskundschaftung

des Landes. Wäre D (oder wenigstens R d
) nicht von PC anhängig.

so wüsste man keinen Grund, warum für die vielen Ereignisse vom

Auszuge aus Aegypten bis Kades nur etwas mehr als ein Jahr und

für die Züge von Kades bis zum Bache Sered 38 Jahre in Anspruch

genommen werden. Ohnehin stimmt D 2, 14— Iß sprachlich und

sachlich mit dem PC überein 2
). Es wird hier wiederholt gesagt.

dass nur die Kriegsmänner in der Wüste ausgestorben sind. Deut-

licher wird in dem nach Wellh. dem D verwandten Stücke Num.

32, 11 gesagt, dass nur die Männer von 20 Jahren und darüber dem

1
) V. 3 njn ^33, v. 4; 5; 6. Hieraus beweist Dillm. III 668, dass R >

den PC gekannt u. benotet hat. Wenn Kuenen S. 126 sich auf den LXX-Text

beruft, wo njn 'San in v. 3 und vv. 4-6 fehlt, so hat Dillm. mit riecht darauf

hingewiesen, dass in LXX zu Jos. oft genug ganze Verse und Veragruppen

weggelassen sind, der LTX-Text demnach auch hier nicht massgebend ist.

2
)
Ganz ohne Grund weist Dillmann D 2, 14 b—16 dem R •' zu; aber seihst

dies zugegeben, ist diese Stelle ein deutlicher Beweis, dass wenigstens R • den

PC kannte, was natürlich die neue Schule nicht zugeben kann.
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Tode verfielen. Dies wird aber bei der Geschichte der Kundschafter

nur vom PC berichtet, wie überhaupt nur im PC die Bestimmung

der Heeresdienst-Pflicht vom 20. Jahre (Mithalten ist. In IE ist

keine Spur davon zu linden.

Von Ausdrücken des !) sind nzp: w T» (4,46), »nn (4,32),

m-i nvpr\ (2, 30) und wflö (33, 4) dem PC eigenthümlich. Ferner

«Mitspricht die Stelle jnwr rw W T) 3, 28 (vgl. auch 1) 31, 14) dem

Vi« nttW des PC (Num. 27, 19, vgl. v. 22), und der Befehl Gottes,

Mose solle an die Spitze des Pisga steigen und sich das verheissene

Land ansehen, (I) 3,27), ist ebenfalls nur im PC zu finden (Num.

27, 12; ü 32,49; 34,1). Endlich kann die Drohung mit dem |W
tnxö (D 28, 7, vgl. v. 60 und D 7, 15) nur die dem PC zugehörige

Erzählung in Exod. 9,8—11 im Auge haben (vgl. Dillm. z. St.).

Es kann nach den bisherigen Darlegungen in diesem Kapitel

als erwiesen gelten, dass dem D die Thorot des PC bekannt sind,

dass dieselben in den Gesetzen des D vielfach vorausgesetzt, ja so-

gar citirl werden, dass ferner in den geschichtlichen Beden des D
sich nichts findet, das die Unbekanntschaft mit der Erzählung des

PC beweist, dass vielmehr überall, wo es angeht, alle in den ersten

4 BB. des Pent.'s vorhandenen Erzählungen berücksichtigt werden.

Es kann also mit Entschiedenheit behauptet werden: Das D setzt

die ersten 4 BB. in ihrer gegenwärtigen Gestalt voraus und ist von

\ orne herein als Abschluss dem ganzen Gesetzbuch beigefügt worden.

Es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass mit dem über das

Verhältnis des ü zu PC gewonnenen Resultat die neueste Hypothese

über letzteren Codex nicht zu vereinbaren ist, und dass die Anhänger

dieser Ansicht nur mit allerlei Nothbehelfen sich der von hier ihnen

entgegenstehenden Hindernisse zu erwehren im Stande sind 1

).

') Es wäre noch über das Verhältnis der Strafendrohungen von Lev. 26

zu denen in D c. 28 zu sprechen. Ich habe in meinem eben im Drucke be-

findlichen Comment. zu Lev. nachgewiesen, dass auch hier die Priorität auf

Seiten des Lev. ist und dass D 28 von Lev. 26 sich abhängig zeigt. — Noch

fällt schwer ins Gewicht: P setzt kein Gesetzbuch voraus, während doch zur

Zeit Jeremias und Ez.'s, noch mehr während des Exils u. nach dem Exile das

Deut, als allgemein anerkanntes mosaisches Gesetzbuch galt. Der PC bedarf

des D zu seiner Ergänzung. Was soll mit der Stiftshütte im heiligen Lande

geschehen? Soll ein Centralheiligthum eingeführt werden oder nicht? Daraufgibt

nur I) Antwort, s. Jos. 18 u. 22. — Vgl. noch Ilalcvy, Rech. bibl. II, S. 485 ff.
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Die Veröffentlichung des PC.

Well]], und seine Schule verlegen die Veröffentlichung des

PC in das Jahr 444 und wollen auch durch ein äusseres Zeugniss,

nämtlich durch Nehemia c. 8—10 bestätigt finden, dass der PC erst

nach dem Exile unter Esra und Nehemia zum Gesetzbuch der

israelitischen Gemeinde proklamirt wurde. Dort wird erzählt, wie

die weltlichen und geistlichen Beamten und Aeltesten der Ge-

meinde, ]

) fünfundachtzig an Zahl, sich schriftlich auf das durch

Esra veröffentlichte Gesetzbuch verpflichteten, alle Uebrigen aber

sich mit Eid und Fluch verbindlich machten, in der Thora Gottes

zu wandeln und seine Satzungen und Rechte zu beobachten.

Nun, meint Wellh. (Gesch. S. 425), liege es auf der Hand, dass

wir in Nehemia 8—10 eine genaue Parallele zu 2. Kön. 22—23

haben; insbesondere zu 23,1—3, wo Josia mit den Priestern und

Propheten und allem Volke, hoch und niedrig, hinauf zum Tempel

zieht, dort der Versammlung alle Worte des Gesetzbuches vorliest

und sich mit allem Volke vor Gott verpflichtet, alle Worte dieses

Buches zu halten. ,. Gleichwie nun bezeugt wird, dass das Deute-

ronomium im Jahre 621 bekannt geworden, bis dahin unbekannt

gewesen ist, gerade so werde bezeugt, dass die anderweitige

Thora des Pentaeuchs im Jahre 444 bekannt geworden, bis dahin

unbekannt gewesen ist".

Schade aber, dass dieses Argument zu viel beweist, denn

von einer anderweitigen Thora des Pentateuchs ist in Nehemia

8—10 nicht im entferntesten die Rede; vielmehr verpflichtet sich

das Volk daselbst auf die ganze Thora und in erster Linie auf die

Gesetze, die nicht in der anderweitigen Thora (PC), sondern im

Deut, und in dem jedenfalls älteren IE vorgeschrieben sind.

Der erste und vornehmlichsfe Zweck der feierlichen Ver-

sammlung, von der Neh. 8—10 erzählt, war ohne Zweifel, die israeli-

tische Gemeinde von der Vermischung mit den Heiden zu reinigen

(Neh. 9,2; 10,29; 31) Zwar hatte Esra schon etwa 14 Jahre

*) Es mag hier bemerkt werden, dass der im PC für die Gemeinde zu-

meist gebrauchte und von der Kritik als Charakteristikon dieser Schrift erklärte

Ausdruck mj? in Neh. 8—10 nicht vorkommt, sondern nur qj?J htrw '33, einmal

auch bnp (8, 17). Und dennoch wollen uns die Wellhauseniauer glauben machen,

der Ausdruck my bezeichne eine Religionsgemeinde, wie sie nach dem Exil in

und um Jerusalem vorhanden war!
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vorher versucht, eine strenge Absonderung der heimgekehrten Exu-

lanten von den heidnischen und halbheidnischen Landesbewohnern

durchzuführen (Esra 9— 10); aber es scheint ihm dies nicht sofort

gelungen zu sein; oder es war ein Rückfall zu befürchten, der

später wirklich eingetreten ist (vgl. noch Maleachi 2, 11). Das

Erste, wozu die Versammlung sich verpflichtet, ist, sich mit den

Landesbewohnern nicht zu verschwägern (Neh. 10, 31), ein Gesetz,

das nicht im PC, sondern im Deut, vorzüglich eingeschärft wird

(D 7, 3 f., vgl. Exod. 34,16). Zweitens verpflichten sich die Exu-

lanten, den Sabbat streng zu beobachten und keine Einkäufe an

diesem Tage zu machen (Neh. 10, 32a). Auch dies ist ein altes

Gesetz, das bereits im Decalog angeordnet ist, aber bisher und

auch noch später (Neh. 13, 15 ff.) vom Volke vernachlässigt wurde.

Drittens wird beschworen, dass man die Früchte des siebenten

Jahres den Armen freigeben, sowie in diesem Jahre die Schulden

erlassen wolle — alte Vorschriften des IE (Exod, 23, 11 und Deut.

15, 1 ff.), die aber bisher wenig beobachtet waren (vgl. Lev. 26, 34;

2. Chron. 36, 21) und deren stricte Ausführung die Zeitumstände

dringend forderten (vgl. Neh. 5, 10).
1

) Erst in vierter Reihe kommen

die Abgaben an den Tempel und die Priester. Aber auch da wäre

man im grossen Irrthume, wenn man glaubte, dass es sich speciell

um die Sanktionirung des PC handelte. Nichts weniger als dies!

Die einzelnen Verordnungen zeigen vielmehr derartige durch die

Umstände gebotene Modiücationen der Bestimmungen des PC, dass

man sieht, letzterer Codex könnte unmöglich in jener Zeit geschrieben

worden sein. Man setzte fest, jährlich ein drittel Schekel für

den Gottesdienst zu spenden (Neh. 10,33); nach Exod. 30, 11 ff.

ist man zu einem halben Schekel verpflichtet. Ferner beschliesst

man, in bestimmten Zeiten alljährlich Holzopfer nach dem Tempel

zu bringen (Neh. 10, 35), worüber in der Thora gar nichts vor-

geschrieben ist. Die folgende Bestimmung, die Erstlinge jedes

lahres in das Haus des Ewigen zu bringen (Neh. 10,36), entspricht dem

') Man merke ferner, dass die von den Leviten vor der feierlichen Ver-

pflichtung des Volkes vorgetragene Eulogie Neh. 9, 6—37 nicht (oder nur selten)

in der Sprache des PC sich bewegt, sondern aus der ganzen Thora Redensarten

entlehnt hat. Man vgl. 9,6 mit Deut. 9, 14; Exod. 20, 11. — 9, 7 f. mit Gen.

15, 6; 7; 18. — 9, 9—11 mit Exod. 3, 7; 18, 11; 15, 5. — 9, 12 mit Exod. 13, 21;

18, 20. — 9, 13 f. mit Exod. 19, 20; 20, 22; 20, 8. — 9, 15 mit Exod. 16, 4; 17,6

(vgl. Num. 20, 8 PC). — 9, 17 mit Num. 14, 4; 18 (vgl. Exod. 34,6). — 9, 18

mit Exod. 32, 4. — 9, 21 f. mit Deut. 8, 4; 29, 4; 6. — 9, 26 mit Deut. 6, 11. —
* 32 mit Deut. 10, 17; 7, 9; Exod. 18, 8.
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Wortlaute nach mehr der Vorscrift des IE (Exod. 23, 19) als den
Anordnungen des PC, wonach sie den Priestern gehören (Num.

18, 13).
1

) — Die Schlussbestimmungen über die Abgaben an die

Priester und Leviten (Neh. 10, 37—40) sind zwar nicht im Wider-
spruch mit dem PC, aber es fehlen sehr wichtige Abgaben, als da

sind: Schuld- und Sühnopfer (Lev. 7,7; Num. 18,9), Speiseopfer

und die Haut des Brandopfers (Lev. 7,8; 6,9; Num. 18,9), Brust

und Schenkel der Mahlopfer (Lev. 7, 34 u s.). Unter anderen

heiligen Abgaben vermissen wir den Viehzehnten (Lev. 27, 32) und

die Früchte des vierten Jahres (Lev. 19, 25). — Es ist demnach

klar, dass es sich nicht im geringsten um die Einführung des PC
handelt; das Volk wird vielmehr verpflichtet, die ganze Thora zu

halten, und dabei werden besonders diejenigen Gebote hervor-

gehoben, welche in jener Zeit vernachlässigt und durch die damaligen

Zeitverhältnisse besonders dringend gefordert wurden (vgl. Esra

9-10; Neh. 13, 15 ff., Neh. 5, 10,Mal. 3,8—10). Neh. 9—10 be-

weist hiernach das Gegentheil von dem, was Wellh. darin bezeugt

sehen wiD, dass in der dort beschriebenen Versammlung der PC
ebensogut wie die übrigen Theile des Pentateuchs als ein

altes bekanntes Gesetzbuch galt. Denn sowie die damals

beschworenen anderweitigen Gesetze des Pentateuchs nicht zum

ersten Male sanktionirt wurden, ebenso kann nicht der PC damals

zum ersten Male promulgirt worden sein.

Kuenens Ansicht über Esra's Gesetzbuch.

Trotz der obigen Beweise, dass Esra's Gesetzbuch den ganzen

Pentateuch enthielt, behauptet Kuenen (Einl. S. 211), dass das in jener

Versammlung angenommenene Gesetz kein anderes als das Priester-

gesetz war (vgl. das. A. 10). Er weiss aber dafür keine andern Gründe

anzugeben, als dass einige der in Folge der Vorlesung vom Volke

übernommenen Verpflichtungen in PC ihren Ursprung haben und

von D. sich unterscheiden. Als wenn die zurückgekehrten Exu-

!
) Es ist merkwürdig, dass in Num. 18, 12—13 zwischen der rwm, die

man nicht in das Heiligthum brachte, und den onus, die ins Heiligthum gebracht

werden mussten (vgl. Deut. 26, 1 ff.), nur andeutungsweise unterschieden wird.

Bei ersterer heisst es: nh UJV iffK, während bei letzteren nh W3fl ick gesagt

wird. Nur wenn man Exod. 23, 19 voraussetzt, ist es verständlich, dass der PC

sich hierüber nicht deutlicher ausspricht. Dies beweist die Einheit von PC und

IE. In Neh. wird aber, der Kritik zum Trotz, der Ausdruck i n'aS aus Exod.

und nc aus Deut. 26, 2 gebraucht.
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lanten mit Esra an ihrer Spitze sämtlich Pentateuch-Kritiker ge-

wesen wären, die sich den Pentateuch in seine verschiedenen

Schichten zerlegt und zwischen denselben die Widersprüche wahr-

genommen hätten, um dann vor der Frage zu stehen, welche Ur-

kunde ihnen für die Praxis massgebend sein sollte ! ! Wahrlich man

braucht nur einen Blick in die Erzählung von Neh. 8—10 zu werfen,

um zu erkennen, dass die ganze Gemeinde nur von einer einzigen

Thora Gottes Kenntnis hat, deren sämtliche Vorschriften für gött-

lich und verbindlich hält und keine Ahnung davon hat, dass diese

Vorschriften miteinander in Widerspruch sich hefinden können.

Doch hören wir Kuenens Bemerkungen im einzelnen. Wir

zählen dieselben mit Nummern auf:

1) „Die Bestimmungen über die Feier des Laubhüttenfestes, die

nach Neh. 8, 13—18 zunächst von Esra publicirt und dann von

dem Volke in Anwendung gebracht wurden, linden sich Lev. 23,

40—43; die achttägige Feier (Neh. 8, 18) Lev. 23,39, eine Fest-

setzung, die von D. 16, 13—15 abweicht." — Allein in Neh. 8, 18

steht nichts weiter als bbb>»3 rrwy ^OMi avai c\^ nyatf ^n ttPjnj

dass sie neben dem 7 tägigen Hüttenfeste noch am 8. Tage eine

msrj; gefeiert haben. Meint etwa Kuenen, wenn die Exulanten

den ganzen Pentateuch vor sich gehabt und gelesen hätten, wie im

Lev. neben dem 7 tägigem Hüttenfeste noch ein niXJ? WEM ange-

ordnet wird, im Deut, aber nur von den ersten 7 Festtagen die

Rede ist dass sie dann nur 7 Tage gefeiert hätten?! — Nun

der Chroniker weiss von den beiden angeblich einander wider-

sprechenden Gesetzen, — denn dass der Chroniker die ganze Thora

kennt, gibt auch Kuenen zu — und trotzdem lässt er sogar schon

den König Salomo den 8. Azeret-Tag feiern (2. Chron. 7,9).

2) „Die Verpflichtungen, welche die Unterzeichner der Bundes-

uikunde, Neh. X, auf sich nehmen (v. 30—40), sind diejenigen, die

ihnen von P auferlegt Averden. Das gilt besonders a) von der

Beobachtung der Sabbatruhe und des Sabbatjahres (v. 32); b) von

dem Beitrag zu den Kosten der Schaubrote und der täglichen wie

dir übrigen Opfer (v. 33 f.); c) von der Darbringung der Erstlinge,

d) der menschlichen und thierischen Erstgeburt e) und der Zehnten

von den Früchten des Landes an die Leviten, die davon ihrerseits

wieder den Zehnten an die Priester abliefern sollen (v. 36—40)."

Ferner bemerkt Kuenen, dass die Verse 36—40 mit Nuni. 18 in Ein-

klang stehen, sich aber von D. 18, 1 ff. 14,22—29; 15,19—23
unterscheiden.
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Es wundert mich besonders von Kuenen solche entschieden

falsche Behauptungen aufgestellt zu sehen. Wir prüfen sie der

Reihe nach:

Ad a. Die Sabbatruhe ist bereits im Decalog Exod. 20 ge-

boten, und es ist nicht das geringste Zeichen zu entdecken, dass in

Neh. 10 an eine Stelle des P gedacht wird. Hinsichtlich des Sab-

batjahres ist gerade entgegengesetzt in Neh. 10, 32 nicht P, sondern

nur das Deut, und das Bundesbuch berücksichtigt. Es heisst dort:

T fe stMoi rfTwn mam rw ena«. Der Ausdruck vwt\ ist dem Bundes-

buche entnommen (Exod. 23,11: nrWBJi). T Sa kb>di wieder stammt
aus Deut. 15, 2 IT WO b}}2 bs ölöli>, während in dem Brachjahr-

gesetz des P in Lev. 25 vom Erlass der Schulden keine Rede ist.

Wie man bei solcher Sachlage behaupten kann, der Versammlung
habe nur der PC vorgelegen, ist mir unerfindlich

!

Ad b. Der Beitrag zu den Opfern ist in P geboten, aber

anders als in Neh. 10 (72 Schekel, nicht 1
j3 ), und es findet sich

in den anderen Theilen des Pent.'s nichts, das dem widerspricht.

Diese vv. können also nur beweisen, dass P auch berücksichtigt

ward, was doch Niemand bestreitet. —
Ad c. Wir haben bereits oben (S. 64 f.) gezeigt, dass die Ver-

pflichtung zur Darbringimg der Erstlinge dem Worlaute nach aus

dem Bundesbuche (Exod. 23, 19) entnommen ist.

Ad d. Hinsichtlich der Erstgeburten findet die Kritik eine

Differenz zwischen Num. 18, wonach sie dem Priester gegeben

wird, und D. 15, 19—23, der sie nach der heiligen Stadt zu bringen

befiehlt, um sie dort selbst zu verzehren. Dies zugegeben (aber

nicht zugestanden), wenn nun die von den Priestern und Leviten

geleitete Versammlung sich für P und nicht für D entschied, ist

da auch nur ein Schimmer von Beweis, dass D ihr nicht vorgelegen.

Abgesehen davon, dass dies das Interesse der Priester gebot, hatte man

doch jedenfalls auch gegen D nicht Verstössen, wenn man. die Erst-

geburt den Priestern gab, um sie in der heiligen Stadt zu verzehren.

Ad e. Betreffs der Zehnten findet die Kritik ebenfalls einen

Unterschied zwischen P und D. Die Tradition gleicht diese Differenz

dahin aus, dass sie einen zweifachen Zehnten annimmt, einen le-

vitischen und einen heiligen für den Eigenthümer zu Opfermahlen

bestimmten Zehnten. So schon nach der Chronik (2 Chr. 31, 6;

der erste Zehnt das. v. 5). Warum sollte also Esra, wenn er den

ganzen Pent, vor sich hatte, nicht in derselben Weise die Differenz
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ausgeglichen haben? Dann ist es nur natürlich, dass die Versamm-

lung sich nur zum Levitischen Zehnten verpflichtete, da ja der zweite

Zehnt ihr Eigenthum blieb und ihnen nur die leichte Mühe auf-

legte, denselben in Jerusalem zu verzehren,, eine Pflicht, der damals

jeder gern nachkam, da das ganze Volk in der Nähe von Jerusalem

wohnte 1
). Zugegeben aber auch, man hatte zur Zeit Esra's von

dieser Ausgleichung des Widerspruchs nicht gewusst, so wäre aus

Neh. 10, 38 f. nur bewiesen, dass man unter den zwei sich wider-

sprechenden Bestimmungen die des P angenommen, als diejenige,

die zur Unterhaltung der Priester erforderlich war: dafür dass man

damals I) nicht gekannt, spricht nicht das Geringste.

3) Wie erklärt sich Kuenen die Verpflichtung, die Ehen mit

den Heiden zu unterlassen. Hören wir seine Worte: ..Das Verbot

des Connubiums mit den Kanaanitern, worauf Esra und Nehemia

zur Rechtfertigung ihrer Exclusivitäl sich berufen haben sollen, fand

sich bereits in anderen Gesetzgebungen (Exod. 34, 12—16; D 7, lff.)

und wird von P wiederholt und vorausgesetzt (Num. 33,51—56;

L 18,20)". — Wir können in den angeführten Stellen des P keine

Spur des Verbots des Connubiums mit den Kanaanitern entdecken.

Vorausgesetzt wird es von P allerdings nach der Ansicht der Tra-

dition, welche die Einheit der Thora lehrt: dann setzt P das

Bundesbuch voraus; aber nicht nach den Kritikern, die P als eine

selbständige Schrift erklären. Wie kommt nun die Versammlung,

der man das neue Gesetz von P vorlegt, darauf, vor Allem sich zu

verpflichten, das Connubium mit den Landesbewohnern zu meiden?

Dies erklärt sich nur, wenn der ganze Pentat. vorgelegt wurde.

wie es auch im folgenden Berichte Neh. 13, 1 ausdrücklich erklärt

wird, dass dem Volke der Abschnitt Deut, 23, 4 ff. vorgelesen wurde.

Einen anderen Quasi-Beweis, dass zur Zeit Esra's nur der PC

dem Volke vorgelegt wurde, lindet man bei Holzinger (Einl. S. 431).

Er meint, Esra habe den ganzen Codex von Anfang an vorgelesen;

da man aber am zweiten Tag noch Lev. 23 gelesen habe, so sei es

doch undenkbar, man habe in so kurzer Zeit von Gen. 1 bis Lev. 23

\ <Mgelesen,und dies sei noch dazu von den Leviten verdeutlicht worden.

]
) Aus demselben Grunde brauchte man das Volk damals auch nicht zum

Viehzehnten zu verpflichten. Denn auch der Viehzehnt gehörte dem Eigenthümer

und brauchte nur zu Opfermahlen verwendet zu werden. Kuenen u. A. glauben

inthümlich Lev. 27,82—33 beanspruche den Viehzehnten für die Leviten und

erkl&rt deshalb diese Stelle für eine Novelle, von der man zur Zeit Esra's noch

nichts wusste (Einl. § 15 A 30 S. 298J. Die Irrthümlichkeit dieser Auffassung

wird weiter unten nachgewiesen werden.
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Dass aber die Thora von Anfang an ohne Ausnahme damals vorgelesen

wurde, dafür ist in Neh. 8—10 nicht die geringste Andeutung zu finden.

Es heisst vielmehr dort: n mpl (8, 3) nyhtin minn IBM unp"l (8, 8).

Zu welchem Zwecke sollten denn auch alle Erzählungen der Gen.
und des Exod. vorgelesen worden sein, da doch nur die Annahme
des Gesetzes beabsichtigt war? Und auch von den Gesetzen wird

mau wohl nur eine passende Auswahl getroifen haben.

Wellh. (Gesch. S. 425 p
2

S. 434) gibt zu, dass das

Gesetz Esra's der ganze Pentateuch war, hält aber trotzdem seine

oben (S. 63) angeführte Behauptung aufrecht. Er meint: „Gleich-

wie bezeugt wird, dass das Deut, im Jahre 621 bekannt ge-

worden, bis dahin unbekannt gewesen ist, gerade so wird

bezeugt, dass die anderweitige Thora des Pentateuchs — denn dass

das Gesetz Esra's der ganze Pentateuch gewesen ist, unterliegt

keinem Zweifel - im Jahre 444 bekannt geworden, bis dahin un-

bekannt gewesen ist." Es sieht jeder ein, dass der in Parenthese

enthaltene Satz W.'s die Behauptung, die im Hauptsatze auf-

gestellt wird, aufhebt und widerlegt; wie nun W. seine These in

vollem Umfange aufrecht halten kann, ist mir unbegreiflich.

Auch Dillmann (III 674) stimmt meinem Urtheil bei. Nachdem
vorher (S. 672 ff.) nachgewiesen wurde, dass Esra's Gesetzbuch (wie

Wellh. zugegeben) den ganzen Pentateuch enthielt, fährt Dillmann

fort: „Hiernach erledigt sich auch die Frage nach der Neuheit des

Esragesetzbuches. Wenn nämlich damit gemeint sein soll, dass

materiell der Inhalt desselben der Gemeinde oder ihren Leitern

bis dahin unbekannt gewesen sei, so ist sie jedenfalls zu verneinen,

schon darum weil auch IE und D darin war, und mit diesem iu

Jerusalem schon vor Esra irgend welche Bekanntschaft gewesen

sein muss .'(vgl. z. B. Neh. 1, 8 f. und D 30,1—5; Esra 9,1 ff.;

10—12 und D 7, 2 ff.). Will man aber die Neuheit auf die im

Pentateuch enthaltene „anderweitige Thora" mit Ausschluss des D
beschränken (Wellh. Prol. 434), so ist zu bemerken, dass in Neh.

8—10 von einer solchen Unterscheidung keinerlei Andeutung ist,

vielmehr es sich um die gesammte Thora (Neh. 10, 30) handelt, und

dass in Stellen wie Esra 2,36—40; 63 (Neh. 7,39—43; 65) Neh.

6, 10 f. 12,35; 41; Haggai 2,11 Bekanntschaft mit Gesetzen des

priesterlichen Theils des Pent. schon vor dem Neh. 8—10 beschrie-

benen Act sich zeigt." — In ähnlicher Weise urtheilt auch Bau-

dissin (Einl. S. 195ff.), dass bei der Annahme zu verbleiben sei.

dass die Gesetzesverlesung unter Esra das Gesetz der priesterlichen
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Schrill in einer Linie mit anderen Gesetzen publicirte, die schon

längst vorhanden und auch bekannt waren. Es handelt sich also,

mindestens zum Theil. nicht um die Publicirang einer neuen, eben

erstandenen Gesetzgebung. So Baud. — Wir fügen noch hinzu

dass, da von zweierlei Thorot dort nicht die Rede sein kann, viel-

mehr das ganze Volk und Esra nur eine Thora Gottes kennen, so

muss jeder zugestehen, dass damals überhaupt keine neue Thora,

sondern nur die alte längst als von Gott durch Mose gegeben aner-

kannte Thora publicirt worden sein kann, und keiner der damaligen

Zeitgenossen hatte auch nur den geringsten Verdacht, dass die

vorgelesene Thora eine andere Thora als die mosaische sei. Dies

ist ans der ganzen Erzählung so klar ersichtlich, dass darüber gar

nicht diskutirt werden sollte.

Der PC und die nachexilischen Verhältnisse.

Nachdem wir nachgewiesen, dass der PC nicht erst in der

in Neh. 8—10 beschriebenen Volksversammlung eingeführt, sondern

dass dieser Codex sowohl als die übrigen Theile des Pentateuchs

damals als die alte von Gott gegebene Thora angenommen wurden;

so wäre eigentlich nach der Ansicht der neueren Schule indirect

die Authentie des PC erwiesen. Denn da hiernach die Geschichte

sonst von der Einführung des PC zu irgend einer Zeit vor oder

nach dem Exile nichts weiss, so muss diesem Gesetzbuch die

Stelle angewiesen werden, wrelche die Thora und das Buch selbst

fordert, nämlich der Anfang der israelitischen Geschichte. Wenn
aber Wellh. es unbegreiflich findet, dass der PC vor dem Exile

existirt habe und latent und unwirksam geblieben sein sollte, so

dürfte es als noch viel unbegreiflicher erklärt werden, dass ein

solches Gesetzbuch latent und ganz unbemerkt in die Geschichte

eingetreten sein könnte. Dies gibt auch Holzinger zu. Er sagt

'

v
. 429): P ist die Grundlage des späteren Judenthums geworden.

Ein Corpus von derartiger Bedeutung schleicht sich nicht wohl

stillschweigend ein. Vielmehr so gut, Avie dies beim D geschehen

ist, kann für P erwartet werden, dass diese Gesetzgebung durch

irgend einen öffentlichen Act ausdrücklich und feierlich eingeführt

wurde'. Er will darauf in Neh. 8—10 diesen Act linden. Da es

nun aber damit nichts ist, so kann dieser feierliche Act kein an-

der t als die feierliehe Gesetzgebung am Sinai mit der darauf er-

folgten Promulgation der anderen Gesetze durch Mose sein. Um
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indessen dies noch mehr zu erhärten, dass die Abfassung des PC

nach dem Exile ein Ding der Unmöglichkeit ist, wollen wir noch

an mehreren eclatanten Beispielen zeigen, wie die Gesetzgebung

des PC für die nachexilische Zeit ganz unpassend erscheint und

unmöglich für diese Zeit concipirt sein kann. Betrachten wir zu-

erst im PC

a) die Bundeslade.

Auch in den übrigen Theilen des Pentateuchs, in IE und D

wird die Bundeslade erwähnt, aber nirgends erscheint sie als ein

solcher wichtiger Cultusgegenstand wie im PC. Sie ist das erste

heilige Geräth, das Gott anzufertigen befiehlt (Exod. 25, lOff); über der

Lade ruht die rmea mit den beiden Cherubim, wo die Gegenwart

Gottes sich offenbart (Exod. 25,22; Num. 8,89) und am heiligsten

Tage des Jahres die grosse Sühne vollzogen wird (Lev. 16, 13 ff.).

Die heilige Lade musste stets mit Tragestangen versehen sein

(Exod. 25,15); vermittels derselben von den Leviten getragen

werden, nachdem die Priester mit besonderer Sorgfalt die Lade

verhüllt hatten (Num. 4, 5; 15). — Nun wird es doch allgemein

zugestanden, dass lange vor der Zerstörung des ersten Tempels die

Lade mit den Gesetzestafeln nicht mehr im Heiligthum war, dass

man bei der Erbauung des zweiten Tempels nicht daran dachte,

auch eine heilige Lade in das Allerheiligste zu setzen (vgl. Jer.

3, 16); dass daher die Sühne am Versöhnuugstag nicht mehr

an der Kapporet vollzogen ward, sondern an dem nr*W pt, der

die Stelle des prw einnahm (Mischna Joma 5, 2). Wozu hat also

der Verf. des PC die heilige Lade in sein Gesetz aufgenommen;

und wenn er schon, um seinem Werke ein archaistisches Geprä^v

zu geben, über die Herstellung derselben zu berichten veranlasst

sein mochte, was konnte ihn bewegen, die grosse Sühnefeier des

Versöhnungstages mit einem heiligen Geräthe in Verbindung zu

setzen, das zu seiner Zeit nicht mehr existirte und dessen Her-

stellung gar nicht beabsichtigt war; so dass durch den Mangel dieses

wichtigsten Sühnegeräths die ganze Sühnefeier in Frage ges<

hätte werden können'.' Oder warum dachten die Propheten und di

Priester am Anfang des zweiten Tempels nicht daran, neben dem

Tempel auch die Bundeslade mit der Kapporet wieder herzustellen,

wenn wirklich in der damaligen Zeit der PC verfassl worden wäre,

in welchem jenen heiligen Geräthen eine solche Wichtigkeil zu-

kommt? — Auf diese Fragen wird man bei den Anhängern der
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neuen Schule vergebens eine Antwort suchen; sie würden auch nur

mit leeren Ausflüchten darauf entgegnen können. (Vgl Klosterm.

Neue kir« hl. Zeitschrift 1897 S. 358).

b) Urim und Tummim und Salbung des Hohenpriesters.

Ueber die Herstellung der Urim und Tummim und deren

Zweck wird nur im PC (Kxod. 28, 30) Mittheilung gemacht, Zwar

wird dort nicht gesagt, worin die Urim und Tummim bestanden;

dennoch aber wird deren Zweck genau bestimmt, wenn gesagt wird:

„Aaron soll (vermittels dieser U. und T.) die Entscheidung der

Kinder Israel beständig vor dem Ewigen auf seiner Brust, tragen."

Deutlicher heisst es in Num. 27, 21 (bei PC): „Vor den Hohen-

priester Eleazar soll er (Josua) hintreten, und dieser soll für ihn

die Entscheidung der Urim vor dem Ewigen erfragen; nach dessen

Ausspruch sollen Josua und alle Israeliten und die ganze Volks-

vertretung aus- und eingehen". Die U. und T. waren also dazu

bestimmt, den Willen Gottes vermittels des Hohenpriesters den

Häuptern des Volkes zu übermitteln, nach dem sie sich in allen

wichtigen Dingen zu richten haben. Man sieht, der Verf. des PC

hätte über die U. und T. noch mehr mittheilen können, wenn er

es nicht vorgezogen hätte, diese heilige Institution in geheimnis-

volles Dunkel zu setzen.

Die Befragung der U. und T. kommt in der Richterzeit und

zur Zeit der ersten Könige Saul und David oft in der Bibel vor,

wobei dieselben manchmal ausdrücklich genannt werden (1. Sani.

28, 6 und LXX zu 1. Sam. 14, 41), zumeist aber unter dem Ausdruck

"D b$V stillschweigend gemeint sind (Richter 1, 1 ; 20, 18; 23; 27;

1. Sam. 10, 22; 14, 37; 22, 10; 13; 15; 23, 2:4; 9ff. 30, 8; 2. Sam.

2, 1;5, 19; 23). Nach David hört man nichts mehr von den U. und

T. Ob mit dem T1DK in Hosea 3, 4 die U. und T. verbunden zu

denken sind, ist fraglich (vgl. Nowack das.) Jedenfalls werden im

Segen Mose's (Deut. 33, 8) die U. und T. dem Priesterstamme zu-

gewiesen.

Nun ist es entschieden, dass nach dem Exile und zur Zeit

des zweiten Tempels die U. und T. nicht mehr existirten, und eine

Frage, für die man eines göttlichen Bescheides bedurfte, musste

einstweilen ad acta gelegt werden, „bis ein Priester bei Urim und

Tummim erstehen wird" (Fsra 2,63; Neh. 7,65). Wenn demnach

der PC erst im Exil verfasst worden wäre, so würde der Verfasser,

4er doch nach der Kritik ein Priester war. das Interesse der Priester
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stets im Auge hatte und besonders das Ansehen des Hohenpriesters

zu erhöhen beabsichtigt haben sollte, doch nicht den Hohenpriester

als den Träger der U. u. T. dargestellt haben, der er doch zu

seiner Zeit nicht war und durch diesen Defect doch in Gefahr

stand, sein ganzes Ansehen zu verlieren, ja sogar die Frage an-

zuregen, ob überhaupt ein Hoherpriester, der nicht im Stande ist,

durch die U. und T. göttlichen Bescheid zu ertheilen, noch befugt ist,

als Hoherpriester zu fungiren, und ob es nicht gerathen sei, auch

mit der Einsetzung eines Hohenpriesters zu warten, „bis ein Priester

bei Urirn und Tummim erstehen wird."

Ebenso wichtig, wie die U. u. T., ja noch wichtiger für die

Stellung des Hohenpriesters erscheint im PC die Salbung mit dem

heiligen Salböl. Die erste Weihe wurde nach dem PC allen Priestern

(Aaron u. seinen Söhnen) durch das heilige Salböl zu Theil (Exod.

30, SO); später aber wird nur der jeweilige Hohepriester an Stelle

seines Vaters gesalbt (Lev. 6,15; 16,32; 21,10). Diese Salbung

erscheint als ein nothwendiges Erfordernis für den Hohenpriester,

denn er führt danach den Titel mPön jPD (Lev. 4,3 ff.; 16; 6, 15).

Nun wird aber zur Zeit des zweiten Tempels an eine Salbung des

Hohenpriesters nicht gedacht, obgleich in einem prophetischen Ge-

sichte bei Zacharia (4, 14) der Fürst und der Hohepriester, in

Erinnerung an die in früheren Zeiten geübte Zermonie der Salbung,

Wn "J2 "JtP genannt werden 1

). Nach der jüdischen Tradition ge-

hören die Bundeslade, die U. u. T. und das heil. Salböl zu den

5 Dingen, durch die der erste Tempel vor dem zweiten ausgezeichnet

war (vgl. Jer. Taauit II, 1,65 a und Parallelstellen). Nach einer

Baraita (Horajot 12a u. P.) soll der König Josia das heil. Salböl

verborgen haben. Wieder ist es undenkbar, dass ein Verf., der

im Exile geschrieben hat, die Salbung des Hohenpriesters als ein

Erfordernis für dessen Würde hingestellt hätte, da man damals

an eine Vollziehung dieser Zermonie nicht dachte.

c) Die Function der Leviten. 5

Die Art und Weise, wie der PC über die Function der Le-

viten Vorschriften ertheilt, harmonirt ganz und gar nicht mit den

Functionen, welche dieser Stand nach dem Exile ausübte. Im PC

/) Nebenbei bemerkt, beweist diese Stelle in Zacharia, dasa in alter

Zeit der Hohepriester ebenso wie der König gesalbt wurde. Da nun die Schun-

des Hohenpriesters nur im PC vorgeschrieben wird, so ist auch diese Stelle ein

deutlicher Protest gegen die neue Schule, welche den !'(' vom Jahre 444 datirt.
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wird den Leviten nur die Befugnis* zugetheilt, die Stiftshütte zu

transportiren (Num. c. 4), um das Heiligthum als Wache zu lagern

und dort allerlei Dienste als Gehülfen der Priester zu verrichten

(Num. 3, 6 ff.). Specielles über diese Dienstverrichtungen ist nicht

angegeben; auch ist nicht bestimmt, welche Dienste sie zu über-

nehmen haben, wenn das Heiligthum einmal stabil geworden sein

wird. Schon dadurch ist der nachexilische Ursprung dieser Gesetz-

gebung ausgeschlossen. Welche Tendenz sollte ein Gesetzgeber

dieser Zeit verfolgt haben mit dem Berichte, dass die Leviten einst

jene Obliegenheiten zu erfüllen hatten, die jetzt für sie keinerlei

Werth haben?

Dagegen ist im PC keine Spur zu finden von all den Obliegen-

heiten, die nach dem Propheten Ezeehiel und nach den Berichten

der nachexilischen Schriften den Leviten in jener Zeit zugetheilt

worden sind. Nach Ez. c. 44 hatten die Leviten Ganzopfer und

Mahlopfer für das Volk zu schlachten (v. 11) und letztere für das

Volk zu kochen (v. 24). Von diesen Verrichtungen der Leviten

weiss der PC nichts; vielmehr kann nach dem Opfergesetze in

Lev. 1— 7 jeder Israelit das Opfer schlachten und kochen. Desto-

mehr muss jener Gebrauch nach dem Exile praktisch ausgeübt

worden sein, da in der Chronik derselbe als in Geltung befindlich

schon vor dem Exile vorausgesetzt wird (vgl. 2. Chron. 30, 17;

35, 11 ff.). Nach diesem Buche gehörte seit der Zeit Davids auch

das Backen der Speiseopfer zu den Geschäften der Leviten (1. Chron.

23, 25ff.).

Auffälliger, wäre noch das Stillschweigen des PC über eine

der wichtigsten Obliegenheiten der Leviten, nämlich über die Pflege

des Tempelgesanges 1
). Nach 1. Chron. 25, 1 ff. hat David die

Tempelmusik organisirt. Dass es bereits zur Zeit des ersten Tempels

berufsmässige Tempelsänger gegeben hat, beweisen unter anderem

Ps. 137 und Ez. 40, 44 f. Dass diese Leviten waren, berichtet nicht

nur die Chronik, sondern auch die Bücher Esra und Nehemia an

unzähligen Stellen (vgl. besonders Esra 3, 10)
2
). So wäre es denn

') Noch mehr; im PC (Num. 10, 8; 10) wird geboten, dass die Priester

bei den Opfern an den Festtagen mit den Trompeten blasen sollen; dagegen

wird dort von dem Gesang und dem Spiele der Leviten mit keinem Worte ge-

sprochen. Wie erklärt sich dies, wenn der PC erst nach dem Exile verfasst

worden wäre?!
2
) Vgl. Magazin 1890 S. 83 ft

-

., wo die Hypothese (s. Kuenen Einl. S. 283)

Vogelßteins, dass die Sänger und die Thorhüter erst in späterer Zeit levitisirt
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ganz unerklärlich, dass der PC über diese Function der Leviten

gar nichts berichtete, falls dieses Buch erst nach dem Exile ent-

standen wäre 1
).

d) Verhältnis zwischen Priestern und Leviten.

Entschiedene Einsprache gegen die Wellhausen'sche Ansicht

erhebt das vom PC bei der Ausstattung des Klerus angeordndr

Verhältnis zwischen Priestern und Leviten. Zur Zeit des Exils

ist wahrscheinlich die Anzahl der Leviten nicht grösser als die der

Priester gewesen, wie dies Wellhausen selbst (Gesch. Isr. 1
S. 152

Anm.) zugibt 2
). Ja bei der Rückkehr aus dem Exil kamen 4289

Priester und nur 341 Leviten mit den Exulanten. Nun verordnet

aber PC, den Leviten 48 Städte als Wohnsitze anzuweisen. Wie

viel davon den Priestern gehören sollen, wird in der Thora nicht

bestimmt. Doch in Josua c. 21 wird erzählt, dass den Priestern

13, den übrigen Leviten aber 35 Städte gegeben wurden Diese

Vertheilung ist keineswegs mit der Anzahl der Leviten imd Priester

während des Exils und mit der Vertheilung des Ezechiel in Ein-

klang zu bringen. Noch mehr aber spricht die Vertheilung des

Zehnten unter die Priester und Leviten im PC gegen die Annahme,

dass dieser der Zeit des Exils entstammt. Der Zehnt ist als das

Haupteinkommen der Priester zu betrachten. Er heisst daher ihre

rbrtt (Num. 18,21; 24), weil er ihnen anstatt des Grundbesitzes ge-

geben wurde 3
). Nun aber erhalten von diesem Zehnten die Leviten

neun Theile und die Priester nur einen Theil. Dazu kommt noch,

dass der den Leviten verbleibende Zehnt ihnen unbeschränkt zur

Verfügung steht, „wie der Ertrag der Tenne und der Kelter",

während der Priesterantheil heilig ist und nur von Priestern und

worden seien, hinreichend widerlegt ist. Ueber die Sorgfalt, mit der die Gcnea-

logieen gefühlt wurden, vgl. Esra'2, 62.

x
) Vgl. Arachin 11 af. u. Sifre Num. 116.

2
)
Dies ergibt sich auch aus Ez. 46,3-6; 48,10; 13. Vgl. v. u. „über

die Ausstattung des Klerus".

3
)
Da der Stamm Levi nach den Zählungen in Num. kaum den dreissigsten

Theil von ganz Israel ausmachte, so erscheint der Zehnt als eine verhältnis-

mässig zu grosse rV7M3, wenn derselbe auch nur von Korn JVrBst und Oel in der

Thora vorgeschrieben ist. Es ist aber dabei in Betracht zu ziehen, dass nach

dem Gesetze die Absonderung des Zehnten der Gewissenhaftigkeit de» Einzelnen

allein überlassen ist und vorauszusehen war, dass Viele die Pflicht nicht erfüllen

werden, wie dies sogar noch zur Zeit des zweiten Tempels der Fall war (vgl

den Mischna-Traktat Demmaij.
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deren Angehörigen in Reinheit verzehrt werden darf. Offenbar geht

also PC von der Voraussetzung aus, dass die Leviten viel zahl-

reicher sind, als die Priester, und deshalb von den der Priester-

Bchaft zugewiesenen Wohnsitzen und Einkünften den bei weitem

grössten Theü beanspruchen. Auch bei der Vertheilung der Hebe

von der Kriegsbeute erhalten die Leviten zehnmal so viel als die

Priester (Num. 81,28—30). Als später nach dem Exil das Verhält-

nis sich umgekehrt gestaltete, dass die Priester die Leviten an Zahl

übertrafen, wurde die Einrichtung getroffen, dass der Zehnt auch

den Priestern gegeben werden sollte (vgl. Jebamot 86b; Philo II,

39J ; Josephus ant. IV, 4, 3; das. XX, 8, 8; 9, 2; vita 12). Dennoch

aber finden wir in der Urkunde, in welcher die Israeliten sich zur

Erfüllung der Thoragesetze verpflichteten, die Bestimmung über

den Zehnten gerade so, wie sie im PC vorgeschrieben ist (Nehem.

10, 38 f.). Obwohl diese für die damaligen Verhältnisse nicht passte,

wagte man dennoch nicht das Thoragesetz anzutasten, und erst

später mussten im praktischen Leben den Verhältnissen Concessionen

gemacht werden 1
). Jedenfalls sprechen diese Umstände entschieden

gegen die Annahme, dass der PC erst im babylonischen Exil ent-

standen sei.

e) Die nachexil ischen Verhältnisse und die anderen Gesetze

des PC.

Noch bei Vergleichung so mancher anderen Gesetze des PC
zeigt sich dem Beobachter eine solche Divergenz derselben von den

nachexilisehen Gepflogenheiten, dass eine nachexilische üatirung

jenes Gesetzbuches gänzlich ausgeschlossen erscheint. Im PC be-

trügt die jährliche Tempelsteuer einen halben Schekel (Exod.

30, 13 II'.: vgl.^. Chron. 24,5; 6; 9). In der Urkunde Neh. 10,33

vt'j'plliciirct sich dagegen das Volk nur zu einerAbgabe von i

f 3 Schekel.

In Neh. 10, 35* und 13, 31 wird gfosses Gewicht darauf gelegt,

dass regelmässige, Holzopfer an das Heiligthum abgeliefert werden.

Von welcher Bedeutung diese llolzopfer während der Zeit des

zweiten Tempels waren, bekundet das Holzfest am 15. Ab, worüber

') Wie es Äheint, ist schon zur Zeit des Propheten Maleachi der Zehnt

den Priestern gegeben worden; denn dieser Prophet sagt (3,10): „Bringet allen

Zehnten in den Tempelschatz", während nach der Urkunde in Neh. 10, 3'J nur

der zehnte Theil des Zehnten in den Tempelschatz gebracht werden sollte; vgl.

auch Neh. 12,44 u. 13,6; 11. Alterding-s hat man nach 2. Chr. 31, llf. schon

-iir Zeit Hiskia's die Zehnten in die Tenipelhallen zur Aufbewahrung gebracht.
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in der Fastenrolle c. 5 ausführlich berichtet wird (vgl. Josephus,

jüd. Kr. II, 17,6 und Mischna Taanit 4,6). Nun betont wohl der

PC (Lev. 6, 2 ff.) mit besonderem Nachdruck, dass ein beständiges

Feuer auf dem Ganzopferaltar brennon solle ; allein der Uolzopfor-

spenden geschieht mit keiner Silbe Erwähnung. — Das Dienstalter

der Leviten wird im PC einmal (Num. 4, 3) vom 30. Jahre, das

andere Mal (Num. 8, 23 ff.) vom 25. Jahre an gerechnet, was von

unseren Weisen dadurch ausgeglichen wird, dass 5 Jahre für die

Lehrzeit bestimmt werden (Chullin 24a und Sifre Num. 62). Nach dem
Exile aber begann das Dienstalter der Leviten mit dem 20. Jahre; vgl.

Esra3, 8, welche Einrichtung nach der Chronik (123,24; 1131,17)

von David herrührt 1

). Was hätte den PC, wenn er nach dem Exile

geschrieben hätte, veranlassen können, das Dienstalter der Leviten

früher anzusetzen, als es zu seiner Zeit in der Praxis bestand '?-

Wir haben oben (S. 63 f.) gezeigt, wie nach der Rückkehr der

Exulanten die Hauptsorge der Leiter der neuen Gemeinde darauf

gerichtet war, das Connubium mit den ausländischen Völkern zu

verhindern. Wir haben ferner (S. 68) Mar dargelegt, dass sich im

PC keine Spur eines Verbotes des Connubiums mit den ausländischen

Völkern entdecken lässt. Wäre es nun möglich, dass ein nach-

3
) Kuenen (§11 Anm. 4 und § 15 Anm. 28) will diese Erscheinung in

folgender Weise erklären : Num. 8*23 ff. ist eine spätere Modification von Num. 4,3

;

die geringe Anzahl der Leviten (vgl. Esra 2,40; Neh. 7,43; Esra 8,15 ff.) machte

diese Aenderung nöthig. In noch späterer Zeit gab derselbe Umstand Anlass,

sie bereits mit dem 20. Jahre ihren Dienst antreten zu lassen. Diese Bestimmung

konnte aber nicht mehr in das Gesetz aufgenommen werden und wird daher

1. Chron. 23, 24 ff. auf David zurückgeführt. So Kuenen. — Dagegen sei nur

folgendes eingewendet: 1) Wenn man es für nöthig befunden hätte, die Be-

stimmung in Num. 4,3 zu ändern, scrhätte man einfach die Zahl dort geändert,

aber nicht ein anderes Gesetz eingeschoben, das mit dem ersten im Widerspruch

steht. Das wäre widersinnig! Wer mit der talmudischen Ausgleichung sich

nicht zufrieden gibt, kann mit Hengstenberg (Beitr. III 392 ff.) annehmen, die

erste Bestimmung gelte für das Tragen der Stiftshütte in der Wüste, die zweite

für die Folgezeit. — 2) Ganz in der Luft steht die Hypothese, dass man später

(nach dem Abschluss des Pent.) zur Zeit des 2. Tempels eine neue Aenderung

für nöthig fand; denn daran ist nicht zu denken, dass die Zahl der Leviten sich

später noch mehr verminderte. Eher ist anzunehmen, dass später, nachdem die

Verhältnisse in Palästina sich consolidirt hatten, noch mehr Leviten aus Babylonien

nach Palästina gezogen sind. Für Kuenen ist seine letztere Hypothese am so

unwahrscheinlicher, als er in § 11 Anm. 15 annimmt, dass Bpäter. die Sänger

und Thürsteher, die Anfangs Von den Leviten unterschieden wurden, zu Leviten

geworden sind; dadurch ist doch die Zahl der Leviten gewiss bedeutend ver-

mehrt worden. Vgl. auch Dillmann zu Num. 8, 23 ff.
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exilischer Gesetzgeber diese wichtige Tages- und Lebensfrage des

Volkes Israel in seinem Gesetzbuche ganz und gar nicht berück-

sichtigt hätte? Der PC, der die Ehegesetze in 2 cc. (Lev. 18 u. 20)

behandelt, der in Lev. 21 besondere Ehegesetze für die Priester

gibt, sollte zur Zeit, wo die Priester ausländische Frauen

geheirathet hatten (Esra 10,18), wo der Prophet Maleachi gegen

Alle, die sich mit „Töchtern eines fremden Gottes" vermählen, ein

Verdammungsurtheil ausspricht (Mal. 2, 11 f.) — in dieser Zeit

sollte ein theokratischer Gesetzgeber kein Wort dafür haben, die

Ehen mit den Ausländerinnen zu verbieten?! Dies ist undenkbar!

Und dieser Umstand allein verbietet entschieden, die Entstehung

des PC in die nachexilische Zeit zu setzen.

Der Ort des Gottesdienstes.

Nachdem wir einige schwerwiegende Beweise gegen die Graf-

Wellhausen'sche Ansicht vorgebracht haben, gehen wir an die

Prüfung der Gründe, welche die Anhänger jener Hypothese als

Hauptstützen derselben beigebracht haben. Wir folgen dabei dem

Gedankengange Wellhausens, der in seiner „Geschichte lsrael's"

zuerst (S. 17—174) „die Geschichte des Cultus" darstellt und

dabei zu dem Resultat gelangt, dass in der Aufeinanderfolge der

Schichten der Pentateuchischen Gesetzgebung IE die erste, D die

zweite und PC die letzte Stelle einnehme. Dies sollen zuvörderst

die Bestimmungen über den Ort des Gottesdienstes beweisen.

Weilhausen meint, für die älteste Periode der israelitischen Ge-

schichte vor dem Tempelbau lasse sich nicht die Spur von einem

ausschliesslich berechtigten HeiligthAie aufiinden; für diese Periode

lasse selbst die letzte (deuteronomische) Bearbeitung der historischen

Bücher die Vielheit der Altäre und der heiligen Orte unbeanstandet.

Der Tempel Salomo's sfl! zwar nach dem Verfasser der Königs-

bücher von vornherein in der Absicht gebaut worden, dass nun

alle anderen Opferstätten aufhören sollten; diese Auffassung sei

aber unhistorisch, da die Höhen bis auf Josia nicht beseitigt wurden

und Doch Elias die Zerstörung der Gottesaltäre als den höchsten

ve\ bezeichnete (1. Kön. 11», 10; 14). Erst im 18. Jahre des

Königs Josia (621 vor) fiel der erste schwere Schlag gegen die

Localen OpferstätteD. Die neuen Anordnungen, durch den Sturz

Samariens und durch das Wirken der grossen Propheten vorbereitet,

hatten einen schweren Kampf zu bestehen und wären schwerlich
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durchgedrungen, wenn nicht das Exil den Zusammenhang mit der

Vergangenheit gänzlich gelöst hätte. Der aus dem Exile zurück-

gekehrten Gemeinde waren die alten Bamoth gleichgiltig, und es

galt als selbstvertändlich, dass der eine Gott nur eine Anbetungs-

stätte haben dürfe. — Den drei Entwickelungsstufen der Geschichte

entsprächen auch die drei Schichten des Pentateuchs. In IE sei

die Vielheit der Altäre gestattet (Exod. 20, 24—26), wie ja dort

auch die Patriarchen an vielen Orten Altäre gründen. Das Deutero-

nomium kämpfe dagegen an und gebiete wiederholt die Einheit

des Heiligthums; dies sei der Standpunkt der Josianischen Refor-

mation. Der PC dagegen setze die Centralisation des Cultus vor-

aus und trage sie vermittels der Stiftshütte (die nach Wellhausen

wie nach Graf nie existirt haben soll) in die Urzeiten zurück; dies

solle dem Geiste der nachexilischen Zeit entsprechen. — So die

Darstellung von Wellhausen. — Betrachten wir nun

a) den PC und die Einheit des Cultus.

Ist die Auseinandersetzung W.'s richtig? Ist es wahr, dass

der PC, an und für sich betrachtet, von der Voraussetzung ausgehe,

dass die Einheit des Heiligthums seit der Urzeit ununterbrochen

bestanden habe? Mit anderen Worten, hat PC mit der Darstellung

der in der Wüste durch die Stiftshütte hergestellten Einheit des

Heiligthums die Tendenz, zu berichten, dass dieser Zustand seit

jener Zeit ununterbrochen fortgedauert habe? Zur Beantwortung

dieser Frage im verneinenden Sinne genügt folgende Betrachtung.

Nach Lev. 17 ist nicht nur jedes Opfer, sondern auch jede profane

Schlachtung ausserhalb der Stiftshütte (dem Centralheiligthum der

Wüstenzeit) verboten. Dass Lev. 17, welches die Wellhausen'sche

Schule, als zum Heiligkeitsgesetz (H) gehörig, vom Kern des PC,

der priesterlichen Grundschrift (Pg), abtrennt, dennoch in Bezug

auf das Verbot der profanen Schlachtung in der Wüste mit Pg

in Uebereinstimmung ist, wurde bereits oben zu wiederholten

Malen nachgewiesen, vgl. (S. 8, 16, 22 ff.). Es ist ferner oben

klar bewiesen worden, dass die Annahme der Wellhausenschen

Schule, dass in den vordeuteronomischen Zeiten in Israel jede

Schlachtung Opfer sein musste, gänzlich unhaltbar ist; vgl. S. 9 IV.

Jedenfalls wäre ein solcher Brauch mit der Verordnung der

Einheit des Heiligthums in keiner Weise vereinbar, wie auch

von dieser Schule zumeist zugestanden wird. Hiernach muss

man aber auch zugestehen, dass der PC, obwohl er geschichtlich
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l'i'n- die Zeit des Wüsteiizuges die Einheit des Heiligthums voraus-

setzt, dennoch für die Zeit des Aufenthalts im Lande diese nicht

gesetzlich gefordert haben kann, da ja das Schlachten ohne zu

opfern verboten wird und man unmöglich jedesmal zum National-

heiligthum wandern konnte, so oft man Fleisch gemessen wollte.

Man ist vielmehr vollkommen berechtigt zu der Meinung, dass

der PC sich in Bezug auf die Einheit des Gottesdienstes im hei-

ligen Lande indifferent verhalte 1
). Es wird allerdings da erzählt,

dass in der Wüste eine Stiftshütte errichtet wurde, aber nirgends

leuchtet hervor, dass damit die Cultuseinheit bezweckt war. Der

\ Mi-herrschende Name der Stiftshütte njflö ftfw oder njTJtfl Sns* be-

deutet nach der authentischen Erklärung in Exod. 25, 22 „ Offen-

barungszelt ". Die Bundeslade mit den „Tafeln der Offenbarung"

war der Mittelpunkt und die Seele des ganzen Heiligthums und

wird auch allem Anderen vorangestellt. Der Opferaltar kommt

erst in letzter Reihe (Exod. 27). Von einem ständigen Opfercultus

während des vierzigjährigen Aufenthalts in der Wüste weiss der

PO nichts. Nur zur Einweihung des Heiligthums wrerden Opfer

dargebracht. Später ist nur eimnal von Räucherwrerkopfern die

Rede (Num. 16). Die Stiftshütte dient auch nach dem PC in der

Wüste hauptsächlich als Offenbarungszelt, wo Gott dem Mose die

Gesetze offenbart (Exod. 25, 22; Num. 7,89 u. a.) und oft in der

Wolke seine Herrlichkeit dem ganzen Volke sichtbar werden lässt

(Num. 9, 15; 17,7). Aber IE kennt ja auch ein Ohel-Moed, das

dieselbe Bestimmung hatte. Auch dies war ein Offenbarungszelt,

bei dem Gott in einer Wolke erschien (vgl. Exod. 33, 7—11; Num.

11, 16; 12, 5; Deut. 31, 14f). Wie bereits oben S. 58 bemerkt,

soll nach Wellh. auch dieses Offenbarungszelt die Lade in sich

geborgen haben, und soll zwischen Exod. 33, 6 und 33, 7 von der

llerrichtung der Lade und des Zeltes erzählt worden sein. Wenig-

stens erzählt auch das Deut, von einer Lade aus Akazienholz (10, 3),

ebenso wie PC (Exod. 25, 10). Bei allen den Differenzen nun,

J
) Josua 22, 9—34 gehört also nicht zu PC, wie Wellh. (Jhrbb. f. d. Th.

XXI 601) meint. Der Erzähler steht dort vielmehr in Bezug auf die Einheit

des Heiligthums auf deuteronomischem Boden (vgl. Kuenen, Einl. S. 326 und

Dillmann zur Stelle), s. w. u. „Deut. u. d. Cultuseinh." Wir haben in Jos. 22

nur an Entlehnungen aus PC zu denken, wie bei 1. Kon. 7, 14 (vgl. Exod. 31, 3 ff.)

uud 1. Kön. 8,7 (vgl. Exod. 25, 2U). Auch aus anderen Schriftstellen hat Jos. 22

entlehnt, z. B. v. 19 aus Num. 14,9; v. 18 aus Num. 32, 16; v. 20 aus

Josua 7, 1.
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die zwischen dem Ohel-Moed des IE und dem des PC obwalten 1

),

haben doch beide das Gemeinsame, dass sie als die einzigen Heilig-

thtimer Israels in der Wüste gelten und dass neben ihnen kein an-

deres Heiligthum existirt. Wenn in Exod 17, 15 und 24, 4 Mose
einen Altar baut, so geschieht dies vor der Errichtung des Ohel-

Moed; nachher ist dieses das einzige berechtigte Heiligthum, und

es ist auch in IE von keinem anderen Heiligthume ausser dem
Ohel-Moed die Rede. — Und dennoch ist im eigentlichen Deute-

ronomium dasselbe mit keiner einzigen Silbe erwähnt! Wenn nun

Wellh. (Gesch. Isr. S. 52) gegen die Stiftshütte des PC mit der

Bemerkung zu Felde zieht, dass sie dem Deut., falls es sie gekannt

hätte, um der Idee der Cultuseinheit willen sehr willkommen sein

musste; so wäre dasselbe auch gegen das Ohel-Moed des IE ein-

zuwenden. Allein es scheint, dass im Deut, mit Absicht die Hütte

der Offenbarung nicht erwähnt wird, weil die bewegliche Hütte,

die leicht von Ort zu Ort transportirt werden kann, zu dem festen

und unverrückbaren viy ~\WH mpo des Deut.'s einen Gegensatz

bildet (s. ob. S. 58 ). Daher sagt auch die talmudische Tradition

sowohl im babylonischen Talmud (Sebachim 118 a) als auch im

Jeruschalmi (Megilla I 72c), dass in Schilo nicht die bewegliche

Hütte, sondern ein festes steinernes Haus als Heiligthum diente,

welches aber zur obern Bedeckung Teppiche hatte und deswegen

bald ira (Richter 18, 31; 1. Sam. 1, 7) bald hfl* (Jos. 18, 1; 1. Sam.

2,22; 2. Sam. 7,6) genannt wird.

Es wird also durch die Stiftshütte an sich nicht die Einheit

des Cultus für die Dauer festgesetzt. Während das Volk auf der

Wanderung in einem Lager zusammenlebte, war die Einheit des

Heiligthums selbstverständlich; für die Dauer aber war die Stifts-

hütte nicht gemacht, und sie hätte bei der Ansiedelung in Palästina

eben so gut durch viele Heiligthümer wie durch ein einziges ab-

gelöst werden können.

Allerdings bezweckte die Beschreibung der Stiftshütte und des

damit verbundenen Opfercultus zu lehren, wie der Gottesdienst

stets am Hauptheilig-thum der israelitischen Nation einzurichten

sei. Es ist aber auch nicht daran zu zweifeln, „dass sich während

der Zeiten des gesunderen und stärkeren Volkslebens mitten in

x
) Hierüber vgl. Klostermann : Die Heiligthums- und Lagerordnung in:

Neue Kirchliche Zeitschrift 1897 (VIII), 48—77; 228—263; 298—383. Vgl. mqit neo

(Hdschr.) zuNum. 18,4: nnrnn Sn«i nrnapn Sn« tvhrm w \rw mab «n pyo» n iok.



der Vielheit stets eine strengere Einheit des Religionslebens des

Volkes durch ein grösseres Heiligthum herzustellen strebte" (Ew.,

AltertImmer S. 146). Sehen wir auch vom Pentateuch und Josua

.ib. so ist es anderweitig sicher, dass der Tempel zu Schilo im

Gebiete von Ephraün als ein solches Hauptheiligthum galt. Nach

den Ausdrücken, die Jeremia (7, 12) und der Verfasser des 78.

Psalms iv. 60) davon gebrauchen, betrachteten sie ihn als das seiner

Zeit einzig berechtigte Heiligthum 1

): aber auch die prophetischen

Geschichtsbücher (oder wenigstens die letzte Redaction derselben)

vertreten diese Ansicht durch Aussprüche in Richter 18,31 und

1. Sani. 2, 28, und indirect dadurch, dass so lange die Bundeslade in

Schilo sich befindet (im ganzen Richterbuche und 1. Sam. bis c. 9),

der Bainah (noa) keine Erwähnung geschieht und ein Opfer ausser-

halb Schilo's nur da als erlaubt erscheint, wo durch eine Thephanie

oder durch Anwesenheit der Bundeslade der Ort geheiligt wird.

Nach der Gefangennahme der Bundeslade durch die Philister wurde

sie nicht wieder nach Schilo gebracht, entweder aus religiösen

(i runden, weil man die Katastrophe als eine göttliche Verwerfung

des silonensischen Heiligthums ansah (Ps. 78, 60), oder aus poli-

tischen Rücksichten, weil man gegen den Stamm Ephraim, der

während der Richterzeit eine gewisse Hegemonie in Israel behauptet

zu haben schien (Richter 8, 1; 12, 1), eifersüchtig war. Die Buudes-

lade ward nicht mehr der Centralpunct des Gottesdienstes. Es

erhoben sich allenthalben Bamah's die, wahrscheinlich auch, wie die

späteren Synagogen, als Bethäuser dienten 2
). Das Hauptheiligthum

war „die grosse Bamah", wie sie erst zu Nob und dann zu Gibeon,

beide im Stamme Benjamin, existirt hatte (1. Sam. 21, 7; 1. Kön.

.".. 1). Nach der Erbauung des salomonischen Tempels war dieser

ohne Zweifel als Hauptheiligthum anerkannt, welches erst nach

der Theilung des Reiches von den Nordisraeliten mit den Tempeln

zu Bethel und Dan vertauscht wurde. Nur in dem Hauptheiligthume

') Dass auch in der Thora (Gen. 49, 9) von diesem Centralheiligthum zu

Schilo die Rede ist und dass dieser Ort wahrscheinlich in der Lebensgeschichte

Jakobs eine wichtige Rolle gespielt hat, ist in der „Isr. Monatsschrift" (Beilage

zur „jüd. Presse") 1884, S. lf. nachgewiesen.
s
) Hanna betete im Heiligthum zu Schilo (1. Sam. 1, 10). Später als die

Bamah's entstanden, war neben dem Altar zum Opfern auch ein Haus, das

wahrscheinlich zum Beten und zu heiligen Versammlungen diente; diese Häuser

führten den Namen nmzn via (1. Kön. 13,32; 2. Kön. 23,19). Dieser Umstand

mag vielleicht dazu beigetragen haben, dass auch fromme Könige diese Bamot

geduldet, (vgl. hierüber Litteraturblatt der „jüd. Presse" 1878, S. 21).
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ward zu allen Zeiten ein regelmässiger Cultus gepflogen; dort brannte
vor Gott das ewige Licht (1. Sam. 3, 3); dort stand beständig ein

Tisch mit heiligen Schaubroten (1. Sam. 21, 7), und dort wurde
auch das tägliche Brandopfer dargebracht (2. Kön. 16, 15). — Mit
der Voraussetzung eines solchen Hauptheiligthums sind alle Gesetze
des PC verständlich, ohne dass dabei die Privatheiligthümer, wo jeder

Einzelne — nicht die Gemeinde seine Opfer darbringen könnte,

ausgeschlossen wären.

b) Das Deut, und die Cultuseinheit.

Erst das Deut, verbietet alle Heiligthümer ausser dem Central-

heiligthum. Lev. 17, welches dasselbe vorschreibt, zeigt eben durch

die Strenge, womit auch jede Schlachtung verboten wird, dass es

auf keine dauernde Geltung Anspruch erhebt 1
). Denn schon nach

der Eroberung des Ostjordanlandes und vielleicht schon während
der unsteten Wanderungen in der Wüste that ein Jeder „was in

seinen Augen recht war" (Deut. 12, 8; oben S. 56). — Josua c. 22,

das einen Cultus ausserhalb des silonensischen Heiligthums verpönt,

kann demnach nur vom Standpunkte des Deuteronomiums und nicht

von dem des PC ausgehen. Hier wird auch deutlich, wie in Je-

remia 7, 12, der silonensische Tempel als derjenige Ort erklärt, den

Gott zuerst erwählt hat und der unter dem "W ntt* mpo des Deut.'s

zunächst verstanden werden inuss.

Aber auch das Deut., an und für sich betrachtet, muss unter

dem nach eingetretener Ruhe zu bestimmenden irm'1 "wx Dlpia zunächst

an Schilo gedacht haben. Ausser Josua 22 und Jeremia 7, 12 spricht

noch dafür Josua 9, 27, wo gesagt wird: „Josua setzte die Gibeoniter

als Holzhauer und Wasserschöpfer an den irD"1 1&8 fflpö". Hier

kann doch unter in:P "«Mi Dipan nur an Schilo gedacht worden sein;

daher muss auch im Deut, der Ausdruck so verstanden werden 2
).

Unter dem Ausdruck ü& iß& na nywh oder cti> iöb> na pwb, welcher

dem „auserwählten Orte" gewöhnlich beigefügt wird (Deut. 12, 5; 11),

ist sehr wahrscheinlich das Wohnen der Bundeslade an dem

heiligen Orte zu verstehen 3
). Die Bundeslade heisst: „die Lade

J
) Das 'Un nSiy npn in Lev. 17, 7 kann sich daher nur auf das Verbot von

y\n 'taintP (d. h. die Opfer ausserhalb des Heiligthums zu schlachten) beziehen,

was von dem Lev. 17, 8 ff. gegebenen Verbote, die Opfer ausserhalb des Heilig-

thums darzubringen, verschieden ist, vgl. m. Comment. zur Stelle.

2
) Dieser Schluss ist auch dann berechtigt, wenn die Worte ir« Dipon hu

im» in Jos. 9,27 mit Dillmann dem Rd zugewiesen werden.
8
) Gott offenbart sich zwischen den beiden Cherubim über der Bundeslade
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Gottes, auf welcher der Name J. Zebaot, der bei den Cherubim

thront, genannl wird- (2. Sam. 6,2). Mit der Bundeslade hat so-

mit Gotl seinen Namen an den Ort hingesetzt; demnach hat Gott

seinen Namen zu allererst in Schilo wohnen lassen 1

).

Es hat also auch nach dem Deut, schon vor der Erbauung des

salomoniselien Tempels die Cultuseinheit zu Hecht bestanden, und

es muss angenommen werden, dass diese nur durch die Verwerfung

Sehilo's bis zur Erbauung des Tempels zu Jerusalem eine Unter-

brechung erlitten hat. Die Stelle 1. Kön. 8, 16 muss so verstanden

werden, dass <;ott seit dem Auszuge der Israeliten aus Aegypten

keine Stadt erwählt hat, um dort (für die Dauer) ein Haus zu

bauen (ns3 Tfasb), wo sein Name sein soll; Schilo galt in dieser

Beziehung nur als ein Zelt (vgl. 2. Sam. 7,6). Wenn nun Jos. 22,

obwohl es viele Ausdrücke dem PC entlehnt, dennoch das Gebot

des Deut. 's über die Cultuseinheit voraussetzt; so zeigt dies, dass

zwischen Deut, und PC hierüber keine Differenzen obwalten, da

letzterer durch den Bau der Stiftshütte und die Einführung des gesetz-

mässigen Opfercultus die Anordnungen des Deut, vorbereitet hat.

c) IE und die Geschichte betreffs der Cultuseinheit.

Wie verhält sich aber IE in dieser Beziehung zu D? Nach

Wellh., sowie nach den meisten anderen Kritikern, wäre ein klaffen-

der Widerspruch zwischen beiden, indem Exod. 20, 24 geradezu er-

laubt, an allen Orten Altäre zu machen, was nach ü verpönt ist.

Allein da das Deut, sich zugestandenermassen überall mit IE be-

kannt zeigt und sich oft an dasselbe anlehnt (s. oben S. 46), so

wäre ein solcher Widerspruch unbegreiflich, umsomehr da Deut.

27, 5—6 die SteUe Exod. 24, 25 citirt. Ferner setzt Exod. 34, 24

(„Niemand wird dein Land begehren, wenn du hinaufziehst zu er-

scheinen vor dem Ewigen, deinem Gotte, dreimal im Jahre")

bestimmt die Cultuseinheit voraus. Exod. 21, 14 wird zwar der

Altar als Asylstätte erwähnt, aber v. 13 werden dennoch andere

(Exod. 26,22). Damit ist aber zugleich der Name Gottes mit der Bundeslade

rereinigt, gleichwie mit dem Engel, der vor Israel einherzog (Exod. 28,21). So-

wie dieser Engel galt auch der p*m als Vertreter der Person Gottes (vgl.

Jos. 3,10f.; 4,7).

') Wenn ferner in Jos. 21,42 in einer Stelle, die Dillmann dem D zuweist,

gesagt wird, Gott habe den Israeliten Ruhe von ringsum verschafft, so war ja

nach D schon zur Zeit Josua's die Wahl der. Stätte des Centralheiligthums er-

folgt, da doch nach Deut. 12, 10 f. sofort nach Eintritt der Ruhe die heilige

Statte erwählt werden sollte. Diese kann daher nur Schilo sein.
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Asylstätten in Aussicht genommen, weil der eine Altar nicht hin-

reicht. Endlich ist noch zu beachten, dass das Gesetz auch in IE
stets nur von einem Altar und nie von Altären Gottes spricht 1

),

während es wohl von heidnischen Altären weiss (Exod. 34, 13),

wie die Propheten von den vielen Altären Israels sprechen 2
). Wir

werden daher w n« Tat« (ich bringe meinen Namen in Erinnerung)

in Exod. 20, 24 in dem Sinne nehmen müssen, in dem es die aram.

Targumim fassen, die es mit wap W +mt (ich lasse meine Herr-
lichkeit ruhen) wiedergeben. „Gott bringt seinen Namen dadurch
in Erinnerung, dass er diesen Ort zu seiner Wohnung, zur Ent-

faltung seines Wesens wählt" (Hengstenb. Auth. I S. 284) 3
). Es

wird demnach dieser Ausdruck, wie das lötp pvb des Deut.'s, sich

zunächst auf den Wohnsitz der Bundeslade beziehen, wodurch das

Ruhen der göttlichen Herrlichkeit an dieser Stätte bezeugt wurde 4
).

Allerdings schliesst der Ausdruck auch allgemein jeden Ort ein, wo
Gott durch eine besondere wunderbare Erscheinung seine Gegen-
wart bezeugt. Aber solche Theophanieen waren Ausnahmefälle.

In der Regel hat die Gegenwart der Bundeslade den Ort geheiligt

und Altarbau und Opfer daselbst gestattet (vgl. Richter 20, 26 f.).

Der Ausdruck mpan 733 B
) passt auch für den Wohnsitz der Bundes-

lade, da dieselbe von Ort zu Ort getragen werden konnte (vgl.

I^nno sn«l 2. Sam. 7, 6). — Das Deut, betont allerdings die strenge

Einheit des Cultus und lässt die Möglichkeit eines anderen Opfer-

altars neben der Hauptcultusstätte nicht zu (12, 13)
6
). Allein dies

1

)
Dies tritt besonders klar in Exod. 20, 24 hervor, wo unmittelbar vorher

verboten wird, silberne und goldene Götter (in der Mehrzahl) zu machen, und

gleich darauf der Altar (in der Einzahl) von Erde genannt wird. Würde IE

mehrere Altäre zu den Opfern gestatten, so hätte er sicherlich hier vorgeschrieben

:

„Altäre von Erde sollst du mir machen!"
2
) Vgl. ferner über Exod. 20, 24 J. Robertson „Die alte Religion Israels"

(aus dem Engl, übers, v. Orelli) S. 297 ff.

") Vgl. noch m. Comm. zu Lev. S. 252 ff. und Rosin in der Jubelschr.

zum 90. Geburtst. Zunz' (1884) S. 43.

4
) Erwähnenswerth ist, dass Sifre Num. 39 unsere Stelle auf den Segena-

spruch der Priester im Heiligthum bezieht, nach Num. 6,27: „Sie (die Priester)

sollen meinen Namen legen auf die Kinder Israel und ich werde sie segnen."

Ueber die Correctur Tarn statt 1<3TK, vgl. m. Comment. z. St.

s
) Der Samaritaner hat dafür Dipoai, allerdings eine Correctur!

6
) Man beachte aber, dass er durch den Zusatz runn "ib>n Dipo Saa nur

die Orte verpönt, die man durch eigene Wahl als Opferstätten bestimmt, und

mit Recht bemerkt dort Sifre, dass man wohl durch den Ausspruch eines Pro-

pheten ausserhalb des Heiligthums zu opfern veranlasst werden könnte.
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hängt mit der Erwählung des Stammes Levi nach der Begebenheit

mit dem goldenen Kalbe enge zusammen, als der Hang Israels zur

Abgötterei eine Beschränkung der Cultusstätten erforderlich machte.

Wird ja auch in Folge dieser Begebenheit die ursprüngliche Ver-

ordnung, dass alle Erstgeborenen geheiligt werden (Exod. 13, 2),

dahin modilicirt, dass die Leviten an die Stelle der Erstgeborenen

treten (vgl. Exod. 32,29; Num. 3, 12 f.).
1

)

Es ist aber entschieden unbegründet die Behauptung der

Kritiker, dass auch die Geschichtserzählung in IE der deutero-

nomischen Lehre über die Einheit des Cultus widerspreche. Das

Deut, kann unmöglich die Altäre und die Opfer der Patriarchen,

von denen IE berichtet, für gesetzlich verboten gehalten haben, da

ja nach dem Deut, das Verbot der Privataltäre von der Erwählung

des einzigen Ortes abhängt, die doch zur Zeit der Patriarchen noch

nicht stattgefunden hatte. Auch vom PC kann in keinem Falle

(mit den Kritikern) behauptet werden, dass er von den Altären der

Patriarchen deshalb nichts erwähnt, weil sie ihm nicht rechtmässig

erschienen. Denn erstens dienten die meisten Altäre der Pariarchen

nicht zu Opfern, wenigstens wird bei den meisten derselben nur

gesagt: „Er rief den Namen des Ewigen an'
-

(Gen. 12, 7 f.; 13,4;

18; 26,25), und zweitens erzählt ja PC. auch die meisten anderen

Patriarchengeschichten nicht, auch diejenigen, die mit dem Cultus

in gar keinem Zusammenhange stehen. S. auch ob. S. 16 Anm. 2.

Ebenso falsch ist was Wellh. behauptet, Josua c. 22 habe

die Tendenz, die unrechtmässige Cultusstätte der Rubeniten aus

der Luft zu schaffen. Von dieser Cultusstätte wird weiter nir-

gends berichtet, und der PC hätte ja einfacher gethan, die Ge-

schichte ganz zu ignoriren, wie er es angeblich mit den Altären der

Patriarchen gethan haben soll. — Dafür aber, dass nach dem salo-

monischen Tempelbau von theokratisch gesinnten Männern die Viel-

heit der Cultusorte gebilligt wurde, gibt es kein einziges positives

Zeugnis; denn wenn der Prophet Elias das Niederreissen der «L-Al-

täre, um sie durch Baalsaltäre zu ersetzen, für einen Frevel ansieht

(1. Kön. 19, 10), so hat er damit die Vielheit der Altäre nicht ge-

billigt. Das von ihm auf dem Berge Karmel dargebrachte Opfer

l
) Wer unsere obige Erklärung zu Exod. 20, 24 nicht acceptiren will,

kann hiernach annehmen, dass die ursprünglich gestattete Vielheit der Cultstätteu

nach der Verwerfung der Erstgeborenen und der Erwählung der Leviten auf-

gehoben wurde. Wie an Stelle der älteren Hauspriester die Leviten traten,

vgl. Ew. Alterth. 2 323 ff.
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geschah auf Gottes Befehl (1. Kön. 18, 36).

1
) Will man aber das

Bestehende zugleich als das gesetzlich Erlaubte betrachten, so

müsste man annehmen, dass auch die Abgötterei nach der älteren

Religions-Gesetzgebung erlaubt gewesen sei; denn die Abgötterei

bestand stets im Reiche Israel und oft genug auch in Juda. Es

müsste ferner auch die Existenz des Deut.'s zur Zeit Jeremia's in

Abrede gestellt werden, denn dieser Prophet Hagt auch wiederholt

über das Ueberhandnehmen des Höhencultus.

Die Vielheit der Altäre hat, das wird zugestanden, in der

Praxis während der ganzen vorexilischen Zeit (vielleicht mit geringen

Ausnahmen) überall bestanden; aber dass sie von den Propheten

und den theokratischen Männern sanktionirt gewesen, das lässt sich

nicht beweisen. Das Deut, lässt ausserdem die Möglichkeit offen,

dass in Zeiten der Unruhe, in denen Israel nicht sicher im Lande

wohnt und mit Kriegen beschäftigt ist, das Gesetz über die Einheit

des Cultus suspendirt werden könne. Dies war thatsächiich nach

der Gefangennahme der Bundeslade durch die Philister (als das

Schilo-Heiligthum zerstört 2
) oder verworfen ward) bis zur Erbauung

des salomonischen Tempels der Fall, in welcher Zeit die histo-

rischen Bücher der Bibel die Bamoth für gestattet halten.

Die Opfer.

Auch hinsichtlich der Opfer soll zwischen PC und den vor-

exilischen Geschichtsquellen ein derartiger Unterschied sich ergeben,

dass jener Gesetzgebung ihr Platz nach dem Exile angewiesen

werden müsse. Ehe wir uns in eine Kritik der diesbezüglichen

Erörterungen Wellh.'s einlassen, müssen wir eine Bemerkung voraus-

schicken. Selbst die talmudische Tradition schreibt den Vorschriften

des PC hinsichtlich der Opfer nur für das Hauptheiligthum, nicht

aber für die Bamoth, volle Giltigkeit zu. Um so mehr muss die

Kritik zugeben, dass in jenem Codex nur die Praxis für das Haupt-

oder Centralheiligthum niedergelegt ist, wo eine bestimmte gesetz-

J
) Möglich auch, dass nach der Theilung des Reiches im Nordreich das

jerusalemische Heiligthum nicht mehr als die Centrale der Gottesverebrung an-

gesehen und deshalb ebenso, wie nach der Verwerfung Schilo's, die Privataltäre

für erlaubt galten.

2
) Dass aber während des Bestandes des silonensiscben Heiligthuins von

der prophetischen Geschichtsschreibung die Einheit des Heiligthuma als Gesetz

dargestellt wird, beweist deutlich 1. Sam. 2,28; vgl. Bredenkamp, Ges. u. Pro-

pheten S. 138.
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kundige Priesterschaft für die pünktliche Ausübung der Vorschriften

Sorge trug (vgl. oben S. 81 ff.). Bei den Bamoth, wo jeder als

Priester fungiren durfte, konnte von den ziemlich complicirten Be-

stimmungen nicht die Rede sein. Man hielt sich dort am alten

einfachen Herkommen, wenn nicht gar heidnisch gesinnte Priester

ausländische Formen einführten. Danach müssen alle jene Beweis-

stellen gegen den PC, welche von Opfern ausserhalb des Haupt-

heiligthums sprechen, fallen gelassen werden. Wir wollen nun die

wenigen Stellen, welche über den Ritus am Hauptheiligthum refe-

riren, mit den Bestimmungen der Thora zusammenhalten.

Zum ersten Male wird in 1. Sam. 1—2 über den Cultus des

Hauptheiligthums zu Schilo Einiges berichtet. Doch der Bericht-

erstatter stellt das Treiben der Priester als ein anmassungsvolles

und ungesetzliches dar (1. Sam. 2, 13—14; 20). Es wird aber dort

als gesetzliche Norm vorausgesetzt: 1) dass das Fett auf dem Altar

angezündet wird, und 2) dass erst dann der Priester befugt ist,

sein Theil zu nehmen (vv. 15— 16). Dies steht vollkommen mit

dem PC in Einklang. Weiter erfahren wir, dass im Hauptheilig-

thum (der grossen Bamah, s. oben S. 83) zu Nob jede Woche die

heiligen Schaubrote gewechselt wurden (1. Sam. 21, 7) und dass

diese von einem Unreinen nicht gegessen werden durften (v. 5),

übereinstimmend mit Lev. 22, 3 u. 24, 5 ff. Von der grossen Bamah

zu Gibeon erfahren wir nur, dass dort Salomo einmal 1000 Ganz-

opfer dargebracht (1. Kön. 3, 4), was hinlänglich von der Blüthe

des Opfercultus in damaliger Zeit Zeugnis ablegt, wobei es an

einem besimmten Opferritual nicht gemangelt haben kann. Auch

bei der Einweihung des salomonischen Tempels wurden unzählige

Opfer dargebracht (1. Kön. 8,5; 63). Aus 2. Kön. 12,5 ersehen

wir, das die in Lev. 27, 2 ff. erwähnten Gelübde zur Zeit des

Königs Joas üblich waren. Ob das lyy spr in erster Stelle mit

dem Targum und den alten Auslegern auf die jährlichen Schekalim

zu beziehen sei, könnte wegen LXX u. Syr. bezweifelt, aber nicht

entschieden in Abrede gestellt werden. Dass der in PC vorgeschriebene

tägliche Gottesdienst im jerusalemischen Temepel geübt wurde,

bezeugt 2. Kön. 16, 15. Wellh. (Gesch. Isr. S. 81 Anm.) will aus

dieser Stelle beweisen, dass man in der vorexilischen Zeit täglich

nur des Morgens eine Olah und Abends eine Mincha dargebracht hat.

Allein dann müsste man auch zur Zeit Esra's und des Verfassers

les Buches Daniel Abends blos eiue Mincha dargebracht haben?

denn in Esra 9, 4; 5 und Dan. 9, 21 ist auch nur von ny nroa die
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Rede 1

). Ueberdies beweist 2. Kön. 3,20, vgl. mit 1. Kön. 18,29;

36, dass man Morgens neben der Olah auch eine Mincha dargebracht

hat2
). Daraus lässt sich mit gutem Rechte schliessen, man habe

Abends neben der Mincha auch eine Olah geopfert. Da nun nach

dem PC zur täglichen Olah, wie zu jeder Olah, auch eine Mincha

gehörte; so begann der Morgen- wie der Abendgottesdienst, mit

Olah und ward mit Mincha beschlossen; der Ausdruck „die Olah

des Morgens und die Mincha des Abends" bezeichnet also Anfang
und Schluss des täglichen Gottesdienstes. (Noch eine andere

Deutung des Ausdrucks vgl. in m. Comment. zu Lev. S. 38). Das

ist Alles, was ausserhalb des Pentateuchs über den Opfer-Gottes-

dienst am Hauptheiligthum berichtet wird. Dass sich daraus

nicht eine Geschichte des Opfers, wie sie Wellh. S. 53—84 gibt,

construiren lässt, ist selbstverständlich. Alles in diesem Capitel

gegen den PC Beigebrachte berührt ihn kaum, denn den Bamoth-

Gottesdienst hat wahrlich der Priestercodex nicht beschreiben wollen.

Doch will ich mich nicht auf eine solche allgemeine Beurtheilimg

beschränken, vielmehr die Haupt-Einwände einzeln betrachten. Die

ganz grundlosen subjectiven Behauptungen müssen natürlich mit

Stillschweigen übergangen werden.

a) Nach IE ist der Gottesdienst bereits von den Patriarchen

überkommen; nach PC dagegen werden die Opfergesetze erst dem

Mose auf dem Sinai offenbart, während vorher kein Opfercultus

existirt haben soll (Geseh. Isr., S. 53—57). — Allein in IE befinden

sich überhaupt nur sehr wenige Gesetze (Exod. 20—23) und davon

wird nur ein kleiner Theil nach Errichtung des Ohel-Moed (33, 7)

wiederholt (34, 11—26). In diesen wenigen Gesetzen haben auch

die Opfervorschriften ihren verhältnismässigen Platz eingenommen

!) In der That wollen Wellh. u. A. aus 1. Kön. 18,29; 36; 2. Kön. 16,15;

Ez. 46,13—15; Esra 9,4; 5; Neh. 10,34 beweisen, dass das Gesetz über das

tägliche Opfer erst nach Esra in den Pent. eingefügt sei. Allein gegen diese

„absurde" Ansicht hat bereits Dillmann (Exod. u. Lev. s 348) geltend gemacht:

1) Schon in der alten min Lev. 6, 1—6 ist die morgendliche u. abendliche nhxp

vorausgesetzt. 2) Auch durch seine 2malige Wiederholung ist das Tamidges

gegen den Verdacht nachträglicher Einfügung geschützt. 3) Wie hätte man

nach Esra noch ein so fundamentales Gesetz in den Pent. einschmuggeln können!

2
) Dies sagtauch ausdrücklish Ez. 46,14, wodurch allein schon die Stelle

2. Kön. 3,20 geschützt ist (gegen Kuenen, Einl. S. 297). Wenn Ez. vom Abend-

opfer nicht spricht, so kann daraus kein Schluss für die vorexiliache Praxis

gezogen werden, da er ja auch die zugestandenermassen vor dem Exile darge-

brachte Mincha des Abends nicht erwähnt.
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(34, 25 f.). Dass aus dem Stillschweigen des PC über den Cultus

der Patriarchen nichts geschlossen werden kann, ist bereits oben

(S. 86) bemerkt worden. Indessen ist aus demPC selbst ersichtlich, dass

er nicht die Opfer erst mit der mosaischen Gesetzgebung beginnen

i, sondern bereits für die frühere Zeit voraussetzt. In den

Opfergesetzen Lev. 1—5 wird mimlich beim Sund- und Schuldopfer

zuerst die Veranlassung zum Opfer angegeben: "Wenn Jemand eine

gewisse Sünde begeht, so soll er dies oder jenes Opfer darbringen.

Dagegen wird bei den Brand-, Speise- und Friedensopfern nicht von

der Veranlassung zur Darbringung gesprochen. Dies erklärt sich nur

daraus, dass das Gesetz letztere drei Opferarten als alte bereits vor

der Gesetzgebung bekannte betrachtet, während Sund- imd Schuld-

opfer erst mit der sinaitischen Gesetzgebung neu eingeführt werden.

Darauf weist auch der Umstand hin. dass nur die Priesterantheile

von Speise- und Friedensopfern (nie aber die von Sund- und Schuld-

opfern) „Antheile von den Feuerungen des Herrn" genannt werden

(vgl. Lev. 2, 3; 10; 6, 10; 11; 22; 7, 6; 30). Bei den vormosaischen

Opfern waren diese Antheile für das Altarfeuer bestimmt 1
), und erst

im mosaischen Gesetze werden diese „Feuerungen des Herrn" den

Priestern zugewiesen. Beweis dafür ist, dass in den Fällen, wo
diese Antheile nicht den Priestern gegeben werden können, dieselben

auch wirklich auf dem Altare angezündet werden (Lev. 6, 16; 8,

25—28). Ein anderes Bewandtnis hat es mit dem Priesterantheile

an den Sund- und Schuldopfern, den erst in der mosaischen Zeit

neu eingeführten Opfern. Dieser ist ursprünglich zum Essen für

die Priester bestimmt, damit sie die Sünde des Volkes tragen (Lev.

6, 19; 10, 17), und es kann dieser Antheil nicht eine ..Feuerimg des

Herrn" genannt werden. In den Fällen daher, wo die Priester das

Fleisch des Sündopfers nicht verzehren sollen, darf dasselbe nicht

auf den Altar kommen, sondern muss ausserhalb des Lagers ver-

brannt werden (Lev. 4, 12; 21; 8, 17 u. a. St.); vgl. noch m. Comm.
zu Lev. S. 49 und 58.

Einen Hinweis auf den Opfercultus, wie er vor der Ein-

setzung des aaronitischen Priesterthums geübt vrurde, linden wir

in den terminis PiDiann ffin und nemn pW (Lev. 7, 34 u. s. oft).

Beim Einweihungsopfer wird Exod. 29, 22— 25 angeordnet, den

') Dafür spricht noch der spätere Gebrauch bei den Privataltären, vgl.

Richter * • , 1 9 ff". ; 13, 19 f. Uebrigens wurde auch die Trankopfer - Mincha (Num.

16, 4 ff.) ganz auf dem Altare angezündet (Exod. 29,41; Num. 28,8; 13 u. s.).
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Schenkel ebenso wie die Fettstücke auf dem Altar anzuzünden.

Als Opfergabe für Gott wird deshalb der Schenkel (ibid. v. Tl)

nennn pw genannt, wie auch sonst bei den Gott dargebrachten

Gaben die Ausdrücke nenn und ein gebraucht werden, vgl. Lev.

2, 9; 4
; 8; 10; 19; 6, 8. Der einmal bei der Einweihung gebrauchte

Name wird auch später nach Einsetzung der Aaroniden und Ab-
tretung dieser Gottesspende an dieselben beil ehalten. Die Brust

dagegen ward bei der Einweihung dem Mose, als dem damals

fungirenden Priester, zu Theil (Exod. 29,6); sie war keine nenn
für Gott, sondern nur durch eine Webung (neun) symbolisch dem
Altar geweiht, und erhielt deshalb den Namen nattnn mn. Die bei

der Einweihung vorgenommenen Riten haben sich aber sicherlich

an die älteren vorsinai'tischen Opferriten angelehnt, nach denen der

Schenkel des Friedensopfers stets Gott dargebracht wurde'). Vgl.

m. Com. zu Lev. S. 64 f.

Endlich wird auch in Lev. 17,5 vorausgesesetzt, dass die

Israeliten vor der Errichtung der Stiftshütte einen Opfercultus hatten,

wobei sie „auf dem Felde", wahrscheinlich auf Bamoth opferten.

Dieser Cultus wird zwar von jetzt ab verboten, aber nicht weil er

an und für sich als gottwidrig gilt, sondern nur weil er zuweilen

in einen Götzendienst ausartete. Es konnte daher unmöglich der

PC die Ansicht vertreten haben, dass die Erzväter keine Opfer

Gott dargebracht hätten.

b) Die Propheten Arnos, Hosea, Jesaja, Micha und Jeremia,

welche heftig gegen den Opfercultus polemisiren, sollen damit deut-

lich zu erkennen geben, dass sie den Opfercultus nicht als Gegen-

stand der Thora Gottes betrachten (Wellh. Gesch. Isr. S. 58—62

Prol. 4 58 f.). — Man könnte freilich demgegenüber behaupten, dass

diese Prophetenstellen, absolut aufgefasst, auch gegen IE und Deul.

ankämpfen würden; denn auch hier werden häufig genug Opfer und

Altäre anbefohlen. Dem Patriarchen Abraham wird befohlen, seinen

einzigen Sohn zu opfern, und dass er dazu bereit war, wird ihm

als besonderes Verdienst angerechnet (Gen. 22, 12). Jakob wird

von Gott ermahnt, einen Altar in Bethel zu bauen (fhis. 35, 1).

Im Bundesgesetze werden die Darbringung von Erstlingen der Früchte,

Pesachopfer, Erstgeborene des Viehes, Lösegeld für erstgeborene Söhne

]
) Auch die Griechen opferten die ausgeschnittenen Schenkelknochen,

(lepü firJQa), die mit Fett umwickelt wurden (vgl. Knohel zu Lev. 7, 32 und

Dillmann zu 3, 4; 9).
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und Peel opfer geford I ;od. 22, 28 f. ; 23, 15 ; 18 f. ; 34, 19 f. ; 25 f.).

Pas Deut. (12— 16) verordnet auf jedem Schritte, die verschiedenen

<>].fer nach der heiligen Stadt zu bringen, sowie an den Festen

nach den VermögensVerhältnissen zu opfern. Für die Erstlings-

opfer wird ein besonders ausführlicher Ritus vorgeschrieben (c. 26).

— Man braucht indessen die Prophetenstellen nur mit Aufmerk-

samkeit und im Zusammenhange zu lesen, um zu begreifen, dass

die Gottesmänner nicht gerade gegen den Opfercultus, sondern gegen

jeden aus serlichen Gottesdienst eifern, mag er mosaisch oder

nichtmosaisch, in PC oder in IE geboten sein 1

). Wenn z. B. Je-

saja il, 12) sagt: „Wenn ihr kommet vor meinem Angesichte zu

- leinen, wer verlangt dies von euch, meinen Hof zu zertreten?
4"

und so das in IE und Deut, wiederholt eingeschärfte Erseheinen vor

. weil nur äusserlich geübt, als ein ..Zertreten des Heilig-

thums fc bezeichnet; so dürfen auch Arnos und Jeremia das nur

äusserlich ohne die rechte Gesinnung dargebrachte Opfer als ein

yieisch-Essen betrachten, ohne Piücksicht darauf, dass die Handlung

in Mose's Gesetze angeordnet ist. Jesaja poleniisirt ja auch gegen

die äusserliche Feier des im Decalog und sonst oft in IE gebotenen

Sabbats ll, 13). Er sagt auch: ,Eure Neumonde und Feste hasst

mein Geist- (1, 14). Den Commentar dazu gibt er selbst in seiner

Polemik gegen das Beten (29,13): „Mit Mund und Lippen ehren

sie mich, aber das Herz ist fern von mir, ihre GottesVerehrung

- angewöhnte Menschensatzung". Mag es hundertmal von

Grott geboten sein — lehren die Propheten — die Art. wie das

Volk es übt, macht es zur angewöhnten Menschensatzung,

vierzig Jahre der Wüstenwanderung, in denen nach Arnos (5, 25)

die Israeliten keine Opfer dargebracht hatten, sind dieselben vierzig

Jahre, in welchen Israel nach Nran. 14, 33 f. zur Strafe in der Wüste

umherirren musste. Genau genommen sind es nur achtunddrei-- -

Jahre, in denen wir in derThat von einer Uebung des Opfercultus

nichts vernehmen 2
».

Was endlich Jer. 7,22 betrifft, bo hat der Prophet daselbst

-ende geschichtliche Thatsache im Auge. Als Gott Mose zur Er-

- V Iki - - indte, sprach er zu ihmiExod. 3, 12): ..Wenn

du das Volk ans Aegypten geführt haben wirst, werdet ihr I

"

') Ueber den < ultus in der prnphetischen Litteratur vgl. die ausführliche

Abhandlung Bredenkamp's in „Ge.setz und Propheten" S. 55 ff. Vgl. ferner J.

Robertson, die alte Rel. Isr. S. S24ff,

Lredenkamp 1. c. S. 84 ff.; anders J. Robertson 1. c. S. 184 ff.
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an diesem Berge (Sinai) dienen". Mose spricht auch immer im
Namen Gottes zu Pharao: „Entlasse mein Volk, dass es mir diene
(oder: „ein Fest feiere") in der Wüste" (Exod. 5, 1; 7, 16 u. a.).

Das bevorstehende Fest und der Gottesdienst werden von Mose
„ein Fest des Herrn" (ti jn) genannt (Exod. 10,9). Mose sowohl
als die Israeliten hegten die Erwartung, dieser Gottesdienst werde
darin bestehen, dass sie viele Hekatomben darzubringen Laben
werden. Als Pharao das Vieh der Israeliten zurückbehalten wollte,

sprach Mose: „Auch du wirst uns geben müssen D^nn; und nhip,

denn wir wissen nicht, womit wir dem Herrn dienen werden, bis

wir dorthin kommen" (Exod. 10,25-26). Als Israel aber an den
Berg Sinai kam, wurde von ihm gar kein Opfer gefordert, son-

dern nur, dass es der Stimme Gottes gehorche und seinen Bund
bewahre (Exod. 19, 5). Diese Pentateuchstelle speciell hat Jeremia

im Sinne, wenn er sagt (7,22): „Ich habe nicht gesprochen mit

euren Vätern und ihnen nicht befohlen zur Zeit, da ich sie aus

Aegypten geführt hatte, wegen rh)y und nn: (obgleich sie sich mit

rrhty und HTEB reichlich vorgesehen hatten), sondern dies habe ich

ihnen befohlen: Gehorchet meiner Stimme, und ich werde euch

zum Gotte und ihr mir zum Volke sein." Dass Jeremia hier spe-

ciell an Exod. 19,5 denkt, beweist die Identität des Inhalts und

die zum grossen Theil gleiche Ausdrucksweise beider Stellen. Der
aus dieser Stelle gezogene Schluss, dass Jeremia die Opferthora nicht

gekannt oder nicht anerkannt habe, ist danach ganz unberechtigt 1

).

(Vgl. auch m. Comm. zu Lev. S. 265ff.).

c) Der PC soU sich ferner nach Wellh. (Gesch. Isr. S. 67 ff.)

durch einige Besonderheiten hinsichtlich des Opferwesens ven der

vorexilischen Litteratur unterscheiden: 1) Der Weihrauch komme
zuerst bei Jeremia (6, 20) vor, sonst aber nicht einmal in den er-

schöpfenden Aufzählungen bei Arnos 4, 4 f.; 5, 21 ff.; Jesaja 1,11 (V.

u. Micha 6, 6 f. — Aber auch der Trankopferwein kommt in diesen

angeblich erschöpfenden Aufzählungen nicht vor, obgleich dessen

Opferung sonst an vielen Stellen bezeugt ist (Hosea 9,4; 2. Eon.

16, 13; 15 u. s.), und selbst das Oel wird nur von Micha mit

der Hyperbel: „Myriaden Ströme Oels" angeführt. — Der Weih-

rauch wurde aber nur in geringen Quantitäten geopfert, und ein

Zufall ist es blos, dass ihn Jeremia wegen seiner Rarität doch für

») Vgl. Robertson 1. c. S. 328 f.; anders Bredenkamp 1. c. S. 108«". Vgl,

auch die hebr. Wochenschrift „ha-Maggid" 1876 S. 387 u. 1877 S. 47.
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besonders erwähnenswerti) hält. — 2) In PC wird stets rhu, sonst

nur riöp beim Cultus verwendet (W. S. 69f.). — Zweimal kommt sonst

in der vorexilischen Zeit Opfermehl vor (Richter 6, 19; 1. Sam.

1, 24); wenn da das allgemeine rop (Mehl) ohne die nähere Be-

stimmung rbo (Schwungmehl, vgl. Gen. 18, 6) vorkommt, so hat dies

gewiss gar nichts zu bedeuten. - - 3) In alter Zeit soll das Fleisch

uiii' gekocht dargebracht worden sein, während im PC dasselbe stets

roh der Altarflamme übergeben wird (W. S. 70). — Für ersteres

gibt es aber nur eine Belegstelle (Richter 6, 19), wo (nicht am Haupt-

heiligthume) bei einer besonderen göttlichen Erscheinung ein ge-

kochtes Ziegenböckchen als Opfer dargebracht wird. Für den ge-

wöhnlichen Ritus am Hauptheiligthum lässt sich daraus kein Schluss

ziehen. Wenn aber W. auch in 1. Sam. 2, 13 ff. finden will, dass

man gekochtes Fleisch auf den Altar gebracht habe, so ist dies

dort durch keine Silbe begründet, da dort nur vom Fleische, das

zu Opfermahlzeiten gekocht wurde, die Rede ist, wozu die Koch-

töpfe im Tempel dienten (Lev. 6,21; Ez. 46,20; 24). Positiv be-

weisen schon die zahllosen Opfer Salomo's (1. Kön. 3,4; 8,5; 63),

die unmöglich alle gekocht werden konnten, dass die Opferstücke

roll auf den Altar kamen. — 4) Ebenso falsch ist es, wenn man in

Ez. 46,20 „das Backen der Mincha" auf den dargebrachten Theil

bezieht (W. S. 71) und darin einen Beweis erblicken will, dass in

früherer Zeit die Mehlopfer nur gebacken dargebracht wurden. Dort

ist vom Antheil des Priesters die Rede, der auch nach PC (Lev.

6, 9 f.) im Heiligthum gebacken und verzehrt wurde. Die Zuthat

zum Brandopfer kam gewiss nur roh auf den Altar (Ez. 46, 14). —
Richter 6, 19 kann für die regelmässigen Opfer am Heiligthum nichts

tu -weisen. — 5) Es scheinen die gesäuerte Brote keineswegs von

jeher, so wie Lev. 2, 1 1 vorschreibt, als nicht opferbar gegolten zu

haben (W. S. 77). Als Beleg soll 1. Sam. 10,3 dienen. — Dass

aber die drei Brote daselbst keine Opfer sein sollen, beweist doch

der Umstand, dass zwei davon dem Saui gegeben werden. Von

einer Bainah lässt sich ausserdem, wie wiederholt bemerkt, nichts

-'Miessen. Abgesehen davon, erlaubt auch Lev. 2,12 Gesäuertes

zum ljr-tlingsopfer.

d) In älterer Zeit sollen die meisten Opfer Schelamim ge-

wesen sein, während im PC der rotö sich in einen nb)vn roio ver-

wandelt hat (W. Gesch. 71— 75). Bei näherer Betrachtung wird

sich jedoch das Verhältnis zwischen Brandopfer und Friedensopfer

in folgender Weise gestaltet haben: Das älteste Opfer, das die
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heil. Schrift kennt, ist die Olah. Auch die Mincha, die ein-

fache Gabe von Pflanzen oder Thieren, die man schon bei Ka'in

und Abel findet (Gen. 4, 3 f.), war insofern der Olah ähnlich, als

sie ganz Gott geweiht wurde (vgl. oben S. 90). Erst später trat

Gott diese seine Feuergaben den Priestern ab. Noach bringt nur

Brandopfer dar (Gen. 8, 20), ebenso wissen Abraham und Isaak nur

von Ganzopfern. Als Abraham mit seinem Sohne nach Moriia ging,

fragte letzterer: „Siehe da ist Feuer und Holz, wo aber ist das

Lamm zum Brandopfer?" (Gen. 22, 7). Die Frage ist so gehalten,

als wenn es gar keine anderen Opfer als Olah gäbe. Auch in

Job kommen nur Olah-Opfer vor (1, 1 ; 42, 8), weil nach dem Ver-

fasser Job noch in der patriarchalischen Zeit gelebt hat. Erst

bei Jacob finden wir zum ersten Male das Sebach (Gen. 31,54;

46, 1). Jedenfalls zeigt die Erzählung in der Genesis, dass das

Mahlopfer jüngeren Datums als das Brandopfer ist.
1
)
—

Der mosaische Altar ist in erster Linie dem täglichen Ge-

meindeopfer, dem Tamid, gewidmet (Exod. 29, 38 ff.) ; daher sein

Name rhy;r\ ro'ö. In der späteren Praxis waren ohne Zweifel bei

den Gemeinde-Opfern die Brandopfer vorherrschend, da bei der

ganzen Gemeinde von einem gemeinsamen Opfermahle nicht die

Rede sein konnte; dagegen waren bei Privatopfern entweder beide

Arten in gleicher Weise oder gar die Schelamim vorzugsweise ver-

treten. Dies lehrt der PC ebenso gut, wie die anderen Quellen.

Die Fürsten opfern zumeist Schelamim (Num. 7). An den Fest-

tagen bringen die Einzelnen in gleicher Weise Brandopfer wie

Mahlopfer (Lev. 23,37; Num. 15,3; 29,39). Die Söhne Reuben's

und Gad's sprechen auch zu wiederholten Malen von Brand- und

Mahlopfern, die sie nur am Centralheiligthum darbringen wollen

(Josua 22,23; 26; 28; 29). Es muss allerdings zugegeben werden,

dass bei den Bamoth die Mahlopfer häufiger vorkamen; beim

Hauptheiligthum dagegen konnte dies nur an den Festen der Fall

sein, da das Volk dahin wallfahrtete (Jes. 1, 11 f.). Eine Differenz

in dieser Hinsicht zwischen dem PC und den übrigen alten Quellen

ist nur gesucht, aber nicht zu finden.

e) Nach Wellh. (Gesch. Isr. S. 75—77) kommen Sund- und

Schuldopfer bis Ezechiel nirgends vor und scheinen nicht lange

Zeit vor ihm, wohl im siebenten Jahrhundert, an Steile der früheren

Geldbussen (2. Kön. 12, 17) getreten zu sein. Ueber die Ei-

*) Auch Dillmann (EL S 420) erklärt das Brandopfer für die älteste Opferart.
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kliiiiinu der Stelle 2. Kön. 12, 17 wollen wir hier nichts Positives

vorbringen; aber das Eine steht für uns fest, dass die Erklärung

\\ Cllli. s unrichtig ist. Denn mit welchem Hechte konnten alle

Geldbussen als Eigenthum der Priester erklärt werden? Ueberdies

wird selbst im PC nur in dem Ealle, dass ein Mann ohne Erben

gestorben, die ihm gebührende Geldbusse dem Priester zuerkannt

iNum. 5,8); es hätte also nach \Y. der PC das Einkommen der

Priester geschmälert! — Indessen sei auch daran erinnert, dass

das Sündopfer auch in Ps. 40, 7 vorkommt, — ein Psalm, der nach

der Ueberscbrift von David, nach Hitzig von Jeremia und nach

Ewald um 621 nach Auffindung des Gesetzbuches unter Josia ver-

tagst wurde 1

). Wenn die Sündopfer erst im siebenten Jahrhundert

eingeführt worden wären, könnte doch ein Dichter in jener Zeit nicht

als von etwas allgemein Bekanntem davon sprechen. Man findet

ausserdem in Esra (8,35), dass das Sündopfer auch „Olah" genannt

wird. Dass auch die Olah zur Sühne diente, beweist nicht nur

Job 1, 5; 42, 8, wie Ps. 40, 7, sondern wird auch im PC (Lev. 1, 4)

ausdrücklich gelehrt. Demnach war wohl rhiy auch ein allgemeiner

Name für alle hocheiligen Thieropfer, wovon n«Bn nur eine specielle

Art bildete, welche besonders schwere Vergehen sühnte. Aus vielen

Stellen ist zu ersehen, dass die Sündopfer besonders den Zweck

hatten, das durch die Sünde des ganzen Volkes, wie der einzelnen

Personen entweihte Heiligthum zu entsündigen (vgl. Lev. 15,31;

16, 16 und m. Comni. S. 213). Hiernach wäre dieses Opfer nur

am Hauptheiligthum, nicht aber auf den Bamoth dargebracht worden,

wie dies auch die jüdische Tradition in Sebachim 117 a ausdrück-

lich lehrt. Kann man nun aus den wenigen Stellen der Bibel, die

über den Gottesdienst am Hauptheiligthum sprechen, irgend einen

Schluss ziehen, wenn dort die speciellen Opferarten nicht aufgezählt

sind? Ein schwächeres argumentum e silentio kann es wahrlich

nicht geben! Einmal werden alle blutigen Opfer als rh)y und roi

(= hochheilige und gewöhnliche Opfer) aufgeführt (2. Kön. 16, 15);

ein anderes Mal werden sämtliche Opferarten in rrst und nriÄJ

(= blutige und vegetabilische Opfer) zusammengefasst (1. Sam. 3, 14).

Dabei muss man bedenken, dass das Sündopfer zumeist nur ver-

einzelt neben vielen anderen Opfern dargebracht wurde (vgl.

Nmn. 28—29), und es konnte um so leichter bei allgemeinen Auf-

zählungen übergaügen werden. Dasselbe gilt vom Schuldopfer. -- Es

') Vgl. über dieseu Ps. Bredenkamp, Gesetz u. Propheten S. 69 ff.
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scheint auch der Prophet Jeremia (17, 1) auf den Sündopferritiis

anzuspielen, wenn er sagt: „Die Sünde Juda's ist eingegraben auf

den Hörnern eurer Altäre.'- Denn nur das Sündopferblut wurde an

die Hörner des Altars gesprengt (Lev. 4,7; 25; 30). Ebendarauf
scheint auch die nach manchen Auslegern noch viel ältere Stelle

in Sacharia 9, 15 hinzuweisen. Auch in Hosea 4, 8 ist mit den

Worten Aa* 1 ^öj? n«en das Sündopfer genannt. Vgl. Halevy, Re-

cherches bibliques II p. 230 f. u. m. Comm. zu Lev. S. 221.

Wellh. meint, in alter Zeit erzeugte sich der Gottesdienst aus

dem Leben und war aufs Engste damit verwachsen, im Priester-

codex dagegen erhält er einen abstract gottesdienstlichen Charakter

und scheidet sich vom Leben (Gesch. S. 78 u. 83). — Dieses Ur-

theil hat er dadurch gewonnen, dass er auf der einen Seite die

Geschichte des Cultus der alten Zeit aus den wenigen Daten der

Geschichtsquellen sich eonstruirte, welche eben über den Zusammen-
hang des Lebens mit dem Gottesdienste berichten, während auf der

anderen Seite die vielen weitverzweigten Anordnungen im Gesetzbuch

abstract betrachtet wurden und wegen Mangels an Geschichtsquellen

die Gschichte dabei nicht zu Rathe gezogen werden konnte. Wellh.

hat durch verschieden gefärbte Gläser gesehen. Man mache einmal

die Probe und stelle sich die Geschichte des Cultus zur Zeit des

zweiten Tempels aus Josephus' Geschichtswerken zusammen, beachte

dabei aber nur die Thatsachen objectiv, von dem Raisonnement des

Geschichtschreibers absehend, — ob man wohl dasselbe Bild er-

halten wird, wie es das Gesetzbuch darbietet! ob nicht der Onias-

tempel in Aegypten, der samaritanische Tempel auf dem Gerizim,

die anderen Culte bei den Juden ausserhalb Palästina's l

) zu Zweifeln

an der Geltung der Cultuseinheit-Gesetze geben könnten! oder ob

das Treiben der Hellenisten, der späteren Makkabäer und der

Herodianer der theokratischen Gesetzgebung des Pentateuchs ent-

spricht!

Die Feste.

Die Jugend des PC soll besonders bei der Festgesetzgebung

sich kundgeben. Nach Wellh. (Gesch. 84—123) sollen hier die

Indicien der nachexilische^ Entstehung des PC so zahlreich und so

eclatant sein, dass man sich wundern muss, wie man bis Vatke,

x
) Vgl. den Artikel: „Die Synagogen im Alterthum" im LB. der „ji'ul.

Pr." 1878 S. 21.
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resp. Graf, nicht darauf gekommen ist. Es werden aber bei

näherer Betrachtung alle Gründe sich in Scheiu auflösen. Vor

Allem wollen wir daran erinnern, dass wir bereits oben S. 1611'.

nachgewiesen haben, dass es unzulässig ist, diejenigen Theile des

PC, welche die neuesten Kritiker als II bezeichnen, von der

1» riesterliehen Grundschrift auszuscheiden und nach dieser Operation

die Charakteristik dieser Grundschrift (Pg) zu bestimmen. Wir

haben insbesondere oben (S. 21 f.) dargethan, dass die Festgestze

in Lev. 23 (zusammen mit Num. 28—29) als einheitliche Festord-

nung betrachtet, werden müssen, von der die vv. 9—22 und 39—44

nicht als eine andere Quelle (H) abgetrennt werden dürfen. Ferner

haben wir oben (S. 53) darauf hingewiesen, wie die Festgesetze

in Lev. 23 in 2 Theile getheilt sind, die beide mit einem gleichen

Schlusssatze (park* fl *3K) endigen, was zur Genüge die Einheit

dieser Gesetzesabschnitte bekundet.

Die Erscheinung aber, dass Lev. 23, 9—22 u. 39—44 den

anderen Gesetzen dieses Kapitels nicht ganz homogen ist und sich

wie ein Anhang ausnimmt, lässt sich einfach durch folgenden Um-

stand erklären. Die Gesetzgebung des PC ist eine Wüstengesetz-

gebung im strengsten Sinne des Wortes, nicht nur in der Wüste,

sendern auch für die Wüste gegeben. Da nun die drei Haupt-

feste ausser ihrer historischen Bedeutung nebenbei, zum Theil vor-

zugsweise, zugleich agrarische Feste sein sollen, die in der Wüste

nicht zur Geltung kommen konnten, so musste in Nachträgen über

die Feier der Festtage im heiligen Lande besonders gehan-

delt worden 1

). Daher beginnt der erste Nachtrag mit den Worten:

]
) Hier mag eine Bemerkung vorgebracht werden, wodurch so manche

Erscheinung sich erklären wird, welche die neueste Kritik nur durch eine wilde

Zerstückelung des PC selbst in „Kern, Novellen und Redactionszusätze" begreiflich

machen konnte. Bei Betrachtung der Ueberschrift Anf. Lev., sowie der Unter-

schriften Ende Lev. u. Ende Num. ergibt es sich, dass drei Offenbarungsstätten

der göttlichen Gesetze in der Wüste existirten: 1) Der Berg Sinai, 2) die

Stiftshütte, oder die Wüste Sinai (Num. 1, 1), 3) die Ebnen Moab's. Die ver-

schiedenen Gesetze waren zuerst auf verschiedenen Rollen verzeichnet (wie auch

R. Jochanan in Gittin 60 a anzunehmen scheint). Bei der Schlussredaction aber

wurde das Zusammengehörige aus den verschiedenen Gesetzessammlungen nach

gewissen Normen zusammengestellt, wobei der frühere Wortlaut auch da beibe-

halten sein mochte, wo er in dem neuen Zusammenbange mit seiner Umgebung

nicht ganz conform erschien. So habe ich in meinem Cominent. zu Lev. S. 17 ff.

nachgewiesen, dass die Opfergesetze in Lev. 1—7 aus einem Stiftshüttengesetze

c. 1—B und einem ursprünglich mit Exod. 29 im Zusammenhang gewesenen

sinaitischen Gesetze c. 6—7 bestehen. Ebenso ist dort wahrscheinlich gemacht,
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Y"i^n bn lNDn '•ä. Hier erfahren -wir, dass das Pesachfest auch als

Erntefest zu feiern ist, was am Morgen nach dem Ruhetage, d. i.

nach dem ersten Festtage, als am ersten Werktage des Festes

(ijflön Sin), durch Beginn der Ernte und Opferung des „ersten Schnitts"

zum Ausdruck kommt (vgl. m. Comment. zu Lev. 23, 9 ff.). Der

andere Nachtrag zeigt, wie man das Hüttenfest im heiligen Lande,

„wenn man einsammelt den Ertrag des Landes", zu feiern habe

(Lev. 23, 39—43). Man soll mit dem Feststrausse sich sieben

Tage vor Gott freuen und in Hütten wohner, damit man bei dem

jetzigen Ueberfiusse auch daran denke, wie Gott ehemals in der

Wüste Israel geleitet und versorgt hat (vgl. Hosea 12, 9— 10)
1
).

In derselben Weise ist auch bei den Speiseopfergesetzen in Lev. 2

das Stück vv. 11—13 offenbar ein Schluss zu diesen Gesetzen; es

folgt aber darauf noch ein Nachtrag (w. 14— 16) über ein erst

später im heiligen Lande darzubringendes Opfer, die Erstlings-

Mincha, die identisch ist mit dem in Lev. 23, 9 ff. vorgeschriebenen

Omer, wie in meinem Comment. zu Lev., S. 156 ff. gezeigt wird.

Bedeutung der Feste im PC. und die Festopfer.

Nun meint Wellh., im PC seien die Feste ihrer Naturwüchsig-

keit entkleidet und zu historischen Festen umgedeutet worden,

während in der älter sein sollenden Gesetzgebung alle Feste Natur-

feste seien. Zu einem solchen Resultate ist er aber nur durch

gänzlich verfehlte kritische Operationen gelangt. Sowohl IE (Exod.

23 und 34) als Dt. (c. 16) kennen das Mazzotfest nur als ein

historisches Fest. Davon dass es auch ein Ernteanfangs-Fest sei,

ist dort nichts zu merken. Der PC (Lev. 23, 9 ff.) aUein ist es, der

uns darüber so deutlich als möglich unterrichtet. Da wird das

dass Lev. 18 ein Sinai - Gesetz und das verwandte c. Lev. 20 ein Stiftsbütten-

Gesetz (vgl. Lev. 18, 21 mit 20, 3). In derselben Weise müssen die Nachträge

in Lev. 23 erklärt werden, wodurch man am besten den rätselhaften Ausdruck

nacn mnoo (V. 11) begreift, über dessen Sinn nach dem in meinem Comment.

z. St. Erörterten kein Zweifel sein kann.

*) Welche Bedeutung das Hüttenfest in der Wüste gehabt haben soll, ist

aus dem Hauptgesetze nicht zu ersehen. Man muss hier mit Josephus (ant. 111,

10, 4) annehmen, es sei am 15. des 7. Monats den Israeliten in der Wüste der

Befehl ertheilt worden, Hütten aufzuschlagen und sich auf die Winterkälte vor-

zusehen. Das in dieser Zeit gefeierte Fest mag aus diesem Grunde nuon an

genannt worden sein (vgl. Jes. 4, 6). Der Bericht hierüber, auf den vielleicht

Lev. 23,43 anspielt, ist uns nicht aufbewahrt worden.

7
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stii.k Lev. 23, 9—22, durch welches erst die Stelle Dt. 16,9 ihre

Erklärung findet, dem PC gewaltsam entrissen, und wiewohl dieser

in Num. _; 8, 26 lauten Protest dagegen erhebt, glaubt Wellh. (Gesch.

S. 88) dennoch „volle Berechtigung" zu haben, zuerst dieses Stück

zur Erklärung des Dt. zu verwerthen, um dadurch das Mazzotfest

mit dem Leben in Verbindung zu setzen, und hinterher (das. S. 103)

die Piten der Gerstengarbe und der Weizenbrode zu „leisen Spuren"

zu degradiren, die „ verrätherischer Weise" den Ursprung der

Feste bezeugen. — In der That aber hätte nicht klarer der Zu-

sammenhang des Mazzotfestes mit dem Agricultur-Leben gezeigt

werden können, als in der Weise, wie es im PC geschieht, dass

plötzlich mit den Worten: „wenn ihr kommet in das Land u. s. w."

der Schauplatz der Geschichte sich ändert und wir aus der Wüste

mitten in die garbenreichen Gefilde versetzt werden 1
).

Beim Sukkotfeste wird dem PC in umgekehrter Weise Gewalt

angethan. Da soll die historische Erklärung im Nachtrag (Lev. 23, 43)

davon zeugen, dass auch die Laubhütten als ein historisches Fest

betrachtet werden. In Wahrheit aber wird dort durch die Zeitbestim-

mung; „wenn ihr einsammelt den Ertrag des Landes", sowie durch

den Ritus des Feststrausses (vv. 39—40), das Hüttenfest hinreichend

als ein agrarisches Fest charakterisirt, und nur der Ritus des Hütten-

wohnens soll an ein historisches Factum erinnern. Das Verhältnis

ist also derart, dass im PC die agrarische Bedeutung bei allen

drei llauptfesten deutlich angegeben ist, während in IE beim

Mazzotfeste, das hauptsächlich ein historisches Fest und nur in

sekundärer Beziehung ein Erntefest ist, nur die Hauptbedeutung

angezeigt und in Dt. zwar auf die sekundäre Bedeutung hinge-

wiesen ist, aber dies mit Worten, die erst durch die deutlichen Be-

stimmungen des PC verständlich sind.

Aber die Opfer — dies wird geltend gemacht — sind im PC

nur Gesammtopfer der Gemeinde, während sonst gerade das Fest-

opfer ein Privatopfer ist (W. das. S. 102 f.). Dagegen ist zu be-

merken, dass der PC an mehreren Stellen deutlich zeigt, dass er

nur deshalb die Privatopfer an den Festen nicht gebietet, weil er

sie voraussetzt; allerdings nachdem sie bereits in der Bundesgesetz-

gebung (Exod. 23, 14 ff.) vorgeschrieben wurden. In Lev. 23, 38

und Num. 29, 39 wird ausdrücklich erklärt, man solle die Gemeinde-

opfer darbringen ausser den verschiedenen Opfergaben, die

!) So auch Dillm. Deut.2 S. 312.



— 101 —

jeder Einzelne spendet. Ebenso spricht Num. 15,3 von Pri-

vatopfern an Festtagen (vgl. auch Num. 10, 10). Es besteht also

nur die eine Differenz, dass der PC die Gemeinde-Festopfer vor-

schreibt, während diese an den anderen Stellen des Pentateuchs

mit Stillschweigen übergangen werden. Dies erklärt sich aber ein-

fach dadurch, dass der PC eine Unterweisung für die Priester geben

will, wie sie den Gottesdienst am Hauptheiligthum üben sollen,

während z. B. im Bundesbuche die Vorschriften für das Volk ge-

geben sind. Wollte man aber aus dem Stillschweigen der übrigen

Gesetze des Pent.'s schliessen, dass in altej Zeit gar keine be-

sonderen Festopfer für die Gesammtheit dargebracht wurden, so

müsste man aus demselben Grunde annehmen, es habe damals

überhaupt gar kein Gesammtopfer für die Gemeinde existirt, was

wegen 2. Kön. 16, 15 unmöglich ist. — Wenn man täglich Mor-

gens und Abends ein Gemeindeopfer dargebracht hat, so ist es nur

natürlich, dass an Sabbat- und Festtagen das Gesammtopfer ver-

vielfältigt wurde.

Die Bestimmung der Feste nach Monatstagen im PC.

Die Fixirung der Feste nach Monatstagen wird als ein ferneres

Symptom für die nachexilische Abfassung des PC angesehen (W.

Gesch. S. 104f.). Nach IE und Dt. dagegen sollen die Feste nicht

an bestimmten Monatstagen, sondern nur Ostern im Aehrenmonate,

Pfingsten nach der Weizenernte und Laubhütten nach dem Herbste

gefeiert werden. — Doch ist es unmöglich anzunehmen, dass die

Feste nach IE und Dt. gar nicht genau fixirt waren, wonach der

Eine heute und der Andere morgen das Pesachfest feiern könnte.

Mit Recht sagt Dillman (Sitzungsbericht der Akad. 1881 S. 932):

„Zum Zweck gemeinsamer und gleichzeitiger Festfeier musste auch

eine festere kalendarische Ordnung Bedürfnis werden". Abgesehen

von allem Anderen spricht auch der Wortlaut der Schrift in Exod.

13,3, Dt. 16, 3; 6, wo bestimmt geboten wird, des Tages des

Auszuges aus Aegypten zu gedenken und ihn zu feiern, dass das

Pesachfest von Allen gleichzeitig an einem bestimmten Tage ge-

feiert wurde. Das Arbeitsverbot am siebenten Pesachtage Dt. 16, 8

(vgl. Exod. 13, 6) zeigt auch entschieden, dass dieser Tag für alle

Israeliten ein und derselbe und fest bestimmt war, wie der Sabbat

und der Neumondstag (Arnos 8, 5).
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Der Grund, warum im PC die Feste nach Monatstagen, sonst

aber nur nach Jahreszeiten bestimmt sind, dürfte wohl folgender

sein. Es ist nicht zweifelhaft, dass die Israeliten den Neumondstag

in ältester Zeit gefeiert, also nach Mondmonaten gerechnet haben 1
).

Andererseits zeigt aber die Bestimmung der Feste nach Jahreszeiten,

dass das Sonnenjahr in Israel eingeführt war 2
), was ja bei einem

Ackerbau treibenden Volke ganz natürlich erscheint. Auch der PC
muss nach Sonnenjahren rechnen, da er ja sonst nicht gebieten

könnte, am Pesach das Omer zu bringen und Sukkot im siebenten

Monat und zugleich während der Lese zu feiern (Lev. 23, 39). Es

muss also zugegeben werden, dass ungefähr alle drei Jahre durch

Intercalation eines Monats das Mondjahr mit dem Sonnenjahr aus-

geglichen wTurde 3
). So hatte das Jahr bald 12, bald 13 Mondmonate.

Im bürgerlichen Leben, besonders beim Ackerbau treibenden Volke,

mag aber ein Sonnenjahr gebräuchlich gewesen sein, das ohne

Kücksicht auf die Mondmonate, ebenso wie jetzt bei uns in 12

Theile zu 30 und 31 Tagen eingetheilt war, wovon jeder ebenfalls

den Kamen „Monat" führte. Diese ökonomischen Monate, die stets

in dieselbe Jahreszeit Helen, führten nach dieser besondere Namen:

„Abib, Siw, Ethanim, Bul" 4
)

(vgl. Kaschi zu Sanhedrin 13b s. v.

') „Die Phöniken hatten den Ausdruck tnn für Monat nicht, noch auch

die anderen semitischen Völker; wo die Phöniken vm gebrauchen, da hat es

immer noch seine volle ursprüngliche Bedeutung neues Licht, Neumond. —
Seine Anwendung für „Monat" ist eine Neuerung Seitens der Israeliten." —
„Aus dem bei ihnen vorherrschenden Sprachgebrauch tnn für Monat . . . geht

sicher hervor, dass ihnen von Haus aus Mondmonate geläufiger waren, wie dies

bei nichtansässigen Völkern an sich das natürlichste ist und auch bei den

Wüstenarabern der Fall war. — Dafür spricht auch die Neumondsfeier, welche

durch die ganze Königszeit hindurch sich bei ihnen forterhielt (Dilhn. 1. c. S. 929).

) Die Kanaanäer nannten die Monate D»m», rechneten einen Monat ge-

wöhnlich zu 30 Tagen und theilten ihn in Dekaden (iitry) ein. — Alle diese

Erscheinungen weisen darauf hin, dass die kenaanäischen Monate, deren Gebrauch

im gemeinen Leben sich auch die Israeliten anschlössen, bürgerliche Sonnen-

monate gewesen sein werden (Dillm. 1. c, z. Theil schon Credner Comment. zu

Joel S. 210).

8
) Die Bestimmung des Frühlingsmonats und damit die Zurückführung

der Mondmonate auf das Sonnenjahr war höchst einfach: War nach dem 12.

Mondmonate das Getreide auf den Feldern so weit, dass man hoffen konnte, um

die Mitte des folgenden reife Aehren zu haben, so begann mit diesem der erste

Monat des neuen Jahres; im andern Fall erst mit dem nächstfolgenden Neumond

(Dillm. 1. c. S. 933).

4

)
„Zwei der althebräischen Monatsnamen sind in phönikisch-cyprischen

Inschriften wieder gefunden, nämlich ^2 in der Inschrift des Eachmunazar und
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ns2Kn urm n« nw), während die Mondmonate nur mit Ordnungszahlen

„erster, zweiter, dritter Monat" benannt wareü. Die Ordnung des

religiösen Kalenders lag den religiösen Häuptern des Volkes oder

den Priestern ob, und sie mussten vorzüglich darauf achten, dass

der 15. des ersten Monats, als der Anfang des Pesachfestes, in den

Monat Abib, als den Monat der Gerstenreife, falle, was zur Folge

hatte, dass auch alle übrigen Feste in die vom Gesetze geforderte

Jahreszeit trafen. Fiele aber der 15. des ersten Monats vor dem
1 . Abib, so musste ein Mondmonat eingeschaltet werden 1

). Der 15.

des ersten Mondmonats konnte sonach der 1.—30. Abib sein. Da
nun beim Volke die ökonomische Jahresrechnung gebräuchlich war,.

so wird in den für das Volk bestimmten Gesetzen blos angeordnet,

Pesach im Monat Abib zu feiern; welcher Tag im Abib zu feiern

sei, sollte von den religiösen Behörden jedesmal bestimmt werden,

die aber stets nach den Bestimmungen des Priestercodex und nach

dem ihnen überlieferten „Kalender-Geheimnisse" (vgl. m. „Mar

Samuel" S. 20f., Tnyn DD), in Ausnahmefällen allerdings auch nach

den jeweiligen Bedürfnissen des Volkes (vgl. Sanhedrin IIa) ihre

Anordnungen trafen. Dass das Pesachfest zur Vollmondszeit gefeiert

wurde, scheint auch der alte Asaph-Psalm 81, 4 zu sagen (vgl. Ps.

81,9 mit 50,7); siehe die Lexica s. v. nD3 (Vgl. auch Dillni. 1. c.

S. 932). —

n cyprischen Inschriften (Corpus Inscript. Sein. I, 1 N. 3 u. 10 u. 90 p. 13 ff.

iu. 36 u. 107) und nanx m» in einer erst kürzlich entdeckten cyprischen (das.

Nr. 86 a p. 93 f.) — es waren also ohne Zweifel kenaanäische . . . (vgl. aber

Derenburg in REJ 1881 p. 124 ff.). — Auch bei D'aN ist es so. Dass dies nur

mit Artikel und nur in Verbindung mit B»nn zu belegen, auch seine Bedeutung

noch ganz durchsichtig ist, hindert nicht, dass es auch schon Monatsnamen ge-

wesen sein kann; der Fall ist nicht anders als bei n*anN. — h\2 Regenmonat,

m Blumenmonat, wmx der Monat der perennirenden Bäche." — (Dillni. 1. c. S. 925).

1
) Die Spuren eines solchen Schaltjahres will Seder Olam (c. 26) in

Ezechiel finden. Ez. 1, 1 f. befindet sich das Datum: „Der 5. des 4. Monats

des 5. Jahres des Exils"; c. 8, 1 spricht vom „5. des 6. Monats des 6. Jahres

des Exils". Zwischen diesen beiden Begebenheiten, die ein Jahr und 2 Monate

von einander entfernt sind, sitzt Ezechiel 7 Tage bei den Exulanten (3,15) und

liegt unbeweglich 390 Tage auf der linken und 40 Tage auf der rechten Seite

(4, 5 f.), zusammen 7+390+40 = 437 Tage. Da aber 1 Jahr und 2 Monate

nur = 354+30+29 = 413 Tage sind, und selbst ein Sonnenjahr und 2 Monate

nur 426 Tage gäben, so lassen sich diese Daten des Ez. nur erklären, wenn

das betr. Jahr ein Schaltjahr war, welches 384 Tage hat.
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Andere Differenzen zwischen PC.

und den anderen Gesetzen.

Die anderen speciellen Differenzen zwischen PC und den

anderen Quellen betreffs der Festtagsgesetze schwinden ebenfalls

nach reiflicher Erwägung. Wir wollen nur die scheinbar gravi-

rendsten besprechen:

a) In Deut. 16, 4; 8, ebenso wie in Ez. 45, 21 gelte das

Pesach als erster Tag der Osterwoche, während in PC Pesach am
14. des Monats ist, die Festwoche aber mit dem 15. beginnt (W.

Gesch. S. 107 u. 110). — Diese Behauptung beruht auf falscher

Auffassung der betreffenden Stellen.

Ueber Ez. 45,21 ist bereits oben S. 42 f. das Nöthige erörtert.

Was aber das Deut, betrifft, so haben die Worte: „es soll von dem
Fleische, das du am Abend am ersten Tage opferst, nicht bis

zum Morgen übrig bleiben" (Deut. 16, 4) Wellh. zu der Annahme
verleitet, „der erste Festtag sei eben der Tag, an dessen Abend das

Passah fällt". Doch diese Annahme ist entschieden falsch; DV3 2"ijn

ptWYt ist der Abend vor dem ersten Tage ; denn nach Sonnen-

untergang ist im Deut. (24, 15) der Tag bereits zu Ende, und der

Abend gehört zum folgenden Tage. Würde das Pesach erst am
Abend nach dem ersten Festtage gegessen werden, so könnte in

v. 3 nicht geboten werden: „Sieben Tage sollst du darauf (vby)

Mazzot essen", da auf das Pesach nur sechs Mazzot-Festtage folgten.

Unsere Erklärung erhält ausserdem einen unwiderleglichen Beweis

aus Exod. 13, 3—6, einer Stelle, die nach Welln. (J. f. D. Th. 1876,

S. 544) dem Deuteronomisten angehören soll und die jedenfalls

nicht in crassem Widerspruch mit dem Deut, sich befinden darf.

Dort sagt Mose zum Volke: „Gedenket dieses Tages, an dem ihr

aus MizraTm gezogen; . . . heute zieht ihr aus; . . . sieben Tage

sollst du Mazzot essen
!

" Mose spricht da zum Volke offenbar am
Tage nach der Nacht des Auszuges (Exod. 12, 42)

1

); es ist dem-

nach der Tag nach der Nacht des Auszuges der erste Tag der

Festwoche. Nun wird aber nach Deut. 16, 1 und 6 das Pesach in

der Nacht des Auszuges gegessen, folglich ist der erste Tag der

*) Dass der Auszug nach Num. 33, 3 am Morgen stattfand, widerspricht

dieser Stelle nicht, da hier, sowie im Deut., die Schrift die Plage der Erstgeburt

und die Erlaubnis zum Auszuge (Exod. 12, 31) schon als den Beginn des Aus-

zuges betrachtet, obgleich der eigentliche Exodus natürlicher Weise erst am
Morgen erfolgt war.
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Festwoche der Tag nach dem Pesach-Abend. — Wenn aber Wellh.

noch Deut. 16, 8 herbeizieht, woraus hervorgehen soll, dass auf das

Pesach nur noch sechs Festtage folgen; so muss wieder auf Exod.

13, 6 als den besten Commentar zu dieser Stelle hingewiesen wer-

den. Dort heisst es: „Sieben 1
) Tage sollst du Mazzot essen, und

am siebenten Tage ist ein Chag dem Herren." Diese Stelle hat

das Dt. modificirt in: „Sechs Tage sollst du Mazzot essen, und

am siebenten Tage ist Azeret dem Herren." Der Sinn ist der-

selbe (vgl. weiter); es will sagen: Nachdem du sechs Tage Mazzot

gegessen, halte am siebenten Azereth. Selbstverständlich wird an

diesem Tage ebenfalls Mazza gegessen, wie bereits in v. 3 ge-

boten wurde 2
).

b) Nach PC muss auch der siebente Tag des Pesach als Miqra

qodesch in Jerusalem gefeiert werden und sind die nicht ganz in

der Nähe wohnenden Wallfahrer gezwungen, die ganze Woche dort

zuzubringen, während Dt. am Morgen nach dem Passah die Heim-

reise gestattet (W. Gesch. S. 108). — Aber PC kann doch mit

Miqra qodesch nicht die Feier in Jerusalem geboten haben, da doch

nach ihm in Lev. 23, 3 jeder Sabbat ein Miqra qodesch ist
3
). Auch

am Neujahrs- und Versöhnungstage ist Miqra qodesch, ohne dass es

geboten ist, in Jerusalem zu erscheinen. Wie könnte auch in

Lev. 23 gefordert werden, bis zum 7. Mazzot-Festtage in Jerusalem

zu verweilen, da eben das. v. lOf. angeordnet wird, vorher die

Ernte zu beginnen? 4
) Endlich wird man bei näherer Betrachtung

finden, dass PC gerade wie Dt. einen Unterschied macht zwischen

der Pesach-Festwoche und der Sukkot-Festwoche. Während bei

letzterer gesagt wird: „Ein Chag der Laubhütten ist 7 Tage dem

Herrn" (Lev. 23, 34), „ihr sollt feiern einen Chag dem Herrn sieben

Tage" (Lev. 23,39; 41, Num. 29,12), heisst es beim Mazzot-

feste nur: „Am löten .... ist ein Chag der Mazzot, sieben T

>) Wenn hier LXX und Samaritaner „sechs" lesen, so ist leicht einzusehen,

dass dies eine Correctur nach Dt. 16, 8 ist.

.

2
) In meinem Comment. zu Lev. 23 in der Abhandlung über Omer und

Wochenfest befindet sich dfe Erklärung, dass ipas in Deut. 16, 7 der 16. Nissan

ist. Doch sei hier von dieser nicht ganz sichern Erklärung abgesehen. Indessen

sei bemerkt, dass die Heimreise auch am 15., als am Feiertage, gestattet werden

konnte (vgl. Tosafot in Chagiga 17 b).

s
) Vgl. oben S. 9 die Note gegen Kuenen.

4
) Denn dass dort vom 2. Mazzot-Festtage die Rede ist, wird in m.

Comment. zu Lev. 23 klar bewiesen. Und selbst nach den Karäern lallt der

Erntetag zumeist mitten in das Fest.
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soll man Mazzot essen" (Lev. 23,6; Nnm. 28,17), wonach man

zwar 7 Tage Mazza essen soll, als Chag aber nur der erste Tag

gefeiert wird. Dies sagt noch deutlicher Exod. 12, 14: „Dieser

Tag (der erste Festtag) sei euch zum Andenken und feiert ihn als

Chag dem Herren". In der präcisen Gesetzessprache des PC wird

also beim Pesachfeste nur der erste Tag Chag genannt, während beim

Sukkotfeste alle 7 Tage als Chag bezeichnet werden. Dies lässl

sich nur daraus erklären, dass der PC ebenso wie Dt. 1
) am Pesach

nur einen Tag, am Sukkot aber die ganzen sieben Tage die An-

wesenheit beim Heiligthum fordert.

Allerdings muss in der gewöhnlichen Volkssprache der Aus-

druck eine weitere Bedeutung gehabt haben. Es wird ausserhalb

des PC zur Bezeichnung eines jeden Freudenfestes gebraucht 2
). So

sagen Mose und Aaron (Exod. 10,9): „Wir haben einen Chag des

Herrn. Ein anderes Mal spricht Aaron (Exod. 22,5): „Morgen ist

ein Chag des Herren". Daher kann der 7. Pesachtag, der im Dt.

16, 8 Azeret heisst, von Mose in seiner Ansprache an das Volk

(Exod. 13, 6) Chag genannt werden 3
). In den Priester-Gesetzen (PC)

dagegen ist Chag ein Terminus, der nur für die WaUfahrtsfeste

gebraucht wird.

c) Die Festgesetzgebung des PC ist dadurch besonders ver-

schieden von der der anderen Quellen, dass 1) während das Hütten-

fest nach Dt. (16,13), ebenso wie nach den BB. der Kön. (1,8;

66) und Ez. 45, 25, nur 7 Tage dauert, im PC noch ein achter

Tag zugelegt wurde, wie in der Chronik (II, 7, 9); und 2) im PC
zwei neue Feste, die sonst nicht erwähnt sind, vorkommen, nämlich

Neujahr am 1. des 7. Monats und der grosse Versöhnungstag am
10. desselben Monats (W. Gesch. S. 108 f. und 111). — Diese Er-

') Hiermit ist natürlich nicht gesagt, dass der PC das Dt. voraussetzt;

vielmehr ist die betreffende Bestimmung im PC selbst (Lev. 23, 9 ff.) deutlich

genug enthalten. Wenn die moderne Kritik die letztere Stelle dem H zueignet

und dem Pg abspricht; so findet sie in vorliegendem Momente, das die Einheit

von Lev. 23, 1—8 mit vv. 9—22 beweist, ebenfalls eine Gegeninstanz.

2
) Mitunter heisst in auch das Festopfer, vgl. z. B. Exod. 23, 18; Mal.

2.3; Ps. 118,27.
3
) Vielleicht wird dort mit Rücksicht auf den in der Wüste zu feiernden

Chag (Exod. 5, 1; 10, 9) der 7. Pesachtag so genannt, und es mag wohl jene

Feier am 7. Tag des Auszuges in Wirklichkeit stattgefunden haben, obgleich in

der Schrift darüber nichts bedeutet wird. Nach Mechilta zu Exod. 13, 6 bedeutet

in das. „Festopfer", und wird dort auch für den 7. Pesachtag ein Festopfer

'"nun) erforderlich gemacht.
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scheinungen würden nur dann etwas beweisen, wenn im PC die

drei Feiertage: der 8. des Hüttenfestes (Azeret), Neujahr und Ver-

söhnungstag den anderen drei Festen: Pesach, Schabuot und Suk-

kot gleichgestellt wären. Dies ist aber nicht der Fall. Die letzteren

drei Feste sind Chaggim, Wallfahrtsfeste. Bei Pesach wird zwar

nur der erste Tag als Chag hervorgehoben, weil aus Rücksicht auf

die zu beginnende Ernte gestattet wird, nach Darbringung der Pe-

sachopfer (Pesach im engeren und weiteren Sinne: Schafe und

Rinder, deut. 16, 2) die heilige Stadt zu verlassen; aber die letzten

6 Tage bilden doch immerhin nur eine Fortsetzung des ersten

Tages, da die Mazzot, nach welchen das Fest den gewöhnlichen

Namen Chag ha-Mazzot führt, auch an diesen Tagen gegessen werden.

Das zweite Fest hat wegen der in Lev. 23, Off. enthaltenen Vor-

schrift den Namen Chag ha-Schabuot erhalten, was in Num. 28, 26

(DDVnjntfn) als bekannt vorausgesetzt wird, und dass es als Chag

betrachtet wird, beweisen die dabei vorgeschriebenen Opfer (vgl.

w. unten). Beim Sukkotfeste werden wiederholt alle 7 Tage als

Chag erklärt. Dagegen wird so deutlich wie möglich dem 8.

Azeret 1
), Neujahr und Versöhnungstag der Charakter eines Freuden-

festes (Chag) abgesprochen. Azeret wird jedes Mal von dem vor-

angehenden Feste geschieden, sowohl im Hauptgesetze Lev. 23,

wo zuerst v. 34 nur von einem siebentägigen Feste die Rede ist,

und ebenso im Nachtrag die Riten des Feststrausses und des

Hüttenwohnens nur für die ersten 7 Tage vorgeschrieben sind

(vv. 40, 42); als auch in Num. 29, wo nur in den ersten 7 Tagen

in absteigender Progression 13—7 Stiere, in Summa 70 Stiere, ge-

opfert werden, während Azeret von diesem Opfersysteme ausge-

schlossen ist. Neujahr und Versöhnungstag galten unstreitig nicht

als Wallfahrtsfeste. — Den Unterschied zwischen Pesach, Schabuot,

Sukkot einerseits und Azeret, Neujahr und Versöhnungstag anderer-

seits zeigt am deutlichsten die Festopfer-Ordnung in Num. 28—29.

Die Anzahl der speciell für das Fest (als paD») zu opfernden Stiere

bietet den richtigsten Gradmesser für die Festesfreude. Da ist nun

x
) Jerusch. Nedarim Anf. Abschn. V (citirt im p zu H. 49 a) meint, dass

zwar din '33 ]wbi auch Azeret ;n genannt wird, doch nicht tr\pv |WM. Die

späteren Decisoren (cit. im rmti-n njw zu n"« 668) suchen zu beweisen, dass

Az. auch .in sei, um die Gebetformel rmyn Jn zu rechtfertigen. Doch hat dies

bei dem einfachen Schriftsinne nichts zu bedeuten. Heidenheim im «mrin bringt

eine LA. ntn jnn m'sy WD»n, wonach der 8. Tag als Az. des an (d. h. dei

Hüttenfestes) bezeichnet wird.
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Sukkot das höchste Freudenfest, an dem 13— 7 Farren täglich ge-

opfert werden. Darauf folgen Pesach und Schabuot, an denen

täglich 2 Farren als Festopfer dargebracht werden. (Die in Lev.

23, 18 f. enthaltenen Opfer sind keine Festopfer, sondern Begleit-

opfer der Erstlingsbrote ; ürhn by ; vgl. m. Comment. das.). Dagegen

ist bei den Festopfern am Azeret, Neujahr und Versöhnungstag nur

ein Stier jedes Mal vorgeschrieben. Da nun diese Feste keine

Freuden- und Wallfahrtsfeste sind, so handelt das Deut, nicht von

ihnen, ebenso wie es, sowie das Bundesgesetz in Exod., vom Neu-

mondsfest gänzlich schweigt, wiewohl dessen Feier schon in den

ältesten Zeiten bezeugt ist
1
). Ja sogar vom Sabbat ist im eigent-

lichen Deut. (c. 12— 26) keine Rede, weil nur die Freuden- und

Wallfahrtsfeste (Chaggim), an denen man nach dem auserwählten

Orte zog, um sich vor Gott zu freuen, hauptsächlich nur wegen

der dabei einzuschärfenden Einheit des Heiligthums vom Deut, er-

wähnt werden. —
Nun begreifen wir auch leicht, warum Salomo das zur Freude

versammelte Volk am 8. Azeret-Tage entliess (1. Kön. 8, 66), da

dieser nur zur stillen Ruhe bestimmt war 2
). Aus dem Schweigen

J
) Mit Recht beweist Dillm. (EL 8 S. 635) aus dem Stillschweigen von IE

u. Dt. über das Neumondsfest, dass diese Gesetzbücher in Bezug auf die Fest-

gesetze unvollständig und nur PC hierin verlässlich- ist. Nowack, hebr. Arch. II

S. 139 ff. (nach Wellh. p
2 118) meint, dass es einestheils bewusste Absicht gewesen

ist, welche die Neumondsfeier wegen allerlei heidnischen Aberglauben, der sich

daran ansetzte, verdrängt hat; andererseits wohl auch das unwillkürliche Ueber-

gewicht des Sabbats daran schuld gewesen sei, zufolge dessen dieser seine

eigenen Wege ging und in regelmässigen siebentägigen Interwallen weiterge-

rechnet wurde, unbekümmert um den Neumond, mit dem er nun collidirte, statt

wie früher durch ihn gestützt zu werden. — Nun beruht letztere Erklärung auf

die unbegründete, alle Zeugnisse verwerfende Annahme, dass der Ursprung des

Sabbats in den 4 Mondphasen zu suchen sei. Da aber die 4 Mondphasen zu-

sammen mehr als 29
'/t Tage ausmachen, so müsste man in jedem Monat den

Sabbat um 1 oder 2 Tage vorgerückt haben; von einem solchen Sabbat ist

aber in keiner Quelle auch nur eine Andeutung zu finden. Was aber die erste

Ansicht betrifft, so ist sie ebenfalls unhaltbar. Denn abgesehen davon, dass

nirgends ein Anhaltspunkt dafür zu finden ist, dass mit dem Neumondsfeste

irgend welcher heidnischer Aberglauben verbunden war, ist es unmöglich anzu-

nehmen, dass eine theokratische Richtung die Neumondsfeier verdrängen wollte,

da ia gerade der Neumondstag dazu benutzt wurde, um die Belehrung der

Propheten zu vernehmen (2. Kön. 4, 23).

2
) Die talm. Tradition aber zieht Azeret mit in die Freude des Hütten-

festes (res. 71a), und dies hat die Stelle 2. C'hron. 7, 9 f. zur Aenderung ver-

anlasst, die Talm. Moed k. 9 a mit 1. Kön. 8,66 auszugleichen sucht. — Indessen
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des Ezechiel ist gar nichts zu schliessen, denn dieser erwähnt auch
Schabuot nicht (s. oben S. 42 f.). — Zu merken ist noch, dass <lir>

Propheten, wenn sie von tnn und d^jhö sprechen (Ilosea 2, 11;

Ez. 46, 11) sehr wahrscheinlich unter ersteren die drei grossen

Wallfahrtsfeste, unter letzteren aber Azeret, Neujahr und Versöhnungs-

tag verstanden haben, vgl. m. Conunent. zu Lev. 16: „Ueber das

Alter des Versöhnungstages".

d) In der Königszeit sei der Jahreswecnsel auf den Herbst

gefallen, das Herbstfest bezeichnete den Abschluss des Jahres und

der Feste (Exod. 23, 16; 34,22); im PC dagegen ist das bürger-
liche Neujahr auf den Frühling verlegt, nur das kirchliche Neujahr,

der Jörn Therua, fällt auf den Neumond des Herbstes, wobei aber

Laubhütten nachher zu stehen kommt. Mit dem Gebrauch der

Frühlingsära soll die Bezeichnung der Monate durch Zahlen, statt

durch althebräische Namen (Abib, Siw, Bul, Ethanim) zusammen-

fallen. Das kirchliche Neujahr scheine auch zuerst am 10. Tischri

gefeiert (Ez. 40, 1) und erst später auf den ersten des 7. Monats

verlegt worden zu sein (W. Gesch. S. 111 ff.). — Gegen diese Be-

hauptung seien folgende Bemerkungen vorgebracht:

Die Frühlingsära war schon in der ältesten Zeit gebräuchlich,

wie 2. Sam. 11, 1; 1. Kön. 20,22; 26; Joe! 2,23 zu ersehen ist 1
).

— Exod. 23, 16 will nicht das Herbstfest vor den Abschluss des

Jahres setzen, sondern der Ausdruck „der Ausgang des Jahres",

ebenso wie „der Umlauf des Jahres" (Exod. 34, 22) bezeichnet auch

den Beginn des neuen Jahres, der an den Ausgang des alten grenzt

(vgl. 2. Chron. 24, 23 mit 2. Sam. 11, 1). Nach dem Sonnenjahr

muss die Peschitto in 2. Chron. 7, 10 die LA.: tji n'jn«n rwS TOJ? nvans\ vor

sich gehabt haben, denn \äls bedeutet im Syr. den 15. Tag des Monats, wie

Pesch. zu 1. Kön. 12, 32 f. beweist. (Was Michaelis in Castelli Lex. Syr. s. v.

«03 bemerkt, ist entschieden falsch). Hiernach mag das Einweihungsfest am

1. Ethanim begonnen haben; Sukkot war am 8., was nach oben S. 102 f. leicht

erklärlich ist. Es würde dann die Angabe in der Chron. mit dem B. d. Kön.

übereinstimmen.
!
) Näheres über den Anfang des Jahres ist in m Comment. zu Lev. 23

zu finden. — Mit Recht bemerkt Dillmann (Sitz.-Ber. der Akad. von B. 1881

S. 924 f.): „Die Thatsache, dass alle Festgesetze vom Passah-Mazzot-Fest aus-

gehen und mit dem Laubhüttenfest schliessen, weiche gewöhnlich in ihrer Be-

deutung nicht gewürdigt wird, spricht deutlich. . . . Hätten die Priester nur eine

mit dem Herbstgleichemonat beginnende Jahresonlnung gekannt, so hätten sie

ihre Festcataloge mit dem Hütteufest begonnen." — Als Beweis kann Josephus

dienen, dessen Festcatalog (ant. III 10, 2) mit den Herbstfesten beginnt, weil zu

seiner Zeit der erste Tischri als der eigentliche njtrn vh"\ galt.



— 110 —

gerechnet war übrigens der 1. Ethanim der HerbstJahresanfang 1

).

Nun konnte nach dem oben S. 103 Erörterten der erste Tag des

Ilorbstfestes auf jeden Tag von 5 Tagen vor dem 1. Ethanim bis

zum 25. Ethanim fallen. Die allgemeine Bezeichnung: „beim Umlauf

des Jahres" ist demnach gerechtfertigt. Nach Wellh. dagegen

müsste der 1. Bul der Jahresanfang gewesen sein, da Sukkot im

Ethanim war (1. Kön. 8, 2); der Abib wäre dann der 6. Monat nach

Jahresanfang. Es ist aber gewiss angemessener, das Jahr mit dem
Aoi|uinoctium (1. Ethanim) zu beginnen und das Pesachfest in den

7. Monat des Jahres zu setzen 2
).
—

Dass in alter Zeit die Monate mit Namen und nicht mit

Ordnungszahlen bezeichnet wurden, ist eine ganz unbegründete An-

nahme. Die Namen befinden sich blos beim salomonischen Tempelbau

(1. Kön. 6,1; 8,2). Im Pent. kommt nur beim Pesachfeste der

Name Abib vor. Es hat die Kritik alle übrigen genauen Daten

des Pent. dem PC zugewiesen. Nun wird noch dazu bei keinem

einzigen dieser Monatsnamen ein Tagesdatum angegeben, woraus

zu schliessen, dass diese Namen nur da gebraucht wurden, wo blos

im Allgemeinen die Jahreszeit des Factums bestimmt werden sollte

(oben S. 102). Joel, über dessen Zeit allerdings die Ansichten weit

auseinandergehen, bezeichnet übrigens (2, 23) den ersten Monat mit

der Ordnungszahl. —
Die Annahme, dass man das Jahr mit dem 10. eines Monats

angefangen habe, wird niemand trotz Ez. 40, 1 glaubhaft finden.

Wenn nach der Schule Hillels (Mischna R. ha-Schanah 1, 1) der

15. Schebat „Rosch-Schanah für die Bäume" ist, so hat diese

für gewisse gesetzliche Bestimmungen festgesetzte Zeit weder

mit der bürgerlichen noch mit der kirchlichen Jahresrechnung

etwas zu thun, und es ist unbegreiflich, wie Wellh. (Jahrbb.

f. d. Th. 1877 S. 437) sich darauf berufen konnte! Das rDtWl OTTI

in Ez. 40, 1 ist entweder mit den LXX das. als „der erste Mo-

nat des Jahres" zu erklären, oder es ist mit dem Talmud (Arachin

') Dieser Jahresanfang war in mehrfacher Beziehung der rucn vxi y.ax

ll<>yr\v (vgl. m. Comment. 1. c). „Für den Landbauer geht sein Jahr natur-

gemäss mit der Ableerung der Felder und Gärten zu Ende und beginnt mit der

Ackerbestellung und Aussaat das neue" (Dillm. in Sitzungsher. der Berl. Akad.

1881 S. 715).

-) Dieser Einwurf trifft in noch stärkerem Grade die Hypothese Nowack's

(Arch. 11 152), wonach die Feier des Herbstfestes nicht bestimmt rixirt gewesen

sei und im nördlichen Reiche mit seinem rauheren Klima das Erntefest später

i.Jlen musste, Jerobeam also (2. Kön. 12, 32) gar keine Neuerung gemacht hätte

!
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12a) anzunehmen, es sei jenes Jahr ein Job eljähr gewesen, das am
10. Tischri beginnt (nach Lev. 25, 9). S. m. Comm. zu Lev. 16.

e) Nach Exod. 23, lOf. sei nur geboten, in jedem siebenten

Jahre die Ernte preiszugeben; das siebente Jahr sei dort ferner

nur ein relativer Termin. Im Deut. 15, lff. sei zwar von einem
absoluten Termin die Rede, aber nur in Bezug auf Erfassung der

Schulden. Erst im PC ist ein absolutes Sabbatjahr für den Acker
angeordnet. Das Sabbatjahr ist ähnlich dem Sabbattage 2

)
(Wellh.

.Gesch. S. 119— 1*21). — Doch muss jeder Unbefangene zugeben,

dass Lev. 25, 1—7 die einzig richtige Erklärung zu Exod. 23,

10—11 gibt. Dass hier nra^ffl in v. 11 ein absolutes siebentes

Jahr meint, geht unzweideutig aus dem folgenden v. (12) hervor,

wo vom absoluten siebenten Tage die Rede ist. Deut. 15, 1 hat

auch zugestandenermassen unser Gesetz so erklärt. Aber; Deut,

denkt nicht im entferntesten daran, das Sabbatjahr abzuschaffen

und in ein Schulderlassungsjahr umzuwandeln. Im Gegentheil, die

Schulderlassung beruht gerade auf der Ackerrast. Weil der Arnie

im 7. Jahre nichts säet und keine rechte Ernte hat, sollen ihm

am Ende dieses Jahres die Schulden erlassen werden (s. oben

S. 46). Das deuteronomische Gesetz vom Armenzehnten in jedem

3. Jahre (Deut. 14,28) setzt ebenfalls das Sabbatjahr voraus; denn

nur dann sind in jedem Cyklus von 7 Jahren 2 Armenzehntjahre

das 3. und 6., und ein Sabbatjahr, in welchem gar kein Zehnt ge-

geben wird. Wäre aber das 7. Jahr blos ein Schulderlass-Jahr,

ohne Sabbat für den Acker; so würden nach dem Deut, zweierlei

Zeiteintheilungen nöthig sein: eine in Cyklen von 3 Jahren wegen

des Armenzehnten, und eine andere in solche von 7 Jahren wegen

der Schulderlassung.

Ferner ist in Exod. 23 auch die Feldarbeit im 7. Jahre ver-

boten; sonst hätte in v. 10 vom Säen (jnin) gar nicht gesprochen

werden sollen. Sodann hätte nicht gesagt werden sollen: „sechs

Jahre sollst du dein Feld besäen"; im Gegentheil bedürfte es des

x
) Auch beim Sabbattage will Wellh. zwischen PC und den anderen Ge-

setzen den Unterschied finden, dass nach letzteren der Sabbat hauptsächlich ein

„ruhen lassen der Knechte und des Viehes", während PC das strenge Ruhen

den Herren gebietet. — Darauf einzugehen können wir uns ersparen, da nicht

nur Arnos 8, 6 ausdrücklich dagegen spricht, sondern auch im Dekaloge Exod.

20, 8—10 der Sabbat deutlich, ganz wie im PC, als ein heiliger Tag (vtnpb)

erklärt wird, an dem „du, dein Sohn und deine Tochter" keinerlei Arbeit

(rDK'jO hl) verrichten dürfet.
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Gebotes, im siebenten Jahre zu säen; denn wer würde sonst im

7. Jahre säen, da er die Ernte nicht einheimsen darf? Endlich

zeigt das daneben stehende Gebot vom Sabbattage, dass man auch

im 7. Jahre ruhen muss. Es ist also Lev. 25, 1—7 die richtige

Erklärung zu Exod. 23,10—11.

f) Ferner meint Wellh. (Gesch. S. 121— 123), das Jobeljahr

des PC sei eine ganz neue, früher nicht gekannte Einrichtung. Die

Knechte wurden zuerst im 7. Jahre des Dienstes freigelassen, ver-

muthlich sei dann aus dem relativen ein fixes siebentes Jahr geworden.

Jeremia (34, 14 f.) gebraucht den Namen T/n, welchen Lev. 25, 10

das Jobel trägt, vom siebenten Jahr, und dies sei auch für Ez.

46, 17 entscheidend. — Dies ist falsch! Jeremia kann an ein fixes

siebentes Jahr nicht gedacht haben, da er deutlich sagt (34, 14):

„Er soll dir dienen sechs Jahre, dann entlasse ihn frei von dir."

Jeremia spricht auch nicht von einem imn nitf (einem Freiheits-

jahre), sondern nur vom Zurufen der „Freiheit". „Ein Freiheitsjahr
a

kann das siebente nicht genannt werden, weil es kein fixes ist.

Ez. 46, 17 kann daher nur das Jobeljahr meinen. Man vgl. noch

m. Pent. Comm. zu Lev. 16: „Ueber das Alter des Versöhnungstages."

Ueber die Festgesetze des Pent.'s ist im Allgemeinen zu be-

merken, dass wir nur im PC eine vollständige Angabe aller Feste

finden. An anderen Stellen werden nur aus gewissen Gründen

einige derselben genannt. Beweis dessen ist, dass vom Neumond
nur im PC gesprochen wird. In den historischen Büchern ist es

reiner Zufall, wenn ein Fest erwähnt wird. Das Schabuotfest wird

(ausser 2. Chron. 8, 13) gar nicht genannt. Das Herbstfest wird

erwähnt, weil zufällig die Einweihung des salomonischen Tempels

um diese Zeit stattgefunden. — Unmöglich aber ist es zu glauben,

man habe im Exile oder nach dem Exile ganz neue bisher nicht ge-

ahnte Festtage eingeführt und noch dazu behauptet, Gott habe diese

durch Mose in der Wüste befohlen. Dies ist ebenso wenig denkar,

wie dass es jemand in den Sinn gekommen wäre, die 4 Fasttage

(Zacharia 8, 19) in die Thora zu setzen.

Die Priester und Leviten.

a) Ezechiel und die Leviten.

Das Verhältnis der Leviten, der niederen Priesterschaft, zu

den höheren Priestern, wie es im PC, besonders im Buche Numeri,

erscheint, soll nach Wellh. zunächst entschieden beweisen, dass
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dieser Gesetzescodex zur Zeit des Propheten Ezechiel nicht vor-

handen gewesen sei. Nach Ez. 44, 6—16 sollen im Tempel des

neuen Jerusalems die Leviten nicht mehr, wie bisher, Priester, son-

dern nur Tempeldiener sein. Diese Degradation trifft sie zur Strafe

dafür, dass sie beim Cultus der Höhen fungirt haben. Nur die

Priester, die Leviten, die Söhne Zadoq's dürfen im neuen Heilig-

thum priesterliche Dienste verrichten, weil sie stets dem Herren

treu geblieben. Im PC dagegen sind die Leviten ursprünglich da-

zu bestimmt, die niederen Tempeldienste zu ve?'richten, und es war

eine bodenlose Anmassung von Qorach und seiner Rotte, das Priester-

thum sich aneignen zu wollen. „Der Unterschied zwischen Priester

und Levit, den Ezechiel als Neuerung einführt und rechtfertigt, be-

steht nach dem Priestercodex seit ewigen Zeiten, was dort als An-

fang erscheint, ist hier seit Mose immer so gewesen, ein Gegebenes,

nichts Gemachtes oder Gewordenes", (Wellh. Prol. 4 199 ff.).

Nachdem aber oben S. 24 ff. bis zur Evidenz bewiesen worden

ist, dass dem Propheten Ez. der PC vorgelegen hat und dass er

ihn unzählige Male wörtlich citirt ; so ist das Argument aus Ez. 44

hinfällig 1

), und es ergibt sich für Jeden die Notwendigkeit, die

angeführte Stelle so aufzufassen, dass dadurch das Alter der levi-

tischen Gesetzgebung nicht in Frage gestellt wird. In der That

wurde diese auch von den früheren Forschern bis Graf anders er-

klärt, und es wurden aus derselben ganz andere Folgerungen ge-

zogen. Riehm (Gesetzg. Mosis im Lande Moab) meint, diese Stelle

des Ez. spreche dafür, dass die Leviten längere Zeit priesterliche

Geschäfte verrichtet haben, indem im Laufe der Zeiten ursprünglich

priesterliche Befugnisse auf die Leviten übergegangen waren. Auch

Ewald (Alterth. 2 S. 329) bemerkt: In den späteren Zeiten des

Reiches Juda scheint ein Versuch gemacht zu sein, die einfachen

Leviten sogar den Oberpriestern gleichzustellen: sonst würde Hezekiel

nicht so eifrig auf das Einhalten der alten Schranken zwischen den

zwei Hälften des Priesterstandes dringen. — Allerdings ist die Auf-

fassung der Ez.-Stelle von Ewald und Riehm von den Neuern auf-

gegeben, weil Ez. nicht die alten Schranken zwischen den Leviten

und Priestern wiederherstellen zu wollen scheint, vielmehr aus jener

Stelle hervorgeht, dass Ez. den Bamot-Priestern die priesterlichen

Befugnisse entziehen und ihnen nur noch untergeordnete Priester-

J
) Dass auch der Prophet in Jes. 66, 21 (whh nwa 1

? np« dhd bji), auf den

sicherlich Ez. keinen Einfluss ausgeübt, die eigentlichen Leviten als die niederen

Geistlichen des PC kennt, hat Bredenkamp, Ges. u. Pr. S. 186 ft'. gezeigt.
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dienste einräumen will 1
). Es sind das aber dieselben mann "nr,

denen schon 48 Jahre vorher im Jahr 620 unter Josia die Priester-

rechte entzogen worden waren (2. Kön. 23,9). Ez. nennt dieselben

deshalb nicht mehr tfJTD, sondern nur n^h (44, 10), während er vor-

her, bevor er noch ihre Sünden aufzuzählen im Begriffe wTar (40, 45),

sie noch rfsn mötfö *TDW WSia nannte. Diese Degradation der Bainot-

Priester war also schon vor Ez. erfolgt; denn Ez. setzt den Unter-

schied zwischen diesen Priestern und den treu gebliebenen Söhnen

Zadoq's schon voraus, bevor er noch von der Degradirung der

ersteren spricht (vgl. 40, 45f.; 42, 13; 43, 19; 24 ; 27). Allerdings

erzählt Ez. auch, dass man Fremde, Unbeschnittene zum Dienst

zugelassen habe ; er bezeichnet dies aber als eine royin, die im neuen

Heiligthum nicht geduldet werden solle (44, 6 ff.); vgl. noch Breden-

kamp, Ges. u. Proph. S. 188 ff.

Gegen obige von mehreren Gegnern der Graf-Wellhausenschen

Hypothese ausgesprochene Erklärung der Ezechielschen Stelle, wo-

nach Ez. nicht erst den Levitenstand geschaffen, wendet sich Kuenen

Einl. § 15 Note 15 (S. 282) mit folgenden Worten: „Wenn man

behaupten will, der Prophet habe einen Theil der Nachkommen
Aarons von dem Priesteramt ausgeschlossen, als er in dem neuen

Tempel nur die Zadokiten als Priester zuliess, so weise ich darauf

hin, dass er Aaron überhaupt nicht nennt; er stellt die Söhne Za-

doks überhaupt dem Rest der Leviten gegenüber; er sagt nicht,

dass die von ihm degradirten fortan auf einer Stufe mit den nicht

von Aaron abstammenden Leviten stehen sollen, was er hätte sagen

müssen, wenn ihm derartige Leviten bekannt gewesen wären."— So-

weit Kuenen. Die Antwort auf diesen Einwand findet man leicht,

wenn man aufmerksam den Ez. liest und zu dem Ergebnis gelangt,

dass Ez. den degradirten Priestern keineswegs diejenigen Ver-

richtungen zuweist, die im PC den Leviten zukommen. Wir haben

bereits oben S. 74 dargethan, dass der PC von den Funktionen,

die nach Ez. den Leviten obliegen, nichts weiss. Speciell weiss

der PC nichts von der Vorschrift des Ez. (44, 11), dass die Leviten

Ganzopfer und Mahlopfer für das Volk schlachten, dass sie die

.Mahlopfer kochen .(46, 24), wozu nach der Chronik auch das Backen

der Speiseopfer gehörte (1. Chron. 9, 31 f.; 23, 29).
2
) Das einzige

') Ez. hat demnach keinen Levitenstand erst geschaßen, sondern nur

einem Theil der früheren aaronitischen Priesterschaft ihr Priesterrecht entzogen,

wie man dies später den Priestern des Oniastempels entzog (Menachot 109a).

2
) Nach Ez. 46, 20 hatten die Opferpriester das Backen der nmo zu be-
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Geschäft, das die Leviten des Ezechiel mit den Leviten des PC
gemein haben, ist vielleicht dasjenige, welches Ez. mit den Worten:
n-an *W b* nnpo dwo "Bhppa rrn (Sie sollen in meinem Heiligthum

Diener sein, als Wachen an den Thoren des Tempels) bezeichnet.

Diese Leviten werden aber in Ez. 40, 45 rwn moB'o neiB> MD ge-

nannt, und ihre Zelle war in der Nähe der Zelle der eigentlichen

Priester. Man könnte demnach zweifeln, ob in dem Wachdienste,

den Ez. den degradirten Priestern zuweist, der Dienst der späteren

mjw, der levitischen Pförtner, zu verstehen ist, oder ob nicht viel-

mehr damit ein Wachdienst gemeint ist, den später nach Mischna

Tamid Auf. u. M. Middot Anf. die Priester im Tempel versahen.

Vielleicht meint Ez., dass ihnen das Amt der Ppn "HOW übertragen

werde, die zwar in 2. Kön. 12, 10 MD genannt werden, dagegen in

2. Chron. 34, 9 als ffiS bezeichnet sind, wahrscheinlich weil die

Chron. alle die Priester, die nicht beim Opferdienst beschäftigt waren,

nur tfh nennt. Wäre aber auch das wzn "njw bn flnpa des Ez. in

demselben Sinne zu nehmen, wie das nr;n ptP» motPö ns reW) in

Num. 1, 53 ; so ist doch immerhin der Schwerpunkt der Thätigkeit

der ezechielschen Bamotpriester-Leviten auf einem anderen Gebiete

zu suchen, als das, welches der PC seinen Leviten anweist, denn

das Schlachten der Opfer, ebenso das Kochen resp. Backen derselben

ist nach dem Pent. Jedem freigestellt. Dies ist die gesetzliche

Theorie: in der Praxis freilich machte es ßich anders. Da nicht

Jeder die Schlacht- und Reinheitsvorschriften kannte und beobachtete,

mussten bestimmte Personen zum Schlachten und Abziehen der

Thieropfer sowohl, wie zum Backen der Speiseopfer verwendet

werden, und dies waren nach den Berichten der BB. der Chron.

und Esra die Priester und Leviten (vgl. Esra 6, 20; 2. Chron. 29, 34;

30, 17; 35, 6). In späterer Zeit mochte man nur den Priestern

die strenge Einhaltung der Beinheitsvorschriften zugetraut und daher

auch nur ihnen das Schlachten der Opfer anvertraut haben. Es

sorgen. In der ersten Zeit des zweiten Tempels und auch später in der Chron.

findet man die Leviten in 3 Klassen eingetheilt : 1) Die beim Opferdieust beschäftigten

Leviten, in Esra und Neh. nrh schlechthin genannt (vgl. z. B. Esra 7, 26). Bei

Jos. XX 9, 6 heissen diese lutovQyovvrts, Liturgen, Gehülfen. 2) Die Sänger,

nmit?D. 3) Die Thorwärter, anyitr (s. Grätz, Gesch. II 2 S. 108f. u. Note 11).

Zur Erklärung des Umstandes, dass diese 3 Klassen bald gemeinsam den Namen

D<v? erhalten (z. B. in Neh. 12,1—26 u. in der Chron.) bald getrennt als 3

Klassen nnyitr, nn*Wö, cnS aufgeführt werden, vgl. Magazin 1890 S. 86 f.
—

Die ezechielschen degradirten Bamotpriester scheinen den ihnen zugewiesenen

Beschäftigungen nach zu der ersten bevorzugteren Klasse gehört zu haben.

8
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wurde daher täglich beim Tamid nur unter den Priestern geloost,

\v«T schlachten solle (M. Tamid '6, 1), und es wurden aus der

Tempelkasse Schriftgelehrte besoldet, damit sie die Priester in den

Schlachtregeln unterweisen (Ketubot 106a; Jer. Schekalim 4, 2).
1
)

Nach dem hier Erörterten ist es klar, dass Ez. nicht hätte

Bagen können, die von ihm degradirten Bamotpriester sollen von

nun ab auf einer Stufe stehen mit den nicht von Aaron abstammenden

Leviten; er musste ihnen vielmehr bestimmte Beschäftigungen zu-

weisen, zu welchen das pentateuchische Gesetz keine besonderen

Personen bestellt hatte.

Aber auch nach der Annahme, dass Ez. es mit wirklichen

Leviten zu thun hat, die sich bei den Bamot zu Priestern gebrauchen

Hessen, darf es nicht auffallen, dass Ez. ihnen das Priesterrecht

nicht auf Grund der pentateuchischen Vorschrift einfach abspricht,

sondern sie wegen ihrer Beihilfe zum Götzendienst verurtheilt. Wir

haben bereits oben (S. 79 ff.) gezeigt, dass die Einheit des lleiligthums,

womit die Ausschliesslichkeit des aaronitischen Priesterthums un-

zertrennlich verbunden war, im PC blos für die Wüste angeordnet

worden; dagegen hätte nach den Anordnungen dieses Gesetzbuches

im heiligen Lande eine Vielheit von Heiligthümern gestattet werden

können, an denen auch Nicht-Aaroniden fungiren könnten. In der

That spricht auch H (Lev. 26,31) von mehreren Heiligthümern.

Auf das Deut, hätte sich Ez. erst recht nicht berufen können, da

dort stets nur von levitischen Priestern die Rede ist. Da nun die

Leviten faktisch im Besitz des Priesterthums waren, so konnte der

Prophet die Ausschliessung nur als Strafe wegen ihres Götzendienstes

über sie verhängen.

Dazu hatte aber Ez. noch einen anderen Grund. Das Be-

dürfnis, seine Zeitgenossen wegen ihrer Sünden zurechtzuweisen,

hat ihn auch an einer anderen Stelle dazu geführt, von den pen-

tateuchischen Angaben scheinbar ganz abzusehen. In c. 20 trägt

Ez. den Aeltesten die Greuelthaten ihrer Ahnen vor und erzählt

daselbst (v. 10— 17): Gott führte die Israeliten aus Aegypten in die

Wüste, gab ihnen seine Gesetze und Rechte, die den Menschen zum

Leben führen, und auch die Sabbate zum Zeichen, dass Gott sie

geheiligt. Aber sie verwarfen alle göttlichen Gebote, und auch die

l»ate entweihten sie, weil ihr Herz den Götzen anhing. Da

]

) Ein anderer Fall, in welchem die Priester keinen Nichtpriester zu einem

Dienste zuliessen, der gesetzlich Jedem gestattet war, ist in M. Joma 6,3 erwähnt.
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sollten sie in der Wüste sämmtlich vernichtet werden, aber um des

göttlichen Namens willen wurden sie wieder verschont und nur damit

bestraft, dass sie nicht selbst in das heilige Land kommen sollten.

So Ez. — Diese Erzählung stimmt nicht nur nicht mit dem PC,

sondern ist auch mit IE und Dt. im Widerspruch, denn nach allen

Quellen ist die Strafe, dass dieses Geschlecht in der Wüste aus-

sterben und nicht ins Land kommen solle, wegen seines Unglaubens

und seiner Widerspenstigkeit, den es bei der Aussendung der

Kundschafter an den Tag gelegt hat, erfolgt. Hat also Ez. auch

IE und Dt. nicht gekannt?! Man sieht hier klar und deutlich, wie

unbedacht es ist, aus einem Widerspruch zwischen dem Pent. und

Ez. auf die ünbekanntschaft des letzteren mit dem ersteren schliessen

zu wollen.

Vielleicht hat Ez. seine Angaben in 20, 10—17 aus verschiedenen

pentateuchischen Erzählungen entnommen. Dass Israel in der Wüste

dem Götzendienste fröhnte, lehrte ihn die Geschichte von der An-

fertigung des goldenen Kalbes (Exod. 32). Die Entweihung des

Sabbats wird in Exod. 16, 27 ff. und Num. 15, 32 ff. berichtet. Wenn

aber der Pent. die Verurtheilung des ersten Geschlechtes zum Aus-

sterben in der Wüste nicht in Folge dieser Sünden eintreten lässt,

so mag Ez. angenommen haben, dass allerdings die in Num. 13

erzählte Widersetzlichkeit gegen Gott das Mass der Sünden voll

machte und das Strafurtheil Gottes herbeiführte, dass aber die vorher

an den Tag gelegte Gesetzesverachtung und die Verehrung des

goldenen Kalbes — Verbrechen, die nach Ez. viel schwerer wiegen,

als jene Widerspenstigkeit — ebenso viel und vielleicht noch mehr

zur Verdammung des Volkes beitrugen. Da nun Ez. diese Verbrechen

noch bei seinen Zeitgenossen im Schwange fand und sie darüber

zurechtweisen wollte, so hebt er hervor, wie schon ihre Väter in

Folge dieser Entartung der Verdammnis anheimgefallen. Dasselbe

Verfahren beobachtet er auch bei den Leviten in c. 44. Er rügt

nicht, dass sie sich widerrechtlich das Priesterthum angemasst —
was ja durch die Geschichte leicht entschuldbar erschiene — er

tadelt sie vielmehr darob, dass sie den Götzendienst gefördert, und

verurtheilt sie, von ihrer bisherigen hohen Stellung in einen niedrigen

Stand versetzt zu werden. Wenn aber Sprache, Augdrucksweise

und ganze Redensarten Ez.'s für Jeden, der sich die erforderliche

Mühe zur Vergleichung nicht verdriessen lässt, bis zur Evidenz die

Bekanntschaft dieses Propheten mit dem PC erweist, so erscheint

der Gegenbeweis aus Ez. 44, namentlich wenn man damit c. 20
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vergleicht, so schwach, dass unsere Erklärung dieser Stelle zu dessen

Willerlegung vollkommen hinreicht. 1

)

Dass nicht erst Ez. den Levitenstand geschaffen hat, dass es

vielmehr schon vor dem Exil Priestergehülfen unter dem Namen

„Leviteir gegeben, beweist der Umstand, dass bei der Rückkehr aus

dem Exile diese Organisation des Priesterstandes, seine Eintheilung

in Priester und Leviten, bereits ausgebildet erscheint, was doch

wohl nicht im Exile vor sich gegangen sein kann. Kuenen (Einl.

s. 282) schreibt hierüber: „In den Verzeichnissen der aus Babylon

zurückgekehrten Exilirten -werden indess neben den Priestern auch

die Leviten aufgeführt (Esra 2, 36—39; 40; Neh. 7, 39—42; 43;

vgl. Esra 8, 15 ff.); geht daraus nicht doch hervor, dass diese beiden

Kategorien bereits vor der Gefangenschaft nebeneinander bestanden

hatten? In derThat, von 620 v.Chr. angab es nach 2. Reg. 23,8 f.

im Tempel auch Leviten, die nicht zu dem Altar J.'s hinauf-

stiegen, d. h. die keine Priester waren. Der Annahme, dass sie

Esr. II und Neh. VII gemeint sind, steht nichts im Wege. Wer

an dem blossen „die Leviten" Anstoss nimmt, möge sich daran

erinnern, dass das Verzeichnis der Zurückgekehrten nicht in seiner ur-

sprünglichen Gestalt auf uns gekommen ist (Godsd. v. Isr. II, 84—89)

und annehmen, dass der Wortlaut desselben in diesem Punkte mit

P 2 in Uebereinstimmung gebracht worden ist .... Nöthig ist indes

diese Hypothese keineswegs; die Bezeichnung „die Leviten" ist

überdies deutlich genug, während ihre geringe Anzahl im Vergleich

mit der der Priester (74 gegen 4289) nicht mit P- stimmt 2
). — So

Kuenen. Die Annahme, dass das Verzeichnis geändert worden ist,

kann ohne Weiteres als eine vollständig unbegründete Hypothese

zurückgewiesen werden. Vielmehr beweist dies Verzeichnis, dass

die Eintheilung der Priesterschaft in „Priester" und „Leviten"

Hingst bestanden hat, — Dafür spricht auch Jer. 33. Dort werden

zuerst ..die levitischen Priester" als Opferpriester aufgeführt (v. 18).

Sodann wird von den DW1 D"^n oder tf&l schlechthin gesprochen

(v. 21—22), und diese werden blos TntPB „Diener" genannt. —
Auch Jes. 66,21 unterscheidet zwischen Priestern und Leviten,

wenn er von den Laien auch nehmen lässt n"hb csin:S „zu Priestern,

') Vgl. noch Baudissin, Gesch. des altisr. Priesterth., über diese Stelle.

-i Diea beweist doch gerade, dass der PC nicht zu jener Zeit entstanden

sein kann (vgl. oben S. 75£). Der Unistand, dass so wenig Leviten u. verhaltaia-

isig viele Priester zurückgekehrt, erklärt sich durch den Wohlstand der

etztereu u. die Armut der erateren (vgl. Magazin 1890 S. 79 u. 240 Note).
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zu Leviten. " Wir wollen aber auf einen weitern Punkt aufmerksam

machen, der bisher noch nicht beachtet worden ist. Nach Wellh.

und seiner Schule sollen die Geschäfte, welche Ez. seinen zu Le-

viten degradirten Bamotpriestern zuweist, vorher im Tempel zu

Jerusalem von heidnischen Hierodulen besorgt worden sein. Darunter

waren doch jedenfalls auch die Nethinim. Nun finden wir aber in

der von Esra verfassten Denkschrift Esra 8, 17—20, dass die Le-

viten im Exile mit den ffWti zusammenwohnten. Ich will kein

Gewicht darauf legen, dass dort von Esra gesagt wird jrw ffWün

ü^bn rrrayb nn^m in; Esra könnte dies nach der Anschauung des

PC geschrieben haben. Allein die Thatsache. dass die nachexi-

lischen Leviten mit den Nethinim im Exil zusammengewohnt, steht

durch diesen Bericht Esra's imbestreitbar fest, und wie aus dem

Berichte hervorgeht, waren die Nethinim den Leviten untergeben.

Nun fragen wir, wie kamen die ehemaligen Landpriester mit den

jerusalemischen Hierodulen im Exil zusammen? Beweist nun das

Zusammenwohnen der e*h und crnj in tfEBa nicht, dass deren Väter

zusammen ins Exil gewandert und dass die CT? ebenso die Unter-

priester der Hauptstadt, wie die D'Wü dort Tempelsklaven waren?

Soll aber seit 620 bereits die Degradation, wie sie Ez. vornimmt,

thatsächtich in Jerusalem vollzogen worden sein; so hätte Ez.

eigentlich offene Thüren eingerannt, und er hätte es besonders nicht

nöthig gehabt, gegen die Verwendung der Hierodulen zur Beihilfe

beim Opferdienst zu eifern, da doch diese bereits zu seiner Zeit

als Untergebene der Leviten die niedrigsten Dienste verrichteten

und die Bamotpriester an ihrer Stelle Gehülfen beim Opferdienst

geworden waren. Wenn aber Ez. auf eine ältere Zeit zurückblickt,

so kann überhaupt aus den Worten dieses Propheten nichts über

die Zeit der Entstehung des Levitenstandes geschlossen werden,

und die ganze Levitenfrage muss nach wie vor aus den Angaben

des Deut.'s und der Bücher der Kon. entschieden werden, nach

denen aber auch die Annahme Riehms und Ewalds, dass die Le-

viten im Laufe der Zeiten sich Priesterrechte verschafft haben, nicht

abgewiesen werden kann.

b) Das Priesterthum Aarons im PC, Dt. u. a. Quellen.

Wir schreiten jetzt zur Prüfung der von Wellh. gegebenen

Darstellung der Geschichte des israelitischen Priesterthums. Zuvor

einige Bemerkungen. W. behauptet, in PC ist Aaron nicht wegen

seiner Zugehörigkeit zu Levi erwählt; er war vielmehr Priester
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Lange, bevor < 1 i
«^ Leviten geheiligt wurden. Genau genommen,

gehören sogar die Leviten gar nicht zum Klerus, sie werden

oichl von <lott berufen, sondern nur von den Kindern Israel

an Stelle der Erstgeborenen als Abgabe an das lleiligthum ge-

widmet. Die Yerwandschaft zwischen Aaron und Levi und dass

gerade dieser Stamm als Lösung der Erstgeborenen dem lleiligthum

abgetreten wird, erscheine fast als zufällig und erkläre sich nur

daraus, dass Levi an Aaron heraufgerankt sei, dessen Priesterthum

durchaus als das Prius gelte (W. Gesch. S. 124). — Diese Be-

hauptung ist ebenso falsch, wie die darauf sich gründende Ansicht

über die Stellung des PC. — Lesen wir nur die Stelle Num. 17,

16 ff., die unstreitig dem PC angehört, und die förmlich zu dem

Zwecke geschrieben zu sein scheint, um gegen die Behauptung

Wellhausens Verwahrung einzulegen. Nachdem sich wegen des

Priesterthums Streit erhoben, sprach Gott zu Mose: „Nimm von den

Israeliten je einen Stab von einem Stamme, von allen Fürsten ihrer

Si,:imme zwölf Stäbe, eines Jeden Namen sollst du schreiben auf

den Stab, und den Namen Aarons sollst du schreiben auf den

Stab Levi's, denn ein Stab gehört dem Haupte ihres Stammes,

—

und lege sie in die Stiftshütte. . . . Und es wird geschehen, der

Mann, den ich erwähle, dessen Stab wird blühen, und so werde

ich beschwichtigen das Murren der Kinder Israel, das sie gegen

euch erheben." Mose legte darauf die Stäbe in die Stiftshütte,

und am anderen Morgen ..siehe da blühte der Stab Aarons vom
Hause Levi's, er hatte Knospen hervorgebracht". Jeder nahm

darauf seinen Stab, und der Stab Aarons wurde als Denkmal in

der Stiftshütte aufbewahrt. • Diese Erzählung steht im PC. nicht

isolirt, dass sie etwa als ein späterer vom Kerne des PC. dissenti-

rendei Zusatz erklärt werden könnte, sondern befindet sich glücklicher

Weise in Verbindung mit den wesentlichen Bestandteilen des

Pg (Q). Denn in c. 20 v. 9 nehmen die Worte: „Mose nahm

den Stab von vor dem Herren (71 ^ishti)" offenbar auf unsere Er-

zählung Kezug, wonach der Stab vor den Herren hingelegt wurde 1
).

Der Bericht in c. 20 hängt aber mit anderen Stellen des Pg (Num.

') Wenn YVellh. in Jahrb. f. d. Th. 1876 S. 576 dies in Abrede zu stellen

geneigt ist and das 71 »3B^O (Num. 20,9) daraus zu erklären versucht, dass das

Eleiligthan) zu Silo oder zu Jerusalem späterhin der Platz der Reliquien wurde,

so bedarf diese Willkür kaum einer Widerlegung. Wie würde es einem Erzähler

einfallen, es als bekannt vorauszusetzen, dass der Stab noch bei Lebzeiten

des Besitzers als Reliquie! im lleiligtlium autbewahrt wurde, wenn dies nicht
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20, 22 ff. 27, 12 ff. Deut. 32, 48 ff.) eng zusammen. Ausserdem ist

die Erzählung von der Aufbewahrung des Stabes Aarons der von

der Aufbewahrung der Flasche Manna (Exod. 16, 32 ff.) ganz con-

forni. Beide Reliquien lagen rravnb r\)r;n *xh (Nuiu. 17,25; Exod.

16, 34). Es ist also über jeden Zweifel erhaben, dass die ange-

führte Erzählung über „Aaron aus dem Hause Levi's" dem Kerne

des PC angehört. — Hier haben wir es aber deutlich geschrieben,

dass Aaron als das Oberhaupt des Stammes Levi zum Priesterthum

erkoren ward, so dass durch seine Erwählung zugleich sein ganzer

Stamm erwählt wurde.

Wenn nun dennoch im PC (Exod. 28, 1 ff.) die Berufung Aarons

zum Priesterthum erzählt wird, ohne dass dabei seiner Zugehörigkeit

zu Levi Erwähnung geschieht, so erklärt sich dies einfach durch den

Umstand, dass bereits vorher im PC (Exod. 6, 14 ff.) mit Absicht die

Genealogie Mose's und Aarons verzeichnet wurde !

), um deren Ab-

stammung von Levi klar und deutlich vor Augen zu führen. Es

muss der Stamm Levi bereits vorher in Aegypten eine hervor-

ragende Stellung unter den Israeliten eingenommen haben, so dass

durch Darstellung der Abkunft von Levi die Sendung Mose's und

Aarons als genügend begründet erscheint. Es ist klar, dass da-

durch die weitere Begründung der Berufung Aarons zum Priester-

thume überflüssig geworden, und dass der PC ebenso wie die anderen

Quellen Levi als Priesterstamm betrachtet 2
).

Wichtiger für die ganze Frage über das Verhältnis der Priester

und Leviten ist der Umstand, dass (gegen Wellh. und seine Schule)

sich klar beweisen lässt, dass auch das Deut, von der Erwählung

Aarons Kenntnis hat. In Deut. 18, 4L wird gesagt: „Die Erst-

linge deines Kornes, Mostes und Oeles und die Erstlinge deiner

Schafschur sollst du ihm (dem Priester) geben; denn ihn der Herr

erwählt aus allen deinen Stämmen, dass er stehe und den Dienst

verrichte im Namen des Herren, er und seine Söhne alle

Tage". Die Kritikerhaben zumeist über diese Stelle tiefes Schweigen

vorher erzählt worden wäre? — Auch Dillmann nimmt das n >jbSd als Rück-

weisung auf 17, 25.

») Dass diese Genealogientafel zu P gehört und nicht, wie Einige wollen,

ein späterer Einschub ist hat Dillmaim z. St. hinreichend bewiesen.

2
) Dass bei der Wahl Aarons Levi nicht erwähnt ist, fällt um so weniger

auf, als damals die Leviten noch nicht an Stelle der Erstgeborenen erkoren

waren, da dies erst später in Folge ihres Eifers beim goldenen Kalbe geschah.
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beobachtet 1

). Knobel erklärt, das r:r, wn sei „der Stamm Levi

in der mosaischen und in allen folgenden Zeiten". — Welche ge-

zwungene Erklärung! Von einem Stamme soll gesagt sein: „er

und seine Söhne", und unter „Söhne" soll der Stamm in späteren

Zeiten verstanden sein! Der Vers spricht auch gar nicht vom
Stamme Levi, denn die Suffixe können grammatisch nur auf den

vorher (v. 3) genannten |m bezogen werden. „Er und seine Söhne"

ist also hier nichts Anderes, als ein hier als bekannt vorausge-

setzter Priester und seine Nachkommen (vgl. das VJO] wn beim

Könige, heut. 17,20). Dieser Priester kann aber nur Aaron sein,

denn nur von diesem und seinem Nachfolger hat das Deut, bereits

oben (10, 6) berichtet („dort starb Aaron und ward dort begraben,

und sein Sohn Eleazar ward Priester an seiner Stelle") 2
).

Schwierig könnte nur der Ausdruck „ihn erwählte Gott
aus allen deinen Stämmen" erscheinen; da man hier geneigt

sein könnte, das )2 (ihn) auf den Stamm Levi zu beziehen, den

Gott aus den anderen Stämmen auserwählte. Allein der Ausdruck

..aus allen deinen Stämmen" bedeutet nur dasselbe wie ..aus ganz

Israel". Dies beweisen viele Stellen, z. B. Deut. 29,20: „Gott wird

ihn absondern zum Bösen aus allen Stämmen Israels"; 1. Sam.

15, 17: „du bist das Haupt der Stämme Israels"; Deut 12,5:

„an dem Orte, den der Herr erwählen wird aus allen euren
Stämmen" u. a. Die Wahl „aus allen Stämmen" bezeichnet also

nicht gerade die Wahl eines Stammes aus den übrigen Stämmen,

sondern die eines Mannes oder einer Stadt aus ganz Israel 3
).

Wir sehen demnach, dass das Deut., obwohl es sonst die Aus-

sonderung des ganzen Stammes Levi betont, dennoch die besondere

Auszeichnung Aarons und seiner Nachkommen nicht ignorirt.

Noch an einer vorexilischen Stelle wird ausserhalb des PC
der Erwählung Aarons gedacht, die zwar von Wellh. u. A. falsch

aufgefasst, aber nach Klarlegung der obigen deuteronomischen Stelle

nicht mehr zweideutig ist. In 1. Sam. 2, 27 ff. Lässt Gott dem
Hohenpriester Eli sagen: „Habe ich mich deshalb offenbart deinem

') Der neueste Comment. von Steuernagel (1898) erklärt den ganzen v. ö

fär eine spätere Interpolation u. gebt an 1*331 «in mit Schweigen vorüber.
2
) So fasst jetzt diese Stelle auch Dillinann front. III S. 326) und die

dort citirten Kiehin u. Kittel.

*) Nach der angeführten Erzählung in Num. 17 (S. 120) erfolgte übrigens

die Wahl Aarons buchstäblich ans allen Stämmen Israels. Vgl. auch Kittel in

Theol. Stu.l. ans Württemberg 111 S. 287.
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Vaterhause, als sie in Aegypten waren (als Sklaven) dem Hause

Pharao's, und es erwählt aus allen Stämmen Israels mir zum

Priester, hinaufzusteigen an meinen Altar, zu räuchern Räucherwerk,

einen Ephod vor mir zu tragen, und deinem Vaterhause alle

Feuerungen der Kinder Israel gegeben, [warum stosset ihr gegen

meine Schlacht- und Speiseopfer, die ich angeordnet, und du ehrst

deine Kinder mehr als mich?] 1

), um euch zu mästen mit den Erst-

lingen aller Opfergaben meines Volkes Israel?" Nun meint zwar

Wellh. (Gesch. S. 146), hier, avo zwischen dem Hause Eli's und

seinem Geschlechte (Vaterhause) unterschieden wird, sei das

letztere Levi, den Gott aus allen Stämmen Israels sich zum

Priester erwählt und dem er alle Opfer der Kinder Israel gegeben

hat, das erstere aber sei die bestimmte Levitenfamilie, welche dem

Dienste der Lade am Heiligthum vom Schilo vorstand. Allein von

allem Anderen abgesehen, wie konnte der Prophet sagen, Gott habe

sich dem Stamme Levi in Aegypten offenbart? Die Worte im» "irai

hw 'V30 hm, die offenbar auf Deut. 18,5 Bezug nehmen, können

nur von der Erwählung des im Deut. (10,6) ausdrücklich genannten

Aaron und seines Hauses verstanden werden.

Dazu kommt noch, dass eine andere Behauptung der neueren

Kritiker mit dieser Auslegung der vorliegenden Sam.-Stelle in

crassem Widerspruch steht. Nach Wellh. (Gesch. S. 129), dem

bereits Watke und Kuenen in dieser Behauptung vorangegangen,

soll erst durch eine künstliche Genealogie der Chronik die Her-

kunft der jerusalemischen Priesterschaft von Aaron und Eleazar

aufgestellt worden sein. Vor dem Exile sei es allgemein be-

kannt gewesen, dass deren Priesterthum erst von Zadoq datire,

der unter Salomo die Familie Eli aus der priesterlichen Stellung

verdrängt hatte. Dies beweise die Stelle 1. Sam. 2, 27 ff. (die

nach W. nachdeuteronomisch ist), denn da spricht Gott zu Eli:

„Ich habe zwar gesagt, dein und deines Vaters Haus sollen vor

mir wandeln in Ewigkeit; doch nun sage ich, das sei fern von

mir . . . sondern ich erwecke mir einen veiiässigen Priester, der

nach meinem Herzen, und baue ihm ein verlässiges Haus" ....

Der neue Priester war Zadoq. „Dieser Zadoq also gehörte weder

dem Hause noch dem Vaterhause Eli's an, sein Priesterthum reicht

J
) D3«n2n {

7 gehört zu ersten Frage. Gott fragt: Habe ich etwa deshalb

die Priester erwählt, um euch mit den Opfergaben zu mästen V Pie einge-

klammerten Worte sind eine Parenthese.
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nicht bia in die Stiftungszeit der Theokratie und ist kein im eigent-

licheo sinnt- Legitimes; er hat es vielmehr erlangt durch den Bruch

des gewissermassen verfassungsmässigen Privilegs, für das kein

weiter« r Erbe existirte als Eli"s Familie und Geschlecht." — So

W.'llh. — Da nun nach der vorher angeführten Behauptung W.'s

iGes.-h. S. 1 lii) unter dem ..Vaterhause Eli's" (1. Sam. 2,27) der

Stamm Levi verstanden ist, so gehörte Zadoq nach der angeführten

Bibelstelle (wie sie W. auslegt) nicht dem Stamme Levi an. Und

.li.-s ist nicht etwa die Meinung eines Einzelnen, sondern (nach W.

und den anderen gen. Kritikern) wäre es so allgemein bekannt

gewesen, dass das Priesterthum der jerusalemischen Priesterschaft

erst von Zadoq datire, dass niemand wagen konnte, deren Ursprung

l>is zur Stiftung der Theokratie hinaufzuführen. Die jerusalemischen

Priester wären demnach nicht als Söhne Levi's angesehen worden

(auch von den nachdeuteronomischen Schriftstellern nicht, da die

Stelle in 1. Sam. 2. 27 nachdeuteronomisch sein soll), sondern nur

als Söhne Zadoq's. Wie verträgt sich aber damit, dass im Deut,

und in den späteren Schriften die Priester insgesammt und die

jerusalemische Priesterschaft insbesondere B*An cMn:n oder "ib \D tttnan

genannt werden, und Wellh. selbst (Gesch. S. 147) zugestehen

rnuss: „In Juda . . . bildete sich die Erblichkeit des Klerus heraus.

. . . Seit dem Anfange der israelitischen Geschichte sollte

dieser Erbklerus bestanden haben, und zwar schon damals

nicht beschränkt auf Mose und Aaron, sondern gleich als ein zahl-

reiches Geschlecht, So ist die Vorstellung bei den späteren

Schriftstellern seit dem Deuteronomium. " — Also galten

doch wieder die jerusalemischen Priester und demgemäss auch ihr

Alm Zadoq wohl als Söhne Levi's. Und doch war Zadoq nicht

\nm Vaterhause Eli's; unter „dem Vaterhause Eli's" kann also

nicht der Stamm Levi verstanden sein. Dies ist nach den bis-

herigen Erörterungen evident, Das Vaterhaus Eli's in 1. Sam. 2,27

kann demnach nur das Haus Aarons sein, da von einem anderen

priesterlichen Geschlechte in alter Zeit die Geschichte keine Kennt-

nis hat und der Stamm Levi auch als Vaterhaus Zadoqs allgemein

angesehen wurde.

Es ist demnach sowohl in 1. Sam. 2, 27 als auch in Deut. 18, 5

deutlich ausgesprochen, dass zu Anfang der israelitischen Geschichte

-in Dichl mit dem stamme Levi identisches Haus zum Priesterthum

auserwählt worden sei. Da nun aber auch die Aussonderung des

Stammes Levi nach dem Deut, nicht in Frage gestellt werden kann,
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so sagen diese Stellen klar und unzweideutig, dass gleich zur Zeit

der Stiftung der Theokratie ein Unterschied gemacht wurde zwischen

den Leviten und der auserwählten Priesterfamilie Aarons. Letztere

allein war befugt, im Hauptheiligthum den Altar zu betreten,

Rauchopfer anzuzünden und denEphod vor Gott zutragen

(1. Sam. 2, 27); den übrigen Söhnen Levi's war dies nicht gestattet.

Hier haben wir nun den Unterschied zwischen Priestern und Le-

viten, wie er in PC verzeichnet ist, jedenfalls für die deutero-

nomischen Schriftsteller als feststehend.

Wer also mit Vatke, Kuenen u. Wellh. annimmt. "pK WS in

1. Sam. 2, 30 sei identisch mit dem gleichen Ausdruck in v. 27,

wonach Zadoq nicht vom Vaterhause Eli's abstammte, dem sich

Gott in Aegypten offenbart hat, der muss annehmen, das Vaterhaus

Eli's sei das Haus Aarons, während Zadoq wohl von Levi, aber

nicht von Aaron abstammte. Hiernach wäre mit dem Sturze des

Hauses Eli das Privileg des Hauses Aaron aufgehoben und ein

anderes levitisches Geschlecht zur Priesterwürde berufen worden.

Dies wäre der Standpunkt Ewalds und Riehms, wonach im Verlaufe

der spätem Geschichte der Unterschied zwischen Priestern und

Leviten aufgehoben ward (oben S. 115). Der PC würde hiernach

der ältesten Zeit der israelitischen Geschichte angehören, während

das Deut, die spätere Zeit reflectiren würde.

Allein da nach Deut. 18, 5 Aaron mit seinen Kindern für

alle Zeit (ffö-n ba) erwählt wurde, so konnte auch späternicht daran

gedacht werden, die jerusalemischen Priester sammt dem Hohen-

priester seien Neulinge und stammen nicht von Aaron ab. Deshalb

muss das "p3K n"3 in 1. Sam. 2, 30 im engern Sinne genommen

werden, als derselbe Ausdruck vorher in v. 27. *) Es ist in v. 30

nur die Verwandtschaft Eli's oder die silonensische Priesterschaft

darunter zu verstehen, gerade wie in 1. Sam. 22, vv. 11, 15, 16, 22,

wo es durch 333 WK DTDH (v. 11) hinreichend erklärt wird. Dass

1. Sam. 2, 30 "p3K n*3) 71*3 steht, [spricht nicht gegen diese Auf-

fassung; es ist damit die engere und weitere Familie gemeint, wie

z. B. TOM n"31 spr 0*3 föl (Gen. 50, 8). — Dennoch aber halte ich es

für unstatthaft, unter ja» n-3 in 1. Sam. 2, 27 den Stamm Levi

zu verstehen, weil erstens, wie bereits bemerkt, nirgends von einer

dem Stamme Levi gewordenen Offenbarung Gottes in Aegypten

berichtet ist, und zweitens die Worte "S W- "B3P bx im» TO

•) Ebenso fasst dies Bredenkamp, Ges. u. Propheten S. 181 ff.
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',:: plh (v. J v i entschieden nur von einem Manne und nicht von

einem ganzen Stamme sprechen. 1

)

Um jedoch die Divergenz zwischen den Gesetzen des PC und

den Daten der beglaubigten Geschichte zu erklären, müssen wir

die oben (S. 87f.) gemachte Bemerkung wiederholen, dass der PC
nur Vorschriften für das llauptheiligthum ertheilt, dass dagegen

für die Privataltäre, die nach seiner Ansicht auch in gewissen

Zeiten berechtigt sind, dessen Vorschriften zumeist keine Geltung

beanspruchen. Dies gilt auch in Bezug auf die Personen, welche

opfern dürfen. Auf Privataltären (fl)ö3) durfte Jeder, auch ein

Xirhtpriester, opfern; nur für das Centralheiligthum wurden die

Priester auserwählt, denen die Leviten als Gehilfen beigegeben

wurden (vgl. Mischna Sebachim 14, 10). Wie bereits oben (S. 73ff.)

erörtert, sind im PC nur die Funktionen der Leviten bei der Stifts-

hütte in der Wüste vorgeschrieben. Als Israel ins heilige Land

kam und an vielen Orten Privatheiligthümer erstanden, konnte man
selbstverständlich nicht daran denken, aaronitische Priester, deren

es Anfangs nur wenige gab, an denselben anzustellen. Doch wur-

den nicht selten die priesterlichen Geschäfte einem Leviten über-

tragen. Denn obgleich Jeder sich für berechtigt hielt, an einem

solchen Heiligthum zu opfern, hielt man doch einen Leviten für

würdiger dazu, wie das Beispiel in Richter c. 17 zeigt. So hat

man auch später z. B. das Schlachten der Opfer, wiewohl es Je-

dermann erlaubt war, dennoch den Leviten übertragen. Am Haupt-

heiligthum zu Schilo dagegen fungirten nur Priester aus Aarons

Geschlecht. Samuel diente zwar dort als Levite 2
), er bewachte das

') Auch ist das 73« rM in v. 30 mehr conform dem 72» n^s in v. 27,

wenn man unter letzterem das Haus Aarons versteht; denn das Haus Aarons

ist nur ein wenig weiterer Begriff, als das Vaterhaus Eli's und ist auch ehenso

wie dieses das Haus einer einzelnen Priesterfamilie. Würde man aber unter

72« rva in v. 27 den Stamm Levi verstehen, der gleich am Anfaug der israeli-

tisrhen Geschichte als zahlreiches Geschlecht bestanden hat, dann wäre dieses

pa* n»a von dem folgenden in v. 30 so verschieden, dass die Gleichheit der

Ausdrücke unbegreiflich erschiene.

*) Dass auch andere Leviten nach dem Gotteshause zu Schilo gingen, um
dort zu dienen, zeigt das Beispiel in Richter 19, 18. Die dortige Erzählung

kann nur eine tendentiöse Kritik für jun<,r erklären, da sie Spuren höchsten

Alters an sich trä.irt und Muse.-! '.», 9 und 10,9 uuverkennbar darauf hinweist.

Freilieb muM der Priester „Pinechaa", der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons

(20, 28) bei den neuesten Kritikern Anstose erregen; aber dies ist nur ein fernerer

Beweis, dass die Abstammung der Priester von Aaron nie bezweifelt wurde.
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Heiligthum und öffnete Morgens die Pforten des Tempels (1. Sam.

3, 15) ; aber opfern finden wir ihn niemals in Schilo, sondern nur

später nach der Zerstörung des silonensischen Tempels an der

Bamah, in einer Zeit, da kein eigentliches Centralheiligthum existirte.

An den Bamot konnte Jeder Priester sein, und so waren auch die

Söhne Davids Priester (2. Sam. 8, 18). Bios an der grossen Bamah

zu Nob und zu Gibeon fungirten aaronitische Priester (oben S. 88).

Beim Tempel Salomo's finden wir wieder nur Aaa_oniden als Priester.

Da aber nach der Theilung des Reiches trotz dieses Tempels die

Bamot überall im Lande nicht aufhörten und im Nordreiche beson-

ders kein Centralheiligthum bestand, so waren die Leviten allent-

halben als Priester gesucht, und auch andere Israeliten wurden als

Höhenpriester angestellt; aber es lässt sich nicht nachweisen, dass

im Hauptheiligthum zu Jerusalem 1
) ein Priester, der kein Aaronide

war, gesetzlich zugelassen werden konnte.

Als später die Höhen unter Josia abgeschafft wurden, durften

die Höhenpriester, selbst wenn sie Aaroniden waren, im jerusa-

lemischen Tempel nicht fungiren. Es war dies als Strafe ange-

ordnet worden. Es ist wahrscheinlich, dass sie dann gewisse Le-

vitendienste verrichteten, und Ezechiel scheint diesen Gebrauch

sanktionirt zu haben (oben S. 114ff.). - - Von den eigentlichen Leviten,

den niederen Priestern am Tempel, ist zwar in der BB. der Könige

(ausser 1. Kön. 8,4, welche Stelle von den neuern Kritikern bean-

standet wird) nicht die Rede. Wollte man aber daraus schliessen,

dass es solche Leviten überhaupt nicht gegeben habe, so würde

man auf ein argumentum e silentio zu viel Gewicht legen. Aus

demselben Grunde könnte man z. B. auch die Existenz der Tempel-

sänger in Abrede stellen, obgleich Ps. 137 dies entschieden ver-

bietet und Asaph sowohl als die Qorachiden ohne Zweifel auch vor

dem Exile Tempel - Psalmen gesungen haben. Die auf uns ge-

kommenen alten Geschichtsquellen berichten überhaupt nichts direct

über den regelmässigen Cultus; nur etwas Ausserordentliches oder

Widergesetzliches haben sie registrirt.

c) Andere Differenzen zwischenPC und den sonstigen

Quellen.

Es gilt jetzt noch die anderen wesentlichen Einwendungen

gegen die vom PC gegebene Darstellung der Verhältnisse der Priester

') Von den grossen Bamah's zu Nob und Gibeon kann dies ebenfalls

behauptet werden.
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und Leviten zu besprechen. Wellh. stellt die Absonderung eines

ganzen geistlichen Stammes zu Anfang der israelitischen Geschichte

gänzlich in Abrede. Zur Zeit der beiden Keiche habe sich zuerst

selbständig und abgeschlossen ein Priester stand consolidirt, mit dem

es ein ähnliches Bewandtnis gehabt habe, wie mit den Gilden der

Prophetensöhne, der Rechabiten und der Nasiräer. Erst später sei

die Erblichkeit des Priesterthums entstanden, zuerst in Jerusalem

in der Familie Zadoq, sodann überall im Lande. Der Stand ver-

wandelte sich in ein Geschlecht. Diese Vorstellung sei erst seit

dem Deut, (nach \Y. unter Josia) herrschend geworden. — Glück-

licherweise lässt sich aber auch aus IE die Existenz eines Priester-

stammes zur Zeit der Stiftung der Theokratie nachweisen. Der

Vater Mose's war nach Exod. 2, 1 „ein Mann aus dem Hause

Levi." Es ist dies ohne Zweifel das Haus Levi, das später zum

Priesterthume berufen wurde. Da nun 4, 14 auch Aaron als ""hn

bezeichnet wird, so muss entweder der Stamm Levi, wie es die

Midraschim lehren, schon in Aegypten eine hervorragende Stellung

unter den anderen Stämmen eingenommen haben, oder es wird hier

die Wahl Aarons als Mitgehülfe Mose's dem Umstände zugeschrieben,

dass er als Levi dem zum Priesterthum designirten Stamme an-

gehörte. Nachdem das goldene Kalb gemacht war, sammeln sich

die Söhne Levi's um Mose und bestrafen die Schuldigen. Mose

sagt ihnen darauf, dass sie von nun an als Priester dem Herrn ge-

weili! sind (Exod. 32,26—29). Hier kann nur au die Söhne Levi's,

die Stammesgenossen Mose's, gedacht werden, es wird demnach ein

Stamm zum Priesterthume berufen 1

).

Dazu kommt noch, dass auch in Aegypten das Priesterthum

erblich war. In Gen. 47,22 wird gewiss nicht ohne Absicht er-

zählt, die ägyptischen Priester bekamen ein Bestimmtes (pn) von

Pharao, wovon sie lebten; denn ebenso wird den israelitischen

Priestern ein bestimmtes Einkommen (pn) vou Seiten ihres Königs

o

>) Wellh. in Jahrb. f. d. Th. 1876 S. 661 bezeichnet zwar mit Nöldeke

die angef. Stelle als spätem Nachtrag; allein Deut. 10,8 nimmt Bezug darauf,

sie muss also jedenfalls vordeuteronomisch sein (vgl. Dillm. z. St.). Das B"K

vnwai Ü23 hat mit Deut. 33, 9 so viel Verwandtes, dass man gegen W. erklären

ums?*, der Segen Mose's hat entschieden nicht einen Stand, sondern einen

l'riesteistamm zum Gegenstande. Der Ansicht, dass dieser Segen vou einem

Staude spreche, fehlt überhaupt jedwede Begründung. Vgl. Bredenkamp, Ges.

II. l'ropheten S. 173 ff., der ausführlich die Auslegung, die Graf u. Wellh. zu

dieser Stelle geben, widerlegt; vgl. auch Dillm. z. St.
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(Gottes) festgesetzt (Lev. 6, 11 ; 7, 34, vgl. m. Comm. zu Lev. S. 39).-

Wie kommt es ferner, dass sich gerade der Priesterstand in einen

Erbklerus verwandelte, während die Gilden der Propheten und

Nasiräer unverändert ein Stand blieben? Ausserdem, wenn das Deut,

bestimmt die Erblichkeit des Priesterthums seit Mose voraussetzt,

so kann ein grundloser Einfall diese Annahme nicht im Geringsten

erschüttern. Vom Nordreiche wird allerdings ausdrücklich berichtet,

dass die Könige nach Belieben die Priester vählten; dagegen in

Judäa beim Cultus des Tempels finden wir nur ein einziges Bei-

spiel, dass ein Priester (Ebiathar) vertrieben wurde, weil er sich

gegen Salömo aufgelehnt hatte, aber an seine Stelle kam kein

Fremder, sondern Zadoq, der bereits früher unter David Priester

war. Gerade diese Ausnahme setzt die Regel der Erblichkeit des

Priesterthums voraus.

Es kann überhaupt nicht bezweifelt werden, dass am Central-

heiligthum, sowohl zu Schilo als auch zu Jerusalem, das Priester-

thum stets erblich war. Zu Schilo gehörte die ganze Priesterschaft

zum Vaterhause des Eli (1. Sam. 22). Von Jerusalem wissen wir,

dass die Hohepriesterwürde in der Familie des Zadoq erblich war,

und wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt, die Annahme des

Deut.'s, dass alle Priester am auserwählten Orte dem Stamme Levi

angehören mussten, zu bezweifeln. Fragt man aber, ob das Haus

Zadoq und das Haus Eli ein und demselben Stamme angehörten,

so spricht dafür das Deut, und alle von ihm abhängigen Schriften;

dagegen könnte nur die jedenfalls nachdeuteronomische Stelle 1. Sam.

2, 27 ff. (nach der Fassung von Wellh. u. Kuenen, oben S. 123) an-

geführt werden. Der unbefangene Geschichtsforscher wird auch

hier zu Gunsten des Deut.'s und der Chronik entscheiden müssen.

Sonach war am Central- oder Hauptheiligtbum seit Mose die Priester-

würde in einunddemselben Stamme erblich. Es ist ferner auch

sicher, dass zu allen Zeiten die Priester des Centralheiligthums als

die rechte von Gott erwählte Priesterschaft betrachtet wurde. Denn

das Centralheiligthum war in der Regel der Sitz der Bundeslade,

und die Priester waren die Träger und Hüter dieser heiligen Lade.

Sie heissen deshalb ]mn WU nicht nur im Deut., sondern auch in

IE (Jos. 3, 15).

Die Frage ist jetzt nur, war zum Priesterthum der ganze

Stamm Levi oder nur das Haus Aarons berechtigt? Es ist nicht

in Abrede zu stellen, dass die Priester im Deut. vb genannt wer-

den und dass in diesem Buche die Ausdrücke mSn, tfbn MTW! und
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- ;: mzn identische Begriffe sind (vgl. Deut, 17,18; 31,9; 25).

Andererseits ist aber ans Deut, 10,6; 18,0; 2. Sani. 2, 27f. klar

ersichtlich, dass Gott nicht einen ganzen Stamm 1
), sondern nur

einen Mann und seine Söhne oder sein Haus zum höheren Priester-

thume erkoren (oben S. 121 ff.), und dieser Mann kann kein anderer

als Aaron sein. Wenn ferner in Deut. 27,9; 12; 14 die Leviten

als Priester (Dlbn) vom übrigen Stamme Levi unterschieden werden,

so ist hier offenbar ein gewisses Priesterthum nicht dem ganzen

Stamme Levi zugewiesen. Man darf ausserdem nicht vergessen,

dass das Deut, selbst (die Kritiker mögen über dessen Abfassungs-

zeit denken, wie sie wollen) von Mose geschrieben zu sein be-

hauptet, überall seinen Standpunkt in der mosaTschen Zeit nimmt

J
) Dass nicht der ganze Stamm Levi nach Deut, den Priesterdienst am

Heiligthum versehen soll, gesteht auch Kuenen zu. Er schreibt Einl. § 3 Anm. 16

I
\ gl. auch § 15 Anm. 15) : „Ist nun des Verfassers (D) Meinung die, dass alle Leviten

ohne Unterschied den Priesterdienst, natürlich an dem einen Heiligthum, versehen?

Daa nicht, denn er berichtet, dass die Leviten in den verschiedenen Städten

Israels als Fremdlinge sich aufhalten. Aber er spricht ihnen allen das Recht

zu, Priester zu werden. Heisst es doch : Wenn der Levit (d. h. Jeder, welcher

es auch sei) kommt aus einer deiner Städte in ganz Israel, da er ein Gast ist,

und kommt nach aller Lust seiner Seele an den Ort, den der Herr erwählt hat,

so soll er dienen im Namen J.'s seines Gottes, wie alle seine Brüder, die daselbst

vor J. stehen" (Deut. 18, 6—7). — Zugegeben einstweilen, diese Stelle räume

jedem Leviten der anderen Städte die Befugnis ein, nach Jerusalem zu kommen
und dort als Priester zu fungiren; so könnte doch dies nur so gemeint sein,

dass er dort zum Dienste zugelassen werden kann. Der Gesetzgeber kann

doch nicht den in Jerusalem erbgesessenen Priestern zumuthen, alle Leviten

der anderen Städte, die doch wahrscheinlich mindestens die gleiche Anzahl, wie

sie, hatten, nach Jerusalem ziehen und sich verdrängen zu lassen, oder ihr (nach

Deut.) spärliches Einkommen mit ihnen zu theilen. Jedenfalls wird im Deut,

dieser Fall: „wenn der Levit kommt u. s. w." als ein Ausnahmefall angeführt,

der dann und wann vorkommen könnte und wodurch die Rechte der jei*sale-

miscberi l'riesterschaft nicht bedeutend beeinträchtigt werden. Nun fragen wir:

1) Wer sind die „Brüder, die dort vor J. stehen", die ein Vorrecht vor den

anderen haben, und welcher Umstand hat ihnen diese Prärogative verschafft,

wenn sie nicht von einer bevorzugten Familie unter den Söhnen Levi's abstammen,

(1. li. wenn das Deut, keinen Unterschied zwischen den Söhnen Aaron's und

den anderen Leviten kennt? 2) Daa Deut, befiehlt (18, 1): Der ganze Stamm
Levi solle kein Erbtheil bekommen, und begründet dies damit, dass sie die

Feneropfer Gottes und sein Erbtheil verzehren; wie passt diese Begründung für

diejenigen Leviten, die factisch nicht den Opferdienst versehen? Wovon sollen

diese leben? Warum wird nicht diesen irgend ein Einkommen zugewiesen,

«renn das Deut, den Zehnten des PC nicht kennt? Vgl. den folgenden Absehn.

„über die Ausstattung des Klerus."
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und alle seine Worte als von Mose gesprochen erklärt haben will.

Wenn nun Mose anordnet, dass im heiligen Lande nur ein Heilig-

thum bestehen solle, wo allein der Sitz der Bundeslade und des

Opfereultus sein möge, so kann er gewiss nicht gesagt haben, Gott

habe für den Opferdienst den ganzen Stamm Levi auserwählt, als

setzte er voraus, es werden gegen seine Anordnung überall im Lande

Heiligthümer erstehen. Es ist also in Deut. 18, 5 nur von einem
Manne die Rede, den Gott, ebenso wie den einzigen heiligen Ort,

zum höheren Priesterthume auserkoren hat. Ebenso sind die Priester

oder die Leviten, welche als Träger der Bundeslade bezeichnet

werden (Deut. 31,9; 25; Jos. 3,15 u. s.) nur die Nachkommen

dieses auserwählten Mannes, dessen Haus am Centralheilig-

thume, dem Sitze der Bundeslade, das höhere Priesterthum verwalten

sollte. Dafür spricht auch Jer. 33, 24 *) (vgl. vv. 17 u. 18) und

Sach. 12, 13, wo die Priester-Leviten oder das Haus Levi nicht als

Stamm (antt*), sondern als Familie (nne^ö) erscheinen (vgl. Jos. 7, 14

u. 1. Sam. 10,21), gleichwie die nnottte des Hauses David. — Es

steht also fest, dass das Deut, und die von ihm abhängigen Schriften

die Erwählung Aarons zum Priesterthume kennen und voraussetzen.

Es ist wahr, dass hier Aaron nicht an und für sich, sondern als

das Haupt und die Spitze des Stammes Levi betrachtet wird 2
). Dass

aber auch der PC dieser Ansicht ist, wiewohl er in Exod. 28 bei

der Erwählung Aarons dies nicht sagt, ist oben (S. 120 f.) gezeigt

worden. Einen schlagenden Beweis, wie die Anschauung, dass Aaron

nur als Haupt des Stammes Levi erwählt wurde, selbst dem nach-

exilischen Judenthume nicht anstössig erschien 3
), liefert der Prophet

') Die Baraita der 32 Regeln des R. Elieser b. R. Jose ha-Galili (c. 20)

und R. Jonah Ibn-Ganach im Rikmah (ed. Goldberg S. 178 f.) behaupten, es

müsse in Jer. 33, 26 apy» JHT = prm jnt genommen werden. Wellh. (Gesch.

S. 145 Anm.) meint, tm sei interpolirt; aber ohne dieses Wort hat der Vers

erst recht keinen Sinn.

2
)
Auch im Segen Mose's (Deut. 33,8) erscheint Aaron als das Haupt des

Stammes Levi erwählt, fron B"N ist Aaron. Wenn bei HDD (Exod. 17,7) Aaron

nicht vorkommt, so ist nicht daraus zu schliessen, dass er damals nicht dem

Mose beigestanden hatte; der Ausdruck un in Exod. 17,2 zeigt vielmer, dass

der Aufstand des Volkes auch gegen Aaron gerichtet war. Wenn Wellh. tf'K

-p>Dn auf Mose bezieht, so hat er jedenfalls den R., der diesen Segen von

Mose gesprochen sein lässt, gegen sich, der wohl die Stelle besser verstanden

haben wird, als die neuern Kritiker.

3
) In ähnlicher Weise wird die Erwählung Davids zum Könige als die

Erwählung des Stammes Juda bezeichnet Ps. 78,68—70.

9
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Maloju-hi. Dieser hat gewiss dem PC nicht widersprechen wollen 1

),

und dennoch bezeichnet er zu wiederholten Malen die Erwähluug

der Priester als einen mit Levi geschlossenen Bund (Mal. 2,4—8).

Wiewohl er nur an den mit Aaron (Num. 18, 19) und Pinechas

iNum. 25, 12f.) geschlossenen Bund Gottes dachte und auf ihn in

2, 5 direct hinweist, nimmt er dennoch keinen Anstand, ihn als

slSn rVD zu betrachten und die Priester (3, 3), ganz so wie im Deut.,

"h "ia zu nennen. Der Prophet Maleachi hat also die Darstellung

des IM' über die Erwählung der Priester mit den Anschauungen

des Deut.'s in Einklang gefunden, und wir dürfen ihm darin folgen 2
).

Es muss ferner zugegeben werden, dass im Deut, die Dienst-

verrichtungen der höheren und niederen Priester (Leviten) nicht

auseinander gehalten werden. Der Dienst der Priester am Heilig-

thum wird gewöhnlich summarisch als ein „Dienen im Namen des

Herren" bezeichnet, worunter alle die höheren und niederen Dienste

begriffen sind. Daher wird auch ohne Anstand in einer Parenthese

(Deut. 18, 6— 7) gesagt, dass auch der Levite vom Lande nach dem

auserwählten Orte kommen und daselbst wie die dortigen Leviten

(die Söhne Aarons und andere Leviten), die beständig dort vor dem

Herren stehen, den Dienst verrichten darf3
). Im PC dagegen sind

!) Die meisten setzen die Strafreden Maleachi's in die Zeit zwischen dem

ersten und zweiten Aufenthalte Nehemia's in Jerusalem (zwischen 445 und

c. 424). Nur Einige setzen den Propheten vor Esra (vor 458).

2
) Vgl. noch Bredenkamp 1. c. S. 194 f.

8
) Das l^ON' pSro pSn in v. 8 kann nicht gerade von den fremden Leviten

gemeint sein. Es ist vielmehr, analog dem pSs«' ifiSnsi 'n 'B>k (v. 1), auf alle

Priester und Leviten zu beziehen. Es ist daher v. 6—7 als ein parenthetischer

Zusatz zu v.
5* zu erklären, in dem angeordnet wird, dass der Dienst (nrwb)

nicht auf die am heiligen Orte ansässigen {pv OHOiyn) Priester zu beschränken,

sondern auch den anderwärts wohnenden jederzeit zu gestatten sei. Darauf

setzt v. 8 die Vorschriften von v. 1—6 fort mit der Bestimmung i^k» pSna pSn.

Sowie David (1. Sam. 30,24) verordnet hat, dass die Krieger mit den Schwachen,

die das Gepäck hüten, in gleicher Weise die Beute theilen sollen; ebenso wird

hier bestimmt, dass alle Priester und Leviten, mögen sie dienen oder nicht, in

deichen Theilen die \rhny\ 'n »PK verzehren sollen. Dieses Gesetz wurde auch

zur Zeit Josia's erfüllt. Denn obgleich die Höhenpriester nicht zum Dienst im

Tempel zugelassen wurden, assen sie dennoch die Priesterantheile mit den

übrigen Priestern (2. Kön. 23, 9). Dieselbe Bestimmung hat auch der PC hin-

sichtlich der Priester, die mit einem Leibesfehler behaftet sind (Lev. 21,21 f.). —
Auf eine sichere vollständig befriedigende Erklärung von Deut. 18,8 b müssen

wir freilich verzichten. Eine Andeutung im lbn-Esra führt dazu, VTJp als Ein-

künfte, die jeder Priester 1n$ö n«Ö erhält (2. Kön. 12,6) zu erklären. Feilchen-

feld im Magazin f. W. J. 1880 S. 71 macht darauf aufmerksam, dass 12b niemals
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nicht nur den höhern und niedern Priestern, sondern sogar den ver-

schiedenen Geschlechtern der Leviten ihre bestimmten Verrichtungen

angewiesen. Wir haben eben eine Priester-Thora vor uns, die sich

mit den internen Angelegenheiten der Priester beschäftigt. Es wäre

absurd zu behaupten, dass es vor dem Exile keine verschiedenen

Abstufungen unter der Priesterschaft des Tempels zu Jerusalem

gegeben habe und dass etwa die Ppn nDW (2. Kön. 12, 10) nach

Belieben zugleich Opferpriester sein konnten. Im PC sind diese

Unterschiede bestimmt hervorgehoben 1

).

Damit hängt es auch zusammen, dass auschliesslich im PC die

Benennung '"h oder ü*h nur den niederen Priestern beigelegt wird

und diese auch nie DTO heissen. Es mussten hier bestimmte Ter-

mini zur Bezeichnung der höhern und niedern Priesterschaft ge-

braucht werden, und dafür waren die Worte cra und tfib die

passendsten. Sonst werden selbst in den spätesten nachexilischen

Schriften, die gewiss dem PC folgen, beide Bezeichnungen promiscue

gebraucht. So z. B. werden Esra 8, 24 (vgl. v. 18—19) die Leviten

tPXü genannt 2
), wie Mal. 3, 3 die Priester mit H

lS ^2 bezeichnet sind.

Allerdings haben Ez. sowohl wie die meisten nachexilischen Schriften

an den allermeisten Stellen sich die Termini des PC angeeignet,

während man vorher zumeist die Bezeichnungen der Volkssprache

gebrauchte.

Zum Schlüsse wollen wir nur noch die Nichtigkeit einzelner

Behauptungen Wellh.'s darlegen, wodurch die daraus gezogenen

Schlüsse von selbst fallen.

Durch nichtssagende Gründe wird (Gesch. S. 146 f.) der Ur-

sprung des Priestergeschlechts Eli auf Mose zurückgeführt und über-

haupt Mose als Vater und Begründer des Priesterstandes erklärt. —
Es ist aber ganz undenkbar, dass die Priester der spätem Zeit Mose

mit Aaron vertauscht hätten. Sie hätten gewiss es sich zur grössern

„ausser" heisst, dies bedeutet nur -ftbn (oder o taS). "innDö heisst nicht „was er

verkauft hat", sondern „was ihm verkauft worden ist." Der Sinn des Satzes ist daher:

Niemand soll vom Heiligthum ausgeschlossen sein; doch soll dem Opferdienste

(hier als Opfergenuss bezeichnet) eine bestimmte Ordnung zu Grunde liegen,

indem jeder Priester nur du ihm durch Verkauf nach der Reihe der Familien

zufallende Woche als Antheil erhält.

*) Dass nach dem Deut, die Priester die Träger der Bundeslade sind,

während nach PC dieselbe von den Leviten getragen wurde, bildet keinen

Widerspruch, wie bereits Hengstenberg Beitr. III S. 403 dargethan.

2
) Dass noch in der Chronik Priester u. Leviten mitunter nicht von ein-

ander unterschieden werden, hat Curtiss, the Levitical priests S. 116, bewiesen.
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Ehre augerechnet, von Mose, dem Gottesmanne und grössten Pro-

pheten, abzustammen, als von Aaron. Wenn ferner Aaron nicht

als Almherr der Priesterschaft eine so hohe Bedeutung gehabt hätte,

so würde er nicht stets neben Mose genannt sein (vgl. Micha 6, 4).

Falsch ist die Behauptung (W. Gesch. S. 145), dass in IE

neben Mose und Aaron keine anderen Berufspriesler erscheinen (da

Exod. 19,22; 32, 29 Nachträge sein sollen). Allein in Jos. 3, 9— 17

sind nach der eigenen Behauptung W.'s (Jahrbb. f. d. Th. 1876,

S. 587) im IE die Priester als die Träger der Lade genannt.

Die Erwähnung der Priester Aegyptens in Gen. 47, 22 ; 26 ist auch

von nicht zu unterschätzender Bedeutung (oben S. 128 f.).

„Wie weggeblasen sind in der Zeit der Richter Priester und

Leviten mitsammt der Gemeinde der Kinder Israel; .... Kaum

ein Volk Israel gibt's. ..." (W. Gesch. S. 130). — Dieser Ein-

wand würde nicht blos den PC, sondern auch IE treffen, da auch

dort ein grosses Volk Israel, 600,000 Mann stark, unter Anführung

des Mose erscheint (Exod. 12,27; Num. 11,21). Ein zur Zeit der

Richter eingetretener Verfall muss also jedenfalls angenommen

werden.

Die Ausstattung1 des Klerus.

a) Lev. 27 über Zehnten und Erstgeburt.

In Bezug auf die materielle Ausstattung des Klerus soll sich

nach Wellh. ebenfalls in PC die späteste Stufe der Entwickelung

der israelitischen Cultusgesetze zeigen. Ehe wir jedoch hier

auf die einzelnen Objekte eingehen, müssen wir auf einen Um-

stand aufmerksam machen, der von der neusten Schule entweder

gar nicht beachtet, oder wenigstens nicht genügend gewürdigt

wurde, aber für unsere Untersuchung von bedeutender Wichtigkeit

ist. Im PC selbst nämlich kommen, betreffs der Einkünfte der

Priesterschaft, zwei Entwickelungsstufen der Gesetzgebung zur Er-

scheinung, die uns zugleich die Mittel an die Hand geben, die auf-

lallende Abweichung des PC von den anderen Gesetzen zu erklären.

Wrgleichen wir vor Allem Num. c. 18 mit Lev. c. 27, da wird

Hrh uns, namentlich in Bezug auf die Verwendung des Zehnten und

der Erstgeburt, dieselbe Incongruenz zeigen, die zwischen der

ersteren Stelle und dem Deut, von den neuesten Kritikern so nach-

drücklich8l betont wird. -- Nach Lev. 27,30—31 gehört der Zehnt

nicht den Leviten, sondern er ist heilig dem Herren, gerade wie
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nach Gen. 28, 22 und Deut. 14, 22f., und ebenso wie Deut, 14, 25

die Lösung des Zehnten gestattet, wird auch im Lev. 27, 31 eine

solche Lösung als möglich vorausgesetzt. Betreffs der Erstgeburt

wird ebenfalls sowohl in Lev. 27, 26, als auch in Exod. 13, 2 (PC)

angeordnet, dass sie dem Herren gehöre, ganz so wie im Bundesbuche

(Exod. 23, 28—29) und im Deut. (15, 19). Eine Andeutung, dass

die Erstgeburt dem Priester zukomme, findet sich an jenen Stellen

des PC. nicht. Ja in Exod. 13,2 zeigen die Worte rrö."D31 dik3

geradezu, dass die Erstgeburt des Viehes Anfangs ebenso, wie die

des Menschen, nur Gott geweiht war, wie dies auch in Num. 3,12 f.

ausdrücklich ausgesprochen ist. Wenn wir demnach von Num. 18

einstweilen absehen, so können wir behaupten, PC stimme hin-

sichtlich der Gesetzgebung über Zehnten und Erstgeburt vollständig

mit Deut, überein. Wellh. und seine Schule finden es aber für gut,

diese Congruenz der beiden Gesetzgebungen ganz zu ignoriren und

nur Num. 18 in Betracht zu ziehen, um dann über die ganze Ge-

setzgebung des PC den Stab zu brechen.

Indessen ganz ausser Acht gelassen hat Wellh. Lev. 27 nicht.

Er weist betreffs dieses cap.'s, das er als „Novelle" zu bezeichnen

für gut findet, auf Jahrbb. für d. Th. 1877, S. 444 hin. Daselbst

meint W., in Lev. 27 „werden zum Schluss die festeren Abgaben

an die Priester behandelt, Erstgeburten, Zehnten von Feld und

Heerde." Von „Abgaben an die Priester" ist aber in Lev. 27 gar

keine Rede, dies ist eine willkürliche Annahme von W.. der dabei

auf Kuenen's Godsdienst II, 268 verweist. Kuenen ist auch in

dem falschen Urtheile befangen, dass in Lev. 27 nur von Abgaben

an die Priester gehandelt wird. Da nun in Lev. 27, 32—33

auch die Viehzehnten verlangt werden, während sowohl in Num. 18,

als auch in Nehemia (10, 37—39; 12,44—47; 13,5; 12) unter

den Priester-Abgaben die Viehzehnten nicht aufgezählt sind, so be-

hauptet Kuenen (1. c. S. 270), Lev. 27, 32—33 sei eine jüngere

Interpolation. — Allein er hätte richtiger daraus den Schluss ziehen

sollen, dass Lev. 27 die Zehnten im Allgemeinen gar nicht

an die Priester abzuliefern befiehlt. Denn betreffs der Vieh-

zehnten kann man mit Sicherheit behaupten, dass sie niemals den

Priestern gegeben wurden, selbst nicht zur Zeit des zweiten Tem-

pels. Wenn Philo (II, 234; 391) unter den Priesterabgaben auch

die Zehnten vom Viehe aufzählt, so hat er dies, wie leicht zu er-

sehen ist, aus der von ihm missverstandenen Schrift, nicht aus der

zu seiner Zeit herrschenden Praxis entnommen. Den Ausschlag
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gibt hier Josephus, der den Viehzehnten nicht erwähnt, ja sogar

ant. IX, 13, 3 bei der Erzählung der Begebenheiten von 2. Chron.

c. 31 ..den Zehnten von Rind und Schafen" (v. 6) geflissentlich

weglässt. 1

) Die Mischna endlich (wie die gesammte talmudische

Litteratur) lehrt entschieden, dass der Viehzehnt nicht den Priestern

gegeben, sondern wie der zweite Zehnt zu Opfermahlzeiten ver-

wendet wird (vgl. Mischna Sebachim V, 8).

Betrachten wir jedoch den Abschnitt Lev. 27 an und für sich,

ob es sich da um Abgaben an die Priester oder um solche an Gott

oder das Heiligthum handelt. Zuerst wird der Fall besprochen,

dass Jemand die Werthschätzung einer Person (BtoJ "pj?) dem Herrn

zu weihen gelobt (vv. 2—8). Solche und ähnliche Weihungen

sollten zur Zeit des Königs Joas die Priester nehmen und dafür

die Reparaturen am Tempelgebäude besorgen lassen. Doch die

Priester zogen es vor, um letzterer Verpflichtung enthoben zu sein,

lieber das Geld nicht anzunehmen. Die Spenden flössen darauf

dir e et in die Tempelkasse, und die Priester hatten nicht im ge-

ringsten damit zu thun. Nur das Geld für D»MJ und rw»n ge-

hörte den Priestern (2. Kön. 12, 17, vgl. Mischna Schekalim VI, 6).

Dass das Gesetz in Lev. 27 diese Weihungen nicht den Priestern

zutheilen will, geht schon daraus hervor, dass nach v. 8 wohl bei

einem Armen die Zuziehung eines Priesters zum Behufe der

Schätzung erforderlich, sonst aber der Priester ganz entbehrlich

ist, weil die Taxe bestimmt und direct in den Tempelschatz (Jos.

6, 24) abzuliefern war, der nicht den Priestern, sondern dem Staate

zu Gute kam (1. Kön. 14, 26; 15, 18; 2. Kön. 18, 15). — In Lev.

27, 9—13, das über Vieh-Heiligungen handelt, kann noch weniger

von Abgaben an die Priester die Rede sein, da nach den Be-

stimmungen in w. 9—10 jedes geheiligte Thier, das geopfert

werden kann, einzig und allein als Opfer im Heiligthum darge-

bracht werden soll. Das Opfer aber wird, je nachdem es Ganz-

opfer oder Friedensopfer ist, entweder ganz auf dem Altar verbrannt

oder vom Eigenthümer zu heiligen Mahlzeiten verwendet, wovon

dem Priester nur einige Theile zukommen. — Lev. 27, 14—25 gibt

darauf Vorschriften über die Heiligung von Grundstücken: über

Häuser (w. 14— 15) und Erbäcker (22—25). Hier ist ebenfalls über-

all von Weihungen an Gott, nicht an die Priester die Rede. 2
) Am

*) Merkwürdig ist auch die syrische Uebersetzung zu 2. Chron. 31, 6.

2
) In v. 21 befindet sich zwar nach der Bestimmung: „das Feld sei, wenn

es im Jobel herausgeht, heilig dem Herren wie ein Bann-Feld" — noch der Zu-
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deutlichsten ist dies zu ersehen aus den nun folgenden mit "[tf ein-

geleiteten Ausnahmen von den obigen Bestimmungen. Zuerst lehrt

v. 26, dass die erstgeborenen reinen Thiere nicht durch ein Ge-

lübde Gott geweiht werden, da sie nach dem bereits bestehenden

Gesetze von Geburt an dem Herren heilig sind. Hier kann nur

auf die Vorschrift in Exod. 13, 2 (Pg) Bezug genommen sein, wo,

wie bereits bemerkt, von einer Abgabe an die Priester nicht die

Rede sein kann. Die zweite Ausnahme gilt dem Banngute (ein),

das man weder durch Kauf oder Lösung dem Feiligthume entziehen,

noch, wenn es gebannte Menschen sind, durch Lösegeld vom Tode

befreien kann (w. 28—29). Solche Bannungen kamen in der is-

raelitischen Geschichte öfters vor (vgl. Nachman.); so z. B. bei der

Eroberung Jericho' s, wobei alles Lebendige, von Menschen bis Vieh

getödtet und das andere Gut in den Tempelschatz gegeben wurde

(Jos. 6, 21 ; 24). Dass demnach hier beim Cherem nicht von Ein-

künften der Priester gesprochen wird, ist klar. Wem darf es nun

in den Sinn kommen, das unmittelbar darauf folgende (v. 30) als

nb BHp bezeichnete "rtJ^o vom priesterlichen oder levitischen Zehnten

zu verstehen? Wie kann man ferner daran denken, in dem darauf

(v. 32) vorgeschriebenen Viehzehnten Abgaben an die Priester zu

erblicken, da hier, ganz so wie oben (v. 10) bei den Opferthieren,

strengstens untersagt wird, Gutes mit Bösem oder Böses mit Gutem

zu vertauschen? — Es ist also nicht daran zu zweifeln, dass der

Viehzehnt zu Opfermahlzeiten verwendet wurde, und ebenso will

hier wahrscheinlich unser Abschnitt auch den anderen Zehnten oder

dessen Lösegeld dem Heiligthum gewidmet und zu Opfermahlzeiten

verbraucht wissen.

satz: lntn« rvnn psS. Allein daraus müsste man schliessen, dass alles Banngut

den Priestern zukam, was mit v. 28 im Widerspruch wäre, wonach oin Sa nicht,

wie nach Num. 18, 14, den Priestern, sondern als Allerheiligstes Gott gehört.

Vielleicht haben die LXX, um diesen Widerspruch in unserem cap. selbst zu

lösen, das onnn m» in v. 21 mit r\ yrj n «<pa>Qiüp£vri (nicht avaTt9tfxcaiajj,ivji

wie v. 28 u. sonst) übersetzt. — Unsere Weisen im Sifra zur Stelle und im Sifre

zu Num. 18, 14, sowie in Mischna Arachin VIII, 6 haben diesen Widerspruch

damit zu lösen versucht, dass <üe annehmen, es habe zweierlei oin gegeben, ein den

Priestern und ein dem Herren geweihtes. Es ist nun eine Meinungsverschiedenheit

darüber, ob die unbestimmten o»0"in zur erstem oder zur letztern Klasse ge-

hören (vgl. auch Mischna Arachin VII. 4). Jedenfalls wäre es ganz ungerechtfertigt,

aus dem Satz: intriK svnn jmS in v. 21 schliessen zu wollen, dass im ganzen

Abschnitt von Abgaben an die Priester gehandelt werde, wie u. A. auch

Nowack (hebr. Archäologie) beim Viehzehnten annimmt.
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b'i Die Bestimmungen in Num. 18.

Hätten wir nun nicht Num. 18, so würde gewiss Niemand in

den Gesetzen über Zehnten und Erstgeburten einen Widerspruch

zwischen PC und Deut, gefunden haben. Die Angriffe Wellh/s

und Kuenens sind also jedenfalls ungerechtfertigt, wenn sie sich

gegen den ganzen PC richten. Sie hätten sich wenigstens auf das

einzige cap. Num. 18 beschränken sollen, das wohl auf andere

Bestimmungen des PC Bezug nimmt, aber sich selbst, als ein nach

der Empörung Qorach's angeordnetes neues Gesetz kundgibt, das

in den anderen Gesetzen des PC nirgends vorausgesetzt wird

Betrachten wir nun die neuen Bestimmungen in Num. 18

betreffs der Erstgeburt und des Zehnten. Da heisst es v. 15: „Alle

Erstgeburt an Menschen und Vieh, die sie dem Herren darbringen,

soll dir (dem Aaron) gehören". Es wird also eine Abgabe, die

man bisher Gott dargebracht, von nun an den Priestern zugewiesen.

Wenn demnach in Deut. 15, 20 den Israeliten geboten wird, das

erstgeborene Thier dem Herren zu heiligen und es am heiligen

Orte als Opfer zu verzehren; so ist da das vorsinaitische Gesetz

Exod. 13, 2 und das sinaitische Lev. 27, 26 wiederholt, weil die

deuteronomischen Vorschriften (wenigstens zum grössten Theil) un-

mittelbar nach der Gesetzgebung am Sinai offenbart sind 1

) (nach

Deut. 5, 26—6, 1). Nach der späteren Umänderung musste allerdings

die Vorschrift des Deut.'s auf die Priester bezogen werden, und

die Priester haben nun die erstgeborenen Thiere als Opfer auf den

Altar zu bringen und in der heiligen Stadt zu verzehren (Num.

18, 17—18).

Nun könnte man in Bezug auf den Zehnten dieselbe Behauptung

aufstellen, dass nämlich Num. 18 nur das ältere sinaitische Zehnt-

gesetz umändert und den Zehnten den Leviten zu geben befiehlt,

anstatt dass man ihn beim Ileiligthum verzehre. Allein diese An-

nahme halte ich aus folgenden Gründen für unrichtig: Erstens, da

nach Deut. 14, 29 der Zehnt des dritten Jahres ausser den Leviten

auch an andere Arme, Fremdlinge, Wittwen und Waisen vertheilt

wurde, so wäre es kaum denkbar, dass in Num. 18 diese Vorschrift

m (gehoben sei, damit fortan Alles den Leviten, den übrigen Armen
aber gar nichts gegeben werde. Sodann ist der Zehnt in Deut.

') Am allerwenigsten kann Wellh. gegen diese Annahme etwas einwenden,

da nach ihm das Urdeuteronomium überhaupt nur eine erweiterte Ausgabe des

Bundesbuches sein will; vgl. oben S. 43 f.
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14, 22 ff. heilig und darf nur in der heiligen Stadt verzehrt werden,

während nach Num. 18, 30 f. der Zehnt des Leviten ganz so, wie

der gewöhnliche Ertrag der Tenne und der Kelter, an jedem Orte

gegessen werden darf. Es ist daher richtiger, mit der jüdischen

Tradition, die auch in der LXX zu Deut. 26, 12, bei Josephus ant.

IV, 8, 8 und im Buche Tobith I, 7 zu finden ist, anzunehmen, Num.

18 spreche von einem anderen Zehnten, der als nenn (v. 24) vor

dem Zehnten des Deut.'s und des Lev. 27 abgesondert wurde.

Es galt dieser Zehnt als Erbbesitz (rhm) der Leviten. Jeder Isra-

elit hatte nämlich von vorne herein den zehnten Theil seines Erb-

ackers nicht als sein, sondern als Gottes Eigenthum (rh nann) zu

betrachten, dessen Ertrag er den Leviten geschenkt. So befiehlt

auchEz. 48, 8 ff., einen Theil des ganzen heiligen Landes als rwnn

dem Herren abzusondern. Nach Num. 18 aber soll diese Theruma,

auf die einzelnen Erbäcker vertheilt 1
), als unmitelbar nach der Er-

oberung des Landes für Gott abgesondert gedacht werden. Von dem,

was Jedem noch nach Absonderung dieses Theruma-Zehnten als

Eigenthum verbleibt, hat er dann den Ertrag jedes Jahres zu ver-

zehnten, und dies war der zweite Zehnt 2
), der nicht den Leviten

gegeben, sondern vom Eigenthümer zu Opfermahlzeiten verwendet

wurde. Die Anordnung dieses Zehnten im Deut, hängt aufs engste

mit der Auserwählung der heiligen Stadt zusammen; denn man

sollte oft dorthinziehen, um Gott fürchten zu lernen (Deut. 14,23).

Dies scheint mir die Begründung der jüdisch-traditionellen Ansicht

zu sein 3
). Doch wenn die Kritiker diese Ansicht für unwahrscheinlich

J
) Dass die Israeliten diesen Therunia-Theil, der doch den Leviten gehört,

selbst bestellen müssen, dürfte als Aequivalent dafür gelten, dass die Leviten

wieder für ganz Israel den Dienst am Heiligthum verrichten (Num. 18, 21). Da-

zu kommt noch, dass man den Zehnten der Leviten nach dem Thoragesetze,

ebenso wie die Hebe der Priester, nur von nnxn trwn pn und nicht von den

anderen Feldfrüchten zu entrichten brauchte (vgl. Num. 18, 12 u. v. 27 ff.).

2
) Bekanntlich geben noch heute viele Israeliten zuerst den Zehnten vom

Kapital und dann immer den Zehnten von den Zinsen oder dem Ertrage des

Kapitals an die Armen.
8
) Diese Ansicht scheint auch in 2. Chron. 31, 6 eine Stütze zu habe»,

denn unter O'BHp ntyyo daselbst ist wahrscheinlich der talmudische zweite Zehnt

zu verstehen, wie in den Targumim der zweite Zehnt und Viehzehnt N»tnp wyo

genannt wird (vgl. Onk. u. Jon. zu Num. B, 10 u. Deut. 12, 16). Die Benennung

ist passend, da dieser Zehnt nur in der heiligen Stadt und in Reinheit verzehrt,

während der erste Zehnt von den Leviten ganz wie Profanes behandelt werden

durfte (Num. 18, 30 ff.). —- Philo allerdings weiss von diesem zweiten Zehnten

gar nichts; dies beweist aber nur, dass diesem Schriftsteller die palästinensische
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halten i\vi<> Kuenen, EinL § 3, Note 17 urtheilt), so können sie den

Ausgleich zwischen Deut. 14 und Lev. 27 einerseits und Num. 18

andererseits darin finden, dass in letzterem Abschnitt selbst die ge-

gebenen Restimmungen als eine Modifikation des früheren sinaiti-

schen Gesetzes dargestellt zu sein scheinen. — Ob diese Modification

durch den Aufstand des Qorach oder durch die Erwählung der Le-

viten zum Dienste an Stelle der Erstgeborenen veranlasst worden

war, I »leibe hier unerörtert. Es genügt uns, nachgewiesen zu haben,

dass ursprünglich im sinaitischen Gesetze des PC die Priester-

Einkünfte nicht wesentlich verschieden von denen des Deut.'s sind.

Doch betrachten wir den Priestercodex im Ganzen! Ist da in

der That für die materielle Ausstattung des Klerus im Uebermasse

igt? —
r
.Es ist unglaublich*, meint W. (Gesch. S. 164), „w7as

am Ende .Vlies abgegeben werden muss. . . . Die Priester bekommen

alle Sund- und Schuldopfer, den grössten Theil der vegetabilischen

Zugaben 1

), die Haut vom Brand-, Keule und Brust vom Mahlopfer,

ausserdem die Erstgeborenen, sodann Zehnten und Erstlinge in

doppelter Form." — Sehen wir aber von den Leviten, die doch

nach dem Pentateuch allein den Zehnten bekommen, ab und be-

trachten nur die Abgaben, die für die Priester im engern Sinne im

PC vorgeschrieben sind, so wird es sich zeigen, dass sie die im

Deut, und den anderen Geschichts- und Gesetzesquellen verzeich-

neten Einkünfte der Priester an Quantität nicht übertreffen, an

Werth aber hinter ihnen weit zurückstehen. Zunächst muss in Be-

tracht gezogen werden, das der PC nur die Opfer eines einzigen,

und zwar des Centralheiligthums den Priestern zutheilt; sei es, dass

er die Einheit des Heiligthums voraussetzt (wie W. meint), sei es,

dass er überhaupt nur für das Centralheiligthum seine Vorschriften

ortheilt, wie dies oben (S. 87 f.) auseinandergesetzt wurde. Ueber-

Praxis (die doch durch Josephus vollständig verbürgt ist) gänzlich unbekannt

war und dass somit auch seine Angabe über den Viehzehnten (oben S. 136)

nicht der Praxis entnommen sein kann.
]
) Soll heissen „der vegetabilischen Zugaben der Brand- und Mahl-

opfer", da Sund- und Schuldopfer keine vegetabilischen Zugaben erhielten.

UebrigenB beruht diese Annahme Wellhausens auf einem Irrthum, den auch

Andere (z. B. Dillmann, Exod. u. Lev. 3 S. 423) mit ihm theilen. Die Priester

erhielten nur die separate Mincha, nicht aber die mit dem Trankopfer verbundene

Zngabe-Mmeha (c^d: rn:s). Diese wurde ganz auf dem Altar verbrannt, wie

ich flies in der Abhandlung „der oberste Gerichtshof" S. 42 Note 5 unter An-

derem aus Josephus ant. III, 9, 4 und das. 3, 16 Ende nachgewiesen habe; vgl.

auch m. Comment. zu Lev. S. 144.
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dies ist der Genuss der Opfertheile, die Erstgeburten mitbegriffen,

örtlich und zeitlich beschränkt. Die Opfer durften nur in der Stadt

des Heiligthums, zum grossen Theile nur im Vorhofe des Tempels, .

gegessen werden (Lev. 6
;
9; 19; 7,6). Alle Opfertheile (selbst die

vegetabilischen) durften nur am Tage der Darbringung, höchstens

noch am darauffolgenden Tage gegessen werden. Was übrig blieb,

wurde verbrannt (Lev. 7, 15— 17; 8,32; vgl. Josephus ant. 111,9,3

u. 9). Die den Priestern zukommenden Abgaben bestehen nach PC
fast nur in Lebensmitteln, die sämmtlich heilig und nur von den

Priestern und deren Angehörigen gegessen werden dürfen. „Jeder

Fremde darf nichts Heiliges essen, selbst der Beisass eines Priesters

und sein Miethling darf nichts Heiliges essen" (Lev. 22, 10). Als

Heiliges werden aber alle priesterlichen Antheile des PC bezeichnet,

selbst der zehnte Theil vom Zehnten, den der Levit an den Priester

entrichtet, nicbt ausgenommen (Num. 18,29). Viele Opfertheile

durften nur von den Männlichen der Söhne Aarons gegessen wer-

den (Lev. 6,11; 22; 7, 6)
1
). Der PC bietet also den Priestern

fast nichts weiter als Lebensmittel, die nicht veräussert werden

können und daher wohl die Diener des Heiligthums vor Noth und

Nahrungssorgen schützen, aber keineswegs Reichthümer verschaffen

und zu Macht und Ansehen verhelfen können. — Nur die Zehnten,

welche der PC den Leviten gibt, sind diesen zur freien Verfügung

gestellt (Num. 18, 30—31), und man begreift wohl, wie die Priester

des zweiten Tempels, welche dieses levitische Einkommen für

sich erlangt hatten, zu solch' hoher Macht sich emporgeschwungen.

Dies kann aber nie und nimmer in der Absicht des PC gelegen

haben, der gerade diese bedeutendsten Abgaben nicht den Priestern,

sondern den Leviten zum Erbtheil gibt.

c) Die Einkünfte der Priester in D und sonst,

Betrachten wir jetzt die Ausstattung des Klerus nach dem

Deut, und den anderen Gesetzes- und Geschichtsquellen. Es werden

ausserhalb des PC folgende Einkünfte der Priester namhaft gemacht

:

1) Die Opfergefälle werden oft ohne nähere Bestimmung

erwähnt, Nach 1. Sam. 2, 28 gehörten, den Priestern „alle Feuer-

opfer der Kinder Israel" (Sxitr *a *tfK fc). Es scheint in Schi In

. >) Im unreinen Zustande, der bei den zahlreichen Reinheitsvorschriften

des PC sehr oft eintrat, durften überdies auch die Priester bei Strafe der Aus-

rottung nichts Heiliges essen (Lev. 22, 3 ff.).
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Gebrauch gewesen zu sein, dass der Priester sich von jedem Sebach

ein ansehnliches Stück nehmen durfte (das. 2, 13— 16). Dieses Se-

bach ist wohl nicht identisch mit den Schelamim, wovon der Priester

nach PC Brust und Schenkel erhielt 1

). Den Priestern gehörten

ferner die Schaubrote nach 1. Sam. 21, 7, die Sündopfer nach Hosea

4, 8 2
) und die aus Mazzot bestehenden Speiseopfer (2. Kön. 23,9).

Solche Opfert heile erhielten die Priester zur Zeit des ersten Tempels

nicht von einem, sondern von unzähligen Heiligthümern (Bamot).

2) Mit den Opfertheilen verwandt sind andere Gaben, wie

Sund- und Schuldopfergeld (2. Kön. 12, 17) und Erstlingsfrüchte

(0*103, Exod. 23, 19 vgl. Deut. 26).

3) Von den nicht in das Heiligthum zu bringenden Gaben

werden ausserhalb des PC erwähnt:

a) Von jedem geschlachteten Thiere Vorderfuss, Kinnbacken

und Magen (Deut. 18, 3)*).

J
) In der Voraussetzung, dass Sebach im B. Sam. identisch mit Schelamim

sei, hat die Kritik 1. Sam. 2, 13—16 im Widerspruche mit dem PC gefunden

und haben auch die alten Commentatoren bei dieser Stelle zu der gezwungenen

Erklärung sich genöthigt gesehen, dass die Söhne Eli"s ausser den ihnen

gebührenden pitri mn noch andere Stücke widerrechtlich sich angeeignet

haben. Allein dass Schelamim nicht immer identisch ist mit einfachem Sebach

dürfte aus Stellen wie Richter 20, 26; 21, 4; 1. Sam. 10, 8 zur Genüge hervor-

gehen. n;r ist in den BB. Sam. ein Opfermahl, das hauptsächlich vom Zehnten
des Viehes veranstaltet wurde. Kuenen (Godsd. II 268) darf gegen den Vieh-

zehnten noch so viel einwenden, — der Umstand, dass Jakob, dessen ganzes

Vermögen hauptsächlich in Vieh bestand, den Zehnten von Allem gibt (Gen.

28, 22), verbürgt uns den Viehzehnten im höchsten Alterthum. Der Viehzehnt

wurde aber zu heiligen Mahlzeiten verwendet, wovon der Priester gesetzlich

gar nichts erhielt (vgl. Mahn. h. Bechorot VI, 4). Merkwürdig ist, dass sowohl

nach LXX zu 1. Sam. 1, 21 als auch nach Josephus ant. V, 10. 3 auch Elkana

nach Schilo den Zehnten brachte. — Hätte dies der neuern Kritik in ihr System

gepasst, dann hätte sie entschieden behauptet, es habe in dem den LXX vorge-

legenen Texte isryo gestanden.
2
J Vgl. oben S. 96. Die neuesten Kritiker bestreiten zwar, dass nK^n

dort Sündopfer bedeutet, vgl. aber oben S. 97.

s
) Die meisten neuern Kritiker glauben, das H2t in Deut. IS, 3 sei Sche-

lamim, wonach das Deut mit dem PC, der bei Schelamim dem Priester Brust

und Schenkel zutheilt, in unlösbarem Widerspruch sich befände. Allein wenn

wir schon ob. in Anm. 1 das Sebach in 1. Sam. 2 von Schelamim unterscheiden

mussten, so ist dies noch mehr hier im Deut, geboten. Das Deut, gestattet

überall nach Belieben zu schlachten und zu essen, während vorher jede Schlachtung

Opfer sein musste (Deut. 12, 'JU ti'.), es verbietet auch ausserhalb der heiligen

Stadt jedes Opfer und beschränkt so die Opfer auf ein geringes Maass. Fast

nur in den Festzeiten, wo Alle nach der heiligen Stadt wallfahrten, sollte ge-
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b) Die Erstlingen von Korn, Most und Oel, die Theruma, welche

von den Erstlingen aller Früchte der Erde zu unterscheiden ist

(Deut. 18, 4). Diese Erstlinge (oder Theruma) sind auch unter

"WöTl ytöhü in Exod. 22, 28 verstanden. Die Etymologie des Wortes

nsSö an dieser Stelle ist zwar dunkel; desto sicherer aber lässt sich

das hier vorkommende 3ttn als identisch mit zbn = Pionn (Xuin.

18, 12; 29; 30,32) erweisen. Der Samaritaner übersetzt ihr, da,

wo es „das Beste, Vorzüglichste " bedeutet, überall mit yon (vgl.

zu Gen. 45, 18; Kum. 18, 12 u. sonst). Auch die alte Mischna ge-

braucht für nöTin den Ausdruck ym (Teharot 2, 3 ; Oholot 1 6, 4).

Der Aufbewahrungsort für diese Theruma hiess J?öin wa (Tosefta

Therumot X, 16). Im späteren Sprachgebrauch der Mischna wurde

yai durch den Ausdruck rom ganz verdrängt; doch erhielt sich das

Verb y_an in der Bedeutung „etwas (durch Mischung mit novin) zu

Theruma machen". Eine solche Mischung heisst in der Mischna

payrö (z. B. M. Ther. 5, 6). Dieses J?ö1 stammt vom arab. eLo,

Gehirn, und hat wohl die Grundbedeutung „Mark, das Beste" (wie

im aram. srnjo, Gehirn, von y kostbar) ; es ist demnach von dem

Worte Pö*T, Thräne, das im Arab. tAj heisst, wohl zu unterscheiden.

(Vgl. Mag. f. Wissensch. d. Judenth. 1886, S. 55)
1

).

opfert werden. Würde nicht durch diese Bestimmungen das Einkommen der

Priester bedeutend geschmälert worden sein, wenn nicht eine Vorschrift gegeben

wäre, dass auch jetzt, obgleich den Schlachtungen der Opfercharakter entzogen,

den Priestern ein Theil davon zukomme, eben weil bisher jede Schlachtung

Opfer war. Wenn Wellh. annimmt, dass vor dem Deut, jede Schlachtung Opfer

sein musste und mithin der Priester einen Theil davon erhielt, so folgt daraus,

dass das deuteronomische Gesetz diesen Antheil auch von profanen Schlachtungen

zu geben befiehlt und unter rttT (18, 3) nicht Schelamim, sondern die ausserhalb

des Heiligthums geschlachteten Thiere versteht, von denen auch oben (12, 21)

der Ausdruck nmn gebraucht wird.

*) Mit unrecht identificirt Wellh. (Gesch. S. 162) die rw>n in Deut. 18, 4

mit der in Deut. 26, ohne zu bedenken: 1) Deut. 26, 2 befiehlt, zu nehmen von

den Erstlingen aller Früchte der Erde und in einen Korb zu legen, während

nach 18,4 nur die rwm von Korn, Most und Oel gegeben werden soll.

2) Nach 18, 4 wird die Gabe direct dem Priester gegeben und nicht nach dem

Tempel gebracht; 26, 2 u. 10 dagegen befiehlt, die Erstlinge nach dem Tempel

zu bringen und Gott zu weihen, vgl. Spr. 3, 9. 3) Deut. 26 ist offenbar eine

weitere Ausführung von Exod. 23, 19 u. 34, 26, wonach die Erstlinge nach dem

Tempel gebracht werden sollen; dort aber heisst diese Spende onwa, das sind

die zuerst reif gewordenen Früchte (vgl. Jes. 28, 2). Es besteht also diese Gabe

in unzubereiteten Früchten, wie sie vom Boden gepflückt werden (nonun ne),

nicht in Korn, Most und Oel. Letzteres ist wohl unter hkSd und J'öt (Exod. 22, 28)

zu verstehen, die von den nnisa (23, 19) unterschieden werden müssen. — Es
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c) Das Erste von der Schafschur (Deut 18,4).

d) Sonstige Geldspenden, welche die Priester von ihren Gön-

ii.ni erhielten (2. Kön. 12,6, vgl. Ibn-Esra zu Deut. 18,8).

Dazu kommt noch, dass ausserhalb des PC die den Priestern

zuerkannten Gaben als ihr vollständiges Eigenthum gelten, in dessen

( irlirauche ihnen keinerlei Beschränkung auferlegt wird. Der Levit

(Priester) des Deut.'s verzehrt seinen Theil zusammen mit andern

Armen, Wittwen und Waisen. Vorderfuss, Kinnbacken und Magen,

die dem Priester gegeben werden, sind nicht heiliger als das, was

dem Eigenthümer verbleibt, und nach 1. Sam. 21,5 wurde einmal

heiliges Brod an Nicht-Priester verschenkt. Dass die Priester über

das Einkommen an Geldspenden, Wolle u. dgl. freie Disposition

hatten, ist kaum fraglich. Es liegt aber auf der Hand, dass die

Gaben, welche der Priester nach Belieben verwenden konnte, für

ihn mehr Werth hatten, als diejenigen, die er nur zum Selbstgenuss

gebrauchen durfte. — Alles in Allem genommen, lässt sich dem-

nach keineswegs behaupten, dass die Gesetze des PC dazu angethan

sind, den Reichthum und die materielle Macht der Priester

zu vermehren, und es lässt sich somit von dieser Seite kein Beweis

von der Posteriorität des PC erbringen.

Wir müssen aber auch die Wahrheit der Prämisse, dass die

Macht des israelitischen Klerus im höchsten Alterthum geringer

gewesen und erst im Laufe der Zeiten immer mehr zugenommen

habe, entschieden bestreiten. Jene Annahme steht vor Allem im

Widerspruch mit der entschieden historischen Thatsache, dass die

Israeliten Jahrhunderte lang in Aegypten sich aufgehalten, wo die

Priesterkaste das höchste Ansehen genoss und grosse Reichthümer

an Ländereien und verschiedenen Einkünften besass (vgl. Gen. 47, 22;

Ilerodot 2, 35; 37; Diodor 1, 73). Sie ist ferner genöthigt, die von

verschiedenen Seiten bestätigte Nachricht, dass Mose, der Gesetz-

geber und Führer Israels, dem priesterlichen Stamme Levi ange-

hörte, für unhistorisch zu erklären. Sie muss endlich unbeachtet

ist auch unrichtig, wenn W. (das. S. 163) aus dem n«B»mo in Deut. 26, 2 schliesst,

dass nvh~\ die geheiligte Frucht überhaupt bedeute, welche im Ganzen von den

Darbringern vor Gott verzehrt wird und von welcher der Priester nur einen

Theil erhielt. Das jvbwiö ist vielmehr so zu erklären, wie das gleiche Wort in

Num. 15, 21 (vgl. mit 15, 20), vgl. auch in«o in Deut. 15, 7 und Ewald, Lehrb.

§ 278 c. Die Rabbinen schliessen aus rwmo, das» man nicht von allen Früchten,

sondern nur von den vorzüglichsten Arten, die in Deut. 8, 8 aufgezählt sind, die

Erstlinge zu bringen verpflichtet war.
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lassen den Umstand, dass jede neue Lehre und besonders eine

Religionslehre, wie die israelitische, gerade in ihrer ersten Periode

eines besonderen Standes bedarf, der sich ihr ganz hingibt und

Macht und Einlluss genug besitzt, dieselbe im ganzen Volke zur

Geltung und Anerkennung zu bringen. — Für jene Annahme spricht

weiter nichts, als dass nach der Besitznahme des Landes Kanaan

die Priester eine Zeit lang vom Schauplatz der Geschichte ver-

schwinden. Allein es ist ganz natürlich, dass in kriegerischen

Zeiten Eeligion und Gesetz darniederliegen und gewaltige Kriegs-

helden allein das Scepter führen und ihre Namen der Nachwelt

überliefern. Dennoch aber finden wir gegen Ende der Richterzeit,

als eine geraume Zeit Friede in Israel eingekehrt war, einen

Priester 40 Jahre lang zugleich als Richter an der Spitze des

Staates stehen (1. Sam. 4, 18); nach Einführung der Monarchie

vollziehen die Priester die Salbung der Könige (1. Kön. 1,39;

2. Kön. 11, 12). Sie sind die Lehrer und Richter des Volkes

(Hosea 5, 1: Jer. 12, 8; vgl. Deut. 17, 9; 19, 17) und werden über-

haupt als ein höherer Stand dem Volke gegenübergestellt (Hosea

4, 9 ; Jes. 24, 2 ; Jer. 23, 34). — Angesichts dieser Thatsachen ist

die Hypothese, dass derjenige Theil des Gesetzes, in welchem die

Macht der Priester so imposant erscheint, erst nach dem Exil, also

gewissermassen post festum entstanden sei, von selbst gerichtet. —
Dass auch das Verhältnis zwischen Priestern und Leviten nach

dem Exile gegen diese Hypothese entschieden Einspruch erhebt,

ist oben (S. 75 f.) nachgewiesen.

d) Die Einkünfte der Priester und Leviten bei Ez.

Gerade die Gesetzgebung des Ezechiel, aus der die neueste

Schule das Nichtvorhandensein des PC vor dem Exile schliessen

zu können glaubt, dürfte bei näherer Betrachtung den Beweis

liefern, dass der pentateuchische PC uralt ist. Dieser Prophet

gebietet ausdrücklich, eine strenge Scheidung zwischen den Priestern

und Leviten vorzunehmen. Er hält die letzteren fern von allem

Heiligen und Allerheilk'sten (44, 13), und auch zum Altar lässt er

nur die Priester hintreten (40, 46). Dennoch aber erlaubt er nicht

dem Leviten, sich einen beliebigen Beruf zu erwählen; vielmehr

werden sie verpflichtet, im Heiligthume verschiedene Dienste zu

verrichten (44, 11; 14). Fragt man nun, wovon sollen diese Leviten

sich ernähren, so erhält man von Ez. gar keine Autwort. Ez. 44,
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28—30 werden wohl den Priestern Einkünfte zugewiesen, aber

nicht den Leviten. Landbesitz unter den übrigen Stämmen

erhalten die Leviten ebenso wenig wie die Priester. Nur ein sehr

kleines Gelnet wird ihnen zugetbeilt „für Städte zum Wohnen". r-

Soll etwa Ez. betreffs der Einkünfte der Leviten an das Deut, sich

anlehnen wollen? Allein letzteres lässt ja die Leviten zerstreut

„in allen Thoren Israels wohnen und empfiehlt sie zugleich mit

den übrigen Armen der Unterstützung des Volkes (Deut. 14
;
27—29),

während sie nach*Ez. alle zusammen neben den Priestern und dem
Ueiligthum ihren Wohnsitz haben (Ez. 48, 13). Der Levi kann

ferner nach Deut. 18, 6—8 nach Belieben im Heiligthum den Dienst

verrichten und dort gleichen Anteil mit seinen Brüdern (den Priestern

nach W.) verzehren, was doch Ez. strengstens untersagt! Von den

im Deut, verzeichneten Einkünften haben also die Leviten des Ez.

fast gar nichts. — Ausserdem ist noch wohl zu beachten, dass Ez.

(45,3—5; 48,10; 13) den Priestern einen ebenso grossen Raum
zu Wohnsitzen anweist wie den Leviten. Aus alledem ist nun

zu schliessen: 1) Ez. setzt die Gesetzgebung des PC voraus, wo
durch die Ueberweisung des Theruma-Zehnten für die Leviten
hinreichend gesorgt ist. 2) Ez., der für die Leviten nicht mehr
Kaum zu Wohnsitzen beansprucht, als für die Priester, muss einer

viel späteren Zeit angehören, als der PC, der den Leviten fast

dreimal soviel Städte als den Priestern zuweist (vgl. oben S. 75).

Wenn nun dennoch Ez. bei Aufzählung der Priestergaben

nicht Alles erwähnt, was in Num. 18 vorgeschrieben ist, so kann

dies durch Nichtkenntnis dieser Gesetzesgruppe nicht erklärt werden.

Ez. erwähnt ja auch nicht alle die Gaben, die das Deut, den

Priestern zum Antheil gibt (Deut. 18, 1 ff.), wiewohl er nach der

Ansicht Wellh.'s die Vorschrift, den Priestern kein Theil am Laude
zu geben (Ez. 44, 28), nur jener Stelle des Deut.'s entnommen
haben könnte. Wir haben bereits oben (S. 41) nachgewiesen, Ez.

habe in 44, 30 mit dem Ausdruck bi nonn ^31 alle in Num. 18

und sonst erwähnten als niöTin bezeichneten Priester-Abgaben zu-

-animengefasst 1
). Es sind dies: 1) die Erstgeburt vom Viehe,

2) Brust und Schenkel vom Friedensopfer, 3) der Zehnt vom Zehnten.

Die beiden ersten heissen D*BHpn noiin in Num. 18, 19, und der

') Da« o^monn Sao in Ez. 44, 30 ist als Apposition zu Sa nonn Sai zu
fassen und nach Ewald Lehrb. 278 c und 270b zu erklären. Der Ausdruck
Davnonn San Sa nonn Sai ist übrigens eine Nachbildung von Num. 18, 29; vgl.

auch v. 28.
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Zehnt vom Zehnten wird zu wiederholten Malen 7! navin genannt

(Num. 18,26; 28; 29). — Nur Voreingenommenheit lässt es ver-

kennen, dass Ez. 44, 28—30ablos einen kurzen Auszug aus Num. 18

gibt. Wir stellen die entsprechenden Abgaben einander gegenüber:

Ezechiel 44, 29—30a

Dttwn nxtanm mzn
mn byi

h-2 nöa ta nwii
os-niöiin S:o ba nenn hr\

Num. 18

(v. 9) döbw f«Si onKcn-Wi nnruö-^S

(v. 14) mn Sa

(vv. 12—13) ^ man — cn^xn

. dstwiö San — Biinpn norm Sa

(v. 19; 29) 71 nann Sd

Wir haben oben (S. 41 f.) ferner gezeigt, wie in Ez. 44, 29 die

Bestimmung über den Antheil der Priester an den hochheiligen

Opfern nur bei Voraussetzung der Vorschriften des PC verständlich

ist
2
). Ferner: In Num. 15, 20 f. wird vorgeschrieben, vom Ersten

des Teiges dem Herren eine Theruma zu geben; vom Priester ist

an jener Stelle nicht die Eede. Ez. dagegen (44, 30) sagt geradezu:

„Das Erste eures Teiges sollt ihr dem Priester geben." Dies

hat der Prophet aus dem allgemeinen Satze in Num. 18, 19 ge-

schlossen, wonach jede Theruma, welche die Israeliten dem

Herren spenden, den Priestern gehört, mithin selbstverständlich

auch die Theruma vom Teige. — Diese Vorschrift neben der Theruma

vom Getreide (p: norn Num. 15, 20) begründet Ez. mit den Worten:

„auf dass der Segen ruhe in deinem Hause" (nicht blos auf dem

Felde und in der Tenne, vgl. Deut. 28, 3). — Es ist hiernach

klar, dass Ez. die Vorschriften des PC voraussetzt.

Aus dem bisher Erörterten resultirt: Im PC sind in Bezug

auf die heiligen Abgaben und die Einkünfte der Priester zwei

Gesetzgebungen zu finden. Die erste, die wir die sinaitische

nennen, ist im B. Lev. enthalten, wo zwar den Priestern ver-

schiedene heilige Abgaben zugetheilt sind (Lev. c. 6—7; c. 22),

aber Erstgeborene und Zehnten noch als dem Herren gehörig

bezeichnet werden (Lev. 27). An diese Gesetzgebung knüpft das

Deut, an, dessen Gesetze ebenfalls als am Sinai offenbart betrachtet

sein wollen (Deut. 5, 28—6, 1). In der späteren Gesetzgebung des

PC, in Num. 18, finden wir neben den anderen Abgaben auch einen

') Man begreift jetzt, warum Ez. die Einkünfte der Leviten nicht erwähnt,

sie sind unter den Therumot mitbegriffen; vgl. Num. 18,24.

2
) Auch in Bezug auf den Ort der Verzehrung der Opfer schliesst Ez_

sich genau an den PC an. Er bestimmt (42, 13) einen heiligen Ort für Speise-,

Sund- und Schuldopfer, aber nicht für Mahlopfer (vgl. Lev. 6, 9; 19; 7, 6; 10, 14).

10
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Zehnten für Priester und Leviten, und auch die Erstgeborenen

werden dem Priester gegeben. Aber auch in diesen Gesetzen ist

die materielle Ausstattung der Priester nicht reicher bemessen, als

wir sie in den sonstigen Gesetzes- und Geschichtsquellen vorfinden.

Indem aber kein Grund vorhanden ist, an dem Ansehen und der

.Macht der Priesterschaft im alten Israel zu zweifeln, indem ferner

der PC durch seinen Inhalt sein hohes Alter dokumentirt und indem

endlich der Prophet Ez. notlrwendig den PC voraussetzt, ist es

unmöglich, die Entstehung des letzteren in die nachexilische Zeit

zu setzen.

e) Die Levitenstädte.

Wellh. (Prol. 165 ff») hat noch die 48 Levitenstädte als Beweis

für die Jugend des PC angeführt, und seine Anhänger stimmen

auch darin mit ihm überein, vgl. z. B. Kuenen Einl. § 3 Anm. 19

u. § 15 Anm. 16, Graf in Merx' Archiv I, 82 ff. Die Deduction

Wellh.'s enthält aber eine petitio principii. Wer von der Voraus-

setzung ausgeht, dass die Priesterschaft einen mächtigen zahlreichen

Stand in Israel gebildet, wird im Gegentheil in den 48 Priester-

und Levitenstädten (mag die Priesterschaft sie einmal in Wirklich-

keit besessen, oder mag sie das Gesetz nur beansprucht haben)

einen Beweis für das hohe Alter des PC erblicken. Denn es lässt

sich doch nicht denken, dass nach dem Exile Jemand für die

Priester und Leviten ein solches Verlangen gestellt hätte, an dessen

Ausführung damals Niemand dachte. Wir möchten aber noch daran

erinnern, dass auch andere Quellen uns nöthigen, für den Stamm
Levi ein besonderes Gebiet in Anspruch zu nehmen. Wer an

abenteuerlichen Hypothesen keinen besonderen Gefallen findet, wird

gewiss zwischen dem Levi der Genesis und dem der anderen BB.

des Pentateuchs nicht unterscheiden wollen. Alles, was Wellh.

(Gesch. S. 148—150) vorbringt, um die Verschiedenheit von Levi,

dem alten Stamme in Israel, und Levi, dem Priesterstande, wahr-

scheinlich zu machen, entbehrt jedweder historischen Grundlage.

Levi <I<m' Stamm, soll früh untergegangen sein, und zwar in der

ältesten Richterzeit zugleich mit dem Stamme Simeon! Warum
findet sich aber keine Spur von dem Gebiete dieses Stammes Levi,

das nach Wellh. an einer Seite des todten Meeres gegen die Wüste

zu gelegen haben soll, während das Gebiet des Stammes Simeon

genau verzeichnet ist? — Der Priesterstand Levi soll wieder anderer-

es sehr spät entstanden sein! Allein wir haben bereits oben
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S. 128 nachgewiesen, dass das Priesterthum in Israel seit den ältesten

Zeiten erblich war und dass Levi einen Priesterstamm, nicht Mos

einen Priesterstand bildete. — Wir werden also mit vollem Rechte

daran festhalten, dass Levi, der israelitische Stamm in der Genesis,

identisch ist mit Levi, dem Priesterstamme.

Wenn Levi in der Genesis als kriegerisch erscheint und im

Vereine mit seinem Bruder Simeon die Bewohner der Stadt Sichern

niedermetzelt, so spricht dies keineswegs gegen seinen Priesterberuf.

Es war gerade der Beruf der Priester in alten Zeiten, jeden Frevel

gegen Gott und sein Gesetz mit dem Schwerte zu ahnden, wie dies

der Stamm Levi nach Verfertigung des goldenen Kalbes in der

Wüste, Pinechas bei Gelegenheit des Peordienstes, der Hohepriester

Jojada gegen die Königin Athalia und noch in späterer Zeit die

Makkabäer gezeigt haben. Wenn nun auch der Stammvater Jakob

die That Levi's verdammte, so mag nur der Priester in seinem

Eifer zu weit gegangen sein, wenn er wegen eines Schuldigen die

ganze Stadt niedermetzelte. Jedenfalls ist jene That Levi's nicht

etwas, das mit seinem Priesterberufe einen Contrast bildet. —
Uebrigens ist es ein flacher Rationalismus, in jeder in der Genesis

erzählten Begebenheit Reflexe der späteren Geschichte zu erblicken.

Man weiss ganz gut, dass dies in vielen Fällen nicht angeht, ver-

gisst aber diese Momente in Betracht zu ziehen und baut ruhig

Luftschlösser auf Luftschlössern. Wer aus der im Segen Jakob's

dem Manne Levi zugeschriebenen That den weltlichen blutdürstigen

Charakter des Stammes Levi schliessen will, möge doch zuerst

angeben, wie er aus der bei Reuben befindlichen Angabe sn:tt>a n^y

"p3tf Stammes-Geschichte machen will.

Indessen dies ist sicher, dass die Worte des sterbenden

Patriarchen: tewa EüHMn appa eptas (Gen. 49, 7), als eine Prophe-

zeiung für die Zukunft, nur den Stämmen Simeon und Levi

gelten können. „Ich vertheile sie in Jakob und zerstreue sie in

Israel" bedeutet nun in Bezug auf Simeon zweifellos nur, dass

dieser Stamm kein besonderes, abgeschlossenes Gebiet erhalten,

dass vielmehr dessen Städte innerhalb des Stammgebietes Juda's

eingeschlossen liegen werden. Bei Levi muss daher dies in ähn-

licher Weise der Fall gewesen sein. Nur erforderte es dessen

geistlicher Beruf, dass seine Städte nicht innerhalb eines Stammes,

sondern in ganz Israel zerstreut lagen und dass sie ferner nur

Städte zum Wohnen, aber keine Felder und Weinberge erhielten.

Jedenfalls — dies ist aus dem Segen Jakobs zu ersehen — hat
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Levi, ebenso gut wie Sinieon, ein Stanimgebiet erhalten. — Dies ist

auch aus dem Segen Mose's zu schliessen, wo doch Levi ohne Zweifel

als Priesterstamm erscheint. „Zerschlage an den Lenden seine

Feinde und seine Hasser, dass sie nicht aufstehen", so fleht Mose

für den Stamm Levi (Deut. 33, 11). Es kann da nur von äussern

heidnischen Feinden die Rede sein; denn es lässt sich nicht denken,

dass hier, wo Israel nur gesegnet und glücklich gepriesen wird,

der Fluch ausgesprochen sei, dass Gottlose in Israel sich gegen die

Priester erheben und den Untergang finden werden. Vielmehr fleht

Mose, dass die Leviten, die sich dem heiligen Berufe weihen und,

des Kriegshandwerks unkundig, ihre Städte vor Feinden nicht ver-

theidigen können, Gottes Hand beschützen und dass er ihre Feinde

niederschlagen möge. Es liegt auf der Hand, dass dieses Gebet die

Priester-Leviten in besonderen Städten wohnhaft voraussetzt.

Es ist möglich, dass die Leviten die ihnen zugetheilten Städte

theils aus der Hand der Kanaaniter, in der sich noch manche

befanden, nicht zu erobern vermochten, theils während der unruhigen,

gesetzlosen Richterzeit, von äusseren und inneren Feinden bedrängt,

nach und nach verloren. Ebenso wird ja auch über die Chawot

Ja'ir berichtet, dass die heidnischen Nachbarn dieselben den Israeliten

auf lange Zeit entrissen hatten (1. Chron. 2, 23). Als später nach

der Theilung des Reiches sämmtliche Leviten in das kleine Reich

Juda zusammengedrängt wurden, gingen naturgemäss die Leviten-

städte in den Besitz der Stämme über, denen sie ursprünglich

gehört hatten. Ferner ist es wahrscheinlich, dass manche der zer-

sprengten und vertriebenen Priester für sich andere Orte in Besitz

nahmen, wofür ims in der „Priesterstadt Nob' !

(1. Sam. 22, 19) ein

gewiss nicht vereinzelt gewesenes Beispiel vorliegt. So kommt es,

dass von den alten Priester- und Levitenstädten in der späteren

Geschichte nicht mehr die Rede ist
1
). — Allein gerade der Umstand,

*) Hoedemaker (der mos. Ursprung der Gesetze in den BB. Lev. u. Num.,

übers, von A. F. Sehulte-Bunert, Gütersloh 1897) macht darauf aufmerksam, dass

Obed-Edom, der nach 1. Chron. 15, 18; 24 zusammen mit Jechia Hüter der

Bundeslade war, und den Wellh. (Prol. S. 134) wegen 2. Sam. 6, 10 f., wo er

run genannt wird, für einen Philister aus Gath hält, in Wahrheit aus der Le-

vitenstadt pon ru (Jos. 21, 24) stammte. — Nach Saadia, Einl. in die Psalmen

(übers, von Cohn im Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1881 S. 64) deutet der

in der Ueberscbrift von 3 Psalmen (8, 81, 84) vorkommende Name nvu auf die

Abkömmlinge dieses Obed Edom aus Gath hin. Ausser diesem |ioi ru finden

sich noch Spuren der Levitenstädte 1. Kön. 2, 26; Jer. 1, 1 (niruy); 1. Sam. 6, 15

(cd» n*3); 1. Kön. 3, 4; vgl. 1. Chron. 16, 39 (pj?3J); Hosea 6,9 (nstr).
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dass Nob in den Priesterstädten des PC nicht aufgezählt ist,

beweist uns, dass der Bericht in Josua 21 nicht eine freie Eriindung

des PC ist, in der er sich zuweilen von der Ueberlieferung leiten

liess (wie Kuenen Einl. S. 284 meint); denu wäre dies der Fall,

so hätte er gewiss Nob mit aufgezählt. — Anstatt nun mit Wellh.

anzunehmen, es sei ein alter Stamm, Namens Levi, mitsammt seinem

Stammgebiete während der Richterzeit spurlos verschwunden, und

dass darauf einige Jahrhunderte später eine Priesterkaste entstanden,

die zufällig jenen alten Stammesnamen angenommen hat, glauben

wir mit grösserem Rechte an der Identität des Priesterstammes

Levi mit dem alten Stamme Levi festzuhalten und blos den Besitz

des Stammes im Laufe der Geschichte verloren gehen zu lassen.

Dies konnte um so leichter im Laufe der Zeiten unvermerkt sich

vollziehen, als sicherlich die Leviten niemals die alleinigen Bewohner

jener Städte waren, auch nicht die ganzen Städte zum Eigenthum,

sondern nur die für ihren Bedarf erforderliche Anzahl von Häusern

und Weideplätzen zum erblichen Besitze erhielten, wobei die anderen

Häuser der Stadt nebst den dazu gehörigen Feldern uud Dörfern

Eigenthum der Stämme blieben, denen dieselben durchs Loos zuge-

theilt worden waren (vgl. Keil zu Num. 35, 1—8 u. 1. Sam. 6, 13 ff.,

Jos. 21, 11 f.). — Zur Zeit des zweiten Tempels waren ebenfalls

die Priester, die in 24 Abtheilungen eingetheilt waren, in be-

stimmten Städten angesiedelt 1
). In einem Kalir'schen Klageliede,

dem eine alte, später verloren gegangene Baraita über die 24

Priesterabtheilungen zur Grundlage diente, werden fast alle 24

Mischmarot der Priester nach bestimmten Städten benannt. Es

erscheinen dort die Jehojaribiten als Priester von Meron, die der

Abtheilung Jedaja als Priester von Sepphoris, Andere als Priester von

Bethlehem, Jotapat, Arbel, Zefat, Nazaret u. s. w. (vgl. Mag. f.

Wissensch. d. Judenth. 1888, S. 179). Die Priester haben wohl in

diesen Städten zusammen mit den andern Israeliten gewohnt. Das-

selbe mag auch bei den Priestern und Leviten in den ältesten

Zeiten der Fall gewesen sein. Die in Jos. 21 aufgezählten 48

Priester- und Levitenstädte legen so ein vollgiltiges Zeugnis dafür

ab, dass ein zahlreicher Priesterstamm seit der Gründung der Theo-

kratie in Israel existirt hat.

!) Vgl. Büchler, die Priester und der Cultus im letzten Jahrzehnt des

jerusalemischen Tempels S. 169 ff.
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Bericht des Curatorinms.

Indem wir den Freunden und Gönnern des Rabbiner-Seminars

den Rechenschafts-Bericht über das Jahr 1903 überreichen, können

wir mit gerechter Genugthuung constatiren, dass unsere Anstalt

auch im abgelaufenen Jahre, dem dreissigsten ihres Bestehens,

eine gedeihliche innere Entwickelung genommen hat und den

Aufgaben, denen sie seit nunmehr einem Menschenalter dient, in

vollem Umfange ihre Kräfte geweiht hat.

Die Beitragsfreudigkeit unserer Freunde und Gönner hat

sich in auch in diesem Jahre bewährt. Auch hat ein stattlicher

Kreis von neuen Wohlthätern seine Opferwilligkeit mit einmaligen

oder Jahres-Beiträgen bethätigt. Aber der Tod hat leider auch tiefe

Lücken gerissen und der Druck der ökonomischen Verhältnisse gar

Manchen unserer bisherigen Gönner gezwungen, seine Leistungen

einzuschränken oder ganz einzustellen. Ferner hat es sich als

unabweislich nothwendig erwiesen, das Versäumniss früherer

Jahre nachzuholen und einen grösseren Betrag (10000 Mk.) auf

das buchmässig wesentlich zu hoch bewerthete Seminar-Grundstück

zufolge der Entwertung der Grundstücke in der Gegend des

Seminarhauses, abzuschreiben. In Folge dieser Abschreibung

schliesst die Jahresrechnung mit einem Defizit von 7283,23 Mk. ab.

Angesichts dieser Thatsache richten wir die erneute herzliche

Bitte an alle Gönner der Anstalt, das thätige Interesse von

Freunden und Bekannten für das Rabbiner-Seminar zu werben

und dieses so in den Stand zu setzen, den stetig sich steigern-

den Anforderungen zu genügen. Namentlich betonen wir immer

wieder die Notwendigkeit, durch grössere legatarische Zu-

wendungen das Rabbiner - Seminar von den Schwankungen

fluctuirender Jahres-Beiträge unabhängig zu machen und durch

ausreichende materielle Fundirung in seinem Bestände zu sichern

— ein Ziel, von dem wir leider noch sehr weit entfernt sind.
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Der siebzigste Geburtstag des Herrn Prof. Dr. Berliner,
welcher am 13. Ijar (1. Mai) v. J. unter ehrender Antheilnahme

weitester Kreise begangen wurde, bot uns willkommene Veran-

lassung, dem allverehrten Senior des Docenten-Collegiums Dank

und Anerkennung für die hervorragenden Verdienste, welche er

in mehr als dreissigjähriger Lehrthätigkeit um unsere Anstalt

sich erworben hat, zum Ausdruck zu bringen. Mit dem grossen

Kreise der Schüler, Freunde und Verehrer des ausgezeichneten

Gelehrten vereinigen wir uns in dem innigen Wunsche, dass seine

bewährte Kraft der jüdischen Wissenschaft und speziell dem
Rabbiner-Seminar noch viele Jahre erhalten bleiben möge!

Die satzungsgemäss ausscheidenden Mitglieder des Cura-

toriums, die Herren Oberrabbiner Hirsch und S. J. Leszynsky,

wurden wiedergewählt. Die Herren Provinzialrabbiner Dr. Munk-
Marburg und Distriktsrabbiner Dr. Kohn-Ansbach wurden in das

Curatorium cooptirt und werden nunmehr ihre schätzbare Kraft

in den Dienst unserer Anstalt stellen.

BERLIN, 17. März 1904 (1. Nissan 5664),

Das Curatorium.



Bericht des Rectors über das Studienjahr

1902—1903 (5663).

Mit der gegenwärtigen Berichtsperiode hat das Seminar das

dreissigste Jahr seiner Wirksamkeit überschritten. Sowie beim

Leben des Einzelnen einem alten Spruche gemäss nach vollendetem

dreissigslen Jahre die volle Manneskraft zur Erscheinung kommt,

so kann auch unsere Anstalt in dem von ihr stets mit uner-

schütterlicher Consequenz festgehaltenen Standpunkte, in der

beharrlichen Verfolgung der von Anfang an sich gesteckten Ziele,

in dem steten Fortschreiten der innern Entwickelung — in diesen

während der ersten drei Decennien ihres Bestandes hindurch allezeit

zu Tage getretenen Momenten ein Zeichen ihrer Kraft erblicken,

die sie mit Vertrauen und Zuversicht hinsichtlich der zukünftigen

Gestaltung ihrer Verhältnisse zu erfüllen vermag. Sie waren mit

unbeschreiblichen Mühseligkeiten verbunden, die Gründung und

Forterhaltung, die Organisation und der innere Ausbau eines auf

dem Boden des streng gesetzestreuen Judenthums stehenden

Rabbiner-Seminars. Die Dornen — bemerkt ein alter Midrasch-

lehrer (Ber. r. c. 45) — schiessen von selbst aus der Erde hoch

empor, ohne dass man säet und pflügt; aber welcher Arbeit und

Anstrengung bedarf es, bis der edle Weizen zur Reife gelangt!

Wenn der Werth einer Frucht wirklich der auf die Pflege ihres

Erzeugungsbodens verwandten Mühe entspricht; so ist unsere

Anstalt wahrhaft berechtigt, von ihrem Wirken die edelsten Früchte

zu erwarten.

Diese Erwartung ist, Gott sei Dank, bisher nicht getäuscht

worden. Mit freudigem Herzen konnten wir bei der Eröffnung

des letzten Semesters constatiren, dass unsere ehemaligen Schüler,

soweit wir dies zu beobachten Gelegenheit hatten, getreu den

Principien unserer Anstalt allerorts eine segensreiche Wirksamkeit
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entfalten, Gottesfurcht und Thorakenntniss verbreiten und sich

allseitiger Hochachtung und Anerkennung ihrer edlen Bestrebungen

zu erfreuen haben.

So hat uns bisher des Allgütigen Beistand über alle Fährnisse

der Zeit hinweg stets zum ersehnten Ziele geleitet. Möge auch

fernerhin die göttliche Fürsorge über der Anstalt walten, die

geweiht ist dem Zwecke, „Lehre und Leben des traditionellen

Judenthums nach dem Beispiele unserer grossen Lehrer und

Meister der Vergangenheit mit dem Bildungsinhalte der Gegenwart

zu verknüpfen."

Die vieljährigen Bestrebungen, die innere Organisation der

Anstalt immer mehr zu vervollkommen, haben uns in dem letzten

Jahre der Mühe überhoben, an den erprobten Einrichtungen

Wesentliches zu ändern, wie dies das folgende Lections-Verzeichniss

darlegen wird. — Hinsichtlich des eben bgonnenen neuen Stu-

dienjahres haben wir Folgendes zu bemerken: Herrn Prof. Barth

wurde eine etatsmässige Professur an der hiesigen Universität

übertragen. In Folge des damit verbundenen Lehrauftrags war

für ihn eine theilweise Entlastung nothwendig. Diese wurde

durch anderweitige Vertheilung einiger Vorlesungstunden derart

bewirkt, dass für unsere Hörer daraus keine Schädigung erwachsen

ist. Die Einzelnheiten werden aus dem Lections-Verzeichniss des

nächsten Berichts ersichtlich sein.

Lections - Verzeicliniss des Studienjahres

1903-1903.

Der Ixector:

(W.-S.) Talmud stät.: forty Abschnitt VI (5 St.);

Talmud curs.: m^ Abschnitt I (3 St.);

Pentateuch-Exegese : Gen. c. 1—21 (2 St.);

Ptit.-Cod.: Zusätze zu mwa 71 40—60, Dictate (2 St.);

Einleitung in den Pentateuch (1 St.);

Halachische Vorträge (1 St.);

In den Ferien: bm:n mvhj wmm mno.



(S.-S.) Talin. stat.: Aus MjWiö N33 Abschnitt I (5 St.);

Talm. curs.: sep K33 Abschn. V (3 St.);

Pent.-Exegese: Gen. c. 22—35 (2 St.)

Rit.-Cod.: Dictate zu nw n 29—39;
nsrtn tt :*npn ps (2 St.);

Halachische Vorträge (1 St.);

In den Ferien: rown n3tt>b rffi» ^Jfs sin-n n^d.

Pro/. ZJr. Berliner:

(W.-S.) Jüdische Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.

Litteratur der synagogalen Liturgie.

Neuhebräische Leetüre: Die Briefe über den More.

(S.-S.) Jüdische Geschichte von Mendelssohn an bis 1830.

Literaturgeschichte der Riten.

Leetüre neuhebräischer Texte.

Leetüre liturgischer Poesien historischen Inhalts.

Prof. Dr. Barth:

(W.-S.) Bibel-Exegese stat.: Psalmen Cap. 43—72;

Jesaja, Einleitung. Erklärung von Cap. 1—20;

Bibel-Exegese curs.: Erklärung des Buches Nehemia;

Pent.-Comm. : Erklärung des pöl zu Deuter. Cap. 12— 19.

Hebräische Grammatik: Laut- und Silbenlehre.

Das Pronomen und Verbum.

(S.-S.) Bibel-Exegese: 1) Jesaja Cap. 28—53; 2) Psalmen von

Ps. 74—92; 3) Die Klagelieder.

Pentateuch mit Commentaren: Ausgewählte Theile aus

Deuteronomium.

Hebräische Grammatik:

2. Cursus. Das Verbum. Die Zahlwörter.

Dr. H Hildesheimer:

(W.-S.) Jüdische Geschichte: Von Antiochus Epiphanes bis zum

Hohenpriester Simon.

Physische Geographie Palästinas.

Quellenkunde zur jüdischen Geschichte.

(S.-S.) Jüdische Geschichte: Von Simon bis zur Königin Salome.

Politische Geographie Palästina's.
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Dr. Wohlgemuth

:

i W.-&.) Talm. etat. : 3 nYoiD aus pa"j : p s;3 je? mth u. nvttfö nwnp (5 St.)

Talm. eure.: WJK3K33f. 9b—18a;44a—51 b;94a— 103a(5St.)

Ritual-Codices: rw» 'n c. 40—60 (5 St.)

Homiletik : Theorie der Homiletik (1 St.)

Religionsphilosophie: Leetüre des More Nebuchim von Th.

II c. 5 bis Ende des III. Th's. (2 St.)

(S.-S.) Talmud stat. : 5 hfl» aus Abschn. III, IV und VI. (5 St.)

Talm. eure.: tr\ra «33 fol. 28a — 45a (5 St.)

Ritual-Codices: WTB 71 c. 29—39 (4 St.)

Homiletik: Leetüre ausgewählter Abschnitte aus Boreschit

rabba und Anleitung zu ihrer homiletischen Verwerthuug

(1 St.)

Homiletische Vorträge

der Hörer haben allwöchentlich unter Leitung der Docenten statt-

gefunden.

Im Studienjahre 1902/3 (5663) wurde das Seminar von

folgenden Hörern besucht:

Stud. phil. Alouker, Jankel David, Homel (Russland)

Stud. phil. Aschkenasy, Hersch, Berlin

Stud. phil. Auerbach, Moses, Halberstadt

Stud. phil. Blau, Armin, Verbo (Ungarn)

Stud. phil. Blum, Samuel, Halberstadt

• Stud. phil. Brader, David, Ichenhausen (Bayern)

Stud. phil. Cahn, Alfred, Baisingen (Württemberg)

Stud. phil. Cohn, Gustav, Berlin

Dr. Daiches, Sally, Wladislawow (Russland)

Dr. Daiches, Samuel, Wladislawow (Russland)

Stud. phil. Dreyfuss, Heinrich, Uffheim (Elsass)

Stud. phil. Dreyfuss, Luden, Westhausen (Elsass)

Dr. Frankfurter, Moritz, Holleschau (Mähren)

Dr. Frankfurter, Salomon, Holleschau (Mähren)

Dr. Galliner, Siegfried, Deutsch-Eylau

^stud. phil. Gradenwitz, Hirsch, Rawitsch

Dr. Hanover, Sigmund, Wandsbek

Mit Rabbinatsdiplom entlassen.
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Stud. phil. Joseph, Martin, Berlin

**Stud. phil. Josnagrodski, Leo, Priloki (Russland)

Dr. Kramer, Jakob, Wien

Stud. phil. Lange, Markus, Halberstadt

'-Dr. Lauterbach, Zallel, Drohobycz (Galizien)

Stud. phil. Leszynsky, Rudolf, Berlin

Stud. phil. Levy, Arthur, Hochfelden (Elsass)

*Stud. phil. Levy, Emil, Hagenau (Elsass)

Stud. phil. Levy, Immanuel, Berlin

Dr. Levy, Wilhelm, Berlin

Stud. phil. Mainzer, Moritz, Frankfurt a. M.

Stud. phil. Marmorstein, Arthur, Szenitz (Ungarn)

Dr. Marx, Alexander, Königsberg i. Pr.

Stud. phil. May, Benjamin, Westhofen (Elsass)

Stud. phil. Nagelberg, Samuel, Rohatyn (Galizien)

Stud. phil. Nathansohn, Aron, Plojesti (Rumänien)

Stud. phil. Neuhaus, Leopold, Rothenburg a, F.

Stud. phil. NischkoAvsky, Julius, Wongrowitz

Dr. Pick, Heimann, Ostrowo

'•'••Stud. phil. Rieger, Richard, Szered (Ungarn)

Stud. phil Rösel, Isert, Rawitsch

Dr. Rosenwassar, Emil, Neu-Sandez (Galizien)

'•"••Dr. Salomon, Felix, Breslau

Stud. phil. Sänger, Jakob, Mergentheim (Württemberg)

"•Stud. phil. Schmelkes, Samuel Hirsch, Kolomea (Galiz.)

'-Stud. phil. Schwarz, Emil, Strassburg (Elsass)

Dr. Stein, Isaak, Harburg bei Augsburg

Stud. phil. Sternberg, Leo, Rawitsch

Stud. phil. Weil, Arthur, Hatten (Elsass)

Dr. Weil, Edmund, Erstem, (Elsass)

Stud. phil. Wiesel, Heinrich, Tereselpatak (Ungarn)

Stud. phil. Winter, David, Köln a. Rh.

Ausserdem wurden noch einige Hospitanten zu einzelnen

Vorlesungen zugelassen.

Durch das ehrende Vertrauen von Gemeinden und Corporationen

sind von den Hörern unseres Seminars zu Rabbinern, resp. zum

Predigt- und Lehramte berufen worden:

'* Vor Beendigung der Studien ausgeschieden.



— 10 —

Dr. Tobias Lewenstein, bisher Rabbiner im Haag (Holland),

zum Rabbiner in Kopenhagen.

Dr. Wilhelm Levy zum Prediger und Religionslehrer in

Neustettin.

Emil Schwarz zum Rabbiner in Lauterburg (Elsass).

Dr. David, früher Rabb. in Düsseldorf, zum Rabb. in Wien.

Dr. Löwenthal, früher Rabbiner in Tarnowitz, zum Rabbiner

der neuen Dammthor-Synagoge in Hamburg.

Moses Hoffinann zum Rabbiner in Randegg (Baden).

Dr. Emmi ich, früher zweiter Rabbiner in Beutken, zum

Rabbiner in Tamowitz.

Dr. Alexander Marx und Dr. J. Friedländer als Docenten am

Jewish theological Seminary of America.

Dr. S. Mannes, früher Rabbinats - Substitut in Schwabach

(Bayern), zuniDistrictsrabbiner undDirector der Präparanden-

scliule daselbst.

Mehrere Vereine und Private haben durch gütige Gewährung

vi m Stipendien für unsere Schüler deren Studien gefördert, wofür

wir unsern herzlichsten Dank aussprechen.

Im vorliegenden Berichtsjahre haben von uns nach Absol-

virung ihrer Examina die rwnn Wim und Rabbinatsdiplome erhalten

die Herren: Emil Schwarz aus Strassburg (Elsass), Hirsch Graden-

witz aus Rawitsch, Emil Levy aus Hagenau (Elsass), Dr. Jakob

Zallel Lauterbach aus Monasterzyska (Galizien).

Der Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers am 27. Januar

1903 wurde durch einen Gottesdienst in der Seminar-Synagoge

gefeiert.

In den Monaten Dezember 1902 und Januar 1903 hatte das

Docenten-Oollegium die Freude, zwei der ältesten Schüler des

Rabbiner-Seminars, Herrn Provinzialrabbiner Dr. Cahn in Fulda

und Herrn Landrabbiner Dr. Lob in Emden zu ihrem 25-jährigen

Rabbiner-Jubiläum zu beglückwünschen.

Am 17. Februar (20 Schebat) 1903 vollendete Herr Ober-

rabbiner M. Hirsch in Hamburg sein 70. Lebensjahr. Das Docenten-

Collegium benutzte diese Gelegenheit, ihm in einer Adresse die

innigsten Glückwünsche sowie den tiefgefühlten Dank für seine hin-

ungsvolle Wirksamkeit als Curator des Rabbmer-Seminars dar-

zubringen, wobei besonders anerkennend hervorgehoben wurde, dass
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der ehrwürdige Jubilar sich alijährlich einer beschwerlichen Reise

unterzieht, um den Prüfungen im Seminar zu assistiren. — Dem
Herrn Curator Director S. J. Leszynsky, der am 24. April sein

25 jähriges Berufs-Jubiläum feierte, wurde von den Docenten gleich-

falls durch eine Adresse die herzlichsten Glückwünsche und Dankes-

bezeugungen für dessen Thätigkeit zum Wohle des Seminars zum

Ausdruck gebracht.

Am 29. April übersandte das Docenten-Collegium an Herrn

Dr. Friedländer, Director des Jewish College in London, ein Glück-

wunsch-Telegramm zur Vollendung des 70. Lebensjahres.

Am 4. Tammus, dem Jahrzeitstage des unvergesslichen Be-

gründers unserer Anstalt, des Rectors Rabbiner Dr. J. Hildesheimer

h'"!R, fand eine Gedächtnisfeier in der Seminar-Synagoge statt, mit

der die Entlassung der beiden ord. Hörer der Anstalt, der Herren

Hirsch Gradenwitz und Emil Levy verbunden wurde. Nach Reci-

tii-ung des Psalms 16 durch den Rector hielt Herr Hirsch Graden-

witz einen halachischen Vortrag über eine ihm aufgegebene rfottP-m«.

Darauf überreichte der Rector nach einer Ansprache den zu Ent-

lassenden die rwtiTl nmn und Rabbinatsdiplome. Herr Emil Levy

richtete dann in seinem und seines Coilegen Namen wann em-

pfundene Abschiedsworte an seine Lehrer und Studiengenossen,

worauf mit der Recitation von Ps. 111 die Feier beschlossen wurde.

Am 12. und 13. September 1903 w^urde zu Frankfurt a. M.

das 25 jährige Jubiläum unseres Freundes, des Herrn Rabbiners

Dr. M. Horowitz, feierlich begangen. Das Docenten-Collegium hat

sich an dieser Feier durch eine Glückwunsch-Adresse betheiligt,

die von HeTrn Dr. H. Hildesheimer überreicht wurde.

Leider hat die Anstalt den frühen Heimgang eines seiner

treuesten Schüler zu betrauern. Im Monate August 1903 ist Dr.

Hirsch Goitein, Rabbiner in Kopenhagen, seiner Familie, seiner

Gemeinde, seinen Freunden und seiner edlen gottgefälligen Wirk-

samkeit in der Blüthe seiner Jahre durch den Tod entrissen worden.

Das Seminar sah in ihm einen eifrigen gesinnungstüchtigen Send-

boten seiner Lehren dahinscheiden, dem dasselbe allezeit eine liebe-

volle Erinnerung bewahren wird, irasun!

Um mit einem freudigen Ereignisse unseren Jahresbericht zu

beschliessen, sei zuletzt der schönen herzerhebenden Feier des 70.

Geburtstages unseres verehrten Coilegen Dr. A. Berliner gedacht.

Von der unabsehbaren Fülle der bei dieser Gelegenheit dem Jubilar
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zu Thei] gewordene!] Ehrungen und dargebrachten Liebes- undFreund-

schaftsbeweise kann hier nur Einiges vorzeichnet werden. Zuvördersl

sri erwähnt, dasa von Seiten des Cultuaministers Herrn Dr. Berliner

an seinem 7". Geburtstage, den 1. Mai, als Zeichen der Anerkennung

seiner Verdienste um die Wissenschaft der Titel Professor ver-

liehen worden ist. Von den Herren Dr. A. Freimann und Dr. M.

II i Idesheim er wurde eine Festschrift unter dem hebräischen Titel

CiTQN PD"0 herausgegeben, welche 44 wissenschaftliche Arbeiten in

hebräischer, deutscher, englischer und italienischer Sprache enthält,

die von Freunden und Schülern dem Jubilar zu seinem Ehrentage

gewidmet wurden. Von Seiten des Seminars wurde eine Feier am
-.;:: :b (15. Mai) veranstaltet, bei der nach Recitirung des Ps. 90

in einer Ansprache des Unterzeichneten die Verdienste Berliners

um die jüdische Geschichte und um die jüdische Litteratur, sowie

besonders dessen segensreiche dreissigjährige Wirksamkeit in unserem

Rabbiner-Seminar zur Darstellung gelangten. Sodann wurden in einer

Rede des Hörers Dr. S. Gallin er die dankbaren Gefühle der

Schüler der Anstalt für den gefeierten Lehrer in tiefempfundenen

Werten zum Ausdruck gebracht. Darauf erfolgte die Recitation des

Ps. 71, der Vortrag eines hebräischen Segensspruchs ("p2B> "ö) und

zum Schlüsse der Gesang von Ps. 92, 13— 16. — Am darauffolgenden

Abend vereinigte ein vom seminaristischen Verein Dibbuk Chawerim

veranstalteter Fest-Commers eine überaus grosse Zahl von Collegen,

Schülern, Freunden und Verehrern mit dem Jubilar, wobei in vielen

trefflichen Peilen und einem sinnreichen Festspiele die Verdienste

Prof. Dr. Berliners um die Wissenschaft des Judenthums gefeierl

wurden. - - Möge es unserem Collegen noch recht viele viele Jahre

vergönnt sein, in frischer, schaffenskräftiger Rüstigkeit für die

Wissenschaft und für unsere Anstalt segensreich zu wirken!

BERLIN, im Januar 1904.

Dr. D. Ho ffmann,
Rcctor.
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Dr. C. Sulzbach, Frankfurt a. M.

Leon Tedesco, Paris Fr. 50 =
Giacomo Tedesco, Paris Fr. 50 =

Gebr. Tietz, Berlin ....
Herrn. Tietz, München . . .

Julius Tietz, Nürnberg . . .

Leonhard Tietz, Cöln a. Rh. .

Frau Marcus Tietz, Bamberg
Siegm. Uhlfelder jr., Regensburg

Carl Uhlmann, Fürth ....
S. Wallach & Co., Mühlhausen i E
Carl Wallach, München ....
Josef Warburg, Nordhausen . .

L. J. Warburg, Nordhausen

Moritz Warburg, Hamburg
Oscar Wassermann, Berlin

L. J. Weichselbäum, Berlin

Weil Söhne, Strassburg .

S. Weile, Berlin . . .

Frau J. Weinberg, Nottingham L.

Wwe. Z. Weinberg, Berlin .

Hugo Weinberger, London L. .5 = .

Wwe. Weinschenk, Nürnberg . . ,

Ferd. Wendriner, Nürnberg . .

Stadtrath Salomon Wiener, Kattowitz

Geh. Commerzienrath Kgl. Sachs. Gen.-

Consul Max von Wilmersdörfer TT, München

Veit Wohlfahrt, Frankfurt a. M.

Albert VVolff, Hamburg . . .

Moritz Wolf, Hamburg . . .

D. Wolfsohn, Cöln ....
S. Wronker & Comp. Frankfurt a

A. Zamory, Berlin ....
Gebr. Zimmern & Co., Mannheim

15 =

Zum Fouds
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Isidor Abraham, Berlin ....
A. G. Abramsohn, Königsberg i. Pr
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(Jebertrag

S. Adler jun., Zabrzc

Dr. Adler, Lübeck . .

J. Adler, München . .

Frau Adlor, Cassel . .

Jos. Aischberg, Nürnberg

Leopold Alexander, Memel

Jos. Altmann, Kattowitz

baac Altmann, Mosbach

L. Altraann, Kattowitz .

Max Angress, Beuthen .

L. A. Ascher & Sohn, Nördliogen

Abr. Auerbach, Cöln,

Aron Auerbach, Hamburg
Rabb. Dr. Auerbach, Ualborstadt

J. Bachrach, Warschau Rubel 10 =
M. Baier, Breslau ....
Jos. Baenger, Kattowitz .

J. Baer, Berlin ....
Bär & Wetterhahn, Giessen

Professor Dr. J Barth, Berlin

Herrn. Barth, Zürich . . .

Victor Barth, Zürich . . .

Ludw. Basch, München . .

Moritz Bass, Frankfurt a. M.

David Bauer, Frankfurt a. M.

L. Bauer, Frankfurt a. AI. .

Lipraann Bauer Lrben, Alannheim
Moritz Bauer, Frankfurt a. AI.

Louis Becker, Berlin ....
Rechtsanw. Eug. Beer, Alünchen
W. 1 leermann, Alünchen . . .

AI. Bender, Frankfurt a. AI.

Nathan Bendheim, Altona . .

Gebr. Benditt, Fürth ....
Bernh. Benjamin Wwe., Frankfurt a. AI

J. Benjamin, Cöln a. Rh.
Louis Benzian, Hamburg
Wwe. Berlin i. F. Kann, Nürnberg
Jacob Borliner, Hannover . .

Jos. Berliner, Hannover . . .

Julius & Guido Bier, Frankfurt a. AI

Herrn. Binswangor, Regensburg
B. Birkenruth, Fulda . . .

Gebr. Birnbaum, Frankfurt a. AI
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. Uebertrag

C. Blach, Mannheim . . .

Anton Bloch, Regensburg

L. Bloch, Zürich 20 Frcs. =
Rabb. Dr. Bloch, Dambach i.

M. Bloch, Beuthen . . .

Max Blum, Zürich Frc. 20 =
Gebr. Blumenthal, Reramertehausen

Jacob Blumenfeld, Leipzig .

Blumenthal, Halle a. S. . .

H. Blumenthal, Cassel . . .

Louis Bock, Kattowitz . . .

Commerzienr. Bodenheim, Cassel

Carl Bodenheimer, Darmstadt .

Herz ßodenheim, Mannheim
S. Bodenheimer, Darmstadt

S. Bodenheimer, Basel pro 1902

Julius Bodenstein, Berlin

Gebr. Böhm, Beuthen . . .

Rabbiner Dr. J. Bondi, Mainz

N. Bonne, Nürnberg ....
Wilh. Borinsky, Zabrze O.-S. .

Josef Bottenwieser, Frankfurt a. M
Brandeis, Zürich ....
AI. ßraunschweiger, Altona

Julius Brilles, Treptow a R.

Sally Brilles, Berlin . . .

Oscar Brüll, Regensburg

Jacob Büchenbacher, Fürth

Consul Budge, Frankfurt a. M
B. Buff, München . . .

Louis Burchard, Halberstadt

Dr. med. Burchard, Hamburg
Siegm. Burger, Nürnberg
Kgl Commerzienr. G. Buxbaum, Bamberg
Anselm Cahn, Hatten i. E.

Herz Cahn, Mainz . .

•Rabbiner Dr. AI. Cahn, Fulda

AI. Cahn, Frankfurt a. AI. .

Cahn, i. F. Hermann Tietz. Strassburg i

Aloise Cahn, Strassburg i. E. .

E. Callmann, Hamburg . . .

H. Carlebach, Frankfurt a. AI.

Aloritz Carlebach, Frankfurt a AI

Buchhdir. Carlebach, Heidelberg

E
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Uebertrag
Rabbiner Dr. Carlebach, Lübeck .

L. Centaver, Königshütte O.-S.

J. Chaim et Olitzkv, Berlin

A. B. Citron, Berlin

Heim, van Cleef, Cöln a. Rh. . .

Isaac van Cleef, Cöln a. Rh.
Frau M. van Cleef, Emden
Dr. M. Cohen, Hamburg
Rabbiner Dr. A. Cohn, Jchenhausen
Rabb Dr. A Cohn. Basel pro 1902

A. Cohn, Frankfurt a. M. .

Cohn, Tarnowitz

Cohn, Königsberg
Cohn, Nürnberg

.

Max Cohn, Königsberg
Hermann Cramer, Frankfurt a
L. Dannhauser, München
Rabb. Dr. David, Wien .

'.

Carl Em. Dessauer, Bamberg
Dingfelder, Nürnberg

Wwe.
Benno
J. N.

J. M.

M.

I rau Commer/ienr. Siegm. Dessauer, Bamberg
M. Dresdner, Beuthen .

a. Rh.

Dr. med. Dreyfuss, Strassburg
Isaac Dreyfuss, Frankfurt a. M

Dreyfuss-Bernheirn, Basel p. 1902
Dreyfuss Sohn, Zürich Fr 10

8. Dukas, Basel Frcs. 5 •=-

Wwe. Josef Dülken, Cöln
A. Dzialoszvnsky, Berlin
Simon Egcr, Königsberg i. Pr.

b. Dr. Ehrenfeld, Prag Fl 15 =
Heinrich Khrentreu, München

Elias Ehrlich, Kattowitz
m. Eichelberg, Marburg

Wwe. Eichbaum, Bamberg'
Ww. W. Einstein, Nürnberg
Frau Helene Eisenheimer, Schweinfurt
Alb. Lllern, Nürnberg

ob Emanu.-I. Frankfurt M
Ist. Emmrich, Rhina
Rabbiner Dr. Emmricb, Tarnowitz
Leopold Engelbert, Cassel
LeOD EDDStpin 7nr\^h V,,eop Eppstein, Zürich Pro 20 =
Rechtsanwalt Epstein, Kattowitz O.-S

B.
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Uebertrag

Max Ettisch i. F. M Pach, Berlin . .

Aron Ettlinger, Mannheim

Jos. Ettinger, Zürich .....
Jul. Ettlinger, Mannheim
Raph. Ettlinger, Frankfurt a.

S. Federlein, Hannover

Rabb. Dr. Feilchenfeld, Posen pro 1902/03.

Josef Feistmann, Fürth

Bernh. Feith, Mannheim
Max Feldstein, Cassel

1s. Felsonstein, Leipzig

Felsenstein & Mainzer, Nürnberg . . . .

Wolf Felsenstein, Königsberg

Dr. August Feuchtwanger, München . . .

E Feuchtwanger, München
Louis Feuchtwanger, München
JSiegmund Feuchtwanger, München . . .

Advokat Moise Finzi, Florenz

Herrmann Fischer, Kattowitz

M. Fischer, Zabrze O.-S

L Fleischhaker, München
Jacob Fromm, München
David Fromm, München .......
Frank & Wolfsohn, Paris Frcs. 20 . . •

E. Fränkel, Königshütte O.-S.

Commerzienr. Fränkel, Fürth . . . .

Gustav Fränkel, München

Maurermeister J. Fränkel, Berlin . . . .

Frau Fränkel, Copenhagen Kr. 20 = . .

Dr. med. L. Fränkel, Copenhagen 15 Kr. .

Rechtsanw. Dr. E. Fränkel, München . .

Heinrich Franke), München ....
Ferdinand Freudenstein, Frankfurt a. M.

H Freudenthal, Breslau

Frau Freuer, Königshütte

David Freund, Breslau •

Rechtsanw. Dr- Friedberg, Karlsruhe . . .

Nathan Friedeberg, Breslau

Arnold Friedenstein, Beuthen

Josua Friedländer, Posen pro 1902/03 . .

lsidor Friedländer, Breslau

Simon Friedländer, Breslau

S. Friedländer, Kattowitz

S. Fröhlich, Cassel .,
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Uebcrtrag

Apothekar Fröhlich, München
Sigmund Frumkin, Warschau Rubel 10 =
Lissmann Fürth, Frankfurt a. M. .

Theodor Fürth, Frankfurt a. M. . .

David Gallingcr, Nürnberg ....
Alfred Geiger, Frankfurt a. M. . .

Herrn. Gerngros, Mannheim
Commerzienr W. Gerngros, Nürnberg
Gerngros & Frauenfeld, Nürnberg . .

Wwe. Gift, Nürnberg

J. Ginsberg, Berlin .."...
S. Glass jr., Beuthen

Amtsgerichtsrath Glogauer, Tarnowitz

II. Goldberg, Karlsruhe

Goldenberg & Marcus, Giessen . .

Jacob Goldberger, Nürnberg ....
A. Goldschmidt, Berlin

Jacob Goldschmidt Hamburg . . .

Jos. M. Goldschmidt, Copenhagon
Levy Goldschmidt, Frankfurt a. M. .

Wwe. L. B. Goldschmidt, Frankfurt a
Seligm. Goldschmidt, Hamburg . .

Wwe. Wolf Goldschmidt, Dornach i. E.

Bogen Goldstein, Kattowitz . . .

Faul Goldstein, Königshütte . . .

Grossier S. Goldstein & Sohn, Copenha
Director Gombrich, Nürnberg . . .

J. Gradnauer, Berlin . . ...
Graf, Wien
Simon Greutzer, Gr.-Strehlitz . . .

Landrabbiner Dr. Gronemann, llannove
Jondof Griesmann, Nürnberg . . .

L. Grünfeld, Beuthen
ign. Grünhut, Regensburg ....
S. Grünhut & Söhne, Regensburg
S. Grünpeter, Oberheiduck ....
lng. 11. Grünwald, Beuthen . .

H. Grünwald, Zabrzc
Gebr. Grawe, Lodz
Herrn. Gaggenheim, Hassel ....
Sully Guggenheim, Berlin ....
Rabb. M. Guggenheim, Quatzenheim i.

Heinrich Guggonheimer, München . .

Sylvain Guggenheim, Frankfurt a. M.
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Rechtsanw. Dr. Guthauer, Zabrze

C, Gutmann, Regonsburg . .

Löbel Guttmann, ßeuthen .

A. Guttmann, Zürich ....
Herrn. Guttmann, Stuttgart

Eug. Haas, Zürich Fr- 20 = .

Hartwig Haarburger, Hamburg
Herrn. Hahn, München .

Bankdir. Haas, Nürnberg

Kreisv. Jacob Hahn, Hersfeld, zur Erinnerung

an seinen Vater hl Meier Hahn, Rhina
Raph. Hahn, Göttingen . .

Raphael & Hähnle Hahn, Cassel

Salomon Hahn, Halle a. S.

Adolf Hanauer, Frankfurt a. M.

Dir. Eugen Händler, Zabrze

Marcus Haarburger, Altona

Beruh. Haas, Trier

Leop. Haas, Karlsruhe .

J. Hausdorf, Zabrze .

ß. Hausmann, Breslau

W. Hausmann, Königshütte

Jac. Hecht, Cassel . .

Samuel Hekscher, Hamburg
Emil Heimann, Schweinfurt

Alb. Heinemann, Hamburg
D. Heinemann, München
B. Heinemann, München
Dr. jur. Siegmund Held, Nürnberg
Heim <fc Heller, Nürnberg . .

M. Helfft, Halberstadt . . .

L. Hendl er, Zabrze ....
H. Hermann, Cassel . . . .

Moritz Hermann, Königsberg i. Pr
D. Herz, Berlin

Herzfeld & Co. Nürnberg . .

H. J. Hes, Papenburg . . .

Herrn. Hess, Giessen ....
Siegmund Heussinger, Schweinfurt

Aron Hildesheimer, Ualberstadt

Gustav Hildesheimer, Hannover
Albert Hildesheimer, London .

Dr. H. Hildesheimer, Berlin

Dr. Meier Hildesheimer, Berlin

Zum Fonds

4199 (ö

10

25

Jahresbeiträge

18500
20
5

10

10

25
16

5

10

15

10

10

10

10

20
5

10

10

15

20
o

25
20
10

20
20

6

20

10

10

20
20
12

10

6

5

5

20
20
20
15

20

85

üebertrag| 4231 75 19055 85



2<i

üebertrag

Moses Hildeshcimer, Berlin . .

Wwe. Meyer Hirsch, Schwein fürt

Justizrat h Dr. N Hirsch
1

?:, Frankfurt a. M
Hr. med. R. Hirsch, Hamburg
Hr. Sal. Hirsch, Hannover . .

s
. Hirsch, Wandsbeck . . .

Joseph Hirschberg, Berlin . .

Heinr. Hirschmann, Nürnberg .

Ilirscliinann & Kitzinger, Fürtli

Siegmund Hochstetter, München
Z Hochschild, Frankfurt a. M.

K Höchster, Mainstockheim

Mendel Hoffmann, Breslau .

Emil Holzingcr, Regensburg
J. Holzinger, Fürth . . .

J. & S. Horowitz, Berlin

L Honig Söhne, Fürth . .

Hopf und Söhne Nürnberg .

Max Jaffa, Berlin ....
J. Jaffe, Haunover . . .

Frau Cäcilie Jacobsohn, Trier

Louis Jakobson, Heidelberg .

S Japhet, Berlin ...
Frau Dr. Joel, Lübeck .

B. de Jong, Mannheim .

Moritz Josef, Halberstadt

B. Josef, Berlin . . .

Leo Isaak, Frankfurt a. M.
Israel, T.erlin ....

Jüdische Gemeinde, Lübeck
Rabbiner Dr. Kahn, Wiesbaden
Max Kahn, Zürich . .

Mos. Kahn, Zürich. .

Dr. Kaiser, Königshütte .

M. Kaiser, Zabrzo
H Kann, Hannover . .

A. Karger, I'.rcslau

Kaipi, Fulda . . .

Rabbiner Dr. Kaatz, Zabrze
D. Katz, Schlüchtern

Ivatz, Hannover . .

Sim. Katz, Rhina . .

Sun. Katzenstein II, Rhina
Ignatz Kaufmann, Frankfurt a. M.
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Uebertrag

L. Kaufmann, Mannheim
Siegmund Kaufmann, Mannheim
Kaufmann, & Schloss, Heidelberg

Commerzienrath M. P. Kirchdörfer, München

Heinrich Kiemann Kattovvitz

D. A. Kloppcr, München
J. Klugmann, Nürnberg .

Aron Kober, Breslau .

Josef Kober, Breslau . .

"Wilh. Kober, Breslau

Jul. Kochmann, Zabrze .

£. C. Königsberg, München
M. Koplowitz, Berlin . .

Sally Koranski, Karlsruhe i. B
J. Kort, Nürnberg ....
S Kosterlitz, Zabrze .

L Kostoris, Manchester L. 1

Rabbiner Dr. Kottek, Homburg v H
Dr Kronstein, Karlsruhe . .

Dir Arno Kuhn, Mannheim • .

Wwe. Amalie Künstler, Nürnberg
Albert Landauer, München .

Commerzienrath Jacob Landsberger, Berli

Benoit Lang, Zürich Fr. 25
Eug- Lang Zürich .....
Mart Lang, Zürich ....
Heinrich Lang u. Sohn, Nürnberg
Consul Lang, Nürnberg . .

J. Lasdun, Königsberg i. P.

G. Lauchheimer, München . .

Leo Lazarus, Cassel ....
Carl Lehmann, Regensburg . .

Herrn. Lehmann, Frankfurt a. M.

Gebr. Lehmann, Nürnberg . .

S. Leiter, München ....
Ignatz Leitner, Wiesbaden . .

• L. Leschnitzer, Beuthen .

Louis Leseritz, Iserlohn . . .

Carl Levi, München ....
Gebr. Levi, Hannover . . .

Marcus Levinger, München . .

Arthur Levy, Berlin ....
David Levy freres, Strassburg .

Gustav Levy, Stettin ....
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Josef Levy, Berlin . . .

\. Lewandowsky, Hamburg
hau Lichtenatoin, Wiesbaden

Adolf Lewin, Königshntte

Ad. Lewin, Copenhagen 20 Kr

Isidor H. Lewin, Zabrze

Murii/ Lewin, Frankfurt a. M.

M. Lewinsky, Coponhagen .

Norm. Lewithan, Königsberg i. I
1

Frau S. Licht, Berlin . .

M. & F. Liebhold, Heidelberg

.1. Liebmann, Mannheim . .

J. Lindenberg, Berlin

Ww. J. Lipstein, Berlin .

Kabbiner Dr. J. Lob, Emden
Dir. Löwe, Strassburg . .

Adolf Löwenheim, Tarnowitz

Kabbiner Dr. Löwenstein, Mosbach
Gebr. Löwenstein, Königsberg

Simon Löwenthal, Berlin

Rabb. Dr. Loewenthal, Hambu
N. M , Fulda

Benno Mainzer, Mannheim .

Silly Main/er, Frankfurt a. M.

Dr. med. Mansbach, Karlsruhe

Herrn. Margoninsky, Copenhagen 20
0. Marschütz, Nürnberg . .

Isaac Marx, Frankfurt a. M.
J. K. Marx, Frankfurt a. M
La/.ar Marx, München
Michael Marx, Bibrich . .

Rabbiner Dr. Marx, Darmstadt
Samuel Marx, München . .

muel Marx, Bibrich . .

Sim. Marx, München . . .

L. Matthia^sohn, Hamburg .

Karl Melchior, Copenhagen 20 Kr
Philipp Mendel, Mannheim .

Sally Mendel, Mannheim . .

Ww. A. Merzbach, Frankfurt a. M
Mor. Merzbach, Berlin

Merzbach, Stuttgart . .

Frau Aron Meyer, Berlin .

h. Meyer-Piccard, Mannheim
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Uebertrag

Mor. u. M. Meyer, Halberstadt

H. J. Meyer Söhne. Halberstadt

Jul. Meyer, Halberstadt . .

Dr. E. Mever, Mühlhausen i. Eis.

Jaques Meyer, Mühlhausen i. Eis.

Josef Meyer, Berlin . . .

Max Jonas Meyer, Darmstadt

Ph. Meyer, Emden . . .

Rabbiner Dr. Seligmann Meyer, Regensburg

Max Michael, Frankfurt a. M
Max Michaelis, Berlin

Abr. Mohr, München .

Ww. Adolf Moos, Frankfurt a. M.

Emil Moos, Gailingen

Heinrich Moos, Zürich

Leo Moritz, Mainz

J Z. Mosbacher, Nürnberg

M. S. Moses, Dinslaken .

Alb. Müller, Nürnberg
Hermann Müller, Rybnik
Ad. Münz, Nürnberg . .

Bernh. Münz, Nürnberg .

Salo Münz, Nürnberg . .

Rabb. Dr. E. Munk, Berlin

Rabbiner Dr. L. Munk, Marburg
M. L. Munk, Cöln . . .

N. N., München ....
N. N., Frankfurt a. M. . .

N. N., Paris Frcs. 25 . .

Wwe. Nagel, Cassel . . .

Friedm. Neter, ßentheim i. H.

M. Neu, Darmstadt . .

Josef Neuburger. Fürth .

Dr. Neuburger, Nürnberg

Moritz Neuburger, Nürnberg

Consul Neuburger, München
J. Neumark, Nürnberg .

<Emil Neustatter, München .

Leop. Niedermaier Regensburg

Frau Eva Nothmann, Gr. Strehlitz

Julius Nothmann, Kattowitz

Abraham Nussbaum, Fulda

Wwe. Adelheid Nussbaum, Schlüchtern

I. Nussbaum, Oschersleben ....
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Meier J Nassbaam, Rhina .

S. J. Offenbacher, Fürth . . .

Avi. Olohowsky, Zabrze ....
Max Hirsch Oppenheim, Frankfurt

Max Michael Oppenheimer, Frankf

Alei Oppenheimer, Paris frcs. 20

Fmil Oppenheimer, Nürnberg

Oppenheimer freres, Frcs. 30
J. Osterweil, Berlin . . .

(icbr. Oettinger, Nürnberg .

Lazar Perl, Beuthen

D. Perleberg, Berlin ....
M. Perlmann, Königsberg

David Persicauer, Kattowitz

J. Pfeffer, Giessen ....
Theodor Pincus, Tarnowitz .

Ad. Pinczower, Zabrze

Salomon Pinette, Königsberg i 1

Calman Plaut, Cassel . .

Leopold Plaut, Cassel . .

Wolf Plaut, Wehida ....
Gebr. Pollack, Breslau . . .

Ad Pollack, Zabrze . .

Frau Hulda Pollak, Zabrze
Max Pollak, Zabrze ....
A. Prager, Rybnik . .

Lipmann Prins, Frankfurt a. M.
Frau Hermine Rapp, Frankfurt a

Michael Kapp, Frankfurt a. M.
Dr. R. Hau, Berlin ....
Josef Rechnitz, ßeuthen .

S Redelheimer, Halberstadt .

Moritz Regensburger, Regensburg
Adolf Reichenbach, Quedlinburg
Ludw. Reichenbach, Halberstadt
Moritz Reichenbach, Halberstadt
li. Rciling, Mainz
hmil Reinhard, Mannheim . .

Fabrikant Adolf Reiss, Heidelberg
Edwin Reiss, Heidelberg
Jacob D. Reiss, Heilbron . .

Direktor Reiss, Frankfurt a. M.
A. Ricss, Zürich

Moritz Ricss, Bunde ....

M
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Ucbertrag

Frau Caroline Ritter, München

R. Robinsohn, Frankfurt a. M.

Alb. Roos, Strassburg i. E.

Siegm. Roos, Strassburg . .

A Rosclaar, London L. 1,1 .

Hermann S. Rosenau, München

Moritz Rosenbaura, Nürnberg .

Dr. Arnhold Rosenbacher, Prag

Dr. med. Rosenbaum, Frankfurt a. M
Gebr. Rosenbaum, Giessen . .

S. Rosenbaum, Mannheim
E. Rosenberg, Königsberg i. Pr.

Robert Rosenberg, Halle . .

Adolf Rosenblatt, S"r, Regensburg

G. Rosenblatt, Regensburg . .

Sam. Rosenblüth, Messingwerk

Wwe. S. Rosenblüth, Berlin

Jakob Rosenfeld, Nürnberg .

Jac. Rosenfeld, Karlsruhe . .

Bennos Rosenfelder, München

Frau Rosenfels, München . .

E. Rosenheim, Frankfurt a. M.

Rabbiner Dr. F. Rosenthal, Breslau

Gertrud Rosenthal, Regensburg

S. Rosenthal, Frankfurt a. M.

Hermann Rosenthaler, München

M. Roth, Zabrze

Frau Emma Rothschild, Alsfeld

Jacob Rothschild, Schlüchtern .

Nathan Rothschild, Mosbach

Rud. Sachs, Halle a S. . .

J. S. Salomon, Cöln a. Rh.

Max Salscha, Kattowitz . . .

Bezirksrabb. Dr. Salvendi, Dürkheim

J. Samter, Manchester pro 1904 L. 1.1

Ww. M. Sauerbach, Mainz . .

A. Schäfer, Tarnowitz . . .

'Isidor Schäfer, München . .

Wilh. Schames, Frankfurt a. M.

Frau Th. Schaps, Breslau . .

Rabb. Dr. Schiffer, Karlsruhe i. ß.

M. Schlesinger, Manchester . . .

S. G. Schönlank, Posen pro 1902/3

Bankdirektor Schmidt, Nürnberg .
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Uebertrag

Iirnatz Schnebel, Nürnberg . . .

M J. Schragenheim, Bremen . .

M. Schragenheim, Berlin anlässlich

silbernen Hochzeit

David Schwabacher, Stuttgart . .

Jacob Schwab, München ....
Kabb- Dr. Schüler, Hegenheim i. Eis.

Arn. Schwarz, Beuthen ....
M Schwarz, Berlin

Gebrüder Schwarz, Nürnberg . .

Gebrüder Schwarzhaupt, Nürnberg
Salonion Schwarzhaupt, Regensburg
Gust. Schwarzschild, Frankfurt a. M.
Max Schwarzschild, Frankfurt a. M.
Charles Schweizer, Dornach i. E. .

L. Segelbaum & Co , Altona . .

David Seligmann, Frankfurt a.

Wwe. Is. Seligmann, Frankfurt
Nath. Seligstein, Schweinfurt . .

Bern. Senders Wwe., Biebrich . .

Mor. Senders, Biebrich ....
Abr. Sichel, Schlüchtern . . .

Ad. Sichel, Cassel

D. Sichel, Nürnberg
Jos. Siegel, Mosbach
Justizrath Leop. Siegel 1, München
H. Silberberg, Halberstadt . . .

1s. Silbermann, Zabrze ....
Mor. Simon, Wiesbaden ....
Jacob Simon, Karlsruhe ....
Gebrüder Simon, Stuttgart .

L. Smoira, Königsberg i. Pr.
J Snatich, Frankfurt a. M.
S. H. Sondheim, Giessen . .

A. Sondheimer, Strassburg i. E. .

Ww. Mich. Sondheimer, Frankfurt
Sorauer & Förster, Beuthen
Jos. Spangenthal, Cassel . .

Joseph Spät, München ....
Jacob Spät, München ....
•V Spier Söhne, Alsfeld ....
Bearksrabb. Dr. Spitz, Gaili

1
1
latav Stein, Strassburg

Rabb. Dr. Stein, Schweinfurt

Jahresbeiträge

lingen

Uebertrag
| 43ÜÜ
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Uebertrag

B. Steinharter, Hainsfarth ......
Eduard Steinitz, Kattowitz

Synagogenält. Em. Stera, Fulda ....
Jos. Stern, Königshütte . . ....
Ad. Stern i. F. A. S. Drey, München . .

Julius Stern, Frankfurt a. M
Lob Stern, Mannheim
M. Stern, Oberheiduck

Marcus Stern, Burghaun

Nath. Stern, Scbweinfurt

Dr. Stern, Fulda

Louis Stern berger, München
Jos. Stiebel, Fulda

August Strauss, Regensburg

Karl Strauss, Zürich, Frcs 35

Meier Strauss, Berlin

L. Strauss. Kirchhain

M. Strauss, Mannheim
Baruch Strauss, Marburg

M. A. Strauss, Marburg

M. B. Strauss, Marburg
Koppel Strauss, Marburg
Jacob Strausscr, Schweinfurt

Sigmund Sulzbacher, Nürnberg

Synagogengemeinde Aurich ......
Talmud-Thora-Verein, Mosbach ....
Naphtali Thalmann, Karlsruhe i. B. . . .

Heinrich Thannhauser, München ....
Brüder Thanhäuser, München
Ch. Teitelbaum, Königsberg i. Pr. . . .

Ludwig Theilheimer, München
G. Tuch, Hamburg
Ad. Tuck, London, L. 1, 1

Commerzienrath E. Tuchmann, Nürnberg .

Bernhard Turnauer, Nürnberg
Elias Uhlfelder, Nürnberg
Heinr. Uhlfelder, Nürnberg .......
Rechtsanwalt Dr. Uhlfelder, Regensburg

A. Ullmann, Nürnberg
Jacob Ulimann, Schweinfurt

Julius Veit, Basel

M. Victor, Posen pro 1902/03 . . . .

M. Wachsner, Gr.-Strehlitz

Dr. Wachsner, Gr.-Strehlitz . . . .

Uebertrag
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Uebertrag

Joseph Wallach, Cöln . .

.1. M. Walther, Schlüchtern

Angelo Wassermann, Bamberg

Emil Wassermann, Bamberg
Kran/ Wassermann, München

I.. Wechselmann, Kattowitz

Emil Wechsler, Hannover .

II. Wechsler, Hannover . .

Wns... Dr. Wehl, Berlin . .

Max Weichmann, Kattowitz

Ä.br. Weil, München . . .

Meier Weil, Trier ....
Simon S. Weil, Gailingen

Jacob H. Weiler, Frankfurt a.

Leon Weil, Heidelberg . .

Leopold Weill, Zürich 20 Frcs.

Hermann Weill Blum, Zürich 30 Frcs.

Gebr. Weinberger, Nürnberg

M. Weinbergs Nachf., Nürnberg
Julius Weinstein, Berlin .

Rudolf Weiner, Regensburg

Gebr. Weiss, Mainz

S. Weiss, Rawitsch . .

Wci.vsenbeck, München
M . \\ eissenberg, Zawodje
J. Weissenberg, Zawodje
Rabbiner Dr. Werner, München
S. J. Werthauer, Cassel . .

Meier Wetterhahn, Rhina

Rabbiner Dr. Weyl, Konitz

Hermann Wiener, Zabrze
M. Wiener, Beuthen . .

Hob. Wiener, Berlin .

Sie^lr. Wiener, Kattowitz

Jos. Wiesloch, Frankfurt a.

J. Wildberg, München
K. Wittenberg, Rawitsch
A. Woltl & Co., Neudörfel

Rabb. Dr. 15. Wolff, Cöln

Herrn. Wulif, München .

Josef Woltl, München . .

Max Wolll, München . .

1-- 'h Wolff Söhne, liisenstadt 2U Kr.

Montz S. Wollf, Hamburg

M

10 Kr. =
a. Rh.
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Bericht des Bibliothekars.

Nachdem die bereits im vorigen Jahresberichte näher nach-

gewiesene Dr. Sal. Cohn'sche Bibliothek zur vollständigen Aufstellung

gelangt ist
;
haben sich die bisherigen drei Räume für die Seminar-

Bibliothek als unzureichend ergeben. Eine Erlösung aus dem un-

bequemen Provisorium, welches geschaffen werden musste, wird

durch die bereits in Vorbereitung begriffene Uebersiedelung des

Seminars und der Bibliothek desselben in die neuen Räume des

Hauses Artilleriestr. 32 mit Sehnsucht erwartet.

Im Austausch der Jahresberichte steht die Seminarbibliothek

mit folgendenden Institutionen:

Landesrabb. - Schule in Budapest. Prof. Bacher, Aus dem

Wörterbuch Tanchum Jeruschalmi.

Stadtbibliothek in Frankfurt a. M., deren Berichte.

Universitäts-Bibliothek in Heidelberg.

Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin.

Mit der wissenschaftl. Beilage des Dr. Ed. Baneth Mai-

munis Neumondberechnung IV.

Jüd.-Theolog. Seminar in Breslau. Dr. J. Levy, Ein Vortrag

über das Ritual des Pesach-Abends.

Israel. -theolog. Lehranstalt in Wien. Prof. Müller, Die

Gesetze Hammurabis und die mos. Gesetzgebung.

Isr. Präparandenschule in Burgppreppach. Rechenschafts-

bericht 1901—02.

Berichte der Gesellschaft Year Book of the Central Conference

of American Rabbis. 1902.

Hebrew Union College: Catalog u. Programm.

Gesellschaft zur Erforschung jüd. Kunstdenkmäler in Frank-

furt a. M.
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Bericht (35) der Religionsschule der Israel. Synagogengorn.

Adass Jisroel in Berlin.

Doutsch- Israel. Gemeindebund, Seine Mitteilungen. Statisti-

sches Jahrbuch 1903.

Lehrer-Seminar in Köln. Rechenschaftsbericht 1899— 1900.

Ausserdem sind mit ergebenstem Danke noch folgende Ein-

ginge zu verzeichnen, und zwar von:

Alliance israel. universelle: Schwab: Repertoire III. Trenel:

L'ancien Testament. Modona: Vita et opere di Immanuel

Romano.

Prof. Dr. Berliner, A., Aus dem Leben der deutschen Juden

im Mittelalter, Berlin 1900.

Dr. Moritz u. Salomon Frankfurter, Mose ben Maimunfs

Mischnah - Commentar zum Trakt. Kethuboth. (Abschnitt

I— II u. III—V). Berlin 1903.

Dr. A. Freimann u. Dr. M. Ilildesheimer: Die Festschrift

(BTON WO) zum 70. Geburtstage A. Berliners. Frankfurt

a. M. 1903.

Dr. Friedländer, Moses. Die Veränderlichkeit der Namen in

den Stammlisten der Bücher der Chronik, Berlin 1903.

Dr. Galliner, Siegfried. Sadja al fajjumi's Psalmencommentar

(Psalm 73—89), Berlin 1903.

Dr. L. Grünhut in Jerusalem, seine Edition des Benjamin di

Tudela, hebr. u. deutsch.

Israel. Literaturgesellschaft in Budapest: Verschiedene Publi-

kationen derselben.

Herr Salomon Jastrow: 20 Bände aus der rabbinischen

Litteratur, mit der Bestimmung, dass sie einem nach

iM'.standener Prüfung entlassenen Hörer gegeben werden.

Dr. Jacob Kramer, seine Dissertation: das Problem des

Wunders mit dem der Providenz bei den jüd. Religions-

philosophen des IVIittelalters. Strassburg 1903.

Dr. Ludwig Levy, Reconstruction des Commentars Ibn Esras

zu <l»'ii ersten Propheten. Berlin 1903.

Oberrabbiner Dr. J. Low in Szegedin: A. Szegedi uj zsin-

agoge. Szeged 1903.

Dr. Löwy, A., in London, seine Schrift: Moabitische Inschrift.

I>r. Münz in Gleiwitz, seine Schrift: Es werde Licht.

Breslau 1903.
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Societe des etudes Juives: Revue des Etudes juives pro 1903.

Herr S. Spinner in Wien, seine Schrift: lieber den Stand der

Kultur bei den Juden in Polen im 16. Jahrhundert.

Wien 1903.

Oberrath der Badischen Judenschaft: Dr. Steckehnacher, M.,

Stadt- u. Conferenzrabb. in Mannheim, Das Princip d. Ethik

vom philosoph. u. jüd. theolog. Standpunkte. Mainz 1904.

Dr. Weinberg, M., Distriktsrabb. in Sulzbürg (Oberpfalz),

Die hebr. Druckereien in Sulzbach. 1669— 1851. Frank-

furt a. M. 1904.

Herr Jacob Schiff in New-York: The Jewish Encyclopedia

I—VI.
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Einnahmen.

1) Legate-Conto

2) Spenden-Conto

3) Zinsen-Conto, abzügl. deraufWittwen- u. Waisen-
Conto (343,40) und Stipendien-Fonds-Conto

(21 12,96) überwiesenen
•li Fonds-Conto

5) Stipendien - Conto, 600.— zuzügl. Zinsen vom
Stipendien-Fonds-Conto 2142,96 . . . .

6) Haus-Ertrags-Conto

7) Beitrags-Conto

Ausgaben.
li Bibliothek-Conto Mk. 749.55
J) Iiii-;issii- Spesen -Conto 111.85

3) I'nkosten-Conto
„ 2852.39

4) Stipendien-Conto „ 4020.—
; " Porto-Conto

„ 124.55
,;

i Gehalter-Conto „ 32700.04
7) Rei8e-Unkosten-Conto .... „ 2405.45

Mehr-Einnahme

Hiervon:

Abschreibung auf Seminar-Grundstück Gipsstr. 12a

Minder-Einnahme

Stand am 1. Januar 1903.

li Haus-Conto
2) i:i] ( rtr!i-('u|li() ............

; i Bank-Guthaben
1

1
( !assa-Conto

ab li dem Stipend.-Fonds-Conto gehörige 61227.45
2) d. W'iUw.-u. Wais.-Fds-Cto. „ 9811.57
3) dem Asservaten-Conto „ 7000.—

Miinler-Kinuahme aus dem Jahre 1903 . . .

Mk. Pf.

1600
95

7621

4436

2742
4730

24454

42963 83

2716

10000

210000
286033
18176
4813

519023

78039

440984
7283

52

96

83
29

45680 60

77

7283 23

33
31

50

14

02

12

23

4337U0I 89
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Bilanz
am 1. Januar 190 4.

1) Haus-Conto Mk. 200000.—

2) Effecten-Conto „ 286035.83

3) Cassen-Conto „ 12777.02

4) Bank-Guthaben 6270.46

Mk. 505003.31

ab 1) Dem Stipendien-Fonds gehörige Mk. 61227.45

2) Dem Wittwen- u. Waisen-Conto „ 10154.97

„ 71382.42

Mk. 4337UU.89

Obige Rechnung, sowie der Baar- und Effecten-Bestand ist

von der Revisions-Commission revidiert und richtig befimdeu.

13. April 1904.

' 28. Nissan 5664.

Siegniund Haarburger. Robert Wiener.
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EfTeeten-Bestand am 31. Dezember 1903

lagernd bei der Reichsbank

:;>/.. "/,, Preuss. consol. Staatsani. (1010172)

(1010173)

(1010175)

(1010176)
3 «/2 %

/

Wz 7o

Ostpreuss. Pfandbriefe

Hamburger Staats-Rente

Stuhlwei8senburg Raab-( rr

Prämien-Anleihe

Livorneser Eisenb.-Oblig.

Deutsche Reichs-Anleihe

Berliner Stadt-Anleihe

Preuss. cons. Staats-Anl.

372 °/o Berliner Stadt-Anleihe

azer

(1010177)

(1010178)

(1010180)

(1010181)

(1010182)

(1075861)

(1027420)

Frcs. 500

Mark

144000
27100
4500
4000

3300
. 400

5000
21900
17000
20200
22200

269600

lagernd bei der Deutschen Bank (Dep. 6877)

1 Mailänder 10 Lire Loos

1 Neuchäteler 10 Frcs. Loos

2 Oesi 100 fl. Loose

1 Ungar. 100 11. Loos
11 Raab-Grazer Anrecht-Scheine

2 Oldenburger 40 Thal. Loose

3 1
/« % Berliner Stadtanleihe Mk. 10000

47,1 Oblig. der Mosk.-Kiew.-Woron.

Eisenb.-Ges. „ 1000
;;7_. 7o Berliner Stadt-Anleihe ,. 10000 21000

290600

Das Curatorium.

Herninnu Guinpertz-IIamburg, Vorsitzender.

Rabb. Dr. Cohn-Kattowitz O.-S. Oberrabb. Dr. Feilcheilfeld-Posen. <

Slegmanl Frlnkel-Mfinchen. Benjamiu Hirsch-Halberstadt.

Oberrabb. M. Hirsch-Hamburg. Carl Knoller-Berlin. S. J. Leszyiisky-Berlin.

Lazar Mainz- Frankfurt a. M. George Marx-Königsberg i. P.
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